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BEGRÜNDUNG 

I. Planungsgegenstand 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans 6-22 ist die Neuordnung des Bereichs 
zwischen Clayallee, Argentinische Allee, Marshallstraße und Hüttenweg. Hierzu hatte 
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf 2005/2006 eine städtebauliche Machbarkeitsstudie1 erstellt, auf 
deren Basis von privater Seite ab 2009 verschiedene architektonische Konzepte zur 
Nachnutzung der Fläche entwickelt wurden. Ziel der Planung ist die Umnutzung einer 
ehemals durch amerikanische Streitkräfte als Einkaufszentrum genutzten Fläche, der 
sogenannten „Truman-Plaza“. Das Gelände lag seit Abriss der vorhandenen Baulich-
keiten 1996 brach und wurde gelegentlich für temporäre Veranstaltungen (Volksfeste, 
Zirkusse) genutzt. 
 
Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ent-
wicklung eines um einen Teich gruppierten Wohngebiets, das entlang der Clayallee 
durch gewerblich dominierte Nutzungen ergänzt wird. Für das Gelände existiert der-
zeit kein Baurecht, das die beabsichtigte Entwicklung ermöglichen würde (hierzu sie-
he Kapitel I 2.3.7 „Bestehendes Baurecht“). Das favorisierte Nutzungskonzept dient 
dazu, dass innerhalb eines heterogenen städtebaulichen Umfelds eine Nachnutzung 
gewährleist wird, welche die aus der Umgebung abzuleitenden städtebaulichen Maß-
stäbe berücksichtigt sowie neue Akzente setzt. 
 
 

2. Plangebiet 

2.1 Abgrenzung des Geltungsbereichs und Lagebeschre ibung 

Das Plangebiet liegt im Nordosten des Bezirks Steglitz-Zehlendorf im Ortsteil Dah-
lem. Es wird durch den Hüttenweg im Norden, die Clayallee im Osten, die Argentinische 
Allee im Süden und die Marshallstraße im Westen begrenzt. 
 
Das Umfeld ist durch heterogene Nutzungen geprägt. Westlich des Plangebiets be-
finden sich Wohnnutzungen, Sportanlagen und –flächen, Jugendfreizeiteinrichtungen 
sowie kirchliche Einrichtungen entlang der Marshallstraße. Am Hüttenweg in Richtung 
Norden liegen die Quentin-Blake-Grundschule und Biesalski-Schule sowie das Alliier-
ten-Museum. In Richtung Nordosten trifft man östlich der Clayallee auf die typische 
Dahlemer Villenbebauung. Entlang der Clayallee in östlicher Richtung befindet sich 
das US-amerikanische Konsulat. Südlich des Plangebiets liegen der U-Bahnhof Os-
kar-Helene-Heim, ärztliche Einrichtungen und umgebende Grünflächen. Das Gebiet 
liegt in unmittelbarer Nähe zum Grunewald, der fußläufig gut erreichbar ist. 
 
Wie die umgebenden Nutzungsarten ist auch das Maß der baulichen Nutzung in der 
Umgebung uneinheitlich ausgeprägt. Die Bebauung weist üblicherweise ein bis fünf 
Vollgeschosse auf. Punktuell sind auch Gebäude mit höherer Geschossigkeit vor-
handen. Freistehende Ein- und Mehrfamilienhäuser sind ebenso vorhanden wie Zei-
lenbebauung und langgestreckte Schulgebäude. 
 
An den Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs grenzen im Westen der Bebau-
ungsplan X-191 (festgesetzt am 09.08.2005) und im Süden der Bebauungsplan X-7 
(festgesetzt am 23.11.1956) an. Der Bebauungsplan X-B18 (aufgestellt als X-B4 am 

                                                                �
1  Siehe auch Kapitel II 1 „Entwicklung der Planungsüberlegungen“. 
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06.11.1984, später als einer von sechs Einzelplänen weitergeführt (Aufteilungsbe-
schluss vom 23.02.1998) im Nordosten befindet sich z. Z. im Verfahren. 
 
 

2.2 Bestand / Ausgangssituation 

2.2.1 Bauliche Entwicklung und Bestand im Geltungsbereich 

Die ca. 5,6 ha große „Truman-Plaza“ war bis zum Abbruch nahezu aller Baulichkeiten 
im Jahr 1996 durch ein Einkaufszentrum der amerikanischen Streitkräfte sowie eine da-
zugehörige umfangreiche Stellplatzanlage für ca. 300 Pkw baulich geprägt. Eine Darstel-
lung der damaligen Nutzungen kann dem Kapitel VI.4 „Historische Nutzung „Truman-
Plaza““ in den Anlagen entnommen werden. Nach dem Abzug der Alliierten Ende 1994 
wurden die Betriebsanlagen abgerissen und das Gelände dem Bundesvermögen ein-
gegliedert. 
 

 
 

Übersichtsplan (ohne Maßstab) 
 
Seit der ersten Jahreshälfte 2012 verändert sich das Erscheinungsbild der zwischenzeit-
lich fast vollständig beräumten „Truman-Plaza“ durch verschiedene bauvorbereitende 
Maßnahmen (z. B. Verlegung einer Fernwärmeleitung) bzw. durch erste Baumaßnahmen 
(Baugenehmigungen auf Planreife-Grundlage) entlang der Clayallee und Marshallstraße. 
Die Fläche entwickelt sich gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans von einer 
Brachfläche zu einem baulich genutzten Bestandteil des Ortsteils Dahlem. 
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2.2.2 Erschließung 

Die Erschließung des Gebiets erfolgt über die den Geltungsbereich umgrenzenden 
öffentlichen Verkehrsflächen. Hierbei handelt es sich um die übergeordneten Haupt-
verkehrsstraßen Clayallee und Argentinische Allee, um den Hüttenweg und die als 
Anliegerstraße zu bewertende Marshallstraße. 
 
Eine Anbindung an das Netz der U-Bahn besteht mit dem U-Bhf. Oskar-Helene-Heim, 
der sich unmittelbar südlich des Geltungsbereichs befindet. In den umgebenden 
Straßen befinden sich zahlreiche Bushaltestellen. Hier verkehren gegenwärtig die Li-
nien X10, 110, 115, 285, 623, N3 und N10. Das Plangebiet ist damit sehr gut an den 
ÖPNV angeschlossen. 
 
 

2.2.3 Eigentumsverhältnisse 

Die umgebenden öffentlichen Verkehrsflächen befinden sich im Eigentum des Landes 
Berlin. Zur Umsetzung der geplanten städtebaulichen Neuordnung der „Truman-
Plaza“ soll ein ehemals im Eigentum des Landes Berlin befindlicher, ca. 20 m breiter 
Geländestreifen (Flurstück 98) entlang der Clayallee an private Eigentümer verkauft 
werden. Die restliche, ca. 5,5 ha große Fläche im inneren Teil des Geltungsbereichs 
befindet sich in privatem Eigentum. 
 

2.2.4 Technische Infrastruktur / Leitungen 

Durch die im umgebenden Straßen- und Gehwegraum verlaufenden Leitungen zur 
Ver- und Entsorgung ist die Erschließung des Geltungsbereichs durch technische 
Medien gesichert. Im Bereich der Marshallstraße verlaufen die im dortigen Straßen-
raum liegenden Stromleitungen teilweise auch innerhalb der privaten Baugebiete, je-
doch außerhalb der geplanten überbaubaren Grundstücksflächen. Nach Mitteilung 
der zuständigen Leitungsträger wird für diese Leitung (Schmutzwasserkanal DN 250) 
zur Sicherung eine Eintragung ins Grundbuch vorbereitet. 
 
Auf dem Gelände sind zwei Fernwärmeleitungen vorhanden. Die südliche Leitung 
quert das Gelände in Ost-West-Richtung, wobei sie einen Bogen um die geplanten 
Gebäude im Sondergebiet macht. Die nördliche Leitung endet – von der Marshall-
straße kommend – innerhalb des Plangebiets. Die ungefähre Lage beider Leitungen 
kann der Plangrundlage entnommen werden, die der Planzeichnung zugrunde liegt. 
Zur Sicherung des bestehenden Leitungsverlaufs sind keine Festsetzungen von Lei-
tungsrechten erforderlich, da diese Regelungen privatrechtlich im Zuge der Leitungs-
verlegung vereinbart wurden (beschränkte persönliche Dienstbarkeit vom 
09.07.2010). 
 
Weiterhin ist auf dem Gelände im Kreuzungsbereich zwischen Hüttenweg und Mar-
shallstraße eine eingeschossige Netzstation zur Stromversorgung vorhanden. Die 
Netzstation liegt z. T. innerhalb der geplanten überbaubaren Grundstücksflächen. 
Bezüglich der Verlegung dieses Standorts sind keine planungsrechtlichen Maßnah-
men erforderlich. Die Festsetzungen des Bebauungsplans wirken sich nicht auf die 
planungsrechtliche Zulässigkeit des bisherigen Standorts aus. Für eine evtl. erforder-
liche Standortveränderung (z. B. auf der Grundlage einer privat-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen Leitungsbetreiber und Grundstückseigentümer) lassen die Festset-
zungen des Bebauungsplans genug Spielraum. 
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2.2.5 Boden / Grundwasser 

Das Gelände erscheint aufgrund seiner Ausdehnung als höhenmäßig kaum bewegt. 
Die vorhandenen Geländehöhen lagen zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 
zwischen ca. 48,19 m ü. NHN und 50,53 m ü. NHN; die mittlere Geländehöhe liegt 
bei ungefähr 49 m ü. NHN. Das Plangebiet befindet sich auf der pleistozänen Hoch-
fläche des Teltow, dessen Schichten hier aus dem oberen Sand, einer Geschiebe-
mergelbank, die örtlich ausgewaschen, d.h. sandsteifig ist, und den tiefgründigen un-
teren Sanden der letzten Weichseleiszeit bestehen. Ober- und Unterboden bestehen 
aus Mittelsand, Feinsand und mittel-lehmigem Sand. Gemäß einer durchgeführten 
Baugrunduntersuchung kommen Betonbruch, Schlacke, Split und Ziegelreste nur 
vereinzelt vor2. Das Plangebiet liegt bezüglich bodenschutzrechtlicher Anforderungen 
im sogenannten „Unerheblichkeitsbereich“3. Eine besondere Schutzwürdigkeit der im 
Plangebiet anstehenden Böden ist somit nicht gegeben. 
 
Der Hauptgrundwasserleiter liegt bei ca. 33 m ü. NHN, d.h. etwa 16 m unter der Ge-
ländeoberkante4. Gemäß der Untersuchung des Baugrunds5 sowie Angaben aus 
dem Umweltatlas6 ist der Boden versickerungsfähig. 
 
Im Plangebiet ist die Errichtung einer größeren Teichanlage vorgesehen. Die vorherr-
schenden Bodenverhältnisse stehen nach derzeitigem Kenntnisstand der Errichtung 
einer Teichanlage nicht entgegen. 
 
 

2.2.6 Altlasten / Kampfmittel 

Für die Fläche liegt eine orientierende Bodenuntersuchung zum Bauvorhaben vor7. 
Diese hat das Innere des Plangebiets mit Ausnahme eines ca. 20 m breiten Gelände-
streifens entlang der Clayallee untersucht. Aus den Untersuchungen ergab sich kein 
Hinweis auf eine Gefährdung von Schutzgütern bzw. eine sanierungsrelevante Ver-
unreinigung des Untergrundes. Weiterer Handlungsbedarf besteht demnach nicht. 
Gegen die zukünftige Nutzung der Grundstücke zu Wohnzwecken bestehen nach 
Aussagen der Gutachter keine Bedenken. 
 
Bei den gutachterlichen Untersuchungen wurde berücksichtigt, dass aufgrund der 
ehemaligen Nutzung der Fläche (u. a. für eine Tankstelle) Teilbereiche der „Truman-
Plaza“ unter der Nummer 10974 im Bodenbelastungskataster eingetragen sind. Die 
Tankstelle wurde 1988 zurückgebaut und mittels Bodenaushub saniert. Auch ein Öl-
unfall im Zentrum des Grundstücks aus dem Jahr 2002 wirkte sich nicht negativ auf 
die Einschätzungen der Gutachter aus, da die oberen Bodenschichten durch Boden-
aushub saniert wurden. 
 
Der o. g. 20 m breite Geländestreifens entlang der Clayallee wurde im Januar 2012 
auf Verunreinigungen untersucht. Es wurde dabei festgestellt, dass die heranzuzie-

                                                                �
2  Baugrundtechnische Untersuchung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, Köln, Oktober 

2008, S. 6. 
3  Fis-Broker Kartenanzeige „Planungshinweise zum Bodenschutz 2005 (Umweltatlas)“, Zugriff am 

18.05.2010. 
4  Fis-Broker Kartenanzeige „Grundwassergleichen 2011 (Geologischer Atlas)“, Zugriff am 13.03.2011. 
5  Baugrundtechnische Untersuchung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, Köln, Oktober 

2008, S. 9. 
6  Fis-Broker Kartenanzeige „Wasserdurchlässigkeit Kf der Böden 2005 (Umweltatlas)“, Zugriff am 

05.07.2012. 
7  Gefährdungseinschätzung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, Köln, September 2008. 
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henden Prüfwerte bezüglich des Wirkungspfades Boden-Mensch nicht überschritten 
werden.8 
 
Über das Vorhandensein von Kampfmitteln liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. 
Die zuständige Behörde hat daher bislang keine Kampfmittelsuchmaßnahmen 
veranlasst. 
 
In jüngerer Zeit wurden verschiedene Tiefbaumaßnahmen auf dem Gelände durchge-
führt. Im Zuge dieser Baumaßnahmen wurden ebenfalls keine Anzeichen von 
Kampfmitteln entdeckt. 
 
Im Plangebiet ist die Errichtung einer größeren Teichanlage vorgesehen. Altlasten 
und Kampfmittel stehen der Errichtung einer Teichanlage nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht entgegen. 
 
 

2.2.7 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich sind keine Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale 
bekannt. Das Gebiet ist nicht Teil einer archäologisch bedeutenden Landschaft. 
 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Clayallee liegt das Denkmalensemble 
„Luftkreiskommando II (später US-Headquarters Command)“ (Denkmalnummer 
09075). Es handelt sich hierbei um einen 1935 – 1938 errichteten militärischen Ge-
bäudekomplex nebst Außenanlagen. Südlich an diese Gesamtanlage, an der Saar-
gemünder Straße gelegen, schließt sich die Gesamtanlage „Wohnhausgruppe für 
Luftoffiziere“ (Denkmalnummer 09075421) aus den Jahren 1937-1938 an. 
 
Ebenfalls in der Nähe des Plangebiets liegt die Trasse der U-Bahnlinie 3, die als Ge-
samtanlage „Einschnittbahn der U-Bahnlinie U 1 zwischen U-Bhf. Podbielskiallee und 
U-Bhf. Krumme Lanke mit Straßenbrücken über Clayallee, Landoltweg, Ha-
belschwerdter Allee, Fabeckstraße, Königin-Luise-Straße“ unter der Denkmalnummer 
0907562 aus der Zeit zwischen 1911 bis 1931 in der Denkmalliste verzeichnet ist. 
 
Im Rahmen der durchgeführten Beteiligungsverfahren haben die für den Denkmal-
schutz zuständigen Behörden keine Bedenken gegen die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans vorgebracht. Denkmalschutzrechtliche Aspekte stehen den Festsetzungen 
nicht entgegen. 
 
 

2.2.8 Ökologie / Freiräume / Wald 

In Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans (Dezember 2009) 
wurde im Juni 2009 der vorhandene Biotopbestand auf dem Gelände aufgenommen 
und kartiert. Eine Beschreibung des damaligen Zustands der Biotope bzw. der Frei-
räume kann diesem Kapitel entnommen werden. 
 
An der Clayallee erstreckt sich ein ca. 20 m breiter, ca. 0,4 ha großer Grünstreifen mit 
heimischen und nicht heimischen Laub- und Nadelbäumen verschiedener Altersstu-
fen; den Hauptbestand bilden ältere Eichen, Kiefern und Birken. Im nördlichen Teil 
dieses Grünstreifens (ca. 1/3 der Fläche) ist als Bodenbewuchs ausschließlich exten-

                                                                �
8  Protokoll über die Entnahme von Bodenproben in Anlehnung an BBodSchV, AZBA (Analytisches Zent-

rum Berlin Adlershof GmbH), Berlin, 24.01.2012 sowie   
Prüfbericht, AZBA (Analytisches Zentrum Berlin Adlershof GmbH), Berlin, 30.01.2012. 
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siv gepflegter, aber artenarmer Rasen vorhanden. Der südliche Teil ist als Grünfläche 
mit befestigten Wegen und Sitzplätzen ausgestattet und durch Bepflanzung und Ra-
senflächen differenzierter und vielfältiger. Die Gehölzpflanzungen bestehen vor allem 
aus Rhododendron und diversen Koniferen-Arten, darunter Eiben. 
 
Der Grünstreifen entlang der Clayallee wird im Kreuzungsbereich zur Argentinischen 
Allee von einer durch mehrjährige Staudenfluren gekennzeichnete Möhren-
Steinkleeflur (ca. 0,2 ha) abgelöst, innerhalb derer eine oberirdisch verlaufende 
Fernwärmeleitung vorhanden ist. 
 
Im Inneren des Geländes befinden sich einige Laubbäume mittleren Alters (Ahornar-
ten und Birke). Umfangreicher Baumbestand ist vor allem an den Grundstücksgren-
zen vorhanden. Mehrschichtige Gehölzbestände mit älterem Baumbestand befinden 
sich darüber hinaus am westlichen, nördlichen und östlichen Grundstücksrand sowie 
auf zwei Gehölzinseln mit älteren Kiefern im nördlichen Teil des Geltungsbereichs. 
Bei den älteren Bäumen handelt es sich vor allem um Eichen und Waldkiefern. Eine 
ältere Robinien-Gruppe befindet sich an der Ecke Marshallstraße / Hüttenweg. Im 
südöstlichen Teil des Geltungsbereichs sind alte Pappel-Hybriden, Kiefern- und Ei-
chenbestände vorhanden. Dort geht der Baumbestand von größeren Baumgruppen in 
einen mehrschichtigen Gehölzbestand mit alten Kiefern und einer dichten Strauch-
schicht aus Cotoneaster-Arten und Schneebeere sowie spontan angesiedelten heimi-
schen Gehölzen und Mahonien über. 
 
Im südwestlichen Teil des Geltungsbereichs ist ein ca. 0,4 ha großer Baumhain, be-
stehend aus Kiefern und Traubeneichen, vorhanden. Vom dortigen Baumbestand 
sind weite Teile als Wald im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung und zur Pflege des 
Waldes (Landeswaldgesetz – LWaldG9) zu betrachten. 
 
Bei den im Plangebiet vorhandenen Ruderalfluren handelt es sich mit Ausnahme der 
um die oberirdische Fernwärmeleitung gelegenen Ruderalfluren um stark bis sehr 
stark anthropogen gestörte Standorte ohne wesentliche Bedeutung als Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen. Arten- und blütenreiche Bestände konnten sich aufgrund der 
wiederkehrenden Nutzungen als Fest- oder Veranstaltungsplatz kaum ausbilden. 
 
Auf dem Mittelstreifen der Argentinischen Allee wurde eine noch junge Birkenreihe 
gepflanzt. Der Mittelstreifen der Clayallee weist verschiedene Baumarten jüngeren bis 
mittleren Alters auf. Am Hüttenweg finden sich in unregelmäßigen Abständen Eichen 
mittleren Alters. 
 
Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. mit § 26a NatSchGBln sind im Un-
tersuchungsgebiet nicht vorhanden. Im Altbaumbestand kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass in den oberen Kronenbereichen Hohlräume und Risse existieren, die 
als Fledermaus-Sommerquartiere und als Bruthöhlen geeignet sind. Auch eine Ge-
bäuderuine könnte als potenzielles Gebäudehabitat in Frage kommen. 
 
Nähere Angaben können der durchgeführten Biotopkartierung entnommen werden, 
die den Anlagen der Begründung beigefügt ist (siehe Kapitel VI.6 „Biotopkartierung“). 
Im Nachgang der Kartierung haben sich die vorgefundenen Biotoptypen verändert. 
Zum Einen fand natürliche Sukzession statt, zum Anderen wurde die Fläche zwi-
schenzeitlich durch Volksfeste genutzt. Außerdem wurden bauvorbereitende Maß-
nahmen durchgeführt (Verlegung einer Fernwärmeleitung). Die grundsätzlichen Aus-

                                                                �
9  Gesetz zur Erhaltung und zur Pflege des Waldes (Landeswaldgesetz – LWaldG) vom 16.09.2004 (GVBl. 

S. 391), zuletzt geändert durch Artikel IX des Gesetzes vom 11.06.2006 (GVBl. S. 819). 
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sagen der vorgenommenen Biotopkartierung haben jedoch weiterhin Bestand. Dies 
wurde im Rahmen eines erstellten landschaftspflegerischen Fachbeitrags10 bestätigt. 
Hierzu wurde die Fläche im August 2011 erneut begangen. 
 
Ab der ersten Jahreshälfte 2012 wurden Baugenehmigungen erteilt. Mit der Errich-
tung der genehmigten baulichen Anlagen sind die o. g. Biotoptypen einer starken 
Veränderung unterworfen. Die heute auf der Fläche vorzufinden Biotopstrukturen sind 
daher nicht mehr mit dem 2009 aufgenommen Bestand identisch. 
 
 

2.3 Planerische Ausgangssituation 

2.3.1 Flächennutzungsplan (FNP) 

Im Flächennutzungsplan von Berlin11 wird das Plangebiet als Wohnbaufläche W2 (GFZ 
bis 1,5) dargestellt. Die Clayallee und die Argentinische Allee sind als übergeordnete 
Hauptverkehrsstraßen dargestellt. 
 
Durch die direkte Nachbarschaft zu übergeordneten Straßenverbindungen werden 
durch das Bebauungsplanverfahren aus verkehrlicher Sicht Gesamtinteressen des 
Landes Berlin berührt. Auch aufgrund des geplanten Umfangs des Einzelhandels 
werden Gesamtinteressen des Landes Berlin berührt. Das Bebauungsplanverfahren 
wurde daher gemäß § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches 
(AGBauGB) durchgeführt. 
 

 
 

Flächennutzungsplan von Berlin (Ausschnitt mit Ergänzungen benachbarter Straßennamen). 
 
Der Erläuterungsbericht zum FNP geht in seinen Leitsätzen davon aus, dass Poten-
ziale für zusätzlichen Wohnungsbau vorrangig im Rahmen der „Innenentwicklung“ er-

                                                                �
10  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 6-22, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung J. 

Stauch, Berlin 28.03.2012, S. 6. 
11  FNP Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 12. November 2009 (ABl. S. 2666), zuletzt 

geändert am 07. März 2013 (ABl. 432). 

C
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schlossen werden sollen. Der Bebauungsplan trägt diesem Ziel Rechnung, indem ein 
Bereich einer neuen Bebauung zugeführt wird, der in vorhandene bebaute Ortslagen 
eingebettet ist und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung nicht zu einer weite-
ren Zersiedlung des Außenbereichs beiträgt. 
 
Die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebiets aus einer Wohnbaufläche W2 ist 
gemäß AV-FNP12 als Regelfall anzusehen. 
 
Die Entwicklung eines Mischgebiets ist in Abhängigkeit zur Größe gemäß AV-FNP als 
Regelfall anzusehen. Im vorliegenden Fall bleibt der Charakter angrenzender Wohn-
gebiete durch die Festsetzung des Mischgebiets gewahrt, da sich innerhalb des 
Mischgebiets aufgrund seiner geringen Größe kein nennenswertes Störpotenzial ge-
genüber den Wohnnutzungen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs auf-
bauen kann. Die Festsetzung eines Mischgebiets auf der „Truman-Plaza“ ist aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelbar. 
 
Im Einzelfall ist die Entwicklung von Sondergebieten gemäß § 11 BauNVO aus im 
Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen möglich. Gemäß Entwicklungs-
grundsatz 1 der AV-FNP kann ein Sondergebiet aus einer Wohnbaufläche entwickelt 
werden, wenn das Sondergebiet kleiner als drei Hektar ist. Dies ist beim vorliegenden 
Baugebiet der Fall. Gemäß eines vorliegenden Gutachtens13 sowie einer städtebauli-
chen Wirkungsabschätzung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf14 wird die Zentrenstruktur 
durch die geplante Ansiedlung von Einzelhandel nicht gefährdet. Da nicht nur auf der 
„Truman-Plaza“, sondern auch im räumlichen Umfeld rund um den U-Bahnhof Oskar-
Helene-Heim (ehemaliges American Headquarter und ehemaliges Krankenhaus Os-
kar-Helene-Heim) zahlreiche Wohnungsneubauten geplant sind, kann der Standort 
„Truman-Plaza“ eine städtebaulich sinnvolle Nahversorgungsfunktion für diesen Be-
reich übernehmen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der 2. Fortschreibung des 
bezirklichen Zentrenkonzepts15 die „Truman-Plaza“ neu als Nahversorgungszentrum 
aufgenommen. 
 
Negative stadtstrukturelle Auswirkungen durch die Ansiedlung von der Gesundheit 
dienenden Einrichtungen (Fitness, Wellness, Ärztehaus) sind durch das geplante 
Vorhaben ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Die geplante Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen kann aus dem FNP als 
Regelfall abgeleitet werden. 
 
Gemäß Schreiben der zuständigen Behörde vom 02.05.2012 sind die geplanten Fest-
setzungen aus dem FNP entwickelbar. 
 
Die Entwicklung von Wald ist aus den Darstellungen des FNP üblicherweise nicht ab-
leitbar; gemäß der Abbildung A des AV-FNP ist die Entwicklung von Waldflächen aus 
W2-Flächen grundsätzlich nicht möglich. Der vorhandene Waldbestand kann auf-
grund seiner untergeordneten Größe (ca. 0,4 ha) jedoch gemäß dem Entwicklungs-

                                                                �
12 Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen des 

Flächennutzungsplans Berlin (AV - FNP) vom 08.09.2006. 
13  Verträglichkeitsanalyse für die Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe am 

Planstandort Trumanplaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf, BBE Retail Experts, Hamburg, Juni 2011, siehe 
auch Kapitel I 2.3.9 „Einzelhandelsgutachten“. 

14  B-Plan 6-22 „Truman Plaza“, Themenbereich Einzelhandel, Städtebauliche Wirkungsabschätzung, Be-
zirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 06.12.2011. 

15  Zentrenkonzept Steglitz-Zehlendorf (2. Fortschreibung 2011), Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, 
31.08.2011, siehe auch Kapitel 2.3.5 „Zentrenkonzept Steglitz-Zehlendorf“. 
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grundsatz 1 der AV-FNP auch im B-Plan als Waldfläche aufgenommen werden, da 
seine Flächenausdehnung geringer als 3,0 ha ist. Darüber hinaus beeinträchtigt der 
Wald nicht die Wertigkeit und die Funktion der umgebenden Baugebiete. Die Entwick-
lungsfähigkeit des Waldes aus den Darstellungen des FNP wurde von der zuständi-
gen Behörde zuletzt mit Schreiben vom 23.03.2011 bestätigt. 
 
 

2.3.2 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Im Landschaftsprogramm einschließlich des Artenschutzprogramms für Berlin 
(LaPro)16 werden in den einzelnen Programmplänen u.a. folgende landschaftsplane-
rische Ziele für den Geltungsbereich dargestellt: 
 
Der Geltungsbereich ist im Teilplan Biotop- und Artenschutz als Waldbaumsiedlungs-
bereich dargestellt, Ziele für diese Bereiche sind: 
- Erhalt und Entwicklung von Waldwiesen, Magerrasen, Kleingewässern, naturna-

hen Gehölzbeständen und Säumen in öffentlichen Grünflächen 
- Ergänzung von Waldbäumen und ökologische Pflege in Gärten, Großhöfen und 

auf Abstandsgrünflächen 
- Sicherung eines hohen Grünflächenanteils und Vermeidung baulicher Verdich-

tung im Übergangsbereich zu den Wäldern 
- Entsiegelung von Gehweg- und Straßenrändern, Bepflanzung mit standortgemä-

ßen heimischen Gehölzen 
- Erhalt von gebietstypischen Vegetationsbeständen, artenschutzrelevanten Struk-

turelementen und Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtung 
 
Das Gebiet ist im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz charakterisiert als Sied-
lungsgebiet mit Schwerpunkt Entsiegelung. Ziele sind: 
- Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof- 

und Wandbegrünung) 
- Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung 
- Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes 
- Dezentrale Regenwasserversickerung 
- Förderung emissionsarmer Heizsysteme 
 
Das Plangebiet ist im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung als bebauter Bereich II 
eingeschätzt. Ziele des LaPro für den privaten und halböffentlichen Freiraum sind 
hier: 
- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Frei-

räume und Infrastrukturflächen 
- Erschließung vorhandener Freiflächen 
- Verbesserung der Flächeneignung und Gestaltung gemeinsam nutzbarer Frei-

räume 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten im Straßenraum 
- Wiederherstellung von Vorgartenzonen 
 
Der Geltungsbereich ist im Teilplan Landschaftsbild als Waldbaumsiedlungsbereich 
dargestellt, Ziele für diese Bereiche sind: 
- Sicherung und Entwicklung besonderer Siedlungszusammenhänge und ihrer cha-

rakteristischen Gestaltungselemente (Villengebiete, Siedlungsbereiche der 20er 
und 30er Jahre) 

                                                                �
16  Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm für Berlin in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 29. Juli 1994 (ABl. S. 2331), zuletzt geändert am 09. Juni 2011 (ABl. S. 2343). 
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- Erhaltung und Ergänzung des Waldbaumbestandes in Gärten und Siedlungsfrei-
räumen 

- Erhalt und Entwicklung von gebietstypischen Strukturelementen wie Waldparkan-
lagen, Waldfriedhöfe, Waldwiesen und Magerrasen 

- Sicherung eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Wäldern 
 
 

2.3.3 Stadtentwicklungsplanung (StEP) 

StEP Wohnen (Leitlinien und Maßnahmen zur Berliner Wohnungsentwicklung bis 
zum Jahr 2010)17 
Im StEP Wohnen ist der Geltungsbereich als Ort der Neubauentwicklung dargestellt. 
Innerhalb dieser Kategorie ist der Bereich als prioritärer Standort (MFH>/=250 WE, 
EFH>/=50 WE) ausgewiesen. Der Einzelstandort soll je nach Marktfähigkeit entwi-
ckelt werden. 
 
StEP Ver- und Entsorgung18 
Bezüglich des Abwassers ist in der Argentinischen Allee ein Schmutzwasserkanal im 
Bestand dargestellt. In der Clayallee ist eine Abwasserdruckleitung im Bestand vor-
handen. Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich eines Hauptpumpwerks, eines An-
schlusspumpwerks sowie eines Überpumpwerks. Zur Elektroenergie wird in der Ar-
gentinischen Allee ein Elektrokabel sowie ein Umspannwerk 380 / 220 / 110 kV ver-
zeichnet. Das Plangebiet ist durch die Fernwärme (Firma Vattenfall) erschlossen. 
Durch das Gebiet verläuft eine Fernwärmeleitung. In der Argentinischen Allee verläuft 
ebenfalls eine Fernwärmeleitung. Das Plangebiet wird lediglich in Randbereichen als 
mit Niederdruck-Gas versorgtes Gebiet gekennzeichnet, für den überwiegenden Teil 
des Plangebiets werden keine Aussagen getroffen. Die gegenüberliegenden Stra-
ßenseiten von Clayallee und Argentinischer Allee werden als mit Niederdruck-Gas 
versorgtes Gebiet gekennzeichnet. In Clayallee und Argentinischer Allee sind Re-
genwasserkanäle und Wasserversorgungsleitungen verzeichnet. 
 
StEP Verkehr 2.019 
Die an das Plangebiet angrenzende Clayallee und die Argentinische Allee werden in 
der Karte „Übergeordnetes Straßennetz, Bestand 2011 (Stand März 2011)“ als über-
geordnete Straßenverbindungen (Stufe II) dargestellt. Der Hüttenweg wird als örtliche 
Straßenverbindung (Stufe III) gekennzeichnet. 
In der Karte „Übergeordnetes Straßennetz, Planung 2025 (Stand: März 2011)“ wer-
den keine Änderungen an diesen Einstufungen vorgenommen. 
 
Der Hüttenweg wird an der Einmündung zur Clayallee im Bereich der vorhandenen 
Schulen in der Karte „Zulässige Geschwindigkeiten (Bestand 2010)“ ganztägig mit 
Tempo 30 gekennzeichnet. Das umgebende Nebenstraßennetz (z. B. Marshallstra-
ße) wird als Tempo 30 Zone dargestellt. 
 

                                                                �
17 Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP Wohnen), Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, beschlossen 

am 10. 08.1999, letzte Aktualisierung 2004. 
18  Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, noch nicht be-

schlossen. 
19  Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr 2.0), Hrsg.: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. 

VII, Berlin, März 2011. 
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StEP Industrie und Gewerbe20 
Der StEP Industrie und Gewerbe trifft keine Aussagen für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans. Die in der Nähe gelegene Freie Universität wird als „Standort mit 
gesamtstädtischer Bedeutung“ (Schwerpunkt Wissenschaft und Forschung) darge-
stellt. 
 
StEP Zentren 321 
Der StEP Zentren 3 trifft für das Plangebiet keine Aussagen. Die nächstgelegenen 
zentralen Bereiche sind das Stadtteilzentrum Zehlendorf Mitte (ca. 2 km entfernt) so-
wie die Ortsteilzentren Mexikoplatz (ca. 3 km entfernt) und Drakestraße/Lichterfelde 
West (ca. 2 km entfernt). Das Ortsteilzentrum Breite Straße / Berkaer Straße im 
Nachbarbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf liegt in einer Entfernung von ca. 3 km. 
 
Die Ausführungen des StEP Zentren 3 wurden bei der Erarbeitung eines Einzelhan-
delsgutachtens22 zum Bebauungsplan berücksichtigt. 
 
Die auf der „Truman-Plaza“ zulässigen Einzelhandelsnutzungen entsprechen gemäß 
der Klassifikation des StEP Zentren einem Nahversorgungszentrum (Verkaufs-Fläche 
unter 5.000 m², rein nahversorgungsorientiert). Nahversorgungszentren werden im 
StEP in ihrer Lage nicht dargestellt. Dies soll der Bereichsentwicklungsplanung vor-
behalten bleiben23. 
 
StEP Klima 
Der StEP Klima24 liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung 
für die Anpassung von gesamtstädtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll. 
Damit stellt er keine „detaillierte Gebrauchsanweisung“ zur Lösung konkreter Frage-
stellungen dar, sondern soll eher Abwägungs- und Steuerungsaufgaben wahrneh-
men. Gemäß der Karte „Aktionsplan – Handlungskulisse“ wird für das Plangebiet kei-
ne Aussage getroffen. Es ist weder Bestandteil eines Stadtraumes mit prioritärem 
Handlungsbedarf Bioklima bzw. Grün- und Freiflächen, noch Bestandteil des Hand-
lungsfelds „Gewässer und Starkregen“. 
 
 

2.3.4 Lärmminderungsplanung für Berlin 

Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und Entwick-
lung von Lärmminderungsplänen25 diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. 
Es sollen durch die Lärmminderungsplanung vertiefend kurz-, mittel- und langfristige 
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung ausgearbeitet werden. Bei der Planung 
von mittel- bis langfristigen Maßnahmeoptionen sind noch umfangreiche Prüfbedarfe 
vorhanden. Daher werden konkrete mittel- und langfristige Maßnahmeoptionen vom 
derzeitigen Stand der Lärmminderungsplanung noch nicht dargestellt. 
 

                                                                �
20  Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe – Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten 

Bereich, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen, Berlin Januar 2011. 

21  Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zentren 3), am 12.04.2001 vom Senat von Berlin beschlossen. 
22  Verträglichkeitsanalyse für die Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe am 

Planstandort Trumanplaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf, BBE Retail Experts, Hamburg, Juni 2011. 
23  Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zentren 3), am 12.04.2001 vom Senat von Berlin beschlossen, 

S. 10/11. 
24  Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima), am 31.05.2011 vom Senat von Berlin beschlossen. 
25  Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, 

Berlin, Mai 2008. 
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Die „Truman-Plaza“ liegt außerhalb der in der Lärmaktionsplanung konkretisierend 
dargestellten 12 Konzeptgebiete und ist nicht Teil der acht ausgewählten Konzept-
strecken. Es sind daher – mangels konkreter Maßnahmenvorschläge – die rahmen-
setzend für die gesamtstädtische Ebene genannten Lärmminderungsstrategien zu 
beachten. Hier ist u. a. der in § 50 BImSchG genannte „Trennungsgrundsatz“ zu nen-
nen. Hiernach sind Flächen (z. B. Wohnen und Verkehr) so einander zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen (z. B. Schallbelästigungen) so weit wie möglich 
vermieden werden. 
 
Gemäß dem Lärmaktionsplan kann Innenentwicklung an insbesondere für die Ver-
kehrsarten des Umweltverbundes hervorragend erschlossenen Standorten zur Ver-
meidung eines Zuwachses im KfZ-Verkehr beitragen26. 
Die Errichtung eines Nahversorgungszentrums in einem Bereich, der gegenwärtig mit 
Waren des täglichen Bedarfs unterversorgt ist und in dem darüber hinaus ein Ein-
wohnerzuwachs zu erwarten ist, wird als lärmarme Stadtentwicklung angesehen. 
Durch die Lage des Nahversorgungszentrums nahe einer U-Bahnlinie und am Kreu-
zungspunkt mehrerer Buslinien ist die geforderte hervorragende Erschließung ge-
währleistet. 
 
 

2.3.5 Zentrenkonzept Steglitz-Zehlendorf 

Das Zentrenkonzept Steglitz-Zehlendorf27 bildet den Orientierungsrahmen für die 
Entwicklung des Einzelhandels im Bezirk. In Konkretisierung des StEP Zentren wird 
außerdem das örtliche Netz der Nahversorgungszentren räumlich abgegrenzt. 
 
Aufgrund der absehbaren baulichen Entwicklungen rund um den U-Bahnhof Oskar-
Helene-Heim ist in der 2011er-Fassung des bezirklichen Zentrenkonzept erstmals 
das Nahversorgungszentrum „Truman-Plaza“ dargestellt worden. Das neue Zentrum 
soll zum Einen für die künftigen Einwohner im Umfeld des U-Bahnhofs eine fußläufig 
erreichbare Nahversorgungsmöglichkeit darstellen. Zum Anderen soll ein ohnehin un-
terversorgter Teil des Bezirks mit Nahversorgungsmöglichkeiten ergänzt werden (sie-
he hierzu auch folgende Abbildung). 
 

                                                                �
26  Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, 

Berlin, Mai 2008, S. 23 
27  Zentrenkonzept Steglitz-Zehlendorf (2. Fortschreibung 2011), Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 

31. August 2011. 
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Lebensmittel-Einzelhandel – 500 m-Einzugsgebiet. (Der Standort „Truman-Plaza“ ist mit ei-
nem Pfeil gekennzeichnet) 
 
Folgende Zielstellung liegt dem neuen Nahversorgungszentrum Truman Plaza (N1) 
zugrunde:28 
Zusätzlich zu den bestehenden ca. 1.500 Wohneinheiten im Parkviertel Dahlem, dem 
ehemaligen Volksfestgelände und Am Petersberg ist in den kommenden Jahren mit 
erheblichen Zuwachsraten im Wohnungsneubau auf den Flächen „Truman-Plaza“, 
Oskar-Helene-Heim und dem ehemaligen amerikanischen Hauptquartier zu rechnen. 
Das Zentrenkonzept geht von ca. 500 neuen Wohneinheiten aus. Dieser Berechnung 
wurde ein gängiger Mittelwert pro Wohneinheit zugrunde gelegt (ca. 120 m² Brutto-
grundfläche BGF). Gegenwärtige Planungen mit eher kleineren Wohnungen (z. B. im 
Bereich des ehemaligen amerikanischen Headquarters) lassen entsprechend auch 
mehr als 500 Wohneinheiten möglich erscheinen. 
Zur Sicherstellung einer wohnungsnahen Versorgung für den täglichen Bedarf sowohl 
für die Wohnungsneubauten auf den o. g. Flächen als auch für die Bestandsgebäude 
der ehemaligen Wohnsiedlung der US-Amerikaner wird daher im Kreuzungsbereich 
Clayallee / Argentinische Allee ein Nahversorgungszentrum mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 2.500 m² vorgesehen. 
 
 

2.3.6 Bereichsentwicklungsplanung 

Das Plangebiet liegt im Bereich der Bereichsentwicklungsplanung „BEP ZEH 2 - Dah-
lem“. Diese Planung wird gegenwärtig überarbeitet; es liegt ein Arbeitsbericht mit 

                                                                �
28  Zentrenkonzept Steglitz-Zehlendorf (2. Fortschreibung 2011), Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 

31. August 2011, S. 65. 
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Stand Dezember 2000 vor. Die Diskussionen über die bezirklichen Entwicklungsziele 
in diesem Bereich sind noch nicht abgeschlossen. 
 
 

2.3.7 Bestehendes Baurecht 

Der Baunutzungsplan von 1958, ein für das damalige West-Berlin aufgestellter ver-
bindlicher Plan für die bauliche Nutzung, weist das Plangebiet als allgemeines Wohn-
gebiet, Baustufe II / 3 - GRZ = 0,3; GFZ = 0,6, zwei Vollgeschosse - aus. Der Baunut-
zungsplan wurde 1960 durch das Bundesbaugesetz (BBauG), dem Vorläufer des 
heutigen Baugesetzbuches (BauGB), übergeleitet. Er stellt die derzeit gültige Grund-
lage für die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben hinsichtlich der Nut-
zungsart dar. 
 
Hinsichtlich des Maßes der zulässigen Nutzung gelten neben den Bestimmungen des 
Baunutzungsplans 1958/60 die folgenden Regelungen: In den „A-Bebauungsplänen“ 
vom 9. Juli 1971 erfolgte eine Überleitung auf die Bestimmungen der Baunutzungs-
verordnung von 1968 (BauNVO 68). Gemäß der BauNVO 68 konnten Nebenanlagen 
sowie Balkone, Loggien und Terrassen ohne Anrechnung auf die festgesetzte GRZ 
errichtet werden. Garagen und Stellplätze konnten ebenfalls ohne Anrechnung auf 
die GRZ errichtet werden, sofern deren Fläche 0,1 des Baugrundstücks nicht über-
schreitet. Gemäß § 8 Abs. 22 BauO Bln von 1958 muss ein 5 m breiter Streifen hinter 
der Straßenbegrenzungslinie als Vorgarten verbleiben. 
 
Somit könnte der Geltungsbereich des Bebauungsplansverfahrens gemäß geltendem 
Planungsrecht zu über 90 % versiegelt werden. 
 
Förmlich festgesetzte Straßen- und Baufluchtlinien sind nicht vorhanden. 
 
 

2.3.8 Gemeinsame Landesplanung Berlin Brandenburg 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg29 (LEP B-B) vom 31.03.2009 stellt 
das Plangebiet als Gestaltungsraum Siedlung dar, in dem eine Entwicklung von 
Wohnbauflächen möglich sein soll. Der Geltungsbereich liegt außerhalb städtischer 
Zentren und Kernbereiche. Die Ziele der Raumordnung stehen gemäß Schreiben der 
zuständigen Behörde vom 11.05.2012 der Planung nicht entgegen. 
 
Der vorgesehene Einzelhandel im Geltungsbereich wird in seinem Umfang so be-
grenzt, dass negative Auswirkungen auf bestehende zentrale Bereiche ausgeschlos-
sen werden. Die zulässigen Warensortimente sind planerisch dahingehend festge-
setzt, dass der im Plangebiet vorgesehene Einzelhandelsstandort von Betrieben der 
Nahversorgung dominiert wird. An dieser Stelle wird die verbrauchernahe Versorgung 
nicht nur für das Plangebiet, sondern auch für die umgebenden Wohngebiete gesi-
chert. Die gemäß einer textlichen Festsetzung zulässigen Sortimente werden zu 75 % 
der Nahversorgung dienen; insgesamt werden maximal bis 2.500 m² Verkaufsfläche 
zulässig sein. Durch die Betonung des Nahversorgungscharakters und über die Be-
grenzung der Verkaufsfläche wird sichergestellt, dass durch den realisierbaren Ein-
zelhandel allenfalls unerhebliche Auswirkungen auf die bestehende Zentrenstruktur 
ausgehen können. Die Planung kann somit als an den Grundsatz 4.8 des LEP B-B 
angepasst gelten. 
 

                                                                �
29  Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009, GVBl. 

Nr. 11 vom 14.05.2009, S. 182. 
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2.3.9 Einzelhandelsgutachten 

Zur Beurteilung der zulässigen Einzelhandelsansiedlungen wurde eine gutachterliche 
Untersuchung30 veranlasst. Die Untersuchung wurde erstmals 2009 erstellt und wäh-
rend des Bebauungsplansverfahrens fortgeschrieben bzw. ergänzt. Neben dem 
prognostizierten Einzugsgebiet wurden auch benachbarte zentrale Versorgungsbe-
reiche im Bezirk Steglitz-Zehlendorf sowie im benachbarten Bezirk Charlottenburg-
Wilmersdorf untersucht. Dem Einzelhandelsgutachten lag eine Vorhabenplanung mit 
maximal 2.500 m² Verkaufsfläche zugrunde. Hierbei entfielen ca. 1.700 m² Verkaufs-
fläche auf einen Lebensmittel-Supermarkt, rund 400 m² Verkaufsfläche auf einen Bio-
Supermarkt und 50 m² Verkaufsfläche auf eine Bäckerei. Die restlichen 350 m² Ver-
kaufsfläche wurden für kleinere Läden ohne nähere Sortimentsspezifizierungen vor-
gesehen. 
 
Das Projektareal wird als städtebaulich integrierter Standortbereich angesehen. Die 
Lage des künftigen Einzelhandels ist so gewählt, dass sowohl der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans als auch die umliegenden Wohngegenden von den angebote-
nen Sortimenten der Nahversorgung profitieren können. Im Umkreis von 500 m um 
den geplanten Einzelhandelstandort im Kreuzungsbereich von Clayallee und Argenti-
nischer Allee sind keine Versorgungseinrichtungen des kurzfristigen Bedarfs vorhan-
den; damit zählt das Kerneinzugsgebiet eher zu den unterversorgten Wohngebieten 
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Die für die Versorgung des Einzugsgebiets relevanten 
Einrichtungen befinden sich alle im Bereich des 1.000-m-Radius bzw. in weiter ent-
fernten Bereichen; die nächste Versorgungseinrichtung des kurzfristigen Bedarfs be-
findet sich in einer Entfernung von ca. 550 m zum geplanten Einzelhandelsstandort. 
Vorhandene Nahversorgungszentren sind erst in einer Entfernung von über 1.000 m 
um den geplanten Standort vorhanden. Der vorgesehene Einzelhandel kann insge-
samt zu einer Verbesserung der wohnortnahen Versorgung beitragen. Schädliche 
Auswirkungen auf benachbarte zentrale Bereiche im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO 
sind nicht zu erwarten. 
 
Ein vorhandener Einzelstandort außerhalb bestehender zentraler Bereiche (EDEKA 
in der Argentinischen Allee) könnte jedoch durch die vorgesehene Nutzung gefährdet 
sein. Die erwarteten Umsatzeinbußen dieses Anbieters können einen Umfang errei-
chen, der den wirtschaftlichen Fortbestand des Marktes in Frage stellt. Auch unter der 
Annahme, dass dieser Standort aufgegeben werden müsste, ist die dortige wohnort-
nahe Versorgung der Bevölkerung nach Auffassung des Gutachters jedoch nicht ge-
fährdet: Sowohl der geplante Standort „Truman-Plaza“ als auch das bestehende Nah-
versorgungszentrum Onkel Toms Hütte sind fußläufig erreichbar. 
Aus Sicht des Betreibers des EDEKA-Marktes wird davon ausgegangen, dass der 
Markt auch nach Realisierung des Planvorhaben „Truman-Plaza“ erhalten bleibt: Der 
EDEKA generiere seinen Umsatz aus dem fußläufigen Umfeld und sei bezüglich sei-
nes Sortiments auf individuelle Wünsche seiner Stammkundschaft eingegangen. In-
sofern wird davon ausgegangen, dass der Hauptumsatz erhalten bleibt31. 
 
In den benachbarten Nahversorgungszentren „Onkel-Toms-Hütte“, „Krumme Lanke“ 
und „Dahlem Dorf“ kann nach Auffassung des Gutachters ausgeschlossen werden, 
dass sich aufgrund von Umsatzumverteilungen Magnetanbieter von diesen Standor-
ten zurückziehen. 

                                                                �
30  Verträglichkeitsanalyse für die Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe am 

Planstandort Trumanplaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf, BBE Retail Experts, Hamburg, Juni 2011. 
31 Verträglichkeitsanalyse für die Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe am 

Planstandort Trumanplaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf, BBE Retail Experts, Hamburg, Juni 2011, S. 35. 
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Falls am Standort „Truman-Plaza“ ein Lebensmitteldiscounter angesiedelt werden 
würde, führte dies für den Standort „Onkel-Toms-Hütte“ zu einer deutlich verschärften 
Wettbewerbssituation. Diese Verschärfung könne nach Ansicht der Gutachter nur da-
durch kompensiert werden, dass an diesem Standort der gegenwärtig vorhandene 
Modernisierungsbedarf abgebaut wird. Da die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscoun-
ters städtebaulich in einem Nahversorgungszentrum grundsätzlich sinnvoll ist, wird 
die Errichtung eines Discounters nicht durch Regelungen des Bebauungsplans unter-
sagt. Da der Standort „Onkel-Toms-Hütte“ dem Grunde nach als dauerhaft funktions-
fähig anzusehen ist, ist ein dauerhafter Ausschluss von Discountern städtebaulich 
nicht erforderlich. Um dem Standort „Onkel-Toms-Hütte“ jedoch einen Übergangszeit-
raum zu ermöglichen, in dem privatwirtschaftlich verursachter Modernisierungsbedarf 
abgearbeitet werden kann, wird im städtebaulichen Vertrag jedoch eine Regelung ge-
troffen, nach der am Standort „Truman-Plaza“ in einem Zeitraum von 10 Jahren (be-
ginnend mit Abschluss des Vertrags) kein Bauantrag eingereicht wird, der die Errich-
tung eines Discounters zum Gegenstand hat (siehe auch Kapitel II.4.10 
„Städtebaulicher Vertrag“). 
 
Hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche haben 
Nutzungsformen ohne Verkauf an letzte Verbraucher (z. B. Fitnessstudios, Ärzte-
haus) gemäß gutachterlicher Aussage32 nur eine untergeordnete Bedeutung. Die 
Nutzung von Gesundheitsdienstleistungen, Arztpraxen oder anderen verbraucherna-
hen Dienstleistungen geschieht üblicherweise unabhängig von einem Versorgungs-
einkauf. Zwar sind gewisse Kopplungseffekte nicht auszuschließen, jedoch ist ein 
signifikanter Zusammenhang der o. g. Nutzungen mit einem Versorgungseinkauf 
nicht herzustellen. Insofern ist es sachgerecht, dass das erarbeitete Einzelhandels-
gutachten die verbrauchernahen Dienstleistungen nicht gesondert betrachtet. 
 
Während des Bebauungsplansverfahrens wurde das erstellte Einzelhandelsgutachten 
durch ein weiteres Gutachten33 von privater Seite evaluiert. Diese Überprüfung wurde 
auch dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf für die weitere Verwendung im Aufstel-
lungsverfahren des Bebauungsplans zugänglich gemacht. Im Rahmen dieser Evalua-
tion wurde seitens der Gutachter angeführt, dass die vorliegende Auswirkungsanaly-
se keine geeignete Abwägungsgrundlage sei. Ein wesentlicher Kritikpunkt war insbe-
sondere der Parameter „Flächenproduktivität“ (Umsatz je m²). Es wurde bemängelt, 
dass der Untersuchung bundesdeutsche Durchschnittswerte zu Grunde gelegt wur-
den anstatt der konkreten (vor allem höheren) Umsatzahlen des an diesem Standort 
geplanten Lebensmittelanbieters. 
 
Da nunmehr zwei Untersuchungen über das Plangebiet vorlagen, wurde seitens des 
Bezirksamts eine städtebauliche Wirkungsabschätzung34 über den Umgang mit den 
verschiedenen Gutachten vorgenommen. 
 
Die städtebauliche Wirkungsabschätzung geht unter Bezugnahme auf einen Be-
schluss des Bundesverwaltungsgerichts im Grundsatz davon aus, dass der einzelne 
Gewerbetreibende keinen Anspruch darauf hat, dass sich eine vorhandene Wettbe-

                                                                �
32  Ergänzende Stellungnahme zum Planvorhaben Steglitz-Zehlendorf, Schreiben BBE Retail Experts 

01.09.2010. 
33  Evaluation der „Verträglichkeitsanalyse“ für die geplante Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Ein-

zelhandelsbetriebe am Planstandort Truman-Plaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf (BBE Handelsberatung 
GmbH, Juni 2011), GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, Dresden 27.10.2011. 

34  B-Plan 6-22 „Truman Plaza“, Themenbereich Einzelhandel, Städtebauliche Wirkungsabschätzung, Be-
zirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 06.12.2011. 
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werbssituation nicht verschlechtert. Mit neuer Konkurrenz müsse ständig gerechnet 
werden. 
 
Bezüglich der Genauigkeit bzw. der Ungenauigkeit von Prognosen wird darauf ver-
wiesen, dass die Vielzahl makro-, meso- und mikroräumlicher Daten dazu führt, dass 
sich die Ergebnisse von Gutachten schon bei geringer Variation der Parameter unter-
scheiden können. Trotz möglicher erheblicher Unterschiede sind Gutachten jedoch 
gemäß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich ein geeig-
netes Mittel, um die erwarteten Auswirkungen eines Vorhabens zu überprüfen. 
 
Der Vergleich des „Zweitgutachtens“ mit dem im Rahmen des Bebauungsplans ver-
wendeten Gutachten ergab, dass beide Gutachten zu differenzierten Ergebnissen 
kamen. In beiden Gutachten wurden z. T. unterschiedliche Annahmen über Umsatz-
verteilungen, Flächenproduktivität, Gewichtung einzelner Parameter etc. verwendet. 
Da sich aus dem direkten Vergleich beider Gutachten keine verlässliche Prognose-
entscheidung herleiten lässt, wurde im Rahmen der städtebaulichen Wirkungsab-
schätzung des Bezirksamts der Frage nachgegangen, ob die städtebauliche Funktion 
der angrenzenden zentralen Bereiche gewahrt bleibt, wenn auf der „Truman-Plaza“ 
Einzelhandel (Nahversorgung) im Umfang von 2.500 m² realisiert wird. 
 
Im Rahmen der Prüfung der städtebaulichen Auswirkungen des Standorts „Truman-
Plaza“ wurde davon ausgegangen, dass das Umfeld des U-Bahnhofs Oskar-Helene-
Heim bezüglich vorhandener Nahversorgungsmöglichkeiten ein unterversorgter Be-
reich ist. In diesem unterversorgten Bereich wird es aufgrund verschiedener verfestig-
ter Planungsabsichten in der nächsten Zeit zu einem Zuwachs an Wohneinheiten 
kommen. Allein aufgrund der Planungen im Umfeld des U-Bahnhofs Oskar-Helene-
Heim wäre es zwingend erforderlich, dass die bestehende Versorgungslücke ge-
schlossen wird. Insofern ist es sachgerecht, wenn der vorhandene Einzelhandelsbe-
stand ergänzt wird. 
 
Innerhalb der Ladenstraße „Onkel-Toms-Hütte“ konnten keine nennenswerten Vor-
schädigungen erkannt werden. Es wurden 29 Geschäfte vorgefunden (hier 18 Einzel-
händler). Leer standen lediglich zwei kleinere Ladeneinheiten. Insgesamt wird festge-
stellt, dass der Standort sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten überwiegend auf 
fußläufige Kundschaft ausgerichtet hat, welche die inhabergeführten Läden und die 
wettergeschützte Lage im U-Bahnhof schätzen. Bezüglich einer möglichen Konkur-
renzsituation zur „Truman-Plaza“ wird eingeschätzt, dass sich die Ladenstraße auch 
künftig behaupten kann: Die fußläufige Stammkundschaft aus der Umgebung wird 
der Ladenstraße vermutlich weiterhin erhalten bleiben; insofern ergibt sich keine spe-
zifische Konkurrenzsituation. Da die Ladenstraße nicht über einen qualifizierten Voll-
sortimenter verfügt, ist auch gegenwärtig davon auszugehen, dass sich Kunden aus 
dem Einzugsbereich der Ladenstraße an anderer Stelle versorgen, ohne das dies der 
Ladenstraße bislang nachhaltig geschadet hat. 
Der Ladenstraße wird bescheinigt, dass sie zwar „etwas in die Jahre gekommen“ sei, 
jedoch grundsätzlich funktionsfähig ist. Zur Behauptung des Standorts am Markt wäre 
es vor allem empfehlenswert, wenn der Eigentümer der Ladenpassage den Standort 
durch Aufwertungen (z. B. Aufwertung der Läden, Instandhaltung, einheitliches Be-
leuchtungskonzept, einheitliches Werbekonzept, Aufwertung Vorplatz) nachhaltig ver-
bessert. 
 
Für das Stadtteilzentrum „Zehlendorf-Mitte“ wird festgestellt, dass die Planungen auf 
der „Truman-Plaza“ nicht zu nennenswerten städtebaulichen Auswirkungen (z. B. 
„Trading-down-Effekte“ oder Betriebsschließungen) führen werden. 
 
Das Nahversortungszentrum „Dahlem-Dorf“ verfügt aufgrund der Nähe zur Freien  
Universität, zu den Dahlemer Museen und zur Domäne Dahlem über einen eigenen 
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Schwerpunkt und erscheint daher entsprechend stabil. Es ist nicht zu befürchten, 
dass dieses Zentrum in seinem Versorgungsauftrag durch die Realisierung des Vor-
habens „Truman-Plaza“ beeinträchtigt wird. 
 
Durch seine Lage an der Endstation der U-Bahnlinie U 3 mit entsprechenden Umstei-
gebeziehungen zum Bus sowie durch das hohe Kaufkraftniveau in Zehlendorf-West 
ist nicht zu befürchten, dass das Zentrum „Krumme Lanke“ in seinem Versorgungs-
auftrag durch die Realisierung des Vorhabens „Truman-Plaza“ beeinträchtigt wird. 
 
Das Ortsteilzentrum „Lichterfelde West“ verfügt über eine hohe Anzahl Dienstleister 
und wird mit einer stabilen Einzelhandelsstruktur beschrieben. Zentrenschädigende 
Auswirkungen durch Leerstände oder gar ein Funktionsverlust durch die Realisierung 
des Vorhabens „Truman-Plaza“ sind nicht zu befürchten. 
 
Die städtebauliche Wirkungsabschätzung kommt unter Abwägung der vorliegenden 
gutachterlichen Ergebnisse, eigener Erhebungen und Berechnungen sowie der städ-
tebaulichen Situationsanalyse der benachbarten zentralen Versorgungsbereiche zu 
dem Schluss, dass die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums mit einem Voll-
sortimenter und einem Biosupermarkt im Saldo zu einer nachhaltigen Verbesserung 
der Versorgungsstruktur führt. Es wird auch festgestellt, dass die Größenordnung des 
neuen Nahversorgungszentrums „Truman-Plaza“ vergleichsweise gering ist: Zentren 
mit einem ähnlichen Einzugsbereich wie z. B. „Lausanner Straße“ (Neues Schweizer 
Viertel, 3.500 m² Verkaufsfläche), „Potsdamer Chaussee“ inkl. Studentendorf 
(3.650 m² Verkaufsfläche) oder „Breisgauer Straße“ (4.300 m² Verkaufsfläche) wei-
sen eine höhere Verkaufsfläche auf. Außerdem ist neben einem großen Vollsortimen-
ter immer zusätzlich mindestens ein Discounter vorhanden. 
 
Die Wirkungsabschätzung kann im Volltext den Anlagen des Bebauungsplans ent-
nommen werden (Kap. VI 7 „Städtebauliche Wirkungsabschätzung“). 
 
Bei den Betrachtungen der Auswirkungen des Nahversorgungszentrums auf der 
„Truman-Plaza“ wurde berücksichtigt, dass der zentrale Versorgungsbereich „Onkel-
Toms-Hütte“ unter Denkmalschutz steht. Dies betrifft sowohl das eigentliche U-Bahn-
Gebäude als auch die Eisenbahnanlage (Einschnitt der U-Bahnlinie). Außerdem ist 
der U-Bahnhof Teil des Denkmalensembles „Waldsiedlung Zehlendorf“. Nach Ein-
schätzung der unteren Denkmalschutzbehörde des Bezirks Steglitz-Zehlendorf be-
steht kein Zusammenhang zwischen der Einzelhandelsentwicklung auf der „Truman-
Plaza“ und den bestehenden rechtlichen Verpflichtungen der Eigentümer des Bau-
denkmals, dieses zu schützen. Die dem Denkmaleigentümer obliegende Erhaltungs-
verpflichtung ist nicht mit einer bestimmten Nutzung verknüpft, sondern bezieht sich 
vielmehr auf die Substanz des Denkmals (bauliche Gestaltungs- und Konstruktions-
qualitäten). Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde stehen somit der Errich-
tung eines Nahversorgungszentrums auf der „Truman-Plaza“ keine denkmalrechtli-
chen Aspekte (z. B. Schutzstatus der Anlage „Onkel-Toms-Hütte“) entgegen. 
 
Die städtebauliche Wirkungsabschätzung des Bezirksamts sowie das Gutachten der 
BBE kamen somit im Wesentlichen zu identischen Ergebnissen. Es wird daher einge-
schätzt, dass die Errichtung des Nahversorgungszentrums „Truman-Plaza“ die Funk-
tionsfähigkeit angrenzender Versorgungsbereiche nicht gefährdet. 
Zu den im „Zweitgutachten“ aufgeworfenen Kritikpunkten ist anzumerken, dass trotz 
der diskussionswürdigen Annahmen der BBE bezüglich des Parame-
ters„Flächenproduktivität“ weitere Parameter (z. B. Einzugsbereich, Nachfragevolu-
men, Wettbewerbssituation) zutreffend beschrieben wurden. Die Ergebnisse des 
Gutachtens der BBE werden daher insgesamt als schlüssig bewertet. 
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2.3.10 Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Da die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a Satz 1 und 2 BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung für Gebiete z.B. mit der Absicht der Nachverdichtung oder 
der Wiedernutzbarmachung) gegeben sind, kommt das beschleunigte Verfahren zur 
Anwendung. § 13a Abs. 1 BauGB definiert Größenvorgaben, die für die Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens zu beachten sind. So ist das beschleunigte Verfahren 
anwendbar für Bebauungspläne, die eine Größe der Grundfläche gemäß § 19 
Abs. 2 BauNVO von weniger als 20.000 m² festsetzen (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). 
Sofern ein Bebauungsplan die Festsetzung einer Größe der Grundfläche von 
20.000 m² bis weniger als 70.000 m² vorsieht, ist das beschleunigte Verfahren nur 
anwendbar, wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls zu dem Ergebnis führt, dass keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind (§ 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Da 
im vorliegenden Bebauungsplan in der Summe eine zulässige Grundfläche von weni-
ger als 20.000 m² festgesetzt wird, ist die Durchführung einer Vorprüfung des Einzel-
falls aufgrund der Flächengröße nicht notwendig. Die festgesetzte Grundfläche ge-
mäß § 19 Abs. 2 BauNVO im Plangebiet beträgt insgesamt ca. 14.168 m². 
 
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist bezüglich 
der o. g. Größenvorgaben zu beachten, dass auch Bebauungspläne in engen sachli-
chen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhängen mitbetrachtet werden müssen. 
Bezüglich des vorliegenden Bebauungsplans kann festgestellt werden, dass kein Be-
bauungsplan vorliegt, der sowohl in einem sachlichen, räumlichen als auch in einem 
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt wird. Der Bebauungsplanentwurf X-B18, der 
sich gegenwärtig nordöstlich des Bebauungsplans 6-22 im Verfahren befindet, kann 
aufgrund der trennenden Wirkung durch die Clayallee nicht als räumlich zusammen-
hängend gesehen werden. Es tritt auch kein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem 
B-Plan X-B18 (aufgestellt als X-B4 am 06.11.1984, später als einer von sechs Einzel-
plänen weitergeführt (Aufteilungsbeschluss vom 23.02.1998)) und dem vorliegenden 
B-Plan 6-22 (Aufstellungsbeschluss vom 22.12.2009) auf. Im Übrigen handelt es sich 
bei diesem Bebauungsplanentwurf um einen einfachen Bebauungsplan 
(§ 30 BauGB), der keine Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung enthalten 
soll. Insofern müssen keine evtl. auftretenden kumulierenden Wirkungen zwischen 
beiden Bebauungsplänen berücksichtigt werden. 
 
Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens je-
doch nur möglich, sofern der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach dem Landesrecht 
(Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) unterliegen. Da die Zuläs-
sigkeit solcher Vorhaben durch den vorliegenden Bebauungsplanentwurf nicht be-
gründet wird, stehen Regelungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung der Durchfüh-
rung des Bebauungsplans im Wege des beschleunigten Verfahrens nicht entgegen. 
 
Die Durchführung des Verfahrens als beschleunigtes Verfahren ist weiterhin daran 
gekoppelt, dass keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
und des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Euro-
päischen Vogelschutzgebiete bestehen. Dies ist im vorliegenden Bebauungsplan der 
Fall; es kann nicht mit negativen Auswirkungen auf das nächstgelegene FFH-Gebiet 
(Grunewald) gerechnet werden. 
 
Eine detaillierte Prüfung der Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens kann den 
Anlagen des Bebauungsplans, Kapitel VI.5 „Prüfung der Anwendbarkeit des be-
schleunigten Verfahrens“ entnommen werden. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. mit 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB wird von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abgesehen. Unabhängig 
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davon entfällt jedoch nicht die Verpflichtung zur Ermittlung und Bewertung der Um-
weltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB im Rahmen der Abwägung sowie die 
Pflicht zur Minimierung und Vermeidung von Eingriffsfolgen. 
 
 

II. Planinhalt 

1. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Die Fläche des bis 1996 bestehenden Einkaufszentrums der in Berlin stationierten 
amerikanischen Streitkräfte stand aufgrund des Truppenabzugs für eine neue Ver-
wendung zur Verfügung. Nach der Übertragung der Fläche an die Bundesrepublik 
Deutschland sollte an dieser Stelle damals dringend benötigter Wohnraum für im 
Rahmen des Regierungsumzuges zuziehende Bundesbedienstete aus Bonn geschaf-
fen werden. Zu diesem Zweck wurde am 21.11.1995 der Bebauungsplan X-188 auf-
gestellt. In Abstimmung mit dem Bund wurde daher Mitte der 1990er Jahre durch eine 
gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft die Planung von ca. 300 Wohneinheiten 
mit teilweiser Unterlagerung durch gewerbliche Nutzer und Dienstleister auf der 
Grundlage eines hierfür innerhalb eines kooperativen Gutachterverfahrens angefertig-
ten städtebaulichen Konzeptes vorangetrieben. Dieses erforderte die planungsrechtli-
che Änderung der geltenden baurechtlichen Regelungen auf der Fläche (Baunut-
zungsplan 1958/ 60). 
 
Die geplante Nutzungskonzeption wurde jedoch mangels Nachfrage gegen Ende der 
1990er Jahre aufgegeben. Auch mehrere auf Grundlage des § 33 BauGB vor der 
nicht vollzogenen Festsetzung des Bebauungsplans genehmigte Bauanträge wurden 
nicht realisiert. Die ausgereichten Baugenehmigungen wurden nach Ablauf ihrer Gül-
tigkeit nicht mehr verlängert, somit bestanden auf den Planinhalt des Bebauungs-
plans X-188 keine formalen Rechtsansprüche mehr; die 7-Jahresfrist des 
§ 42 BauGB war verstrichen. Die materiellen Voraussetzungen des § 33 BauGB auf 
Grundlage des Bebauungsplanentwurfs X-188 liegen nicht mehr vor. 
 
An dem Planungsziel der planungsrechtlichen Sicherung eines dem Wohnen dienen-
den Gebietsteils sowie eines die Clayallee begleitendenden Bandes von auch ge-
werblich genutzten Bauten wurde jedoch festgehalten. Nachdem das Verfahren zur 
Aufstellung des Bebauungsplans X-188 vor dessen späterer Einstellung über mehre-
re Jahre ruhte, sollte 2005 / 2006 durch eine städtebauliche Machbarkeitsstudie ge-
klärt werden, ob die Mitte der 1990er Jahre vorgesehenen Planungskonzepte weiter-
hin bestehen bleiben konnten. Die Studie wurde von der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (als Verkäufer der Fläche) in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf in Auftrag gegeben. Als Zielsetzungen für die Entwicklung der 
„Truman-Plaza“ wurden folgende Punkte formuliert: 
·  Entwicklung einer städtebaulichen Figur, die den Charakter einer Waldsiedlung 

mit den Anforderungen an eine dem Ort angemessene Wohnsiedlungsform ver-
bindet, 

·  Berücksichtigung eines tragfähigen Anteils örtlicher Versorgungseinrichtungen, 
·  Vermeidung einer in sich geschlossenen Bebauung und 
·  Schaffung von Bezügen und Verbindungen zur Umgebung. 
Vier Architekturbüros wurden zur Teilnahme aufgefordert. 
 
Nach Sichtung der Entwürfe der teilnehmenden Architekten sollten bei der künftigen 
Entwicklung der Fläche folgende Punkte berücksichtigt werden: 
·  Gliederung der Fläche mit verschiedenen Nutzungen: überwiegend Wohnnutzun-

gen, Entwicklung gartenbezogener Wohnformen mit niedriger bis mittlerer Dichte, 
Grün, geringe Teile Mischnutzung, Einzelhandel, 

·  Durchwegungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit, 
·  Ansiedlung des Einzelhandels – mit maximal 2.500 m² VK – im Südosten, 
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·  Grünpuffer und/oder Abschirmung, evtl. durch Zeilenbauten entlang der Clayallee. 
Es erfolgte die einvernehmliche Empfehlung, dass dem Bebauungsplan ein städte-
baulicher Entwurf zugrunde gelegt werden sollte, der o.g. Punkte beinhaltet. 
 
Im Jahre 2008 wurde nach Durchführung eines Bieterverfahrens der überwiegende 
Teil des Areals an einen privaten Investor veräußert. Dieser legte 2009 ein städtebau-
liches Konzept vor, das auf dem überwiegenden Anteil der Fläche die Errichtung von 
Wohnungen vorsah. Zur Ergänzung der Wohnnutzung sollen gewerbliche Nutzungen 
und Einzelhandel entwickelt werden, die gegenüber den Planungszielen Mitte der 
1990er Jahre räumlich erweitert wurden. Das städtebauliche Konzept wurde im Laufe 
des Aufstellungsverfahrens durch Konkretisierung der Planung sowie aufgrund der 
durchgeführten frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange fortgeschrieben und ergänzt. Zentrale Elemente des gegenwärtigen 
städtebaulichen Konzepts sind: 
·  Ausbildung von in der Höhe und in der Breite gegliederten Gebäudekörpern ent-

lang der Clayallee, die das Innere des Plangebietes vor Schallemissionen dieser 
Straße teilweise schützen, 

·  Ausdifferenzierte Gestaltung des Kreuzungsbereiches Clayallee / Argentinische 
Allee durch Abrücken der Höhenbetonung (6-geschossiger Teilbaukörper) in 
Richtung Argentinische Allee, 

·  Anordnung verschiedener Gebäudekörper am Ufer einer künstlich anzulegenden 
Teichanlage, die im Wesentlichen der Gebietsgestaltung dient, 

·  Bündelung der Nahversorgung nahe der U-Bahnstation Oskar-Helene-Heim, 
·  Erhalt des auf dem Gelände vorhandenen Waldes i. S. des Landeswaldgesetzes 

sowie weitest gehender Erhalt von sonstigem Baumbestand entlang der Mar-
shallstraße und des Hüttenwegs. 

·  Sicherung von öffentlich zugänglichen Durchwegungen. 
 
Aufgrund des zwischenzeitlichen Stillstandes des Aufstellungsverfahrens wurde das 
Bebauungsplanverfahren X-188 in der Sitzung des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf 
vom 22.12.2009 mit Beschluss Nr. 613 eingestellt. In gleicher Sitzung wurde der Be-
bauungsplan 6-22 aufgestellt, dessen Geltungsbereich mit dem des eingestellten Be-
bauungsplans X-188 identisch ist. 
 
 

2. Intention des Plans 

Entsprechend der durch den Bezirk Steglitz-Zehlendorf formulierten Zielstellung ist 
die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aktivierung von 
Wohnungsbaupotenzialen und die Wiederbelebung der Stadtbrache vordringliches 
Ziel des Bebauungsplans. Gleichzeitig wird der aus dem Wohnungsneubau resultie-
rende sowie im umgebenden Bestand vorhandene Bedarf an Versorgungseinrichtun-
gen des täglichen Bedarfes gedeckt. Auch die das Wohnen ergänzenden weiteren 
Nutzungen (z. B. Ärzte, Fitnessstudios, sonstige Dienstleistungen und Gewerbe) 
können realisiert werden. 
 
Entlang der Clayallee kann eine neue, gegliederte städtebauliche Silhouette entste-
hen. Entlang der Marshallstraße und z. T. des Hüttenwegs werden die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für locker bebaute Wohnstrukturen geschaffen. 
 
Bei der baulichen Entwicklung bleiben die wertvollen ökologischen Bestandteile der 
„Truman-Plaza“ (z. B. Wald) erhalten. Durch die Anlage eines Teichs wird sowohl die 
biologische Vielfalt als auch die Gestaltung des Wohngebiets unterstützt. 
 
Für die Öffentlichkeit werden Wege durch das Gelände festgesetzt und punktuelle 
Einsichtnahmen in das Gelände ermöglicht. 
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3. Wesentlicher Planinhalt 

Straßenbegleitend zur Clayallee wird ein Mischgebiet sowie ein Sondergebiet festge-
setzt. Die daraus resultierenden Publikumsverkehre werden dazu beitragen, dass die 
„Truman-Plaza“ in den stadträumlichen Kontext des Ortsteil Dahlems integriert wird. 
 
Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Gesundheit und Nahversorgung“ dient 
im Wesentlichen der Aufnahme von Anlagen der Gesundheit im weitesten Sinne (Fit-
ness- und Wellnessstudios, Ärztehaus). Außerdem sind hier Einzelhandelseinrichtun-
gen mit Waren des täglichen Bedarfs sowie zugehörigen gewerblichen Nutzungen (z. 
B. ergänzende Dienstleistungen, Restaurants und Cafés) zulässig. Vorgelagert ist ei-
ne Stellplatzanlage zulässig. Das Mischgebiet dient der funktionalen Ergänzung so-
wohl des Sondergebiets als auch des allgemeinen Wohngebiets. Straßenbegleitend 
zur Clayallee sind hier Wohnnutzungen sowie das Wohnen nicht störende gewerbli-
che Nutzungen zulässig. 
 
Im inneren Teil des Plangebiets wird ein allgemeines Wohngebiete festgesetzt. Mittig 
in diesem Baugebiet ist die Errichtung einer Teichanlage in einem großen, zusam-
menhängenden Freiraum vorgesehen. Der Teich übernimmt naturräumliche und ge-
stalterische Funktionen und wird daher als Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt. 
 
Ein an der Argentinischen Allee im südlichen Teil des Plangebiets vorhandener Wald 
i. S. des Landeswaldgesetzes wird künftig seinem rechtlichen Status entsprechend 
als Wald festgesetzt. 
 
Zusätzlich wird eine Wegeverbindung zwischen Hüttenweg und Oskar-Helene-Heim 
sowie zwischen dem geplanten Sondergebiet und der Marshallstraße hergestellt. Ei-
ne private Verkehrsfläche, welche die im Inneren der „Truman-Plaza“ zulässigen Ge-
bäude erschließt, ist Teil dieser Wegeverbindungen. 
 
Zur Gewährleistung der vielfältigen Nutzungsansprüche wurde das auf der „Truman-
Plaza“ vorgesehene städtebauliche Konzept mit den zuständigen politischen Gremien 
sowie mit dem Bezirksamt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf abgestimmt. Die Inhalte 
der stattgefundenen Abstimmungen haben sich hierbei entlang der Clayallee im ge-
planten Misch- und Sondergebiet bis hin zu einer städtebaulichen Figur konkretisiert, 
die u. a. eine ausdifferenzierte Gestaltung des Kreuzungsbereiches Clayallee / Ar-
gentinische Allee (Abrücken der Höhenbetonung eines sechsgeschossiger Teilbau-
körpers in Richtung Argentinische Allee) zum Gegenstand hat. Die Festsetzungen 
des Bebauungsplans in diesen Baugebieten zeichnen im Wesentlichen eine städte-
bauliche Figur einschließlich der Tiefgarage und Stellplätze nach. Im allgemeinen 
Wohngebiet werden sich zulässige Gebäude in acht Baufeldern um einen Teich 
gruppieren. Für diesen Bereich ist die zulässige Bebauung nicht durch Festsetzungen 
des Bebauungsplans bis zur städtebaulichen Figur konkretisiert worden. Im allgemei-
nen Wohngebiet werden daher acht überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt, in-
nerhalb derer Gebäude platziert werden können. Die überbaubaren Grundstücksflä-
chen sind so angelegt, dass die zulässige Bebauung immer wieder durch Flächen un-
terbrochen wird, die einer besonderen landschaftlichen Gestaltung durch einen Teich 
und gärtnerische Anlagen bedürfen. 
 
Weitere gestalterische und nutzungsstrukturelle Regelungen werden in einem städte-
baulichen Vertrag vorgenommen. Nähere Informationen können dem Kapitel II 4.10 
„Städtebaulicher Vertrag“ entnommen werden. 
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4. Begründung der Festsetzungen, Abwägung 

Der Bebauungsplan gewährleistet eine geordnete städtebauliche Entwicklung und ei-
ne dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung und 
trägt dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung des Bebauungs-
plans sind insbesondere folgende Aspekte beachtet sowie miteinander und unterein-
ander in Einklang gebracht worden: 
 

·  Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
·  Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, 
·  Belange der sozialen Infrastruktur, 
·  Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 
·  Entwicklung des Ortsbilds, 
·  Belange der Umwelt und der Nachhaltigkeit einschließlich der Belange der Wald-

erhaltung, 
·  Belange der Wirtschaft im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung, 
·  Belange der Mobilität der Bevölkerung, einschließlich des öffentlichen Nahver-

kehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonderer Berücksichtigung 
einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten städtebauli-
chen Entwicklung, 

·  Zivile Anschlussnutzung von Militärliegenschaften, 
·  Sicherheitsbelange eines benachbarten Konsulats. 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB sind die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
Einklang mit beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen (z. B. Stadtent-
wicklungspläne) gebracht worden. 
 
 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

 
4.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Entsprechend des Planungsziels der Schaffung von Wohnraum und zur Arrondierung 
des bestehenden Siedlungszusammenhangs wird der westliche Teil des Plangebiets 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO 
festgesetzt. 
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen 
Die im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen, der 
Gebietsversorgung dienenden Läden und die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen werden gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO ausgeschlossen (textliche 
Festsetzung 1 ). 
 
Die der Gebietsversorgung dienenden Läden werden in einem direkt angrenzenden 
Sondergebiet konzentriert. Um diese räumliche Ballung im gut an den ÖPNV ange-
bundenen Kreuzungsbereich von Clayallee und der Argentinischen Allee zu unter-
stützen, sind solche Läden im allgemeinen Wohngebiet ausgeschlossen. Der Charak-
ter des allgemeinen Wohngebiets bleibt dennoch gewahrt, da die Versorgung der Be-
völkerung hier durch die Konzentration von Läden mit Waren des täglichen Bedarfs 
auf dem Nachbargrundstück sichergestellt ist und die übrigen im allgemeinen Wohn-
gebiet allgemein zulässigen Nutzungen weiterhin zulässig sind.  
 
Weiterhin führt der Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben dazu, dass das Baugebiet 
nicht durch evtl. störende Anliefervorgänge und Kundenverkehr in Mitleidenschaft ge-
zogen wird. Vor dem Hintergrund von vorhandenen schalltechnischen Belastungen 
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durch den angrenzenden Hüttenweg sowie durch die in der Marshallstraße angren-
zende Jugendfreizeiteinrichtung kommt der Minimierung möglicher schalltechnischer 
Konflikte im allgemeinen Wohngebiet eine erhöhte Bedeutung zu. 
Tankstellen und Gartenbaubetriebe vertragen sich aufgrund ihres großen Flächenbe-
darfs nicht mit den städtebaulichen Zielvorstellungen für die „Truman-Plaza“ und las-
sen sich auch nicht aus den umgebenden Baustrukturen ableiten. Die Zulässigkeit 
von Tankstellen steht zudem aufgrund der üblicherweise daraus folgenden erhöhten 
Verkehrsbelastung und des nachbarschaftlichen Spannungspotenzials in Konflikt zur 
geplanten Wohnnutzung. Es besteht außerdem die Gefahr, dass die bereits jetzt be-
stehenden Schallemissionen des Verkehrs dadurch noch weiter erhöht werden, da 
Tankstellen verkehrserzeugend wirken können. Durch vorhandene Tankstellen an der 
Clayallee in Richtung Norden bzw. an der Argentinischen Allee in Richtung Westen 
ist das Plangebiet ausreichend mit Tankstellen versorgt; negative Folgen durch den 
Ausschluss von Tankstellen können somit nicht entstehen. 
 
Auf das allgemeine Wohngebiet wirken Schallemissionen der benachbarten Clayal-
lee, der Argentinischen Allee und des Hüttenwegs ein. Außerdem treten durch Ju-
gendfreizeiteinrichtungen (z. B. Skateranlage) entlang der Marshallstraße ebenfalls 
Schallemissionen auf. Die Festsetzungen zur Reduzierung der Auswirkungen des 
Lärms sowie die wesentlichen Aussagen von erstellten Schallgutachten können dem 
Kapitel II 4.5 („Immissionsschutz“) entnommen werden. Die Schallimmissionen ste-
hen der zulässigen Wohnnutzung nicht entgegen. 
 
 

4.1.2 Mischgebiet 

Im nordöstlichen Bereich des Plangebiets, parallel zur Clayallee, wird gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB ein Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO festgesetzt. 
 
Mit der Festsetzung des Mischgebiets, das durch gleichrangiges Nebeneinander von 
Wohnen und gewerblicher Nutzung charakterisiert ist, wird gewährleistet, dass die 
konkurrierenden Nutzungsansprüche von Wohnen und Arbeiten auf ein gegenseitig 
verträgliches Maß beschränkt bleiben und gleichzeitig die für diesen Teilbereich an-
gestrebte Funktionsmischung gesichert wird. Durch die Nachbarschaft zur hochfre-
quentierten Clayallee ist eine auch gewerbliche Vorhaben einschließende Nutzung 
dieses Teilbereichs der „Truman Plaza“ städtebaulich sinnvoll. 
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen 
Die im Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 BauNVO allgemein zulässigen Nut-
zungen für Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i. V. § 1 Abs. 5 BauNVO ausgeschlossen. Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen vertragen sich aufgrund ihres großen Flächenbedarfs nicht mit den städtebau-
lichen Zielvorstellungen für das Quartier und lassen sich auch nicht aus den umge-
benden Baustrukturen ableiten. Die Zulässigkeit von Tankstellen steht zudem auf-
grund der oftmals daraus folgenden erhöhten Verkehrsbelastung und des daraus re-
sultierenden nachbarschaftlichen Spannungspotenzials innerhalb des Gebietes in 
Konflikt zur zulässigen Wohnnutzung. Es besteht außerdem die Gefahr, dass die be-
reits jetzt bestehenden Schallemissionen des Verkehrs dadurch noch weiter erhöht 
werden, da Tankstellen verkehrserzeugend wirken können. 
 
Die verkehrserzeugende Wirkung von Tankstellen könnte zu Konflikten mit dem be-
nachbarten amerikanischem Konsulat führen, dessen Sicherheitsbelange durch er-
forderliche Zu- und Abfahrten nebst ggf. erforderlicher Straßendurchbrüche negativ 
beeinträchtigt sein könnten. 
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Für die inneren Teile des Plangebiets übernimmt die Bebauung im Mischgebiet eine 
schallreduzierende Funktion. Insbesondere werden Teile der durch den Verkehr auf 
der Clayallee verursachten Schallemissionen durch hier zulässige Gebäude abgefan-
gen. Eine schallreduzierende Funktion für dahinterliegende Teile des Plangebiets ist 
durch Tankstellen nicht gegeben, da diese üblicherweise nicht über eine durchge-
hende geschlossene Gebäudekante verfügen. 
 
Auch aus städtebaulichen Gründen werden Tankstellen ausgeschlossen, da gegen-
über dem Straßenraum der Clayallee eine straßenbegleitende urbane Bebauung vor-
gesehen ist. Dazu sind Tankstellen nicht geeignet. Durch vorhandene Tankstellen an 
der Clayallee in Richtung Norden bzw. an der Argentinischen Allee in Richtung Wes-
ten ist das Plangebiet ausreichend mit Tankstellen versorgt; negative Folgen durch 
den Ausschluss von Tankstellen können somit nicht entstehen. Konzeptionell soll im 
südlich gelegenen Sondergebiet an der Ecke Clayallee / Argentinische Allee ein Bauge-
biet mit urbanem Charakter entstehen, das u. a. zur Versorgung der Bevölkerung mit Wa-
ren des täglichen Bedarfs und Dienstleistungseinrichtungen beiträgt. Im vorliegenden 
Mischgebiet sollen demgegenüber schwerpunktmäßig mit gewerblichen Nutzungen 
durchsetzte Wohnnutzungen realisiert werden.  
 
Die Abgrenzung des Sondergebiets „Gesundheit und Nahversorgung“ im Bebau-
ungsplan ist mit der Abgrenzung des „Zentralen Versorgungsbereichs Truman Plaza“ 
im bezirklichen Zentrenkonzept identisch. (vgl. Zentrenkonzept 2011, Zentrenpass 
S.65). Durch die Wohnungsbauentwicklung im Umfeld (Parkviertel Dahlem) und ge-
plante Neubauvorhaben (ehem. US- Headquarter, Oskar-Helene-Heim, Truman Pla-
za) werden zu den bestehenden 1.500 Wohneinheiten noch ca. 500 Wohneinheiten 
hinzukommen. Allein für diesen Zuwachs an Bewohnern war es zwingend erforder-
lich, den dort bereits Wohnenden und den neu Hinzuziehenden eine Versorgung für 
den täglichen Bedarf anzubieten und die bereits bestehende Versorgungslücke in 
Dahlem-West zu schließen. Das neue Nahversorgungszentrum ergänzt das sensible 
Geflecht zentraler Versorgungsbereiche (Ladenstraße Onkel-Toms-Hütte, Dahlem-
Dorf, Zehlendorf-Mitte) in der Umgebung. Städtebauliches Ziel ist es, Einzelhandels-
nutzungen in direkter Nähe zum U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim und an der Kreuzung 
Clayallee und Argentinische Allee zu konzentrieren, nicht jedoch die Clayallee bis 
zum Hüttenweg zum „Einkaufs-Boulevard“ zu entwickeln. 
 
Um die Funktionsfähigkeit benachbarter Zentren nicht zu gefährden, wurde die Größe 
der Verkaufsfläche im Sondergebiet auf maximal 2.500m² begrenzt. Die gutachterli-
chen Stellungnahmen legen diesen Grenzwert zugrunde und leiten daraus ab, dass 
negative städtebauliche Auswirkungen nicht zu erwarten sind (vgl. Gutachten BBE, 
Städtebauliche Wirkungsabschätzung). Zusätzliche Verkaufsflächen im direkt nördlich 
angrenzenden Mischgebiet könnten jedoch dazu beitragen, die im bezirklichen Zent-
renkonzept festgelegte Struktur der zentralen Versorgungsbereiche zu beeinträchti-
gen: negative städtebauliche Auswirkungen für benachbarte Zentren wären dann 
nicht mehr auszuschließen. Aus diesem Grund sind Einzelhandelsnutzungen im 
Mischgebiet, also außerhalb des im Zentrenkonzept grundstücksscharf abgegrenzten 
zentralen Versorgungsbereichs „Neues Zentrum Truman Plaza (N1)“ gemäß § 9 Abs. 
1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO regelmäßig unzulässig. 
 
Ein Verkauf an letzte Verbraucher kann für die in § 6 Abs. 2 Nr. 4 der BauNVO ge-
nannten sonstigen Gewerbebetriebe und die in § 6 Abs. 2 Nr. 3 der BaunNVO ge-
nannten Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes und die in § 6 Abs. 2 Nr. 5 der BauNVO genannten Nutzungen (Anlagen für Ver-
waltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke) ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sich die Verkaufsfläche räum-
lich-funktional gegenüber der Hauptnutzung unterordnet. Auf diese Art ist es für im 
Mischgebiet ansässige Gewerbetreibende und Freiberufler möglich, vor Ort auf un-
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tergeordneten Flächen Waren anzubieten (sog. „Handwerkerprivileg“). Bei der Prü-
fung einer räumlich-funktionalen Unterordnung ist auf die Geschossfläche i. S. von § 
20 BauNVO abzustellen. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO werden Vergnü-
gungsstätten ausgeschlossen (textliche Festsetzung 2 ). In einer in Zusammenarbeit 
mit dem Bezirksamt erstellten städtebaulichen Machbarkeitsstudie (siehe Kapitel II 1 
„Entwicklung der Planungsüberlegungen“) soll die „Truman Plaza“ u. a. als Wohn-
standort in einem durch Wohnen geprägtem Umfeld entwickelt werden. Vergnü-
gungsstätten werden gegenüber den angrenzenden vorhandenen und geplanten 
Wohnnutzungen als unverträglich angesehen. Außerdem wird durch den Ausschluss 
von Vergnügungsstätten die Attraktivität des benachbarten Sondergebiets „Gesund-
heit und Nahversorgung“ erhöht. Dieses Baugebiet soll ein vielfältiges und qualitativ 
hochwertiges Angebot bieten, dass für alle Altersschichten – auch für Familien, Kin-
der und Jugendliche – nutzbar ist. Die Anlage von Vergnügungsstätten widerspräche 
insoweit dem Anspruch an den öffentlichen Raum, der hier entstehen soll. Nutzungen 
an dieser zentralen Stelle der „Truman-Plaza“ sollen allen Bevölkerungsgruppen, 
darunter auch Kindern und Jugendlichen, vollständig zur Verfügung stehen. Nutzun-
gen, die auch tagsüber von vornherein zu einem Ausschluss von Kindern und Ju-
gendlichen führen, werden der städtebaulichen Bedeutung der öffentlichen und halb-
öffentlichen Räume innerhalb dieses Bereichs nicht gerecht. Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass der Ausschluss von Vergnügungsstätten in den zentralen Erleb-
nisräumen von Kindern und Jugendlichen (unter der Volljährigkeit) städtebaulich ge-
rechtfertigt ist. 
Im Übrigen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum geplanten Nahversor-
gungszentrum diverse Jugendeinrichtungen (Schulen, Schwimmbäder, Jugendfrei-
zeitanlagen), die diese Argumentation untermauern. 
 
Trotz Ausschluss der o. g. im Mischgebiet allgemein zulässigen Nutzungen, bleibt die 
Eigenart des Mischgebiets gewahrt. Die übrigen im Mischgebiet allgemein zulässigen 
Nutzungen sind weiterhin zulässig, so dass eine gleichwertige Mischung von Wohn- 
und gewerblichen Nutzungen gewahrt bleibt. 
 
Damit sich die im Mischgebiet zulässigen gewerblichen Nutzungen in angemessener 
Weise publikumswirksam im Stadtbild präsentieren können, bleibt die Erdgeschoss-
zone überwiegend den gewerblichen Nutzungen vorbehalten. Wohnungen sollen 
demgegenüber in der Erdgeschosszone weniger in Erscheinung treten. Aus diesem 
Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 9 Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 7 
Nr. 2 BauNVO festgesetzt, dass Wohnungen im ersten Vollgeschoss nur ausnahms-
weise zulässig sind (textliche Festsetzung 3 ). Durch die Konzentration von Woh-
nungen auf die oberen Geschosse wird auch ein störungsfreies Nebeneinander von 
Wohnen und Gewerbe gefördert. 
 
Auf das Mischgebiet wirken Schallemissionen der benachbarten Clayallee und des 
Hüttenwegs ein. Die Festsetzungen zur Reduzierung der Auswirkungen des Lärms 
sowie die wesentlichen Aussagen von erstellten Schallgutachten können dem Kapitel 
II 4.5 („Immissionsschutz“) entnommen werden. Die Schallimmissionen stehen der 
Festsetzung eines Mischgebiets nicht entgegen. 
 
 

4.1.3 Sondergebiet 

Konzeptionell soll an der Ecke Clayallee / Argentinische Allee ein belebtes Areal mit urba-
nem Charakter entstehen, in dem Anlagen zur Versorgung der Bevölkerung mit Gewer- 
be-, Handels- und Dienstleistungseinrichtungen realisiert werden können. Daher wird 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ein Sondergebiet (SO) nach § 11 BauNVO festge-



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB  
 

31 
Begründung Bebauungsplan 6-22: Stand: Juli 2013 

setzt. Dieser Teil des Plangebiets wird im Wesentlichen durch zwei Nutzungen domi-
niert: So können im weitesten Sinne Anlagen der Gesundheit entstehen; z. B. Fit-
nessstudios, Wellnesseinrichtungen und/oder Arztpraxen. Außerdem können der 
Nahversorgung dienende Einzelhandelseinrichtungen mit einem Umfang von maxi-
mal 2.500 m² Verkaufsfläche angesiedelt werden. Diese Einzelhandelseinrichtungen 
sollen sowohl das Plangebiet als auch die angrenzenden Wohngebiete mit Waren 
des täglichen Bedarfs versorgen, ohne sich dabei negativ auf bestehende zentrale 
Bereiche auszuwirken. 
 
Planungsrechtlich lassen sich die im Sondergebiet gewünschten Nutzungen, die der 
Gesundheit dienen, überwiegend als Anlagen für gesundheitliche und sportliche 
Zwecke bewerten. Ärzte, Heilpraktiker, Krankengymnasten und artverwandte Tätig-
keiten werden planungsrechtlich allerdings den freien Berufen zugeordnet. Aus die-
sem Grund sind im Sondergebiet auch Räume für freie Berufe zulässig. Gemäß der 
angestrebten Nutzungsmischung sowie zur Schaffung eines belebten städtischen 
Raums wird das hier vorgesehene Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Ge-
sundheit und Nahversorgung“ versehen. Bei den zulässigen gesundheitsorientierten 
Nutzungen ist berücksichtigt worden, dass es auch auf dem benachbarten Standort 
des ehemaligen Krankenhauses Oskar-Helene-Heim Nachnutzungsüberlegungen 
gibt, die ebenfalls in Richtung „Gesundheit“ abzielen. Die im benachbarten Oskar-
Helene-Heim entstehenden Fitness-Wellness-Nutzungen haben nach derzeitigem 
Kenntnisstand einen besonderen Bezug zur „Natur“ und zu begrünten und gärtne-
risch gestalteten Flächen. Dieser Bezug leitet sich aus dem dort vorhandenen um-
fangreichen Waldbestand ab. Bei den auf der „Truman-Plaza“ vorgesehenen Nutzun-
gen handelt es sich demgegenüber eher um „herkömmliche“ Fitness- und Wellness-
nutzungen. Auch bei einer ähnlichen Ausrichtung der beiden Bereiche wird davon 
ausgegangen, dass diese kein identisches Kundensegment bedienen. Von einer  
Überversorgung bzw. einer wechselseitigen negativen Beeinflussung wird daher nicht 
ausgegangen. 
 
Zur Vervollständigung der geplanten Wellness- und Einzelhandelsnutzungen sind 
nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe (z. B. Dienstleistungen wie Frisöre und 
Reisebüros, Handwerker etc.) und Schank- und Speisewirtschaften (z. B. Cafés und 
Restaurants) zulässig. Diese Nutzungen werden gegenüber der Zweckbestimmung 
des Sondergebiets als verträglich angesehen. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass bei der Zulassung von Nutzungen, die nicht direkt der 
„Gesundheit und Nahversorgung“ zugeordnet werden können, die Zweckbestimmung 
des Sondergebiets gewahrt bleiben muss. Das bedeutet, dass nicht der Gesundheit 
bzw. nicht der Nahversorgung dienende Nutzungen (z. B. sonstige Dienstleistungsbe-
triebe) kein räumliches oder funktionales Übergewicht bekommen dürfen. 
 
Die Festsetzung eines Sondergebietes ist an dieser Stelle erforderlich, da nur so die 
Zulässigkeit von Einzelhandel dahingehend gesteuert werden kann, dass an dieser 
Stelle zwar ein i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO großflächiges, sich aber durch Steue-
rung im Bebauungsplan in die bezirkliche Zentrenstruktur einfügendes Nahversor-
gungszentrum entstehen kann. In einem Mischgebiet wären großflächige Einzelhan-
delseinrichtungen üblicherweise unzulässig; diese sind nur in Kerngebieten sowie in 
eigens für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig. Die Festsetzung eines Misch-
gebiets scheidet somit aus. In einem Kerngebiet würden Verkaufsflächen- und Sorti-
mentsbeschränkungen für Einzelhandelshandelsnutzungen der Zweckbestimmung 
dieses Baugebiets widersprechen. Außerdem würden in einem Kerngebiet auch Ver-
gnügungsstätten ohne Einschränkungen zulässig sein. Die Festsetzung eines Kern-
gebiets wurde daher verworfen. 
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Die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. 
mit § 11 BauNVO dahingehend gesteuert, dass ein Nahversorgungszentrum entsteht, 
das sich in die bestehenden zentralörtlichen Strukturen des Bezirks Steglitz-
Zehlendorf sowie des Landes Berlin einfügt. Aus diesem Grund wird die Zulässigkeit 
von Einzelhandel so begrenzt, dass maximal eine Verkaufsfläche bis 2.500 m² zuläs-
sig ist. Der Wert 2.500 m² wurde aus einem Einzelhandelsgutachten sowie einer städ-
tebaulichen Wirkungsabschätzung des Bezirksamtes abgeleitet. Die Untersuchungen 
gehen davon aus, dass bei einer Verkaufsfläche von 2.500 m² der Standort zu einer 
Verbesserung der wohnortnahen Versorgung beitragen kann, ohne zugleich erhebli-
che Auswirkungen auf benachbarte zentrale Bereiche zu haben (siehe auch Kapitel 
I.2.3.9 „Einzelhandelsgutachten“). 
 
Hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche haben 
Nutzungsformen ohne Verkauf an letzte Verbraucher (z. B. Fitnessstudios, Ärzte-
haus) gemäß gutachterlicher Aussage35 nur eine untergeordnete Bedeutung. Die 
Nutzung von Gesundheitsdienstleistungen, Arztpraxen oder anderen verbraucherna-
hen Dienstleistungen geschieht üblicherweise unabhängig von einem Versorgungs-
einkauf. Zwar sind gewisse Kopplungseffekte nicht auszuschließen, jedoch ist ein 
signifikanter Zusammenhang der o. g. Nutzungen mit einem Versorgungseinkauf 
nicht herzustellen. Insofern ist es sachgerecht, dass das erarbeitete Einzelhandels-
gutachten die verbrauchernahen Dienstleistungen nicht gesondert betrachtet. 
 
Das angefertigte Einzelhandelsgutachten wurde im Zuge des Bebauungsplanverfah-
rens von privater Seite durch ein „Zweitgutachten“ in Frage gestellt. Diese ergänzen-
de gutachterliche Meinung führte dazu, dass zusätzlich zu dem bestehenden Einzel-
handelsgutachten von Seiten des Bezirks Steglitz-Zehlendorf weitere vertiefende Be-
trachtungen durchgeführt wurden, die in einer „städtebaulichen Wirkungsabschät-
zung“ zusammengefasst wurden. Diese Informationen können dem Kapitel I.2.3.9 
„Einzelhandelsgutachten“ sowie den Anlagen der Begründung (VI.7 „Städtebauliche 
Wirkungsabschätzung“) entnommen werden. 
 
Während des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplans wurde auch das Zentren-
konzept des Bezirks Steglitz-Zehlendorf u. a. dahingehend ergänzt, dass am Standort 
„Truman-Plaza“ ein Nahversorgungszentrum mit einer Verkaufsfläche von 2.500 m² 
als städtebaulich sinnvoll erachtet wird. Nähere Informationen zur Fortschreibung des 
bezirklichen Zentrenkonzepts können dem Kapitel I 2.3.5 „Zentrenkonzept Steglitz-
Zehlendorf“ entnommen werden. 
 
Zur Regelung der Verkaufsfläche sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen je m² überbaubarer Grundstücksfläche 0,47 m² Verkaufsfläche zulässig. Bei ei-
ner überbaubaren Grundstücksfläche von insgesamt 5.284 m² im Sondergebiet ergibt 
sich so eine maximal zulässige Verkaufsfläche von ca. 2.500 m². Es ist zu beachten, 
dass die zulässige Verkaufsfläche nicht gleichmäßig auf die jeweiligen überbaubaren 
Grundstücksflächen entsprechend ihrer Größe zu verteilen ist. Der Quotient 0,47 m² 
Verkaufsfläche je m² überbaubarer Grundstücksfläche gilt für das Baugrundstück ins-
gesamt. 
 
Zur Verkaufsfläche zählen gemäß der AV Einzelhandel36 (Anhang III Nr. 7) sowie der 
Rechtsprechung alle dem Kunden zum Zweck des Verkaufs zugänglichen Flächen 

                                                                �
35  Ergänzende Stellungnahme zum Planvorhaben Steglitz-Zehlendorf, Schreiben BBE Retail Experts 

01.09.2010. 
36  Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für das Land Berlin (AV Einzel-

handel) vom 29.09.2007, ABl. Nr. 50 vom 15.11.2007, S. 2957. 
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einschließlich der Treppen, Kassenzonen, Verkaufsanlagen unter freiem Himmel so-
wie Standflächen für Einrichtungsgegenstände und Schaufenster. Es sind auch Flä-
chen einzubeziehen, die vom Kunden betreten werden können oder die er – wie bei 
einer Fleischtheke mit Bedienung – einsehen, aber aus hygienischen Gründen nicht 
betreten darf. Auch der Bereich hinter der Kasse, in dem der Kunde nach dem Kauf 
seine Waren einpackt, sowie für den Verkauf zugängliche Lagerräume gelten als 
Verkaufsfläche. Nicht zur Verkaufsfläche gehören dagegen reine Lagerflächen und 
abgetrennte Bereiche, in denen z. B. Waren portioniert werden, sowie Freiflächen 
und Verkehrsflächen vor den Läden. 
 
Zusätzlich wird die Zusammensetzung von Sortimenten dahingehend geregelt, dass 
mindestens 75 % der im Sondergebiet zulässigen Verkaufsfläche der Nahversorgung 
dienen müssen. Der Schwellenwert von 75 % wurde gewählt, da ab diesem Sorti-
mentsanteil gemäß bundesweiter Erfahrungswerte davon ausgegangen werden kann, 
dass der Standort vorwiegend nahversorgenden Charakter aufweist.37 
 
Sortimente der Nahversorgung dienen dem täglichen Bedarf; sie sollen aufgrund des 
kurzfristigen Beschaffungsrhythmus möglichst wohnortnah angeboten werden. Durch 
den Verkauf von Sortimenten der Nahversorgung gehen keine Auswirkungen auf an-
grenzende zentrale Versorgungsbereiche einher, wenn diese in der richtigen Dimen-
sionierung an verträglichen Standorten angeboten werden. Der Nahversorgung sind 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans folgende Sortimente zugeordnet (Numme-
rierung gemäß Anhang I Nr. 1.1 der AV Einzelhandel): 
·  Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren (52.11/52.2), 
·  Apotheken, medizinische, orthopädische und kosmetische Artikel (52.3) sowie 
·  Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf (52.47) 
(textliche Festsetzung 4 ). 
 
Die Regelungen der Zulässigkeit von Einzelhandel haben zur Folge, dass nur Einzel-
handelsbetriebe zulässig sind, von denen keine negativen Auswirkungen i. S. von 
§ 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, etc.) ausge-
hen. Die genannten negativen Auswirkungen sind gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO in der 
Regel anzunehmen, wenn durch Einzelhandel eine Geschossfläche von 1.200 m² 
oder eine Verkaufsfläche von ca. 800 m² überschritten wird. Gemäß dieser Regel-
vermutung könnten die im Sondergebiet zulässigen Einzelhandelsbetriebe aufgrund 
ihrer Größe negative städtebauliche Auswirkungen mit sich bringen. Aus diesem 
Grund wurde die Verträglichkeit des an dieser Stelle geplanten Einzelhandels durch 
ein Einzelhandelsgutachten (siehe Kapitel I.2.3.9 „Einzelhandelsgutachten“) über-
prüft. 
 
Das erstellte Einzelhandelsgutachten kam u. a. zu dem Ergebnis, dass sich für den 
zentralen Versorgungsbereich „Onkel-Toms-Hütte“ eine deutlich verschärfte Wettbe-
werbssituation ergeben könnte, wenn sich im Bereich der „Truman-Plaza“ ein Le-
bensmitteldiscounter ansiedeln würde. Diese nachteilige Wirkung kann dadurch kom-
pensiert werden, dass der am Standort „Onkel-Toms-Hütte“ vorhandene Modernisie-
rungsbedarf abgebaut würde. Als „Lebensmitteldiscounter“ i. S. dieser Ausführungen 
ist eine Verkaufseinrichtung mit einer Verkaufsfläche zwischen 800 – 1.200 m² anzu-
sehen, die ein schmaleres Warensortiment mit wenigen Frischeprodukten führt. Ab-
zugrenzen von einem Discounter wäre ein sogenannter Vollversorger mit einem brei-
teren Warenangebot und einer größeren Verkaufsfläche. 

                                                                �
37  Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009, GVBl. 

Nr. 11 vom 14.05.2009, S. 207. 
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Da die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscounters städtebaulich in einem Nahversor-
gungszentrum grundsätzlich sinnvoll ist, wird die Errichtung eines Discounters nicht 
durch Regelungen des Bebauungsplans untersagt. Da der Standort „Onkel-Toms-
Hütte“ dem Grunde nach als dauerhaft funktionsfähig anzusehen ist, ist ein dauerhaf-
ter Ausschluss von Discountern auf der „Truman-Plaza“ städtebaulich nicht erforder-
lich. 
Um dem zentralen Versorgungsbereich „Onkel-Toms-Hütte“ jedoch einen Über-
gangszeitraum zu ermöglichen, in dem der dortige, privatwirtschaftlich verursachte 
Modernisierungsbedarf abgearbeitet werden kann, wird im städtebaulichen Vertrag 
eine Regelung getroffen, nach der am Standort „Truman-Plaza“ in einem Zeitraum 
von 10 Jahren (beginnend mit Abschluss des Vertrags) kein Bauantrag eingereicht 
wird, der die Errichtung eines Discounters zum Gegenstand hat (siehe auch Kapitel 
II 4.10 „Städtebaulicher Vertrag“). Der Vertrag wurde am 30.03.2012 geschlossen, die 
Regelung gilt also bis 2022. 
 
Bezüglich der Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich „Onkel-Toms-
Hütte“ wurde berücksichtigt, dass dieser Bereich neben seiner Rolle in der bezirkli-
chen Zentrenstruktur auch aus denkmalschutzrechtlichen Gründen einen besonderen 
Schutzanspruch genießt. Weitergehende Ausführungen hierzu können dem Kapitel 
I.2.3.9 „Einzelhandelsgutachten“ entnommen werden. 
 
Negative Auswirkungen auf die Infrastruktur (z. B. Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen) durch die vorgesehenen Einzelhandelsansiedlungen sind 
nicht erkennbar. Das Plangebiet kann problemlos an die vorhandene technische Inf-
rastruktur angebunden werden. Negative Verkehrsauswirkungen (z. B. Überlastung 
von Straßen) können ebenfalls ausgeschlossen werden, die Erschließung des Gel-
tungsbereichs kann insgesamt als unproblematisch bezeichnet werden. Durch die 
Nachbarschaft zum U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim sowie zu mehreren Buslinien ist 
der Standort sehr gut über den ÖPNV zu erreichen. 
 
Die Entstehung schädlicher Umweltauswirkungen durch den Einzelhandel kann aus-
geschlossen werden. Im Rahmen einer Prüfung zur Anwendbarkeit des beschleunig-
ten Verfahrens (§ 13a BauGB) konnte festgestellt werden, dass mit keinen erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist (siehe auch Kapitel VI.5 „Prüfung 
der Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens“). 
 
Auf das Sondergebiet wirken Schallimmissionen der benachbarten Clayallee sowie 
der Argentinischen Allee ein. Die Schallemissionen stehen der vorgesehenen Nut-
zungsart als Sondergebiet nicht entgegen. Zu den zugelassenen Nutzungen zählen 
keine Wohnnutzungen. Insofern bringen die Schallimmissionen an dieser Stelle keine 
Einschränkungen gesunder Wohnverhältnisse mit sich. Die Auswirkungen durch 
Schallimmissionen können durch schallgedämmte Fassaden- und Fensterbauteile 
sowie gedämmte Fenster so gemindert werden, dass gesunde Arbeitsverhältnisse 
gewahrt bleiben. Festsetzungen für Schalldämmungen der Außenbauteile sind nicht 
erforderlich, da diese Bestandteil der technischen Baubestimmungen des Landes 
Berlin (Ausführungsvorschriften Liste der technischen Baubestimmungen – AV LTB – 
in der jeweils aktuellen Fassung) und damit auch ohne gesonderte Festsetzungen 
des Bebauungsplans einzuhalten sind. Nähere Angaben zu schalltechnischen Aus-
wirkungen durch Straßenverkehr können dem Kapitel II 4.5 „Immissionsschutz“ ent-
nommen werden. 
 
 

4.1.4 Verkehrsflächen 

Die den Geltungsbereich begrenzenden öffentlichen Straßen werden gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt und durch 
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Straßenbegrenzungslinien räumlich gegenüber den Baugebieten, dem Wald und der 
privaten Verkehrsfläche abgegrenzt. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB wird in Ergänzung zu den bereits vorhandenen öf-
fentlichen Verkehrsflächen eine private Verkehrsfläche festgesetzt, die im Wesentli-
chen der Erschließung des allgemeinen Wohngebiets und des Mischgebiets dienen 
soll. Der Verlauf der privaten Verkehrsfläche orientiert sich an den Grenzen der Bau-
gebiete. Die Verkehrsfläche knüpft im Bereich der Marshallstraße an eine vorhande-
ne Zufahrt (Feuerwehrzufahrt) an. Am Hüttenweg trifft die private Verkehrsfläche an 
einer Stelle auf die bestehende Straße, die in hinreichender Entfernung des Ein-
gangsbereichs der benachbarten Schulen gelegen ist. Hierdurch werden negative 
Auswirkungen auf die verkehrstechnische Situation der Schulen vermieden. 
 
Der Bebauungsplan trifft zur Einteilung der öffentlichen und privaten Straßenver-
kehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB keine Regelungen (textliche Festset-
zung 13) . Auch die Regelung evtl. notwendiger Abbiegespuren und Lichtsignalanla-
gen werden nicht im Bebauungsplanverfahren getroffen, sondern außerhalb dieses 
Verfahrens mit den zuständigen Stellen der Bezirks- und Senatsverwaltung abge-
stimmt und durch Regelungen innerhalb eines städtebaulichen Vertrags verbindlich 
gesichert. Innerhalb einer Verkehrsfläche sind auch ohne gesonderte Festsetzungen 
im Bebauungsplan alle Einrichtungen zulässig, die dem fließenden und dem ruhen-
dem Verkehr dienen. Neben der eigentlichen Fahrbahn sind auch z. B. Geh- und 
Radwege, Parkplätze, Straßendämme und –böschungen, Stützbauwerke sowie stra-
ßenbegleitenden Grünstreifen zulässig. 
 
Die Erschließung des Plangebiets kann als unproblematisch angesehen werden, dies 
wurde durch ein Verkehrsgutachten38 bestätigt. Wesentliche Auswirkungen auf das 
umliegende Straßennetz gehen durch das geplante Vorhaben nicht aus, das anlie-
gende Straßennetz ist ausreichend leistungsfähig. Das vorliegende Gutachten ging 
davon aus, dass im geplanten allgemeinen Wohngebiet auf ca. 22.500 m² Geschoss-
fläche (GF) etwa 120 Wohneinheiten entstehen können, für die 160 Stellplätze be-
reitgestellt werden. Für das angrenzende Mischgebiet wurden bei ca. 8.675 m² GF 
ca. 90 Einstellplätze angenommen. Das Sondergebiet wurde mit 13.715 m² GF unter-
sucht. Im Sondergebiet wurde bei der Berechnung angenommen, dass hier 157 
Stellplätze in einer Tiefgarage sowie 65 Stellplätze ebenerdig angeordnet werden. 
 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurde auch die Situation bezüglich der Schul-
wege zu den Schulen am Hüttenweg berücksichtigt. Im Ergebnis konnte festgestellt 
werden, dass die geplante bauliche Entwicklung auf der „Truman-Plaza“ keine nega-
tive Auswirkung auf den Schülerverkehr hat. 
 
Für den Kreuzungsbereich von Clayallee und Argentinischer Allee wird ausgeführt, 
dass zu- und abfließende Verkehre (Kraftfahrzeuge und Fußgänger) im Rahmen ei-
nes Monitoring über z. B. ein Jahr beobachtet und dokumentiert werden sollen. Bei 
Erforderlichkeit könne ggf. die Fußgängerampel zwischen „Truman-Plaza“ und dem 
Amerikanischen Konsulat wieder in Betrieb gesetzt werden. Bezüglich erforderlicher 
finanzieller Mittel für dieses Monitoring sowie für korrigierende Maßnahmen trifft der 
städtebauliche Vertrag Regeln, die Berlin bei diesen Maßnahmen finanziell entlasten. 
 

                                                                �
38  Berlin – Steglitz-Zehlendorf, Projekt Truman-Plaza, Clayallee 169-171, Verkehrserschließung, Freie 

Planungsgruppe Berlin GmbH, Berlin, Ergebnisbericht Fortschreibung Februar 2011 / Januar 2012. 
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Im Rahmen eines Entwurfs einer verkehrstechnischen Betrachtung der baulichen 
Entwicklungen im Umfeld des U-Bahnhofs Oskar-Helene-Heim39 (Truman-Plaza, 
ehemaliges amerikanisches Headquarter, Oskar-Helene-Heim) konnte bislang nicht 
festgestellt werden, dass die Erschließung des Umfelds verkehrstechnisch problema-
tisch ist. Im umgebenden Straßennetz waren im Vergleich von 2005 zu 2009 deutli-
che Belastungsrückgänge zu verzeichnen. Lediglich der Abschnitt der Clayallee nörd-
lich der Kreuzung mit der Argentinischen Allee ist in der Verkehrsmenge etwa gleich-
bleibend ausgeprägt. Durch die geplanten Entwicklungen im Umfeld werden die Ver-
kehrsstärken aus dem Jahr 2005 auf den meisten der umliegenden Straßen im Ta-
gesverkehr mit der Prognose 2012 nicht wieder erreicht. Nur auf der Clayallee (nörd-
licher Abschnitt) ist im Vergleich zu 2009 eine Verkehrszunahme zu erwarten. Im Er-
gebnis wird der Verkehrszustand als stabil bzw. als mindestens befriedigend bewer-
tet. 
 
Am Rande der privaten Verkehrsfläche innerhalb der „Truman-Plaza“, nahe des Wal-
des, befindet sich ein Einzelbaum, der dauerhaft erhalten werden soll. Nähere Infor-
mationen zu diesem Baum können dem Kapitel II 4.6 „Grünfestsetzungen“ entnom-
men werden. Die Sicherung dieses Einzelbaums führt im Ergebnis zu einer kleinräu-
migen Verengung des verkehrstechnisch nutzbaren Straßenraums. Die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit der Verkehrsfläche wird durch diese Verengung nicht gefährdet. 
 
 

4.1.5 Wald 

Ein an der Argentinischen Allee gelegener Baumhain wird gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 18b BauGB als Wald festgesetzt. Die Abgrenzung des Waldes wurde durch eine 
Bestandsaufnahme40 in Abstimmung mit der zuständigen Forstbehörde sowie der un-
teren Naturschutzbehörde ermittelt. Die Bebauung entlang der Argentinischen Allee 
ist durch straßenbegleitende, trittsteinartig verteilte baumbestandene Flächen ge-
kennzeichnet, die ihr den Charakter einer Waldsiedlung verleihen. Durch die Festset-
zung wird der vorhandene, ortsbildprägende Baumbestand dauerhaft gesichert. Die 
Zulässigkeit von Anlagen und Nutzungen innerhalb des Waldes richtet sich nach den 
Vorschriften des Gesetzes zur Erhaltung und zur Pflege des Waldes (Landeswaldge-
setz LWaldG) in der jeweils gültigen Fassung. Dies gilt insbesondere für ggf. erforder-
liche Schutzmaßnahmen (z. B. Einfriedungen), aber auch für die Errichtung von 
Spielgeräten. 
 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

 
4.2.1 Allgemeines Wohngebiet 

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen werden die maximale Grund- und 
Geschossfläche sowie die maximale Anzahl der Vollgeschosse (IV) festgesetzt. Die 
insgesamt zulässige Grundfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 
Abs. 2 BauNVO beträgt 6.250 m². Bezogen auf die Größe des allgemeinen Wohnge-
biets von ca. 29.420 m² entspricht dies einer Grundflächenzahl (GRZ) von etwa 0,21. 
Die Geschossfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 20 BauNVO von 
22.500 m² ergibt, bezogen auf die Größe des allgemeinen Wohngebietes, eine Ge-
schossflächenzahl (GFZ) von ca. 0,76. 

                                                                �
39  Projektentwicklung Oskar-Helene-Heim – Verkehrsuntersuchung – Ergebnisbericht, Entwurf zur Vorab-

stimmung, Freie Planungsgruppe Berlin GmbH, 29. Mai 2012. 
40  Truman Plaza Berlin – Bestandsaufnahme und Bewertung, Büro Haan, Stand 24.08.2010, zuletzt geän-

dert am 20.10.2010. 
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Die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung für allgemeine Wohngebiete  
– GRZ 0,4 und GFZ 1,2 – gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO werden somit unterschritten. 
Durch die Nutzungsmaße soll ein auch mit größeren Freiflächen ausgestattetes 
Wohnumfeld geschaffen werden, dass sich bezüglich des Maßes der Nutzung in die 
umgebenden, locker bebauten Strukturen einfügt. Durch die Festsetzungen werden 
die Vorgaben der städtebaulichen Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der „Truman-
Plaza“ umgesetzt, in der die Entwicklung gartenbezogener Wohnformen mit geringer 
bis mittlerer Dichte gefordert wurde (hierzu siehe auch Kap. II 1 „Entwicklung der Pla-
nungsüberlegungen“) 
 
Die Bebauung im allgemeinen Wohngebiet wird um eine geplante Teichanlage errich-
tet. Die Geschossigkeiten mit vier zulässigen Vollgeschossen sollen eine bauliche 
Einrahmung des Teichs ermöglichen, die in ihrer Geschossigkeit die umgebende, 
ebenfalls üblicherweise viergeschossige Zeilenbebauung unter Einhaltung der bau-
ordnungsrechtlichen Abstandsflächen fortsetzt. 
 
 
Eine Ausweitung der Wohnnutzung über die festgesetzte Geschossfläche hinaus, 
z. B. über anrechnungsfreie Staffel- oder Dachgeschosse ist im allgemeinen Wohn-
gebiet nicht gewollt, da sich dies negativ auf die Höhenentwicklung des Baugebiets 
auswirken könnte. Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit 
§ 20 Abs. 3 BauNVO festgesetzt, dass die Fläche aller Aufenthaltsräume einschließ-
lich ihrer Treppenräume und Umfassungswände auch in Nicht-Vollgeschossen auf 
die festgesetzte Geschossfläche angerechnet wird (textliche Festsetzung 8 ). 
 
Sofern die im allgemeinen Wohngebiet festgesetzte Geschossigkeit überschritten 
werden soll, muss es sich hierbei um ein Staffelgeschoss oder ein Geschoss im 
Dachraum i. S. der Bauordnung für Berlin handeln. 
 
Da im allgemeinen Wohngebiet eine relativ niedrige Grundfläche festgesetzt wird, rei-
chen die in § 19 Abs. 4 BauNVO geregelten Überschreitungsmöglichkeiten der 
Grundfläche in Höhe von 50 von 100 für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und un-
terirdische Anlagen nicht aus. Bei einer GRZ von ca. 0,21 ergäbe sich hieraus eine 
zulässige Gesamtversieglung von ca. 31 %. Insbesondere zur Sicherung ausreichen-
der Möglichkeiten zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs wird daher gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgesetzt, dass für Anla-
gen i. S. von § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die GRZ bis zu einem Wert von 0,5 über-
schritten werden darf (textliche Festsetzung 6 ). Die textliche Festsetzung führt da-
zu, dass in der Summe eine Fläche von ca. 14.710 m² im allgemeinen Wohngebiet 
versiegelt werden kann. Diese Fläche ist geringer als die durch Baugrenzen gekenn-
zeichnete überbaubare Grundstücksfläche (ca. 17.330 m²). Der Wert von 0,5 liegt un-
terhalb des Wertes, der sich aus den maximalen Obergrenzen des Maßes der bauli-
chen Nutzung nach § 17 BauNVO (hier: 0,4), ergänzt durch die 50%ige Überschrei-
tungsmöglichkeiten nach § 19 Abs. 4 BauNVO ergeben würde. 
 
In der Mitte des allgemeinen Wohngebiets wird eine Teichanlage errichtet (siehe 
auch textliche Festsetzung 19 ). Dieser Teich muss gegenüber dem Grundwasser 
abgedichtet werden. Aufgrund dieser Abdichtung handelt es sich bei dem Teich um 
eine aus Bauprodukten bestehende bauliche Anlage gemäß § 2 Abs. 1 BauO Bln; die 
Fläche des Teichs muss also planungsrechtlich als versiegelte Fläche betrachtet 
werden. Die Abdichtung des Teichs ist aus städtebaulichen Gründen zwingend erfor-
derlich, da ansonsten das Wasser sofort in den sehr durchlässigen Boden versickern 
würde. Der Teich würde in diesem Fall lediglich als permanent trocken fallender 
Tümpel in Erscheinung treten. Ein solcher Tümpel ist als städtebaulicher Orientie-
rungspunkt des allgemeinen Wohngebiets nicht gewollt. Zur landschaftlichen Gestal-
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tung des allgemeinen Wohngebiets soll eine permanent wasserführende Fläche an-
gelegt werden. Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 
Abs. 4 Satz 3 BauNVO festgesetzt, dass die GRZ im allgemeinen Wohngebiet für 
diese Teichanlage über den o. g. Wert von 0,5 hinaus bis zu einem Wert von 0,75 
überschritten werden kann (textliche Festsetzung 6 ). Nähere Informationen zur ge-
planten Teichanlage können dem Kapitel II 4.6 „Grünfestsetzungen“ entnommen 
werden. 
 
Die Überschreitung der Grundfläche wirkt sich nicht negativ auf die Funktionen des 
Bodens aus. Gemäß des geltenden Baurechts (Baunutzungsplan, siehe auch Kapitel 
I.2.3.7 „Bestehendes Baurecht“) kann die Fläche der „Truman-Plaza“ durch bauliche 
Anlagen weitgehend versiegelt werden. Die Beschränkung der Versiegelung auf ei-
nen Wert von 75 % stellt gegenüber dem derzeit geltenden Recht eine Reduzierung 
des Maßes der Versiegelung dar. Die im gesamten Plangebiet anstehenden Böden 
genießen keine besondere Schutzwürdigkeit; gemäß der „Planungshinweise zum Bo-
denschutz“ liegt das Plangebiet im sog. „Unerheblichkeitsbereich“. Es ist somit gesi-
chert, dass keine im Sinne des Bodenschutzes besonders schutzwürdigen Böden 
versiegelt werden können. 
 
Die maximale Versiegelung von 75 % liegt unterhalb der in § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO genannten Überschreitungsgrenze von 0,8. Gegenüber der früheren 
Nutzung der „Truman-Plaza“ als Einkaufszentrum amerikanischer Streitkräfte nebst 
erforderlicher Stellplätze (siehe Darstellung in Kap. VI.4 „Historische Nutzung „Tru-
man-Plaza““) ist die geplante Versiegelung durch einen Teich bezüglich der Auswir-
kungen auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf die biologische Vielfalt deutlich 
positiver zu bewerten. Trotz Versiegelung wird der Teich als „freie Wasserfläche“ po-
sitiv wahrgenommen. 
 
 

4.2.2 Mischgebiet 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Mischgebiet durch eine sogenannte „erwei-
terte Baukörperfestsetzung“ geregelt. Die zeichnerisch festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen entsprechen hierbei der zulässigen Grundfläche (textliche Fest-
setzung 5 ). Zusätzlich werden die zulässige Geschossfläche und die zulässige Zahl 
der Vollgeschosse – abgeleitet aus der umgebenden viergeschossigen Zeilenbebau-
ung maximal vier Vollgeschosse – gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit 
§ 20 BauNVO festgesetzt. 
 
Die durch eine sogenannte „erweiterte Baukörperfestsetzung“ zulässige Grundfläche 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt ca. 2.634 m². 
Bezogen auf die Größe des Mischgebiets von etwa 7.930 m² entspricht dies einer 
GRZ von ca. 0,33. Die zulässige GF gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit 
§ 20 BauNVO – 8.650 m² – entspricht einer GFZ von ca. 1,09 
 
Die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung für Mischgebiete – GRZ 0,6 und 
GFZ 1,2 – gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO werden somit unterschritten. Das Nutzungs-
maß ermöglicht eine Bebauung entlang Clayallee und Hüttenweg, die entlang dieser 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen eine städtebaulich markante Raumkante 
erzeugen kann, zugleich aber mit den umgebenden baulichen Strukturen harmoniert. 
 
Eine Ausweitung der zulässigen baulichen Nutzungen über die festgesetzte Ge-
schossfläche hinaus, z. B. über anrechnungsfreie Staffel- oder Dachgeschosse , ist 
nicht gewollt, da sich dies negativ auf Wohn- und Arbeitsverhältnisse auswirken könn-
te: Die durch eine erweiterte Baukörperfestsetzung geregelte städtebauliche Figur un-
terschreitet an mehreren Stellen die gemäß der Bauordnung von Berlin üblichen Ab-
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standsflächen (siehe hierzu auch Kapitel II 4.3.3 „Unterschreitung der Abstandsflä-
chen“). Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 20 
Abs. 3 BauNVO festgesetzt, dass die Fläche aller Aufenthaltsräume einschließlich ih-
rer Treppenräume und Umfassungswände auch in Nicht-Vollgeschossen auf die fest-
gesetzte Geschossfläche angerechnet wird. Damit soll sichergestellt werden, dass 
die gewünschte städtebaulich markante Raumkante nicht mit einer übermäßigen 
Verdichtung der Baumassen einhergeht (textliche Festsetzung 8 ). 
 
Sofern die im Mischgebiet festgesetzte Geschossigkeit überschritten werden soll, 
muss es sich hierbei um ein Staffelgeschoss oder ein Geschoss im Dachraum i. S. 
der Bauordnung für Berlin handeln. 
Die GRZ von ca. 0,33 lässt ohne gesonderte Regelungen im Bebauungsplan gemäß 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO eine Überschreitung dieser GRZ um 50 %, höchstens bis 
zu einer Grundflächenzahl 0,8, zu. Hierdurch ergibt sich auch ohne weitere Festset-
zungen eine zulässige Gesamtversiegelung von ca. 49 % (ca. 3.950 m²). Diese Flä-
che ist ca. 130 m² größer als die Summe der überbaubaren Grundstücksflächen 
(2.634 m²) und der mit TGa 1 gekennzeichneten Fläche (ca. 1.190 m²). Der sich aus 
den ohnehin geltenden gesetzlichen Regelungen ergebende Versiegelungsgrad wird 
für die Nutzung des Mischgebiets als ausreichend angesehen. 
 
 

4.2.3 Sondergebiet 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Sondergebiet durch eine sogenannte „erwei-
terte Baukörperfestsetzung“ geregelt. Die zeichnerisch festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen entsprechen hierbei der zulässigen Grundfläche (textliche Fest-
setzung 5 ). Zusätzlich werden Regelungen zur zulässigen Geschossfläche und zur 
zulässigen Zahl der Vollgeschosse getroffen. Die im Sondergebiet gewünschte städ-
tebauliche Figur folgt straßenbegleitend der Clayallee und der Argentinischen Allee 
und wird hier durch die Festsetzung von drei erweiterten Baukörpern in gestaffelter 
Geschossigkeit mit bis zu viergeschossigen Gebäudeteilen planungsrechtlich gesi-
chert. Im Kreuzungsbereich von Clayallee und Argentinischer Allee ist auf einer räum-
lich eng begrenzten Fläche die Errichtung eines sechsgeschossigen Gebäudeteils 
möglich. Ein vierter erweiterter Baukörper kann im rückwärtigen Teil des Sonderge-
biet nahe des Waldes bzw. der privaten Verkehrsfläche errichtet werden. 
 
Durch die Abfolge hoher (bis zu vier Geschosse) und niedriger (bis zu zwei Geschos-
se) Gebäudeteile im Wechsel mit längeren und kürzeren Gebäudefassaden entlang 
der Clayallee soll eine abwechslungsreiche Bebauung mit spannungsvoller Wirkung 
erzielt werden. Im rückwärtigen Bereich soll ein weiterer eingeschossiger Baukörper 
festgesetzt werden. Dadurch kann inmitten des Sondergebiets eine attraktive Platzsi-
tuation (sog. „Piazza“) mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen werden. 
 
Nahe der Kreuzung von Clayallee und Argentinische Allee soll ein Gebäude mit ei-
nem dreigeschossigen Grundkubus entstehen, auf dem sich in Richtung Westen auf 
ca. 50 % der Grundfläche weitere drei Geschosse zu einem dann sechsgeschossigen 
Teilbaukörper entwickeln können. Das städtebaulich gewünschte Abrücken der Hö-
henbetonung in Richtung der Argentinischen Allee führt zu einer baulich-
architektonischen Beruhigung des Kreuzungsbereichs. Das Gesamtgebäude nimmt 
sich in seiner Fernwirkung zurück und gibt dem bisher vom U-Bahnhof Oskar-Helene-
Heim, vom Japanisch-Deutschen Zentrum und vom ehemaligen US-Headquarter 
baulich zurückhaltend geprägten Bereich eine dem Genius loci angemessene Ent-
sprechung. Der sechsgeschossige Gebäudeteil nahe dem Wald definiert einen präg-
nanten Abschluss des Sondergebiets. Unter der Annahme einer durchschnittlichen 
Geschosshöhe von 4,0 m kann davon ausgegangen werden, dass die künftige Trauf-
höhe des Gebäudes ca. 24 m über das bestehende Geländeniveau ragen wird. Hier-
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durch wird das Gebäude in den obersten Geschossen den Wald üblicherweise über-
ragen. Da prägnante Einzelbäume, insbesondere Eichen, eine Wuchshöhe von mehr 
als 24 m erreichen können, wird das sechsgeschossige Gebäude jedoch die Höhen-
kulisse der Umgebung nicht dominieren. In einer Einmessung41 der vorhandenen 
Bäume wurde belegt, dass im benachbarten Wald mehrere Eichen, aber auch Kiefern 
eine Höhe von mehr als 24 m aufweisen. Auch die enge Begrenzung des zulässigen 
sechsgeschossigen Gebäudeteils trägt dazu bei, dass dieser Gebäudeteil das Orts- 
und Landschaftsbild nicht in unverhältnismäßiger Weise betont. 
 
Die durch eine sogenannte „erweiterte Baukörperfestsetzung“ zulässige Grundfläche 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 2 BauNVO wird ca. 5.284 m² 
betragen. Bezogen auf die Größe des Sondergebiets von 11.880 m² entspricht dies 
einer GRZ von etwa 0,44. Die Geschossfläche von 13.715 m² ergibt, bezogen auf die 
Baugebietsgröße, eine Geschossflächenzahl (GFZ) von ca. 1,15. Ohne Hinzurech-
nung des im Eigentum des Landes Berlin befindlichen Sondergebietsstreifens erge-
ben sich eine GRZ von ca. 0,6 und eine GFZ von ca. 1,6. Da keine Gebäudehöhe 
und auch keine Baumassenzahl festgesetzt werden, ergibt sich die zulässige 
Baumasse aus den Regelungen des § 21 Abs. 4 BauNVO. Hiernach darf die zulässi-
ge Baumasse von Gebäuden – sofern die Geschosse eine Höhe von mehr als 3,50 m 
haben – das Dreieinhalbfache der zulässigen Geschossfläche erreichen. Dies ergibt 
eine zulässige Baumasse von ca. 48.000 m³, was einer Baumassenzahl von ca. 4,04 
gleichkommt. Die Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung für Sondergebiete 
gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO – GRZ 0,8, GFZ 2,4 sowie BMZ 10,0 – werden somit 
unterschritten. Das Nutzungsmaß ermöglicht eine Bebauung entlang Clayallee und 
Argentinischer Allee, die entlang der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen eine 
städtebaulich markante Raumkante erzeugen kann und eine fein ausdifferenzierte 
Gestaltung des Kreuzungsbereichs von Argentinischer Allee und Clayallee ermög-
licht, gleichzeitig aber mit den umgebenden baulichen Strukturen harmoniert. 
 
 
Eine Ausweitung der zulässigen baulichen Nutzung über die festgesetzte Geschoss-
fläche hinaus, z. B. über anrechnungsfreie Staffel- oder Dachgeschosse, ist im Son-
dergebiet nicht gewollt, da sich dies negativ auf angrenzende Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse auswirken könnte. Die durch eine erweiterte Baukörperfestsetzung geregel-
te städtebauliche Figur unterschreitet an mehreren Stellen die gemäß der Bauord-
nung von Berlin üblichen Abstandsflächen (siehe auch Kapitel II 4.3.3 
„Unterschreitung der Abstandsflächen“). Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i. V. mit § 20 Abs. 3 BauGB festgesetzt, dass die Fläche aller Aufent-
haltsräume einschließlich ihrer Treppenräume und Umfassungswände auch in Nicht-
Vollgeschossen auf die festgesetzte Geschossfläche angerechnet wird. Damit soll si-
chergestellt werden, dass die gewünschte städtebaulich markante Raumkante nicht 
mit einer übermäßigen Verdichtung der Baumassen einhergeht (textliche Festset-
zung 8 ). 
 
Sofern die im Sondergebiet festgesetzte Geschossigkeit überschritten werden soll, 
muss es sich hierbei um ein Staffelgeschoss oder ein Geschoss im Dachraum i. S. 
der Bauordnung für Berlin handeln. 
 
Die Ermöglichung einer urbanen Platzgestaltung sowie die Sicherung von ober- und 
unterirdischen Stellplätzen bringt eine erhöhte Bodenversiegelung mit sich. Aus die-
sem Grund wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

                                                                �
41  Truman Plaza Berlin – Bestandsaufnahme und Bewertung, Büro Haan, Ergänzende Erfassung der 

Baumhöhen am 21.04.2011. 
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festgesetzt, dass der Versiegelungsgrad im Sondergebiet bis zu 80 % betragen darf 
(textliche Festsetzung 7 ). 
 
Die erhöhte Bodenversieglung von maximal 80 % resultiert aus der städtebaulich ge-
wollten baulichen Betonung des Kreuzungsbereichs, die sowohl aus Gebäuden als 
auch aus einer urbanen Platzgestaltung bestehen soll. Weiterhin muss den Ansprü-
chen des ruhenden Verkehrs im Sondergebiet erhöhtes Gewicht beigemessen wer-
den, da im Sondergebiet publikumsintensive Nutzungen zulässig sein sollen. Die ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO ohnehin zulässige 50%ige Überschreitungsmöglichkeit 
reicht nicht aus, um eine zweckmäßige Nutzung des Baugebiets zu ermöglichen. Bei 
einer GRZ von ca. 0,44 ergäbe sich hieraus eine zulässige Gesamtversieglung von 
ca. 66 %. Der übliche Grenzwert der Versieglung von maximal 80 % gemäß § 19 
Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird bei der Festsetzung eingehalten. 
 
 

4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

 
4.3.1 Stellung der Baukörper in den Baugebieten, Bauweise 

Gemäß den städtebaulichen Zielvorstellungen für die bauliche Entwicklung der „Tru-
man-Plaza“ soll eine Architektur entwickelt werden, die den Charakter einer Wald-
siedlung mit den Anforderungen an eine an den Ort angepassten Wohnsiedlungsform 
verbindet. Insbesondere soll eine an den Blockkanten durchgehend geschlossene 
Bebauung vermieden werden. Die „Truman-Plaza“ soll sich in Fortsetzung der in der 
Umgebung vorhandenen Bebauung nicht durch vollständig geschlossene Raumkan-
ten nach außen präsentieren. 
 
Die direkte Umgebung der „Truman-Plaza“ wird durch eine heterogene Baustruktur 
mit zum Teil sehr eigenständigen, großmaßstäblichen Kubaturen geprägt, die u. a. 
aus der ursprünglichen Nutzung als alliierte Wohnsiedlung herrühren. Auf der gege-
nüberliegenden Straßenseite der Clayallee befindet sich der in den 1930er Jahren als 
„Luftkreiskommando II“ gebaute Gebäudekomplex, südlich der Argentinischen Allee 
erstreckt sich das derzeit z. T. ungenutzte Gelände des ehemaligen Krankenhauses 
Oskar-Helene-Heim. Nördlich und westlich liegen z. T. umgenutzte ehemalige Infra-
struktureinrichtungen der Amerikaner (Sporthallen, Kirche, Kino, Schulen, Kita, Ju-
gendfreizeiteinrichtungen) sowie die ehemalige Wohnsiedlung der Amerikaner bei-
derseits des Hüttenwegs mit ca. 1.000 Wohneinheiten mit üblicherweise vier- und 
fünfgeschossigen Zeilenbauten. Entlang der Clayallee, der Argentinischen Allee und 
dem Hüttenweg erfolgt nun die Arrondierung dieser Stadtbrache, auf der sich bis Mit-
te der 1990er Jahre das alliierte Einkaufszentrum „Truman-Plaza“ befand. 
 
Entlang der Clayallee wird die geplante Bebauung einerseits eine Abschirmungsfunk-
tion zu dieser vielbefahrenen Straße wahrnehmen, andererseits wird einer monoto-
nen Blockrandbebauung entgegengewirkt. Die planungsrechtliche Vorbereitung einer 
baulichen Abschirmung gegenüber der Clayallee soll dadurch erreicht werden, dass 
im Mischgebiet und im Sondergebiet die Baugrenzen im Wesentlichen entlang der 
Straße verlaufen. Durch Lücken zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen 
wird einer durchgehenden Blockrandbebauung entgegengewirkt. An verschiedenen 
Stellen wird es möglich sein, in das Gebietsinnere einblicken zu können, in dem sich 
entlang eines künstlichen Teichs Wohnbebauung entwickeln soll. Um einen monoto-
nen Eindruck der Bebauung entlang der Clayallee zu vermeiden, wird im Sonderge-
biet eine asymmetrisch-rhythmische Abfolge einzelner, voneinander separierter und 
in ihrer Geschossigkeit variierender Baukörper festgesetzt. 
 
Die städtebaulichen Zielvorstellungen führten dazu, dass nennenswerte Bereiche der 
„Truman-Plaza“ von Gebäuden freigehalten werden sollen. Zur Gebietsgestaltung ist 
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die Anlage eines Teichs vorgesehen. Aufgrund dieser Zielvorstellungen stellt sich die 
für die eigentlichen Gebäude vorgesehene Fläche auf der „Truman-Plaza“ stark redu-
ziert dar. Da trotz der Konzentration der Gebäude auf relativ eng umrissene Ge-
bietsteile keine vollständig geschlossen wirkende Bebauung entstehen sollte, war in 
Misch- und Sondergebiet die Herausbildung einzelner Gebäudekörper auf relativ en-
gem Raum erforderlich. Die geplante Festsetzung einer maximalen Gebäudelänge im 
allgemeinen Wohngebiet soll die Errichtung einer freistehenden, optisch durchlässi-
gen Bebauung sichern. 
 
Bauweise 
Im allgemeinen Wohngebiet wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Abs. 2 
und 4 BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt. Gebäude dürfen eine Länge 
von 35 m je Seite nicht überschreiten. Hierdurch soll auf der „Truman-Plaza“ die Ent-
wicklung einer Architektur gefördert werden, die gegenüber den umgebenden Zeilen-
bauten (Gebäudelängen von über 50 m) kleinteiliger wirkt. Die kleinteiligere Bebau-
ung unterstützt außerdem eine Bebauung, die sich nicht gegenüber der Umgebung 
abschottet, sondern Blickbeziehungen von Außen in das Baugebiet zulässt. Im Übri-
gen gilt die offene Bauweise, nach der Gebäude mit seitlichen Grenzabstand als Ein-
zel- und Doppelhäuser sowie als Hausgruppen errichtet werden können (textliche 
Festsetzung 9 ). 
 
Im Mischgebiet dürfen in zwei von drei überbaubaren Grundstücksflächen Gebäude 
errichtet werden, deren Längenbeschränkung sich aus den überbaubaren Grund-
stücksflächen ergibt. In der südlich gelegenen überbaubaren Grundstücksfläche (Flä-
che S) wird jedoch gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 22 Abs.4 BauNVO die 
maximale Gebäudelänge auf 35 m eingeschränkt (textliche Festsetzung 10 ). Durch 
die Regelung einer maximalen Gebäudelänge soll erreicht werden, dass die zulässi-
ge Bebauung im Mischgebiet bezüglich der Gebäudelänge hinter dem Sondergebiet 
(in dem u. a. ein ca. 83 m langes Gebäude zulässig ist) zurückbleibt. Hierdurch soll 
eine optisch wirksame Trennung der beiden Baugebiete vorgenommen werden, ohne 
jedoch die aus schalltechnischen Gründen wünschenswerte straßenbegleitende Be-
bauung zu verhindern. 
 
Im Sondergebiet wird keine gesonderte Bauweise festgesetzt. Innerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche dürfen Gebäude errichtet werden, deren Längenbe-
schränkung sich aus den jeweiligen überbaubaren Grundstücksflächen ergibt. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen / Allgemeines Wohngebiet 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 23 BauNVO werden die überbaubaren und 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen festgesetzt. Im allgemei-
nen Wohngebiet sollen sich Wohngebäude in mehreren Gruppen entlang eines 
Teichs sowie entlang gärtnerisch angelegter Freiflächen anordnen. Es werden daher 
acht überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt. 
 
Um entlang des Hüttenwegs eine Vorgartenzone entstehen zu lassen, weisen die 
Baugrenzen hier einen Abstand von 3,0 m zur Straße auf. Zur Herausprägung einer 
Vorgartenzone entlang der Marshallstraße werden die Baugrenzen einen Abstand 
von 5,0 m zu dieser Straße einhalten. Da die außerhalb des Geltungsbereichs gele-
genen Baulichkeiten in der Marshallstraße recht weit von der Straße entfernt sind, 
wird auch für das Plangebiet ein erweiterter Abstand zu dieser Straße festgesetzt. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen / Mischgebiet 
Im Mischgebiet soll eine straßenbegleitende Bebauung durch überbaubare Grund-
stücksflächen vorbereitet werden. Die überbaubaren Grundstücksflächen werden da-
her so platziert, dass – analog zum allgemeinen Wohngebiet – zum Hüttenweg ein 
Abstand von mindestens 3,0 m verbleibt. Auf diese Art kann sich gegenüber dem 
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Hüttenweg eine Vorgartenzone entwickeln. Gegenüber der Clayallee wird die gegen-
wärtige Breite eines straßenbegleitenden ca. 23 m tiefen begrünten Bereichs berück-
sichtigt, der auch außerhalb des Plangebiets in nördlicher Richtung bis zum Rosen-
eck (OT Schmargendorf) seine Fortsetzung findet. 
 
Im rückwärtigen, von der Clayallee weiter entfernten Teil des Mischgebiets, wird die 
Errichtung eines Solitärs vorbereitet, der die straßenbegleitende, zeilenartige Bebau-
ung im Übergangsbereich zum allgemeinen Wohngebiet zu einer kleinteiligeren Be-
bauung überleiten soll. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen / Sondergebiet 
Im Sondergebiet, wie auch im Mischgebiet, wird im Wesentlichen eine straßenbeglei-
tende Bebauung entlang der Hauptverkehrsstraßen realisiert werden. Die der Clayal-
lee zugewandten Baugrenzen halten gegenüber der Flucht der Baugrenzen des 
Mischgebiets einen um 3 m reduzierten Abstand zur Clayallee ein. Der reduzierte Ab-
stand der Baugrenzen zur Clayallee soll die Herausbildung eines urbanen Bauge-
biets, das den Kreuzungsbereich Clayallee und Argentinische Allee baulich betonen 
und zur Belebung des Plangebiets beitragen soll, unterstützen. Gegenüber dem 
Gehwegraum der Argentinischen Allee halten die Baugrenzen ebenfalls einen Ab-
stand ein, damit die zulässige Bebauung nicht direkt an den öffentlichen Straßenraum 
stößt. Verglichen mit dem Abstand der überbaubaren Grundstücksflächen zur Clayal-
lee wird der Abstand entlang der Argentinischen Allee deutlich reduziert, damit die 
Bebauung des Sondergebiets an dieser Stelle eng und für Fußgänger und Radfahr-
radfahrer wahrnehmbar mit dem öffentlichen Straßenraum vernetzt werden kann. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen ermöglichen im Sondergebiet die Errichtung 
eines ca. 83 m langen Gebäudekörpers. Dieses Maß bleibt deutlich hinter dem ge-
genüber liegenden Amerikanischen Konsulat (ca. 120 m) und den Schulen am Hüt-
tenweg (ca. 160 m) zurück. Die zulässige Bebauung auf der „Truman-Plaza“ über-
schreitet damit nicht die sich aus der Umgebung ergebende städtebauliche Maßstäb-
lichkeit. 
 
Bei der Lage der überbaubaren Grundstücksflächen wurde eine vorhandene Fern-
wärmeleitung berücksichtigt. Die Fernwärmeleitung liegt außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen. 
 
 

4.3.2 Zulässigkeit von Nebenanlagen 

In den Baugebieten, die die Clayallee begleiten (MI und SO), wird die Zulässigkeit 
von Nebenanlagen nicht näher geregelt. In diesen Baugebieten gelten die Regelun-
gen des § 23 Abs. 5 BauNVO, nach der Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig sind. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass durch die 
Festsetzung zur räumlichen Konkretisierung von Tiefgaragen (TGa 1) und Stellplät-
zen (St) diese Flächen für den ruhenden Verkehr nun nicht mehr für andere Nutzun-
gen zur Verfügung stehen. Dies gilt auch, wenn die festgesetzten Tiefgaragen bzw. 
Stellplätze nicht realisiert werden. Daher sind Nebenanlagen hier nur dann zulässig, 
wenn sie der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen des ruhenden Verkehrs nicht 
entgegenstehen. 
 
Nähere Informationen zur Zulässigkeit von Anlagen des ruhenden Verkehrs können 
dem Kapitel II 4.7 „Erschließung / ruhender Verkehr“ entnommen werden. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet wird die Zulässigkeit von Nebenanlagen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. mit § 14 
Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO näher geregelt (textliche Festsetzung 12 ). Dies soll 
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insbesondere der optischen Vernetzung einer geplanten Teichanlage sowie deren 
zugehörigen gärtnerischen Einbindung in das Baugebiet und den umgebenden Stra-
ßenraum dienen. Hierdurch soll ein Beitrag zur visuellen Erlebbarmachung einer 
ehemals unzugänglichen Fläche geleistet werden. Die Festsetzung zielt darauf ab, 
dass Blickbeziehungen von den umgebenden Verkehrsflächen in das allgemeine 
Wohngebiet auf den geplanten Teich ermöglicht werden sollen. Bezüglich der Zuläs-
sigkeit von Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, z. B. 
Pflanzflächen entlang Hüttenweg und Marshallstraße sowie Fläche für den Teich, 
wird in der textlichen Festsetzung 12  auf weitergehende Regelungen verwiesen. In 
den entsprechenden textlichen Festsetzungen 19 – 21  (siehe Kapitel 4.6 
„Grünfestsetzungen“) wird die Zulässigkeit von Nebenanlagen detailliert beschrieben. 
 
 

4.3.3 Unterschreitung der Abstandsflächen 

Der Bebauungsplan setzt im Mischgebiet und im Sondergebiet das Maß der zulässi-
gen baulichen Nutzung durch die Festsetzung sogenannter „erweiterter Baukörper“ 
fest. Bei dieser Festsetzung handelt es sich gemäß § 6 Abs. 8 BauO Bln um eine so-
genannte „ausdrückliche Festsetzung“. Sollten sich durch eine ausdrückliche Fest-
setzung geringere Abstandsflächen als die gemäß § 6 Abs. 5 BauO Bln erforderlichen 
Abstandsflächen – 0,4 H, mindestens jedoch 3,0 m – ergeben, hat es damit sein Be-
wenden. 
 
Zur Abschätzung der Auswirkungen der ausdrücklichen Festsetzung im Mischgebiet 
und im Sondergebiet ist daher eine Prüfung erforderlich, ob sich hierdurch negative 
Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergeben könnten. Da der 
Bebauungsplan keine Höhenfestsetzungen trifft, werden für die Berechnungen über-
schlägige Annahmen bezüglich der Gebäudehöhen verwendet. 
 
Es ist davon auszugehen, dass innerhalb des Plangebiets die gemäß § 6 
Abs. 5 BauO Bln erforderlichen Abstandsflächen – 0,4 H, mindestens jedoch 3,0 m – 
in Teilbereichen innerhalb des Mischgebiets und des Sondergebiets nicht eingehalten 
werden. Die Unterschreitungen werden durch mehrere Sachverhalte begründet. 
 
Ein vorhandener Wald i. S. des Landeswaldgesetzes innerhalb der „Truman-Plaza“ 
wird von Bebauung freigehalten. Der Wald machte ein Zusammenrücken der Gebäu-
de erforderlich. Gleichzeitig ist eine größere Teichanlage im allgemeinen Wohngebiet 
vorgesehen. Die Freihaltung der Fläche des Teichs trägt ebenfalls dazu bei, dass der 
für Gebäude zur Verfügung stehende Raum verringert wurde. Eine im Sinne des Ab-
standsflächenrechts unproblematische, gleichmäßige Verteilung der Gebäude auf die 
komplette „Truman-Plaza“ wird hierdurch erschwert. 
 
Durch die Festsetzungen im Mischgebiet  ergeben sich an mehreren Stellen Unter-
schreitungen der sonst üblichen Abstandsflächen von 0,4 H gemäß der Bauordnung 
für Berlin. Da im Mischgebiet gewerbliche Nutzungen vorgesehen sind, wurde von 
den sonst üblichen 3,5 m als Musterhöhe eines Geschosses zugunsten des höheren 
Maßes von 4,0 m abgewichen. Bei dieser Betrachtung kommt es innerhalb des Bau-
gebiets zu Unterschreitungen der Abstandsflächen zwischen den einzelnen überbau-
baren Grundstücksflächen. Außerdem kommt es zwischen dem Mischgebiet und dem 
Sondergebiet zu Unterschreitungen der Abstandsflächen. Zu zulässigen Gebäuden 
im angrenzenden allgemeinen Wohngebiet werden keine Abstandsflächen unter-
schritten, da Gebäude im allgemeinen Wohngebiet die bauordnungsrechtlich erfor-
derlichen Abstandsflächen einhalten müssen. 
 
Durch die Festsetzungen im Sondergebiet  ergeben sich an mehreren Stellen Unter-
schreitungen der sonst üblichen Abstandsflächen von 0,4 H gemäß der Bauordnung 
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für Berlin. Da im Sondergebiet gewerbliche Nutzungen sowie Einzelhandel vorgese-
hen sind, wurde von den sonst üblichen 3,5 m als Musterhöhe eines Geschosses zu-
gunsten des höheren Maßes von 4,0 m abgewichen. Die hiernach üblicherweise er-
forderlichen Abstandsflächen werden innerhalb des Baugebiets zwischen einigen 
überbaubaren Grundstücksflächen unterschritten. Eine weitere Unterschreitung der 
Abstandsflächen erfolgt zwischen dem Sondergebiet und dem nächstgelegenen Bau-
körper im Mischgebiet. Zu zulässigen Gebäuden im angrenzenden allgemeinen 
Wohngebiet hin werden keine Abstandsflächen unterschritten. 
 
Die Unterschreitung der Abstandsflächen wirkt sich positiv bezüglich der Abschir-
mung der Baugebiete von Schallemissionen des Straßenverkehrs aus (siehe auch 
Kapitel II 4.5 „Immissionsschutz“). Durch die Bildung einer Raumkante ohne allzu 
große Durchlässe können in den dahinterliegenden Teilen des Plangebiets ruhige 
Wohninnenbereiche bzw. ruhige öffentlich zugängliche Platzsituationen geschaffen 
werden. Eine vollständig geschlossene Bebauung hingegen wäre aufgrund der 
Trennwirkung bzw. der Abgrenzung gegenüber dem öffentlichen Straßenraum städ-
tebaulich nicht gewollt. 
 
Die Unterschreitungen der Abstandsflächen ermöglichen es, dass entlang der Clayal-
lee eine Bebauung entwickelt werden kann, die zur Bildung einer erkennbaren 
Raumkante gegenüber dem Straßenraum beiträgt, sich aber durch Öffnungen und 
Durchlässe gegenüber dem Straßenraum öffnet. Eine im Sinne des Abstandsflächen-
rechtes unproblematische, gleichmäßige Gebäudeverteilung entlang der Clayallee 
soll aus städtebaulichen Gründen ausdrücklich nicht erfolgen. 
 
Eine zeichnerische Darstellung der Lage der möglichen Abstandsflächenunterschrei-
tungen kann der Skizze am Ende des Kapitels entnommen werden. 
 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt, da – bedingt durch die 
Konzentration der Gebäude auf kleinere Teilbereiche innerhalb des Geltungsbereichs 
– größere Teile des Plangebiets von Bebauung freigehalten werden. Belichtung und 
Belüftung des Plangebietes insgesamt können als sehr gut gewährleistet angesehen 
werden. 
 
Die Unterschreitungen der Abstandsflächen werden nur innerhalb des Plangebiets 
wirksam. Es fallen keine Abstandsflächen über die Mitte der angrenzenden Verkehrs-
flächen. Außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanentwurfs sind daher 
keine negativen Auswirkungen durch Unterschreitungen der üblichen Abstandsflä-
chen zu bewerten. 
 
Die zulässigen Gebäude unterschreiten die erforderlichen Abstandsflächen nicht all-
seitig, sondern üblicherweise nur dort, wo sie sich mit ihren schmalen Gebäudeseiten 
einander nähern. Entlang der längeren Gebäudeseiten werden die Abstandsflächen 
zumeist eingehalten. Der aus Brandschutzgründen wünschenswerte Mindestabstand 
von 5,0 m zwischen den Gebäuden bleibt stets gewahrt. Die Baugrenzen sind so 
platziert, dass mindestens 6,0 m zwischen ihnen freigehalten werden. Durch eine 
auch weiterhin mögliche zweckmäßige Belichtung und Belüftung der Gebäude ent-
lang der langen Gebäudeseiten sind gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gege-
ben. 
 
Dadurch, dass jeder Gebäudekörper stets über mindestens zwei Außenfassaden ver-
fügt, entlang derer die Abstandsflächen eingehalten werden, können Wohnungen so 
angeordnet werden, dass der Schutz vor Einsichtnahme (Sozialabstand) gewährleis-
tet werden kann. 
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Die Zugänglichkeit aller Grundstücke bleibt trotz der Unterschreitungen der Abstands-
fläche uneingeschränkt erhalten. 
 
Die Bedürfnisse des Verkehrs werden durch die nur gebietsinternen vorliegenden Un-
terschreitungen der Abstandsflächen nicht beeinträchtigt. 
 
Negative Auswirkungen auf die Umwelt sind durch die Unterschreitungen der Ab-
standsflächen nicht zu erkennen. 
 
Das Ortsbild kann entsprechend seiner Lage innerhalb des zusammenhängenden 
Siedlungsraums der Stadt Berlin fortentwickelt werden; das Landschaftsbild wird 
durch Unterschreitungen der Abstandsflächen nicht negativ beeinflusst. 
 
Durch direkt an die Baugebiete angrenzende öffentliche Verkehrsflächen sowie das 
Angrenzen eines Waldes ist dauerhaft gesichert, dass von diesen Seiten kein Anbau 
durch Gebäude erfolgen kann. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schutzgüter des Abstandsflächen-
rechts durch die Unterschreitungen der üblicherweise gemäß § 6 BauO Bln einzuhal-
tenden Abstandsflächen nicht negativ betroffen sind. 
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4.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Zu den Inhalten der städtebaulichen Überlegungen zur Nachnutzung der „Truman-
Plaza“ gehört auch die Schaffung von öffentlich zugänglichen Wegeverbindungen 
durch das Gelände. Hierzu werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB die erforderli-
chen mit Gehrechten zu belastenden Flächen gesichert (textliche Festsetzung 29 ). 
 
Die Wegeverbindungen werden dabei zum Einen innerhalb der geplanten privaten 
Verkehrsfläche festgesetzt. Zum Anderen wird die Wegeführung durch das geplante 
Sondergebiet, oberhalb einer Fläche für Tiefgaragen, erfolgen. Bei dieser Wegefüh-
rung auf bereits baulich in Anspruch genommenen Flächen können zusätzliche Bo-
denversiegelungen vermieden werden. 
 
Die Wegeverbindungen binden das Sondergebiet an den Hüttenweg sowie an die 
Marshallstraße an. Die Verbindung zum Hüttenweg kann auch als Schulweg zur 
Quentin-Blake- bzw. zur Biesalski-Schule genutzt werden. Hierdurch werden die vor-
handenen Schulwege entlang der Clayallee und der Marshallstraße ergänzt. Die An-
bindung an die Marshallstraße dient auch der visuellen Erlebbarmachung des dorti-
gen Waldbestands. 
 
Neben der Ermöglichung einer Durchwegung sollen die geplanten Wegerechte auch 
zu einer allgemeinen Belebung der „Truman-Plaza“ beitragen. Als Breite des Wege-
rechts wird mindestens 3,0 m festgesetzt. Die Mindestbreite nimmt eine Empfehlung 
aus der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange auf (Abt. Jugend, 
Schule und Umwelt / Umweltamt vom 09.07.2010). 
 
Die Festsetzung von Flächen mit Radfahrrechten auf der „Truman-Plaza“ erfolgt 
nicht. Die mit Gehrechten zu belastenden Flächen kreuzen im Sondergebiet Berei-
che, in denen in erhöhtem Maße mit Fußgängern zu rechnen ist. Um Fußgängern 
bzgl. der Wegenutzung den Vorrang einzuräumen, wird daher nur eine Durchwegung 
für Fußgänger verbindlich festgesetzt. Da der Bebauungsplan die Festsetzung von 
Flächen mit Radfahrrechten jedoch nicht ausschließt, kann die Durchwegung im Zuge 
der Ausführungsplanung auch für Radfahrer ermöglicht werden, ohne dass dies der 
Festsetzung widerspricht. 
 
Die allgemeine Belebung der „Truman-Plaza“ wird durch weitere Faktoren unterstützt: 
Die zulässigen gewerblichen Nutzungen sowie die zulässigen Einzelhandelsnutzun-
gen entlang der Clayallee müssen während der Geschäftszeiten für jedermann be-
tretbar sein, damit sie ihre Funktion erfüllen können. Die daraus resultierenden Publi-
kumsverkehre werden dazu beitragen, dass die „Truman-Plaza“ in den stadträumli-
chen Kontext des Ortsteils Dahlem integriert wird. 
 
Für eine im Bestand vorhandene und weiter in Betrieb befindliche überörtliche Fern-
wärmeleitung im Süden des Plangebiets liegen privatrechtlich vereinbarte Leitungs-
rechte zugunsten der Unternehmensträger vor (beschränkte persönliche Dienstbar-
keit vom 09.07.2010. Die ungefähre Lage der Fernwärmeleitung kann der Plangrund-
lage des Bebauungsplans entnommen werden. Da der vorhandene Bestand als hin-
reichend abgesichert einzustufen ist, werden im Bebauungsplan keine ergänzenden 
Leitungsrechte festgesetzt.  
 
Die in der Plangrundlage ersichtliche Fernwärmeleitung im Norden des Plangebiets 
wird nicht mehr betrieben und soll perspektivisch zurückgebaut werden. Für diese 
gegenwärtig noch vorhandene Anlage sind keine planerischen Sicherungsmaßnah-
men erforderlich. 
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Ein im Kreuzungsbereich zwischen Hüttenweg und Marshallstraße vorhandener Trafo 
muss ggf. im Zuge der künftigen Bebauung versetzt werden. Da der gegenwärtige 
Standort privatrechtlich gesichert ist, sollen durch den Bebauungsplan keine zusätzli-
chen Festsetzungen zur Sicherung der Anlage erfolgen. Wenn der vorhandene Trafo 
im Zuge der künftigen Bebauung verlegt werden muss, soll dieses privatrechtlich zwi-
schen dem künftigen Bauherren und dem Betreiber der Leitung vereinbart werden. 
Der Trafo liegt z. T. in einer Fläche, die dem Erhalt von Bäumen dienen soll. Die Er-
richtung von Nebenanlagen ist innerhalb dieser Fläche nicht möglich. Der bereits er-
richtete Trafo genießt jedoch Bestandsschutz; die geplanten Festsetzungen des Be-
bauungsplans wirken sich also nicht auf die Fortführung des Betriebs des Trafos in 
seinem gegenwärtigen Umfang aus. 
 
 

4.5 Immissionsschutz 

Verkehr 
Allgemeines 
Aufgrund der hohen Verkehrsbelastungen der angrenzenden Clayallee, Argentini-
schen Allee und des Hüttenwegs ist das Plangebiet in besonderem Maße von Schall-
immissionen durch den Verkehr betroffen. 
 
Da es sich bei der Beurteilung der Belastungen durch den Verkehr nicht um anlagen-
bezogenen Lärm handelt, scheidet die TA Lärm als Bewertungsgrundlage dieser 
Schallemissionen aus. Zur Beurteilung der Schallemissionen des Verkehrs wird die 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) herangezogen. Die DIN 18005 enthält keine 
Grenzwerte, sondern nur schalltechnische Orientierungswerte als eine empfohlene 
Grundlage für die in der Planung zu berücksichtigenden Ziele des Schallschutzes, 
ohne dass diese rechtliche Bindungswirkung entfalten. Die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für ein Mischgebiet liegen tags bei 60 dB(A) und nachts bei 50 dB(A). Für 
ein allgemeines Wohngebiet werden als Orientierungswerte tags 55 dB(A) und nachts 
45 dB(A) angegeben. Für Sondergebiete gibt es aufgrund deren Vielfältigkeit keine 
empfohlenen Richtwerte. Da bei dem hier vorliegenden Sondergebiet das Wohnen 
nicht zulässig ist, soll vom Schutzanspruch eines Gewerbegebiets ausgegangen wer-
den. Die Orientierungswerte liegen in diesem Fall am Tage bei 65 dB(A). Nachts liegt 
der Wert bei 55 dB(A). 
 
Diese vorgegebenen Orientierungswerte werden gemäß einer schalltechnischen Un-
tersuchung42 zum Teil deutlich überschritten (Hinweis: Geplante Schallschutzmaß-
nahmen werden weiter unten beschrieben.).  
 
Im allgemeinen Wohngebiet treten an den geplanten Baugrenzen, die dem Hütten-
weg zugewandt sind, tagsüber Beurteilungspegel von bis zu ca. 64 dB(A) auf. Dies 
entspricht einer Überschreitung der Orientierungswerte von bis zu 9 dB(A). In der 
Nacht werden in diesem Bereich etwa 55 dB(A) erreicht, was eine Überschreitung der 
Orientierungswerte von bis zu 10 dB(A) bedeutet. 
An den nahe der Argentinischen Allee gelegenen Außenfassaden treten am Tage 
Beurteilungspegel von etwa 55 dB(A) auf, was keine Überschreitung der Orientie-
rungswerte bedeutet. Bei Nacht treten Beurteilungspegel von etwa 45 dB(A) auf, die 
Orientierungswerte werden eingehalten. 
Entlang der Marshallstraße treten keine Überschreitungen der Orientierungswerte 
durch Verkehrslärm auf. 

                                                                �
42  Schalltechnische Untersuchung – Lärmimmissionsprognose – „Truman Plaza“, Akustik Office, Hennigs-

dorf 10.02.2011. 
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In dem an der Clayallee bzw. am Hüttenweg gelegenen Mischgebiet treten tagsüber 
entlang der Baugrenzen straßenseitige Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) auf, 
was einer Überschreitung der Orientierungswerte um bis zu 7 dB(A) gleichkommt. 
Nachts treten straßenseitig Beurteilungspegel von bis zu 59 dB(A) auf. Damit werden 
die Orientierungswerte um bis zu 9 dB(A) überschritten. Die Überschreitungen treten 
hier insbesondere im Kreuzungsbereich von Hüttenweg und Clayallee bzw. entlang 
des Hüttenwegs auf. 
 
Im entlang der Clayallee bzw. an der Argentinischen Allee geplanten Sondergebiet 
treten am Tage gemäß den Berechnungen entlang der straßenseitigen Baugrenzen 
Beurteilungspegel von bis zu 69 dB(A) auf. Damit werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005 um bis zu 4 dB(A) überschritten. Nachts treten straßenseitig Beurteilungs-
pegel von bis zu 60 dB(A) auf, was eine Überschreitung der Orientierungswerte um 
bis zu 5 dB(A) bedeutet. An keiner Stelle innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen treten Immissionen auf, die einen gesundheitlich bedenklichen Schallwert auf-
weisen. 
 
Die Schwelle der Gesundheitsgefährdung liegt am Tage bei 70 dB(A), nachts bei 
60 dB(A). Sowohl am Tage als auch bei Nacht können durch den Straßenverkehr 
Schallbelastungen über dieser Schwelle auftreten. Diese sind jedoch auf einen 
schmalen Streifen entlang der Clayallee beschränkt, der außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegt. Ein dauerhafter Aufenthalt von Menschen und damit ein-
hergehende negative Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in 
diesem Bereich sind insofern ausgeschlossen. 
 
Trotz der errechneten Überschreitung der Richtwerte der DIN 18005 soll auf der 
„Truman-Plaza“ aus städtebaulichen Gründen auf die Errichtung von Schallschutz-
wällen, –wänden und / oder -mauern verzichtet werden. Diese stehen der städtebau-
lichen Zielstellung eines sich gegenüber der Umgebung baulich öffnenden Geländes 
entgegen. Dies gilt insbesondere dadurch, dass gemäß gutachterlicher Aussage 
Schallschutzwände erst ab einer Höhe von deutlich mehr als 4 m eine nennenswerte 
Schutzfunktion auch für obere Stockwerke erreichen können. Die Folge der Errich-
tung von Schallschutzwänden wäre ein gegenüber der Nachbarschaft räumlich abge-
schottetes Gebiet; dies soll vermieden werden. Die Minderung der Schallemissionen 
des Straßenverkehrs erfolgt stattdessen nur durch passive Schallschutzmaßnahmen. 
 
Im dicht besiedelten Raum innerhalb der Metropole Berlin ist davon auszugehen, 
dass die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 mitunter schwer zu be-
werkstelligen ist. Dies gilt insbesondere für Gebiete, die von zwei Seiten durch Stra-
ßen umgeben sind, die im Straßennetz eine übergeordnete Verbindungsfunktion er-
füllen (Argentinische Allee und Clayallee). Auch der Hüttenweg nimmt im System des 
StEP Verkehr 2.0 eine örtliche Verbindungsfunktion ein; auch hier ist also mit einer 
höheren Verkehrsbelastung (und damit Schallbelastung) im Vergleich zu einer Anlie-
gerstraße bzw. einer ruhigen Wohnstraße zu rechnen. Lediglich die Marshallstraße 
nimmt im Straßensystem Berlins keine besondere Stellung bzw. Verbindungsfunktion 
ein und kann bezüglich ihrer Funktion als ruhige Anlieger- bzw. Wohnstraße einge-
ordnet werden. Trotz der umgebenden, teilweise übergeordneten Straßenverbindun-
gen soll im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Boden sowie einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung eine brachgefallene Fläche innerhalb des Siedlungszusammen-
hangs städtebaulich entwickelt werden. Es ist im vorliegenden Einzelfall nicht zu ver-
meiden, dass hierbei die geplante Bebauung nahe an vorhandene Lärmquellen her-
anrückt. 
 
Das Heranrücken an vorhandene Lärmquellen ist vor dem Hintergrund einer ver-
kehrsvermeidenden Strategie durch Nutzung gut erschlossener innerstädtischer Flä-
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chen unverzichtbar. Falls von vorhandenen Lärmquellen stets abgerückt werden soll, 
müssten Bautätigkeiten zunehmend in bislang unbebaute Bereiche bzw. in den pla-
nungsrechtlichen Außenbereich verlagert werden. Hierdurch würde im Ergebnis mehr 
Verkehr produziert werden, was in der Summe zu zusätzlichen gesamtstädtischen 
Lärmbelästigungen führt. 
 
Schallschutzmaßnahmen 
Durch den Bebauungsplan wurden die Schallemissionen der umgebenden verkehrs-
belasteten Straßen durch zahlreiche planerische Festsetzungen berücksichtigt und 
ausgeglichen. Entlang der hochfrequentierten Clayallee und der Argentinischen Allee 
wird ein Misch- und ein Sondergebiet festgesetzt. In diesen Baugebieten können zur 
Gebietsversorgung erforderliche Einzelhandelsbetriebe, gewerbliche Nutzungen und 
sonstige eher lärmunempfindliche Nutzungen untergebracht werden. Das gegenüber 
der Clayallee und der Argentinischen Allee abgerückte allgemeine Wohngebiet soll im 
Wesentlichen der schalltechnisch besonders schützenswerten Wohnnutzung vorbe-
halten bleiben. 
 
Zwischen der am stärksten befahrenen Clayallee und den nächstgelegenen Bau-
grenzen in Misch- und Sondergebiet verbleibt ein Abstand von mindestens ca. 20 m. 
Der Raum zur Clayallee hin wird von einer zu begrünenden Fläche bzw. von vorgela-
gerten Parkplätzen eingenommen. Durch diesen räumlichen Abstand zur dominie-
renden Schallquelle Clayallee wird die Schallbelastung innerhalb dieser Baugebiete 
durch den Verkehr abgesenkt. Auch zur stark befahrenen Argentinischen Allee wird 
ein Abstand zwischen der nächsten Baugrenze des allgemeinen Wohngebiets und 
der Straße eingehalten. Hier beträgt der Abstand mindestens ca. 75 m. 
 
Im Kreuzungsbereich Clayallee / Argentinische Allee hält ein Gebäude zwar einen 
Abstand zur Clayallee von ca. 20 m ein, kann jedoch relativ nahe an der Argentini-
schen Allee errichtet werden. Zur Betonung dieses Teils des Plangebiets als Ein-
gangsbereich des neu entstehenden Quartiers soll dieses Gebäude aus städtebauli-
chen Gründen keinen allzu großen Abstand zu der Kreuzung aufweisen. Dieses Ge-
bäude liegt innerhalb eines Sondergebiets, in dem Wohnen nicht zulässig ist. Mit dem 
Entstehen ungesunder Wohnverhältnisse ist an dieser Stelle also nicht zu rechnen. 
 
Die auf der „Truman-Plaza“ zulässige Bebauung hält, wie oben beschrieben, gegen-
über der stark befahrenen Clayallee und der Argentinischen Allee verschiedene Ab-
stände ein. Zur Marshallstraße wird sich die Bebauung im Wesentlichen am Verlauf 
der Straße orientieren. Das Heranrücken an die Marshallstraße ist bezüglich des Ver-
kehrslärms schalltechnisch unproblematisch, da diese nicht dem Durchgangsverkehr 
dient und entsprechend ihrer untergeordneten verkehrlichen Funktion kaum durch 
Verkehrslärm belastet ist. 
(Hinweis: Die schalltechnischen Auswirkungen der westlich der Marshallstraße lie-
genden Jugendfreizeiteinrichtungen werden weiter unten beschrieben.) 
 
Im allgemeinen Wohngebiet können zulässige Gebäude recht nah am Hüttenweg er-
richtet werden (3 m). Auch im Mischgebiet können in einem Abstand von 3 m zum 
Hüttenweg Gebäude errichtet werden. Das Heranrücken an den Hüttenweg ist aus 
schalltechnischer Sicht problematisch zu bewerten: Der Hüttenweg wird zwar deutlich 
weniger befahren als die Clayallee und die Argentinische Allee, dennoch führen die 
hier auftretenden Schallemissionen zu deutlichen Überschreitungen der Richtwerte 
der DIN 18005. Auf ein Abrücken aller Gebäude vom Hüttenweg wird jedoch verzich-
tet. Andernfalls wäre die im Mischgebiet vorgesehene Gestaltung einer Eingangssitu-
ation als Teil einer der Clayallee folgenden Bebauung wesentlich erschwert. Im all-
gemeinen Wohngebiet würde ein Abrücken der Gebäude vom Hüttenweg eine deutli-
che Flächenreduzierung der geplanten Teichanlage mit sich bringen. Außerdem wür-
den sich in diesem Baugebiet die Möglichkeiten zur Schaffung ruhiger Wohnbereiche 
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im Inneren des Baugebiets zugunsten von rein funktional motivierten Ab-
stands(grün)flächen am Außenrand des Plangebiets weiter reduzieren. Für die 
Wohnbebauung, die sich zur Clayallee bzw. zum Hüttenweg ausrichtet, wird mittels 
textlicher Festsetzungen zur Grundrissbindung sichergestellt, dass eine Mindestan-
zahl an Aufenthaltsräumen von Wohnungen zur lärmabgewandten Seite errichtet 
werden muss. Als der Lärmquelle abgewandt gelten Außenfassaden, bei denen der 
Winkel zwischen Straßenachse und Außenwand 100° und  mehr beträgt. Zusätzlich 
wird der Einbau von schallgedämmten Lüftern festgesetzt, damit auch eine von ge-
öffneten Fenstern unabhängige Lüftung der Räume erfolgen kann. Diese Regelungen 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB werden im Mischgebiet in zwei nahe der Straße an-
geordneten überbaubaren Grundstücksflächen sowie in den nahe des Hüttenwegs 
gelegenen überbaubaren Grundstücksflächen des allgemeinen Wohngebiets gelten. 
Hierdurch können an diesen besonders von Straßenlärm betroffenen Stellen gesunde 
Wohnverhältnisse gewahrt bleiben. (textliche Festsetzungen 14, 15, 17 und 18 ). Im 
Sondergebiet sind keine Wohnungen zulässig, die Festsetzungen gelten daher nicht 
für dieses Baugebiet. 
Zur Argentinischen Allee werden im allgemeinen Wohngebiet keine Grundrissbindun-
gen oder schallgedämmte Lüfter festgesetzt, da gegenüber dieser Straße keine Ü-
berschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 zu befürchten sind. 
 
Nicht-Wohnnutzungen weisen eine geringere Schutzbedürftigkeit als Wohnnutzungen 
auf und sind gegenüber Schallimmissionen weniger anfällig. Für Nicht-
Wohnnutzungen gelten die Grundrissbindungen sowie die Festsetzung schallge-
dämmter Lüfter nicht. Die Wahrung gesunder Arbeitsverhältnisse für Nicht-
Wohnnutzungen im Sonder- und Mischgebiet ist möglich, muss aber außerhalb des 
Bebauungsplanverfahrens erfolgen. Das für den Bebauungsplan verfasste Schallgut-
achten enthält Hinweise auf geeignete Schalldämmmaße für Fenster und Wandkon-
struktionen, an denen sich Bauherren orientieren können. Die Errichtung von Schall-
schutzmaßnahmen an Gebäudefassaden (Schallschutzfenster, Schalldämmmaß der 
Fassade etc.) muss nicht gesondert im Bebauungsplan festgesetzt werden. Die DIN 
4109 (Schallschutz im Hochbau) ist als technische Baubestimmung im Land Berlin 
durch die AV LTB (Ausführungsvorschriften Liste der technischen Baubedingungen) 
eingeführt. Die Einhaltung dieser DIN muss vom Bauherren nachgewiesen werden. 
Entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan sind also nicht erforderlich. Dies 
gilt auch im allgemeinen Wohngebiet. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet wird der räumliche Umfang der Fläche, die durch die 
textlichen Festsetzungen 14 und 15  geschützt wird, durch die Schallausbreitung 
bei Nacht bestimmt: Ab einer Entfernung von ca. 40 m zum Hüttenweg kann es als 
gesichert angenommen werden, dass der Immissionsrichtwert von 45 dB(A) auch in 
den höheren Gebäudeebenen eingehalten wird43. Zur Einhaltung des Immissions-
richtwertes am Tage (55 dB(A)) würde ein Abstand von ca. 30 m zum Hüttenweg aus-
reichen44. 
 
Für den Fall, dass Teile der straßenbegleitenden Bebauung entlang der Clayallee 
zeitlich erst nach Errichtung der dahinterliegenden Wohnbebauung im allgemeinen 
Wohngebiet errichtet werden, werden keine gesonderten Festsetzungen getroffen. Im 
Falle der Bebauung des Sondergebiets erhielt ein Bauherr im Zuge der Aufstellung 

                                                                �
43  Schalltechnische Untersuchung – Lärmimmissionsprognose – „Truman Plaza“, Akustik Office, Hennigs-

dorf 10.02.2011, Karte „Raster Nacht (22h – 6h) [Verkehr Straße, Rel. Höhe 12,00m]. 
44  Schalltechnische Untersuchung – Lärmimmissionsprognose – „Truman Plaza“, Akustik Office, Hennigs-

dorf 10.02.2011, Karte „Raster Tag (6h – 22h) [Verkehr Straße, Rel. Höhe 12,00m]. 
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des Bebauungsplans in diesem Baugebiet Baugenehmigungen gemäß § 33 Abs. 3 
BauGB. Die dortige Bebauung wird derzeit realisiert. 
 
Sofern die Bebauung im Mischgebiet nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt rea-
lisiert werden soll, werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im allgemeinen 
Wohngebiet als gewahrt betrachtet: Bei dieser Fallkonstellation treten im allgemeinen 
Wohngebiet Pegel auf, die im Wesentlichen sowohl bei Tag und in der Nacht dem 
Immissionsrichtwerten eines Mischgebiets entsprechen45. In den Randbereichen des 
allgemeinen Wohngebiets würden jedoch Pegel auftreten, die oberhalb der Immissi-
onsrichtwerte eines Mischgebiets liegen. Da die Pegel allerdings weit unterhalb der 
Schwelle der Gesundheitsgefährdung (Tag ca. 70 dB(A), Nacht ca. 60 dB(A)) liegen, 
treten keine negativen Auswirkungen auf. Da auch ohne gesonderte Festsetzungen 
im Bebauungsplan die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) gilt, kann von einem hin-
reichenden Schallschutz der Bewohner des allgemeinen Wohngebiets ausgegangen 
werden. Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass entsprechend der Festsetzungen 
des Bebauungsplans auch die Bebauung im Mischgebiet zeitnah errichtet wird und 
damit schallschützende Funktionen für die dahinterliegenden Teile der „Truman-
Plaza“ übernehmen kann. 
 
Im Mischgebiet sollen die textlichen Festsetzungen 17 und 18  nur für die beiden 
überbaubaren Grundstücksflächen nahe der Clayallee bzw. des Hüttenwegs gelten. 
Eine rückwärtige überbaubare Grundstücksfläche wird von den geplanten Festset-
zungen ausgenommen. Wie im o. g. Absatz bereits erwähnt verdichten sich gegen-
wärtig seitens künftiger Bauherren die Planungen bezüglich der Realisierung von Ge-
bäuden im Mischgebiet. Im Ergebnis wird es als hinreichend gesichert angesehen, 
dass die rückwärtige überbaubare Grundstücksfläche durch davor liegende Gebäude 
schalltechnisch abgeschirmt wird. 
 
Im Rahmen des Lärmaktionsplans46 (siehe hierzu auch Kapitel I 2.3.4 
„Lärmminderungsplanung für Berlin“) wird bezüglich des Verkehrslärms allgemein 
darauf hingewiesen, dass ausreichende Abstände zwischen einzelnen Nutzungen 
(hier: übergeordnete Clayallee / Argentinische Allee und geplante Wohnnutzungen) 
überwiegend nicht umsetzbar sind und auch teilweise im Widerspruch zu angestreb-
ten Nutzungsmischungen stehen können. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, 
dass die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 dazu führen würde, dass 
das Wohnen an Hauptverkehrsstraßen nicht möglich wäre. Als Lösungsansatz wird 
vorgeschlagen, dass städtebauliche Strukturen „lärmrobust“ sein sollten. Als Beispiel 
eines „lärmrobusten“ Städtebaus werden Baustrukturen genannt, die ruhige, von den 
Hauptverkehrsachsen abgewandte Bereiche schaffen bzw. sichern. Die vorliegende 
Bebauung, die entlang der öffentlichen und privaten Verkehrsflächen z. T. eine 
schallschützende Bebauung bildet sowie innerhalb eines geplanten allgemeinen 
Wohngebiets eine Teichanlage vorsieht, kann in diesem Sinne als „lärmrobust“ be-
zeichnet werden. Durch die o. g. Festsetzungen im Bebauungsplan (Grundrissbin-
dungen, schallgedämmte Lüfter) werden die vorhandenen Verkehrsbelastungen be-
rücksichtigt und es wird ihnen durch geeignete passive Schallschutzmaßnahmen be-
gegnet. Die gesunden Wohn und Arbeitsverhältnisse bleiben insoweit gewahrt. 
 

                                                                �
45  Immissionsfarbraster Schalltechnische Untersuchung „Truman Plaza“ Berlin Zehlendorf, Akustik Office, 

Hennigsdorf 10.01.2012. 
46  Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, 

Berlin, Mai 2008, S 22f. 
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Freiflächen 
Von einer zweckentsprechenden Nutzung von Freiflächen, gärtnerisch gestalteten 
Flächen und Außenanlagen kann ausgegangen werden: Im allgemeinen Wohngebiet 
wird durch den Abstand des Baugebiets zur stark befahrenen Clayallee und zur Ar-
gentinischen Allee gewährleistet, dass sich die Nähe zu diesen überörtlichen Ver-
kehrswegen nicht zu nachteilig auf die Nutzung von Flächen außerhalb von Gebäu-
den auswirkt. Die Nachbarschaft zum Hüttenweg, einer örtlichen Verbindungsstraße, 
ist bezüglich der Nutzung von Freiflächen problematischer, da von dieser stark befah-
renen Straße nennenswerte Schallemissionen ausgehen. Aus städtebaulichen Grün-
den soll jedoch auf die Festsetzung von rein funktional motivierten „Abstandsgrünflä-
chen“ bzw. sonstiger Flächen, die nicht zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind 
(z. B. Stellplätze) verzichtet werden. Dies würde dazu führen, dass entlang dem Hüt-
tenweg die Entstehung einer ansprechenden, straßenbegleitenden Vorgartenzone 
erschwert würde. 
 
Im Mischgebiet, in dem auch Wohnnutzungen zu den zulässigen Nutzungen zählen, 
können die der Clayallee und dem Hüttenweg abgewandten Freiflächen zweckent-
sprechend genutzt werden. Da die künftige Bebauung im Mischgebiet durch die er-
weiterten Baukörperfestsetzungen recht genau festgelegt wird, kann davon ausge-
gangen werden, dass entlang der stark befahrenen Straßen eine straßenbegleitende 
Bebauung entsteht, die vom Verkehr ausgehende Schallbelastungen abfangen kann. 
Außerdem profitiert das Mischgebiet von der geplanten landschaftlichen Gestaltung 
des angrenzenden Wohngebiets, in dem u. a. eine große Teichanlage errichtet wer-
den muss. 
Die der zulässigen Bebauung im Mischgebiet vorgelagerte, zu begrünende Fläche G 
wird aufgrund der Verkehrsbelastung nur reduzierte Aufenthaltsqualitäten aufweisen. 
Diese Fläche dient mehr der städtebaulichen Einbindung des Mischgebiets in die be-
grünten Strukturen der näheren Umgebung. Die Schaffung einer privat nutzbaren Er-
holungsfläche steht hier nicht im Vordergrund. 
 
Jugendfreizeiteinrichtung Marshallstraße 
In der Nähe zum allgemeinen Wohngebiet, auf der anderen Straßenseite der Mars-
hallstraße in einer Entfernung von ca. 20 m zum Plangebiet gelegen, sind im räumli-
chen Zusammenhang mit einem Jugendfreizeitheim u. a. eine Skateanlage sowie ein 
Basketballfeld unter freiem Himmel entstanden. Bei der Nutzung dieser Flächen 
kommt es zu Geräuschentwicklungen, die sich auch auf die Wohnbebauung auf der 
„Truman-Plaza“ auswirken können. 
 
Die Jugendfreizeiteinrichtung sowie die angrenzenden Spiel- und Sportfelder sind 
zeitlich nicht uneingeschränkt zugänglich, sondern werden täglich maximal zwischen 
15.00 Uhr und 20.00 Uhr betrieben. Eine Kontrolle dieser Betriebszeiten findet im 
Rahmen des Betriebs der Jugendfreizeiteinrichtung statt. Ein BMX-Platz ist in seiner 
Zugänglichkeit nicht zeitlich beschränkt. Da zur Nutzung des BMX-Parcours ein Min-
destmaß an Belichtung bzw. Beleuchtung erforderlich ist, kann davon ausgegangen 
werden, dass der BMX-Platz – wie auch die anderen Einrichtungen – nur tagsüber 
genutzt wird. 
 
Bei der Bewertung der Schallauswirkungen der Jugendfreizeiteinrichtung finden die 
Vorschriften der 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) keine Anwen-
dung, da Bolz-, BMX- und Skateplätze nicht zur Sportausübung i. S. dieser Vorschrift 
bestimmt sind. Mit der 18. BImSchV werden im Wesentlichen nur Betätigungen er-
fasst, die nach einem bestimmten feststehenden Regelwerk ablaufen. Hieran fehlt es 
jedoch bei den genannten Plätzen. Darüber hinaus weist der Basketballplatz auch 
nicht die für ein Basketballfeld vorgeschriebene Größe auf. Da alle Außenplätze der 
Jugendfreizeiteinrichtung den Charakter von Bolzplätzen aufweisen, werden die aus-
gehenden Geräusche als „Freizeitlärm“ betrachtet; es werden die Immissionsrichtwer-
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te der TA Lärm in Ansatz gebracht. Zur Beurteilung der Schallauswirkungen wurde 
ein Gutachten verfasst47. 
 
Da die Jugendfreizeitanlage nur tagsüber genutzt wird, war nur die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte am Tage (55 dB(A)) Gegenstand des Gutachtens. In den Ruhe-
zeiten an Werktagen sowie an Sonn- und Feiertagen wurden Zuschläge berücksich-
tigt. Ein nächtlicher Betrieb wurde nicht geprüft. 
 
Würde man vollständig auf Schallschutzmaßnahmen verzichten, wäre der Immissi-
onsrichtwert von 55 dB(A) großflächig in einem Radius von bis zu 100 m um die 
Spielflächen der Jugendfreizeitanlage überschritten48. Aus diesem Grund wurde vom 
Gutachter zum Schutz der Bebauung auf der „Truman-Plaza“ die Errichtung von 5 m 
hohen Lärmschutzwänden (LSW) vorgeschlagen. Die LSW sollen dabei direkt an den 
Seiten der Spielfelder errichtet werden, die der „Truman-Plaza“ zugewandt sind. Eine 
vollständige Umbauung der Spielfelder ist dabei nicht vorgesehen. Die Spielfelder 
werden bei dieser Anordnung üblicherweise lediglich in den Vormittagsstunden in ih-
rer natürlichen Belichtung und Besonnung eingeschränkt. Ab den Mittagsstunden 
kann davon ausgegangen werden, dass die üblicherweise vorherrschenden Belich-
tungs- und Besonnungsverhältnisse wieder uneingeschränkt vorliegen. Lediglich der 
Basketball / BMX-Platz wird durch die LSW, die der Skateanlage zugeordnet ist, von 
zwei Seiten potenziell verschattet. Insgesamt wird die Errichtung von drei Schall-
schutzwänden als zweckmäßig angesehen. Der sog. „kleine Skateplatz“ und die sog. 
„Skateanlage“ werden jeweils mit einer LSW abgeschirmt. Der BMX-Platz und die 
Basketball-Anlage werden, da sie direkt benachbart sind, durch eine gemeinschaftli-
che LSW abgeschirmt. Die Höhe der LSW soll 5 m betragen. Eine größere Höhe der 
LSW wird aus städtebaulichen Gründen nicht als empfehlenswert angesehen, da sich 
solche Anlagen nicht in die Umgebung einfügen. Eine geringere Höhe als 5 m wird 
nicht als zweckdienlich eingeschätzt, da ansonsten die Schutzwirkung der LSW nur in 
Erdbodennähe gegeben wäre, nicht jedoch in höher gelegenen Bauteilen von Wohn-
gebäuden. 
 
Wenn drei Lärmschutzwände mit einer Höhe von 5 m errichtet werden, kommt es im 
allgemeinen Wohngebiet auf der „Truman-Plaza“ nur zu geringfügigen Überschrei-
tungen des Immissionsrichtwerts von 55 dB(A). Der Bereich, in dem diese Über-
schreitungen in Erdbodennähe wirksam werden, liegt außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen. In den oberen Gebäudeebenen sind auch Teile der überbauba-
ren Grundstücksflächen betroffen, da die Schutzwirkung der LSW mit zunehmender 
Höhe nachlässt. Ab einer Höhe von ca. 7-8 m über dem derzeitigen Geländeniveau 
wird innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen der Immissionsrichtwert von 55 
dB(A) überschritten. Die Flächen sind im Bebauungsplan mit den Buchstaben L, M, N 
und P gekennzeichnet. Zum Schutz vor Schallbelästigungen durch Freizeitlärm von 
den Außenlagen des Georg-Marshall-Jugendfreizeitheims wird innerhalb dieser Flä-
chen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt, dass oberhalb bestimmter Höhen 
Schallschutzmaßnahmen in Form von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen um-
gesetzt werden müssen (textliche Festsetzung 16 ). Zusätzlich werden auf der 
Grundlage eines Nachtrags zum städtebaulichen Vertrag Regelungen über schall-
technische Abschirmungen von Außenwohnräumen getroffen, um schalltechnische 
Konflikte zwischen der zulässigen Wohnbebauung und der benachbarten Jugendfrei-

                                                                �
47  Truman-Plaza Berlin, Immissionsprognose Skaterplatz, Bericht-Nr. M93 304/3, Müller BBM GmbH, 

01.03.2013. 
48  Truman-Plaza Berlin, Immissionsprognose Skaterplatz, Bericht-Nr. M93 304/3, Müller BBM GmbH, 

01.03.2013, Anhang B S. 2. 
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zeiteinrichtung auch in Außenwohnbereichen von Wohnungen (z. B Dachterrassen) 
zu minimieren (s. unten `Schutz von Außenwohnräumen´). 
 
Die gewählten Höhenbezugspunkte innerhalb der Flächen L, M, N und P werden in 
der folgenden Abbildung erläutert. 
 

 
 
Auf die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen kann verzichtet werden, wenn die 
Einhaltung des Immissionsrichtwerts 55 dB(A) vor den zu Belüftungszwecken notwe-
nigen Fenstern durch alternative bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung gewährleis-
tet wird (z. B. durch Fensterausrichtung oder sonstige bauliche Maßnahmen wie Ab-
schirmwände auf Terrassen). Um die Einhaltung der textlichen Festsetzung zu ge-
währleisten, sollte die nachweisende Stelle über die entsprechende Fachkunde, Zu-
verlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung verfügen (z. B. gemäß §26 / § 28 
BImSchG zugelassenen Stelle). Ggf. erforderliche Nachberechnungen für den Nach-
weis der Einhaltung der 55 dB(A) sind auf Grundlage des Schallschutzgutachtens 
zum Bebauungsplanverfahren zu erstellen. Dieses Gutachten (mit Anhängen) kann 
im Volltext den Anlagen der Begründung entnommen werden (siehe Kapitel VI.8 
„Truman-Plaza Berlin, Immissionsprognose Skaterplatz“). 
 
Zur Wirksamkeit der Schallschutzfestsetzung zum Schutz vor Freizeitlärm ist es er-
forderlich, dass die o. g. Schallschutzwände errichtet werden. Da diese Schall-
schutzwände außerhalb des Geltungsbereichs liegen, kann der vorliegende Bebau-
ungsplan die Errichtung dieser Maßnahmen nicht verbindlich sichern. Die verbindli-
che Errichtung der Schallschutzwände wird daher über einen städtebaulichen Vertrag 
geregelt (siehe hierzu Kapitel II 4.10 „Städtebaulicher Vertrag“). 
 
Schutz von Außenwohnräumen 
Der Schutz von Außenwohnräumen ergibt sich nicht aus den einschlägigen Regelun-
gen der TA Lärm; allerdings stellen zu schützende Außenwohnbereiche (z. B. Balko-
ne, Terrassen) sowie zu öffnende Fenster in Aufenthaltsräumen wichtige Grundlagen 
für die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse dar. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Insoweit ist 
die vorsorgende Berücksichtigung des Immissionsschutzes (hier insbesondere in Be-
zug auf die Außenwohnräume) als wichtiges Ziel der Bauleitplanung zu verstehen. 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen direkt an der Lärmquelle - wie vorliegend im Bereich 
der Jugendfreizeitanlage geplant - sind in diesem Zusammenhang gut geeignet, ge-
sunde und angenehme Lebensverhältnisse zu schaffen. Diesem Ansatz steht eine 
Lösung mit passiven Lärmschutzmaßnahmen nicht entgegen. Auf der Ebene der 
Bauleitplanung kann gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB passiver Schallschutz unge-
achtet der Immissionsart festgesetzt werden. 
 
Außer dem Einsatz passiver Immissionsschutzmaßnahmen könnte für die Lärm be-
troffenen Bereiche (Flächen L, M, N und P) auch die unterschiedliche Stellung bzw. 
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Gestaltung von Gebäuden (Gebäuderiegel) das Lärmproblem lösen. Allerdings ginge 
dies zu Lasten der vorliegenden Planung, der bewusst ein bestimmtes städtebauli-
ches Konzept zugrunde liegt:  
- zum Einen die Festsetzung einer lockeren, vor allem nicht richtungsbezogenen, 

kleinteiligen, offenen Architektur, die sich gegenüber der Umgebung nicht abschot-
tet, sondern Blickbeziehungen von außen in das Innere des Gebiets zulässt, 

- zum Anderen die Realisierung einer auf allen Baufeldern einheitlichen Bebauung im 
Sinne eines Ensembles aus freistehenden Häusern um den zu errichtenden Teich. 

Bei solch einer freistehenden, optisch durchlässigen Bebauung lässt sich nicht ver-
hindern, dass Freizeitlärm - trotz geplanter Lärmschutzwände an der Jugendfreizeit-
anlage - geringfügig von außen in das Gebiet hineingetragen wird. Zudem wird es 
durch die Zulässigkeit einer maximalen Gebäudelänge von 35 m und vor dem Hinter-
grund, dass aufgrund der nicht überbaubaren Grünfinger (Sichtachsen) immer wieder 
Lücken in der Bebauung entstehen, nicht gelingen, längere geschlossene Gebäude-
riegel zum Lärmschutz zu entwickeln. Da der erforderliche Schutz des Wohnens ne-
ben dem Leben innerhalb von Gebäuden mit zu öffnenden Fenstern auch die ange-
messene, vor allem störungsfreie Nutzung der Außenbereiche beinhaltet, ist es wich-
tig im Rahmen der Abwägung ausgehend von dem geplanten städtebaulichen Kon-
zept den Belang „Außenwohnraumschutz“ in Verbindung mit dem Einsatz passiver 
Schallschutzmaßnahmen in den Vordergrund zu stellen. Der vorhandene Immissi-
onskonflikt wird mittels einer Kombination aus aktiven und passiven Lärmschutzmaß-
nahmen gelöst. So wird der Aufgabe der Bauleitplanung entsprochen, vorsorgenden 
Immissionsschutz sowie eine nachhaltige und gesunde städtebauliche Entwicklung 
zu gewährleisten. Aktive Lärmschutzmaßnahmen oder Lärmschutzwände höher als 5 
m an der Jugendfreizeitanlage sollen aus städtebaulichen Gründen sowie aus Platz-
mangel nicht entstehen und sind nicht angemessen. Andere Maßnahmen, wie z. B. 
ausreichender Abstand, würden zu Lasten der geplanten städtebaulichen Figur ge-
hen. 
Mit den beschriebenen Maßnahmen wird nicht unverhältnismäßig in die Wohnqualität 
eingegriffen. Dies kommt bereits dadurch zum Ausdruck, dass der flächenmäßig tat-
sächliche Anwendungsbereich der notwendigen passiven Lärmschutzmaßnahmen im 
Verhältnis zu der Fläche des gesamten Wohngebiets deutlich untergeordnet ist.  
 
Die o. g. textliche Festsetzung 16 trägt dafür Sorge, dass die erforderlichen Immissi-
onsrichtwerte innerhalb der Gebäude eingehalten werden. Da die einschlägige TA 
Lärm nicht den Schutz von Freiflächen zum Gegenstand hat, sollen daher zur Prü-
fung der Schutzbedürftigkeit von Freiflächen hilfsweise die Immissionsrichtwerte der 
DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet herangezogen werden. Da Freiflächen 
nur tagsüber genutzt werden, soll auf den Immissionsrichtwert 55 dB(A) abgestellt 
werden. Gemäß dem erstellten Schallgutachten wird der Wert 55 dB(A) in der Nähe 
des Erdbodens nur in Teilflächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
überschritten49. Diese Bereiche liegen nahezu ausschließlich innerhalb von Flächen, 
die gemäß den textlichen Festsetzungen als Vorgartenbereich auszubilden sind (Flä-
chen D1-D3). Bezüglich dieser Flächen wird eingeschätzt, dass sie nicht zum dauer-
haften Aufenthalt von Menschen genutzt werden und keine Erholungsfunktion auf-
weisen. Die Überschreitung der Immissionsrichtwerte wird in diesen Bereichen als 
verträglich eingeschätzt. Gesunde Wohnverhältnisse werden nicht beeinträchtigt. 
 
Schalltechnische Konflikte zwischen den Baugebieten  
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans wurden die bereits bekannten 
Schallquellen (Straßenverkehr und Jugendfreizeitanlage) gutachterlich untersucht. 

                                                                �
49  Truman-Plaza Berlin, Immissionsprognose Skaterplatz, Bericht-Nr. M93 304/3, Müller BBM GmbH, 

01.03.2013, Anhang B S. 10. 
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Zusätzlich zu den bestehenden Schallquellen wurde geprüft, ob die Festsetzungen 
des Bebauungsplans weitere Schallquellen produzieren können, deren Auswirkungen 
im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans berücksichtigt werden müssen. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet ist nicht mit dem Entstehen außergewöhnlicher Schallbe-
lastungen zu rechnen, die sich negativ auf die Umgebung auswirken könnten. Bezüg-
lich der Schallemissionen von Zufahrten zu Stellplätzen und Tiefgaragen ist davon 
auszugehen, dass diese zu den üblichen alltäglichen Wohnfolgeerscheinungen gehö-
ren. Das Auftreten unzumutbarer Störungen ist nicht anzunehmen. 
 
Im Gegensatz zum allgemeinen Wohngebiet können im Mischgebiet auch publikums-
intensivere gewerbliche Nutzungen stattfinden. Insofern geht von einem Mischgebiet 
eine erhöhte Störungsgefährdung aus. 
Gemäß den Regelungen der Baunutzungsverordnung sind in einem Mischgebiet nur 
solche Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Durch 
diese Regelung kann als gesichert angenommen werden, dass vom Mischgebiet kei-
ne unzumutbaren Störungen der Wohnruhe ausgehen können. Zusätzlich trägt die im 
Mischgebiet festgesetzte Einschränkung bzw. Unzulässigkeit von Einzelhandelsnut-
zungen, Tankstellen und Vergnügungsstätten dazu bei, dass Konflikte zu Wohnnut-
zungen minimiert werden. 
An der Einfahrt zu Tiefgaragen im Mischgebiet muss kein hohes Fahrzeugaufkom-
men abgewickelt werden, da die zulässige Anlage lediglich zur Versorgung des Bau-
gebiets dient. Eine bauliche Verbindung der Tiefgarage mit dem Sondergebiet (sowie 
daraus resultierende Nutzungsintensivierungen) ist nicht möglich (da verbindlich im 
städtebaulichen Vertrag geregelt). Aufgrund der niedrigen Fahrgeschwindigkeiten bei 
der Ein- und Ausfahrt ist nicht zu erwarten, dass Fahrzeugbewegungen immissions-
wirksam werden und gesunde Wohnverhältnisse im angrenzenden allgemeinen 
Wohngebiet und im Mischgebiet beeinträchtigen können. Gegenüber ebenerdigen 
Stellplätzen haben Tiefgaragen den Vorteil, dass nur im Bereich der Zufahrt Schall-
emissionen entstehen. Es entfallen aufgrund der Abdeckung Geräuschauswirkungen, 
die beim Besteigen der Fahrzeuge (Türenschlagen) oder dem besonders immissions-
trächtigen Anlass- und Anfahrvorgängen entstehen. Auch Rangiervorgänge sind 
durch die Abdeckung nicht mehr wahrnehmbar. Insofern stellt sich eine Tiefgarage 
gegenüber ebenerdigen Stellplätzen schalltechnisch positiv dar. 
 
Im Sondergebiet sollen publikumsintensive Nutzungen angesiedelt werden. Diese 
Nutzungen lassen ein schalltechnisches Störungspotenzial erwarten. Außerdem kön-
nen Anlieferungsvorgänge von Betrieben Störungen für die Umgebung mit sich brin-
gen. Im vorliegenden Fall ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass ein für benachbarte 
Wohnungen erhebliches Störungspotenzial aufgebaut wird. Zufahrten zur ebenerdi-
gen Stellplatzanlage sind nur über die Clayallee möglich. Insofern ist das rückwärtig 
gelegene allgemeine Wohngebiet nicht negativ durch Nutzungen im Sondergebiet be-
troffen, da es von den Gebäuden im Sondergebiet schalltechnisch abgeschirmt wird. 
Es ist jedoch denkbar, dass sich die Stellplatzanlage im Sondergebiet schalltechnisch 
negativ auf das direkt angrenzende Mischgebiet auswirkt. Auch Lade- und Liefervor-
gänge können sich negativ auf Wohnnutzungen im Mischgebiet auswirken. Es wird 
jedoch nicht erwartet, dass schalltechnische Konflikte auftreten. Das im Sondergebiet 
zulässige Gebäude (welches sich z. T. im Bau befindet) ist nicht nur zu einer schall-
technischen Abschirmung des WA geeignet, sondern kann auch Teile der nahegele-
genen Bebauung im MI abschirmen. Hierdurch können Konflikte minimiert werden. 
Außerdem ist die Stellplatzanlage im SO dimensioniert, dass sie ausreichend Spiel-
raum für eine konfliktfreie Anordnung von Stellplätzen sowie Lade- und Lieferzonen 
bietet. Außerdem ist es möglich, dass Lade- und Liefervorgänge durch behördliche 
Auflagen außerhalb des Bebauungsplanverfahrens im nachgeordneten Zulassungs-
verfahren (z. B. Baugenehmigungsverfahren) dahingehend gesteuert werden, dass 
potenzielle schalltechnische Konflikte minimiert werden. 



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB  
 

59 
Begründung Bebauungsplan 6-22: Stand: Juli 2013 

 
Schalltechnische Auswirkungen der geplanten Festset zungen außerhalb des 
Geltungsbereichs 
Außerhalb des Plangebiets ist nicht mit negativen Auswirkungen durch Tiefgaragen-
zufahrten zu rechnen: Schalltechnisch schützenswerte Nutzungen sind in der direkten 
Umgebung nur am Hüttenweg (Schulen) vorhanden. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans erlauben im direkten Umfeld der Schule keinen Anschluss von Tiefgaragen 
oder Stellplätzen an den Hüttenweg. Negative schalltechnische Auswirkungen auf die 
Schule können daher nicht auftreten. 
 
Die Stellplatzanlage im stark publikumsfrequentierten Sondergebiet ist so angeord-
net, dass zu außerhalb des Plangebiets gelegenen Wohnnutzungen ein Abstand von 
ca. 100 m (Argentinische Allee 253) – 250 m (Hüttenweg 27) eingehalten wird. Auf-
grund dieser Entfernung werden schalltechnische Konflikte deutlich minimiert, ohne 
dass der Nahversorgungscharakter des Standorts „Truman-Plaza“ darunter leidet. 
 
 

4.6 Grünfestsetzungen 

Für das Gelände der „Truman-Plaza“ werden verschiedene Grünfestsetzungen ge-
troffen. Diese Festsetzungen sind städtebaulich motiviert, da im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ein naturschutzrechtlich relevanter Eingriff i. 
S. § 1a Abs. 3 BauGB nicht vorliegt. Insbesondere soll durch die folgenden Festset-
zungen der Forderung des Landschaftsprogramms (Teilplan Naturhaus-
halt/Umweltschutz) nach einer Erhöhung der naturhaushaltwirksamen Flächen Rech-
nung getragen werden. Außerdem sollen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
weitestgehend vermieden bzw. minimiert werden. 
 
Zur Prüfung der Auswirkungen der Planungen auf umweltbezogene Schutzgüter und 
zur sachgerechten Abwägung wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag50 ver-
fasst. Die wesentlichen Ergebnisse dieses Fachbeitrags können dem Kapitel III.1 
„Auswirkungen auf die Umwelt“ entnommen werden. 
 
Teichanlage (WA) 
Innerhalb des allgemeinen Wohngebiets ist ein Teich (Fläche C) geplant. Der Teich 
dient in erster Linie der landschaftlichen Gestaltung des allgemeinen Wohngebiets 
und trägt zu einer Verbesserung des direkten Wohnumfelds bei. Da sich der Teich mit 
der umgebenden Wohnbebauung verzahnen soll und auch Sichtbeziehungen zwi-
schen den angrenzenden Verkehrsflächen auf die Ufer des Teichs entstehen sollen, 
ist für den Teich eine „organische“ Struktur gewählt worden: Ausgehend von dem in 
der Mitte des allgemeinen Wohngebiets gelegenen Flächenschwerpunkt des Teichs 
wird über acht Ausläufer eine Vernetzung mit dem Umfeld gesichert. Die Festsetzung 
zur Ausgestaltung des Teichs wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB getroffen. Es wird 
eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft festgesetzt, die im Wesentlichen der Entwicklung des Orts- und Landschafts-
bildes dient, indem sie ein Zusammenspiel zwischen Wasser- und Grünanlagen so-
wie der umgebenden Wohnbebauung ermöglicht (textliche Festsetzung 19 ). Zur 
Gewährleistung der tatsächlichen Errichtung und der dauerhaften Pflege des Teichs 
wird im städtebaulichen Vertrag eine Regelung getroffen. 
 

                                                                �
50  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 6-22, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung J. 

Stauch, Berlin 28.03.2012. 
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Um die nötige Gestaltungswirkung zu erzielen, muss der Teich eine Mindestfläche 
von 5.000 m² aufweisen. Auf diese Mindestfläche können eventuell geplante Inseln 
innerhalb der Teichanlage angerechnet werden. Der Teich muss so abgedichtet wer-
den, dass er keinen Kontakt zum Grundwasser hat. So wird verhindert, dass der 
Teich in Wechselwirkungen mit grundwasserführenden Bodenschichten tritt. Durch 
die Abdichtung kann der Teich weder die Umgebung vernässen, noch kann er ihr 
Wasser entziehen. Da die im Plangebiet anstehenden Feinsande gut durchlässig 
sind51, soll die Abdichtung gegenüber dem Grundwasser in erster Linie das ange-
sammelte Wasser von dem Einsickern in den Boden abhalten. Ein Verzicht auf die 
Abdichtung würde neben potenziellen Wechselwirkungen mit dem Grundwasser auch 
dazu führen, dass der geplante Teich als ständig trocken fallener Tümpel in Erschei-
nung treten würde. Eine solche Erscheinungsweise des städtebaulichen Orientie-
rungspunktes im allgemeinen Wohngebiet ist nicht gewünscht. 
 
Neben seiner gestaltenden Funktion für das allgemeine Wohngebiet soll der Teich 
auch eine Funktion als Regenauffangbecken aufweisen können. Aus diesem Grunde 
ist die Einleitung von unbelastetem Oberflächen- und Regenwasser zulässig. 
 
Die Tiefe des Teichs beträgt maximal 4,0 m. Diese Tiefenbeschränkung ist erforder-
lich, um Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser begrenzen zu können. 
Die maximale Tiefe soll insbesondere verhindern, dass bei Baumaßnahmen zum 
Aushub des Teichs Kontakt mit dem natürlichen Grundwasserspiegel hergestellt wird. 
In Ergänzung zur maximalen Tiefe des Teichs wird eine Begrenzung des Teichvolu-
mens (maximal 15.000 m³) sicherstellen, dass durch Aushub ausgelöste Eingriffe in 
den Boden soweit als möglich minimiert werden. Der anfallende Bodenaushub kann 
zur Bodenmodellierung innerhalb des Plangebiets verwendet werden. Gemäß der 
orientierenden Bodenuntersuchungen besteht bei dem anfallenden Bodenaushub 
keine Entsorgungsrelevanz52. 
 
Die Fläche C hat eine Gesamtfläche von ca. 10.080 m². Da gemäß der textlichen 
Festsetzung nicht die komplette Fläche mit einer Teichanlage zu bedecken ist, 
verbleiben Bereiche, die auf andere Art und Weise der Gestaltung des allgemeinen 
Wohngebiets dienen sollen. Es wird daher festgesetzt, dass die nicht als Teich ange-
legten Flächen so zu entwickeln sind, dass der Charakter einer naturnahen Garten- 
und Uferfläche entsteht. Auch durch diese gärtnerischen Maßnahmen kann das 
Wohnumfeld signifikant aufgewertet werden. 
 
Zusätzlich zu der o. g. gärtnerischen Gestaltung ist die Anlage von Wegen und Ste-
gen zulässig, da auf diese Weise eine sinnvolle Vernetzung des Teichs mit dem um-
gebenden allgemeinen Wohngebiet erfolgen kann. Weiterhin sind Nebenanlagen, die 
dem Betrieb und Unterhalt des Teiches dienen (z. B. Pumphäuschen), zulässig. 
 
Zur Erhöhung der Wahrnehmbarkeit des Teichs sowie seiner gärtnerisch gestalteten 
Randbereiche wird festgesetzt, dass die Fläche C in den Bereichen, in denen sie an 
öffentliche oder private Verkehrsflächen angrenzt, in einer Breite von mindestens 8 m 
bis zum nächstgelegenen Teichufer von baulichen Anlagen und Bepflanzungen, die 
die Sicht behindern, freizuhalten ist. Dies betrifft jede bauliche Anlage und Bepflan-
zung innerhalb der 8 m breiten Sichtfläche, ausgenommen sie befinden sich in deren 
Randbereichen bzw. entlang der Straße. Innerhalb der Sichtfläche sind Einfriedungen 

                                                                �
51  Baugrundtechnische Untersuchung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, Köln, Oktober 

2008, S. 10-11. 
52  Gefährdungseinschätzung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, Köln, September 2008, 

S. 19. 
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gemäß der textlichen Festsetzungen 31  daher nur in an den Baugrenzen gelege-
nen Randbereichen bzw. entlang der festgesetzten Verkehrsfläche zulässig. Niedrige 
und punktuelle Bepflanzungen (z. B. Bodendecker und Hochstämme), Wege und 
Stege sowie dem Unterhalt und dem Betrieb des Teiches dienende Anlagen sind so 
anzuordnen, dass die Sichtbeziehung zwischen Verkehrsfläche und Teichufer ge-
währleistet ist. Für Anlagen und Bepflanzungen außerhalb der Sichtbeziehung zwi-
schen Verkehrsfläche und Teichufer gilt diese Regelung nicht. 
 
Die Teichabdichtung wirkt sich aufgrund ihrer Versiegelung negativ auf den vorhan-
denen Boden aus, da bisher unversiegelte Böden nun versiegelt werden können. 
Auch die Grundwasserneubildung wird gegenüber dem jetzigen Zustand der Fläche 
negativ beeinflusst. Die bislang im Bereich des Teichs vorhandenen gering- bis mit-
telwertigen Biotoptypen werden zwar vollständig umgewandelt, erfahren durch die Er-
richtung des Teichs aber keine wesentliche Verbesserung oder Verschlechterung ih-
rer Wertigkeit. Auch das Stadtklima wird durch die Errichtung des Teichs kaum nen-
nenswert verändert. Positive Auswirkungen sind auf die biologische Vielfalt zu erwar-
ten, da ein Teich zusätzlich zu der üblicherweise auf der Fläche anzutreffenden Flora 
und Fauna weitere Arten anlocken wird. Auch das Landschafts- und Ortsbild können 
durch die Anlage eines Teichs profitieren. 
 
Die Errichtung von Teichanlagen bzw. die Erweiterung der Teichfläche ist auch jen-
seits der hierfür vorgesehenen Fläche C möglich. Der Teich kann z. B. auch innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen fortgeführt werden. 
 
Der Teich soll als naturnahes, ökologisch wirksames Gewässer angelegt werden. Vor 
diesem Hintergrund wurde ein Maßnahmenkatalog erstellt, der Bestandteil des städ-
tebaulichen Vertrags ist (siehe auch Kap. II 4.10 „Städtebaulicher Vertrag“) und er-
gänzend zu den Bebauungsplanfestsetzungen Maßnahmen zur Ausführungsplanung 
und langfristigen Funktionsfähigkeit des Teichs sowie zum Management des Schutz-
guts Wasser enthält. 
 
Der Teich ist als bauliche Anlage zu bewerten und wird auf die zulässige Grundfläche 
für Nebenanlagen angerechnet. Die Grundfläche des Teiches wurde in der Gestal-
tung der entsprechenden Festsetzung (siehe textliche Festsetzung 6 , Kap. II 4.2.1 
„Allgemeines Wohngebiet“) berücksichtigt. 
 
Straßenbegleitender Vorgartenbereich Marshallstraße  
Im allgemeinen Wohngebiet wird der Bereich zwischen den überbaubaren Grund-
stücksflächen und der Straßenbegrenzungslinie der Marshallstraße (Flächen D1, D2, 
D3 und D4) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB gärtnerisch gestaltet (textliche 
Festsetzung 20 ). Hier soll gegenüber dem Straßenraum der Marshallstraße ein be-
grünter, privater Vorgartenbereich entstehen, der den Charakter einer straßenbeglei-
tenden Vorgartenzone aufweist. Die Flächen D1 - D4 werden in ihrem Verlauf zwi-
schen den überbaubaren Grundstücksflächen durch die Fläche C unterbrochen. Ent-
lang dieser straßenbegleitenden Unterbrechungen soll nicht die Anlage einer privaten 
Vorgartenzone, sondern die Anlage von Blickbeziehungen zum Teich im Vordergrund 
stehen. 
Da die straßenbegleitenden Flächen D1 - D4 auch zur Anbindung der überbaubaren 
Grundstücksflächen an die Marshallstraße dienen, ist die Anlage von erforderlichen 
Zufahrten zu Stellplätzen, Wegen und sonstigen Versiegelungen sowie Nebenanla-
gen innerhalb der Flächen zulässig. In jedem Teilbereich ist die Errichtung einer Zu-
fahrt möglich. Diese Zufahrt darf eine lichte Weite von 3,5 m, gemessen entlang der 
Straßenbegrenzungslinie, nicht überschreiten. Sonstige Zuwegungen dürfen eine 
lichte Weite von 2,5 m nicht überschreiten. Der Flächenanteil der genannten Anlagen 
sowie weiterer zulässiger Nebenanlagen wird auf 20 % begrenzt. Diese Beschrän-
kungen sollen dazu dienen, dass der Straßenraum der Marshallstraße nicht durch ei-
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nen zu großen Anteil von Anlagen der Grundstückserschließung optisch dominiert 
wird. Die Pflanzung von Bäumen bzw. großen Gehölzen innerhalb der Flächen wird 
nicht verpflichtend geregelt, da solche Pflanzungen in Konkurrenz zu vorhandenen 
Straßenbäumen im Straßenraum der Marshallstraße treten könnten. Die Anpflanzung 
größerer Gehölze wird jedoch nicht untersagt; deren Anpflanzung ist also zulässig. 
 
Straßenbegleitender Vorgartenbereich Hüttenweg 
Der Bereich zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen und der Straßenbe-
grenzungslinie des Hüttenwegs wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB gärtne-
risch gestaltet, damit sich entlang dem Hüttenweg ein begrünter Vorgartenbereich 
bzw. eine private Vorgartenzone entwickeln kann (Flächen F1 und F2). Die Flächen 
F1 und F2 werden in ihrem Verlauf zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen 
durch die Fläche C unterbrochen. Entlang dieser straßenbegleitenden Unterbrechung 
durch die Fläche C soll nicht die Anlage einer privaten Vorgartenzone, sondern die 
Anlage von Blickbeziehungen zum Teich im Vordergrund stehen. 
Da der von den Flächen F1 und F2 umfasste Bereich auch zur fußläufigen Anbindung 
der überbaubaren Grundstücksflächen an die öffentliche Verkehrsfläche dienen soll, 
ist die Anlage von erforderlichen Wegen und sonstigen Versiegelungen sowie Ne-
benanlagen innerhalb der Fläche zulässig, wenn deren Flächenanteil 20 % nicht 
überschreitet. Wege dürfen eine lichte Weite von 2,5 m nicht überschreiten. Zufahrten 
zu Stellplätzen werden nicht in die Aufzählung der zulässigen Anlagen aufgenom-
men. Hierdurch soll gesichert werden, dass die Zahl der Kfz-Zufahrten an den Hüt-
tenweg eingeschränkt wird (siehe hierzu auch Kapitel II 4.7 „Erschließung / ruhender 
Verkehr“) (textliche Festsetzung 21 ). Die Pflanzung von Bäumen bzw. großen Ge-
hölzen wird nicht verbindlich geregelt, da solche Pflanzungen in Konkurrenz zu vor-
handenen Straßenbäumen im Straßenraum des Hüttenwegs treten könnten. Die An-
pflanzung größerer Gehölze wird jedoch nicht untersagt; deren Anpflanzung ist also 
zulässig. 
 
Straßenbegleitende Gestaltung Clayallee (MI) 
Der zulässigen Bebauung im Mischgebiet soll entlang der Clayallee eine begrünte 
Fläche (Fläche G) vorgelagert werden. Die Lage und die Dimensionierung dieser Flä-
che greift eine gegenwärtig mit Einzelbäumen bestandene Fläche auf. Gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB wird die Begrünung und gärtnerische Gestaltung dieser 
Fläche aus städtebaulichen Gründen dauerhaft gesichert (textliche Festsetzung 22 ). 
Die Begrünung dieser straßenbegleitenden Fläche dient im Wesentlichen der land-
schaftlichen Einbindung der dahinter liegenden Flächen des Baugebiets. Außerdem 
soll mit der Festsetzung auch ein zusammenhängender Grünstreifen dauerhaft in 
seiner öffentlichen Wahrnehmbarkeit gesichert werden, der die Clayallee in Richtung 
Norden begleitet. Dieser Grünstreifen beginnt an der Argentinischen Allee und kann 
in Richtung Norden bis zum Roseneck wahrgenommen werden. Neben der gärtneri-
schen Gestaltung der Fläche sind auch auf 20 % der Fläche untergeordnete Neben-
anlagen zulässig. Die Beschränkung der Zulässigkeit von Nebenanlagen dient der 
genannten gärtnerischen Zielstellung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Privatnüt-
zigkeit. 
Anzumerken ist, dass die Fläche aufgrund der Nähe zur stark befahrenen Clayallee 
und daraus resultierende Schallbelastungen nur über stark eingeschränkte Aufent-
haltsqualitäten verfügt. Aufgrund dieser Schallbelastungen wurde auch eine Festset-
zung dieser Fläche als Grünfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB verworfen. 
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„Trittsteinartige“ Fortführung von Wald auf der Tru man-Plaza 
Das nähere Umfeld des Plangebiets weist durch seinen Baumbestand den Charakter 
einer Waldsiedlung auf. Dieses gestalterische Merkmal soll sich auch auf dem Ge-
lände der „Truman-Plaza“ wiederfinden. Neben der Festsetzung eines Waldes i. S. 
des Landeswaldgesetzes wird durch zwei Pflanzflächen (Flächen H und J) die Mög-
lichkeit geschaffen, dass sich auch innerhalb der „Truman-Plaza“ Baumbewuchs ent-
wickeln kann. Diese Flächen zum Anpflanzen sollen zur besseren Wahrnehmbarkeit 
nahe der Privatstraße angeordnet werden. Sie sind so angelegt, dass sich der vor-
handene Wald i. S. des Landeswaldgesetzes „trittsteinartig“ durch das Gelände in 
Richtung Hüttenweg fortsetzen kann. Es werden innerhalb des Sondergebiets und in-
nerhalb des Mischgebiets jeweils eine Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b 
BauGB festgesetzt. Da diese bepflanzten Bereiche auch Teile von nutzbaren Außen-
räumen sein sollen, sind auf insgesamt 30 % der jeweiligen Flächen die Errichtung 
von untergeordneten Anlagen (z. B. Wege und Spielplätze) zulässig (textliche Fest-
setzung 23 ). 
 
Erhaltenswerter Baumbestand 
Im allgemeinen Wohngebiet wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB an zwei 
Stellen vorhandener Baum- und Gehölzbestand erhalten (Flächen E und K). Zum Ei-
nen bleibt in der Nachbarschaft zum Wald, gegenüber der Stewardstraße, eine 
Baumgruppe erhalten (Fläche K), die optisch zur Fortführung und Ergänzung des 
Waldbestandes geeignet ist. Zum Anderen wird im Kreuzungsbereich von Marshall-
straße und Hüttenweg eine vorhandene Gehölzgruppe erhalten (Fläche E), die ge-
genwärtig sowohl das Plangebiet als auch den umgebenden Straßenraum nennens-
wert stadtgestalterisch prägt. Beide Flächen weisen gemäß der angefertigten Biotop-
kartierung eine hohe Wertigkeit auf. Um den Erhalt der Bäume und Gehölze zu unter-
stützen, sind auf den Flächen keine Zufahrten für Kfz zulässig (textliche Festset-
zung 24 ). Auch die Errichtung von Nebenanlagen innerhalb der beiden Flächen ist 
nicht in die zulässigen Nutzungen aufgenommen. Zur Sicherung der Erschließung der 
überbaubaren Grundstücksfläche nahe der Fläche E ist die Errichtung einer Zuwe-
gung zu Gebäuden mit einer nutzbaren Breite von 2,5 m ausnahmsweise zulässig 
und von der Erhaltungsbindung ausgenommen. Die Aufnahme eines Wegs innerhalb 
der Fläche E ist erforderlich, da ansonsten die Gefahr bestünde, dass innerhalb der 
mit dem Buchstaben D4 bezeichneten Fläche zu viele Erschließungsanlagen kon-
zentriert werden müssten (was aufgrund der im Gegensatz zu den Flächen D1-D3 
geringeren Größe der Fläche D4 im Hinblick auf den nur 20%igen Versiegelungsan-
teil problematisch wäre). Dies stünde der Zweckbestimmung der Fläche D4 entgegen 
(siehe textliche Festsetzung 20 ).  
 
Begrünung von Tiefgaragen im SO 
Im Plangebiet sind in den Baugebieten in Teilbereichen Tiefgaragen zulässig. Für die 
im Sondergebiet zulässige Tiefgarage wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b festge-
setzt, dass die mit TGa 1 bezeichnete Fläche gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-
ten ist. Die Erdschicht über den Tiefgaragen muss mindestens 0,8 m betragen, damit 
auch Bäume und Sträucher ausreichend Platz für ihr Wurzelwerk haben. Neben einer 
gestalterischen Funktion soll diese Festsetzung auch zur Minimierung der ökologi-
schen Auswirkungen der zulässigen Gesamtversiegelung des Sondergebiets (80 %, 
siehe textliche Festsetzung 7 ) dienen. 
 
Da die Fläche oberhalb der Tiefgarage als Teil einer urbanen Platzgestaltung geplant 
ist, gilt die Verpflichtung zur gärtnerischen Gestaltung der Fläche sowie zum Aufbrin-
gen der Erdschicht nicht für Wege, Plätze und untergeordnete Nebenanlagen. Auch 
Zufahrten zur Tiefgarage sind ausgenommen. Um die Realisierung einer gewissen 
Mindestbegrünung der Fläche zu sichern, wird der Anteil der von der Verpflichtung 
zur Begrünung ausgenommenen Flächen auf 80 % der mit TGa 1 bezeichneten Flä-
che beschränkt. Die Fläche TGa 1 weist eine maximale Größe von ca. 2.200 m² auf. 
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Es verbleiben daher mindestens ca. 440 m² gärtnerisch gestaltete Fläche, durch die 
das Baugebiet aufgewertet wird (textliche Festsetzung 25 ). 
 
Begrünung von Tiefgaragen im MI und WA 
Zur Erhöhung der Qualität der Außenanlagen in den Baugebieten, in denen auch 
Wohnnutzungen zulässig sind (WA und MI), wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 
b BauGB festgesetzt, dass Flächen oberhalb von Tiefgaragen mit einer Erdschicht 
bedeckt werden müssen, die gärtnerisch zu gestalten ist. Dies gilt nur für die Teile 
von Tiefgaragen, die nicht durch Gebäude überbaut sind (z. B. wenn sich mehrere 
Gebäude eine gemeinsame Tiefgarage teilen und ein Teil dieser Tiefgarage – nicht 
überbaut – zwischen den Gebäuden liegt). Die Erdschicht muss mindestens 0,6 m 
betragen. Gegenüber dem Sondergebiet wurde die Höhe der Erdschicht reduziert, da 
im MI und im WA die Gesamtversiegelung geringer ausfällt. Hierdurch steht im MI 
und im WA außerhalb von den Tiefgaragen ausreichend Fläche für anderweitige Be-
grünungen zur Verfügung. 
Da die Fläche oberhalb von Tiefgaragen auch Teile der Gebietserschließung beinhal-
ten wird (z. B. Zuwegungen zu Gebäuden) sowie mit sonstigen Nebenanlagen (z. B. 
Terrassen) versehen wird, sind diese Anlagen im Mischgebiet von der Pflicht zur 
gärtnerischen Anlage ausgenommen. Dies ist erforderlich, weil die im Mischgebiet zu-
lässige Gesamtversiegelung (49 %, ca. 3.950 m², siehe Maß der baulichen Nutzung, 
Kapitel II 4.2.2 „Mischgebiet“) ungefähr identisch ist mit der überbaubaren Grund-
stücksfläche und der Fläche TGa 1. Hierdurch werden im Mischgebiet zulässige Ge-
bietsversiegelungen weitestgehend auf die Fläche TGa1 konzentriert. 
Im allgemeinen Wohngebiet sind 35 % der Fläche oberhalb von Tiefgaragen von der 
Pflicht zur gärtnerischen Gestaltung ausgenommen. Da das allgemeine Wohngebiet 
im Vergleich zum Mischgebiet über einen deutlich höheren Wohnanteil verfügt, dient 
diese Beschränkung zu einer gestalterischen Verbesserung des Wohnumfelds (text-
liche Festsetzungen 26 ). 
 
Begrünung Stellplatzanlage Clayallee (SO) 
Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Errichtung eines ebenerdigen Parkplatzes 
auf einer derzeit mit Ruderalvegetation sowie einer mit Einzelbäumen und Baum-
gruppen bestandenen Fläche im Kreuzungsbereich von Clayallee und Argentinischer 
Allee soll keine stadtgestalterisch nachteiligen Folgen mit sich bringen. Aus diesem 
Grund erfolgt für diesen Bereich eine Grünfestsetzung. Hierzu wird gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 25a und b BauGB eine Mindestbegrünung der Stellplatzanlage mit Hecken und 
Bäumen festgesetzt. Insgesamt muss straßenbegleitend eine mindestens 90 m lange 
Hecke gepflanzt werden, die eine Mindesthöhe von 1,0 m aufweisen muss. Zur Si-
cherung der Erschließung des Sondergebiets darf die Hecke in Ihrem Verlauf von ei-
ner bis zu 8 m breiten Grundstückszufahrt unterbrochen werden. Die Breite der Zu-
fahrt ist nicht auf die Mindestlänge der Hecke anzurechnen. Weiterhin müssen auf 
dem Parkplatz je angefangene 6 Stellplätze ein Baum, mindestens jedoch 12 Bäume 
gepflanzt werden (textliche Festsetzung 27 ). Hierdurch soll ein die Clayallee in 
Richtung Norden begleitender, baumbestandener Grünzug optisch fortgeführt werden 
(siehe auch textliche Festsetzung 22 ). 
 
Dachbegrünung 
In allen Baugebieten werden zur Erhöhung der naturhaushaltwirksamen Flächen i. S. 
des Vermeidungsgebots gegenüber der ökologischen Verschlechterungen und we-
gen der besonderen Bedeutung des Klimaschutzes für den Städtebau Dachbegrü-
nungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a festgesetzt (textliche Festsetzung 28 ). Hierzu 
wird in allen Baugebieten ein zu begrünender Mindestanteil Dachflächen benannt. Im 
Sondergebiet und im Mischgebiet sind insgesamt mindestens 1/3 der Dachflächen zu 
begrünen, im allgemeinen Wohngebiet mindestens 1/5. Da im allgemeinen Wohnge-
biet die Errichtung eines Teichs zur Erhöhung der biologischen Vielfalt beiträgt, wird 
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hier gegenüber den anderen Baugebieten ein geringerer Anteil Dachbegrünung fest-
gesetzt. 
 
Der Ermittlung der Dachfläche muss die Fläche der obersten Gebäudeabdeckungen, 
unabhängig ihrer Dachneigung, zugrunde gelegt werden. 
 
Da sich erfahrungemäß Dachbegrünungen am besten auf schwach geneigten Dä-
chern anlegen lassen, führt diese Festsetzung bei der Umsetzung dazu, dass in den 
Baugebieten ein gewisser Anteil Flach- bzw. Pultdächer zu erwarten ist. Da in der 
näheren Umgebung ein erheblicher Anteil Flachdächer vorhanden ist (z. B. umge-
bende Zeilenbebauung im Parkviertel, Schulgebäude Hüttenweg), trägt die Errichtung 
von nur schwach geneigten Dächern zur Fortentwicklung des Ortsbildes bei, in dem 
ein optisches Merkmal des umgebenden Bestands aufgegriffen wird. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Dachbegrünungsvorschrift im allgemeinen 
Wohngebiet auf die jeweilige überbaubare Grundstücksfläche bezieht Im WA muss 
also nicht mindestens 1/5 jeder einzelnen Dachfläche begrünt werden. Es ist möglich, 
dass Dachbegrünungen auf einzelne Gebäude konzentriert werden bzw. einzelne 
Gebäude weniger begrünt werden. Aufgrund der engeren Festsetzungen der über-
baubaren Grundstücksflächen im Sondergebiet und im Mischgebiet ist davon auszu-
gehen, dass jedes Gebäude einen entsprechenden Dachbegrünungsanteil (1/3) er-
hält. 
 
Erhaltenswerter Einzelbaum (SO / private Verkehrsfl äche) 
Innerhalb einer geplanten privaten Verkehrsfläche nahe des Waldes an der Argentini-
schen Allee wird ein vorhandener Einzelbaum gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 
dauerhaft gesichert. Bei diesem Baum handelt es sich um eine außerhalb des Wald-
bestandes stehende Stieleiche, die aufgrund ihres Kronendurchmessers (bis zu 
16 m) die nähere Umgebung in nennenswertem Umfang prägt und aus diesem Grund 
als erhaltenswürdig anzusehen ist. Die Funktion der Privatstraße, innerhalb deren 
Fläche sich dieser Baum befindet, wird durch die geplante Festsetzung nicht einge-
schränkt (siehe Kapitel II 4.1.4 „Verkehrsflächen“). 
 
 

4.7 Erschließung / ruhender Verkehr 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB können große Teile des Sondergebiets sowie Teile 
des angrenzenden Mischgebiets von einer Tiefgarage mit einer Ebene (TGa 1) unter-
baut werden. Im Sondergebiet ist zusätzlich eine oberirdische Stellplatzanlage vorge-
sehen (St). Die Realisierung von Stellplätzen an dieser Stelle des Plangebiets ist er-
forderlich, da das vorliegende städtebauliche Konzept entlang der Clayallee gewerb-
lich dominierte Nutzungen vorsieht, die einen erhöhten Stellplatzbedarf mit sich brin-
gen. 
 
Im Sondergebiet werden die ebenerdige Stellplatzanlage sowie die Zufahrt zur Tief-
garage so positioniert, dass sie nahe der Clayallee angeordnet werden. Dieser Be-
reich weist aufgrund der schalltechnischen Belastungen durch Verkehrslärm nur ein-
geschränkte Aufenthaltsqualitäten auf; die Lage der Stellplatzanlage an dieser Stelle 
wird daher als sinnvoll angesehen. Durch die Bebauung im Sondergebiet wird die 
Stellplatzanlage gegenüber dem Inneren des Plangebiets schalltechnisch abge-
schirmt; Störungen der angrenzenden Baugebiete sind daher nicht zu erwarten. Im 
Grenzbereich zum Mischgebiet ist es jedoch denkbar, dass im Mischgebiet zulässige 
Wohnnutzungen durch die Stellplätze schalltechnisch beeinflusst werden könnten. Es 
wird jedoch nicht erwartet, dass schalltechnische Konflikte auftreten. Das im Sonder-
gebiet zulässige Gebäude (welches sich z. T. im Bau befindet) ist nicht nur zu einer 
schalltechnischen Abschirmung des WA geeignet, sondern kann auch Teile der na-



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

66 

hegelegenen Bebauung im MI abschirmen. Hierdurch können Konflikte minimiert 
werden. Außerdem ist die Stellplatzanlage im SO dimensioniert, dass sie ausreichend 
Spielraum für eine konfliktfreie Anordnung von Stellplätzen bietet. 
 
Die Anzahl, Lage und Ausführung von Zufahrten an die angrenzenden Verkehrsflä-
chen wird nicht direkt durch den Bebauungsplan gesteuert; sie muss mit den zustän-
digen Behörden abgestimmt werden. Bei Zufahrten müssen neben der Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs auch die Sicherheitsanforderungen des gegenüberliegen-
den amerikanischen Konsulats berücksichtigt werden. Näheres zu Zufahrten kann 
dem Verkehrsgutachten53 entnommen werden. Eine indirekte Steuerung findet jedoch 
durch die textliche Festsetzung 27  statt, welche die Anlage einer durchgehenden 
Hecke entlang der Clayallee regelt. 
 
Wie bereits erwähnt trifft der Bebauungsplan keine Regelungen zur Anzahl von Stell-
plätzen. Er setzt lediglich Flächen fest, innerhalb derer Stellplätze zulässig sind. Die 
konkrete Anzahl ergibt sich nicht aus dem Bebauungsplan. Insofern kann durch den 
Bebauungsplan auch keine direkte Einflussnahme auf die Anzahl der Stellplätze er-
folgen. Im Rahmen der Prüfung der Verträglichkeit des Nahversorgungsstandortes 
gegenüber angrenzenden Einzelhandelsstandorten fand jedoch anhand konkret vor-
liegender Unterlagen eine Prüfung statt, inwieweit die dem Sondergebiet dienenden 
Stellplätze als angemessen anzusehen sind: 
Auf der „Truman Plaza“ ist die Errichtung eines sog. Vollsortimenters mit einer Ver-
kaufsfläche von ca. 1.700 m² geplant. Üblicherweise gehen Betreiber aus dem Le-
bensmittelbereich in ihren „Standardkonzepten“ von einem Stellplatzbedarf von ca. 
120 – 150 Stellplätzen aus (siehe Arbeitspapier des Deutschen Städtetags „Nahver-
sorgung in den Städten“, 2005). Zusätzlich soll ein Biosupermarkt mit einer Verkaufs-
fläche von ca. 400 m² vorgesehen werden. Für einen Biosupermarkt werden im o. g. 
Arbeitspapier keine Angaben gemacht. Da das Arbeitspapier für einen etwa doppelt 
so großen Lebensmitteldiscounter (800 m² Verkaufsfläche) von einem Stellplatzbe-
darf von ca. 100 – 150 ausgeht, wird für den Biosupermarkt ein überschlägiger Bedarf 
von 50 - 60 Stellplätzen nach „Standardkonzept“ in Ansatz gebracht. Insgesamt wür-
den die beiden flächenmäßig größten Anbieter auf der Truman-Plaza gemäß der 
„Standardkonzepte“ der Betreiber einen Bedarf von ca. 150 – 210 Stellplätzen auf-
weisen. Hinzu kämen noch Stellplätze für flächenmäßig kleinere Anbieter, die auf der 
Truman Plaza ebenfalls zulässig wären. 
Die auf der „Truman-Plaza“ vorgesehenen Stellplätze (ca. 225, davon ca. 65 ebener-
dig) decken sich weitestgehend mit den Erfordernissen des o. g. „Standardkonzepts“ 
(150 – 210). Allerdings stehen die auf der „Truman-Plaza“ vorgesehenen 225 Stell-
plätze nicht ausschließlich dem Lebensmitteleinzelhandel (2.500 m² Verkaufsfläche / 
ca. 3.750 m² Geschossfläche) zur Verfügung, sondern müssen auch weiteren ge-
werblichen Nutzungen im Umfang von ca. 10.000 m² Geschossfläche zur Verfügung 
stehen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Anzahl der angebote-
nen Stellplätze für den gesamten Standort angemessen ist. Eine unangemessene 
Ausrichtung der Stellplatzanlage – und damit des gesamten Standortes – auf einen 
überörtlichen bzw. außerbezirklichen Kundenkreis konnte nicht festgestellt werden. 
 
Im Mischgebiet wird die Tiefgarage so angeordnet, dass sie über eine private Ver-
kehrsfläche an das öffentliche Straßennetz angebunden wird. Zufahrten an die Clay-
allee sind nicht möglich, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dieser 
übergeordneten Straße nicht negativ zu beeinflussen. Außerdem könnten Zufahrten 
an die Clayallee mit den Sicherheitsbelangen des gegenüberliegenden amerikani-

                                                                �
53  Berlin – Steglitz-Zehlendorf, Projekt Truman-Plaza, Clayallee 169-171, Verkehrserschließung, Freie 

Planungsgruppe Berlin GmbH, Berlin, Ergebnisbericht Fortschreibung Februar 2011 / Januar 2012. 
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schen Konsulats kollidieren. An der Einfahrt zu Tiefgaragen im Mischgebiet muss 
kein hohes Fahrzeugaufkommen abgewickelt werden, da die zulässige Anlage ledig-
lich zur Versorgung des Baugebiets dient. Insofern werden keine Störungen des an-
grenzenden allgemeinen Wohngebiets erwartet. Näheres kann dem Kapitel II 4.5 
„Immissionsschutz“ entnommen werden. 
 
Da dem allgemeinen Wohngebiet keine bis zur städtebaulichen Figur konkretisierten 
Nutzungsüberlegungen zugrunde liegen, werden in diesem Baugebiet keine detaillier-
ten Regelungen bezüglich des ruhenden Verkehrs getroffen. 
 
Die Flächen für Stellplätze (St) und Tiefgaragen (TGa) stehen grundsätzlich für ande-
re Nutzungen nicht zur Verfügung. Dies gilt auch dann, wenn die entsprechenden 
Nutzungen nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisiert werden. Innerhalb dieser Flä-
chen sind somit nur die Nutzungen zulässig, die mit der Zweckbestimmung im Ein-
klang stehen oder damit in Einklang gebracht werden können, z. B. Fußwege. Auf-
grund der fortgeschrittenen Planungen für das Sondergebiet kann davon ausgegan-
gen werden, dass die St-Fläche vollumfänglich für Stellplätze sowie zugehörige Ein-
richtungen (z. B. gärtnerische Gliederungen) genutzt wird. Bezüglich der Flächen für 
Tiefgaragen ist anzumerken, dass durch die geplanten Festsetzungen nur unterirdi-
sche Flächen von anderen Nutzungen freigehalten werden. 
 
Weitere Garagen und Stellplätze (einschließlich Tiefgaragen) sind gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB i. V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO im Plangebiet außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen bzw. außerhalb der eigens für sie vorgesehen Flächen unzu-
lässig. Bezüglich der Errichtung von Zufahrten ist zu beachten, dass diese gemäß der 
textlichen Festsetzung 20  auch an die Marshallstraße anbinden dürfen. Die Errich-
tung von Garagen und Stellplätzen außerhalb der hierfür vorgesehenen Flächen bzw. 
die Unterbauung des Grundstücks mit weiteren Tiefgaragen würde die Herausbildung 
des Charakters einer durchgrünten Waldsiedlung wesentlich erschweren. Diese Fest-
setzung wird - im Zusammenhang mit den geplanten Grünfestsetzungen (siehe vori-
ges Kapitel II 4.6 „Grünfestsetzungen“) – der Entwicklung eines hochwertigen und 
durchgrünten Wohnumfeldes Rechnung tragen (textliche Festsetzung 11 ). 
 
Die Erschließung der entlang des Hüttenwegs gelegenen Baugebiete über diese örtli-
che Verbindungsstraße (Straße III. Ordnung) ist nur an einer Stelle möglich, damit die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht durch zu viele Anschlüsse beeinträch-
tigt wird. Dieser Anschluss wird über eine private Verkehrsfläche gesichert. Neben 
der Erschließungsfunktion für die im inneren Teil des allgemeinen Wohngebiets gele-
genen überbaubaren Grundstücksflächen wird die Privatstraße auch für eine städte-
baulich wahrnehmbare Abgrenzung zwischen der straßenseitigen Bebauung entlang 
der Clayallee (Misch- und Sondergebiet) und der aufgelockerten Bebauung im rück-
wärtigen Teil der „Truman-Plaza“ (allgemeines Wohngebiet) sorgen. Nähere Erläute-
rungen zu dieser privaten Verkehrsfläche können dem Kapitel II 4.1.4 
„Verkehrsflächen“ entnommen werden. 
 
Eine weitere Ausweitung der Bereiche, an denen Anschlüsse an den Hüttenweg mög-
lich sind, ist nicht vorgesehen. Daher wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB im Misch-
gebiet entlang des Hüttenwegs festgesetzt, dass hier keine Ein- und Ausfahrten zu-
lässig sind. Im Bereich der an den Hüttenweg angrenzenden Flächen E, F1 und F2 
und G sind gemäß der für diese Flächen getroffenen textlichen Festsetzungen die Er-
richtung von Zufahrten nicht zulässig. 
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4.8 Gestalterische Festsetzungen 

Werbeanlagen 
Im Misch- und Sondergebiet wird gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 12 
Abs. 1 AGBauGB die Zulässigkeit von Werbeanlagen geregelt (textliche Festset-
zung 30 ). Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und nur in Verbindung 
mit Gebäuden zulässig. Diese gestalterische Festsetzung wird zur Wahrung des 
Ortsbildes getroffen: In dem durch Wohnnutzungen geprägten Umfeld der „Truman-
Plaza“ sind Werbeanlagen üblicherweise nur an der Stätte der Leistung vorhanden; 
Fremdwerbung ist nicht vorhanden. Dieses Merkmal soll sich auch entlang der Clay-
allee wiederfinden. Durch die Verbindung von Werbeanlagen und Gebäuden sind 
freistehende Werbeanlagen (z. B. Fahnenmaste, Werbepylone etc) nicht zulässig. 
Dies ist erforderlich, da sich freistehende Werbeanlagen nicht aus den umgebenden 
Baustrukturen ableiten lassen. Diese Festsetzung gilt nicht für Hinweisschilder an 
Ein- und Ausfahrten oder sonstige im Zusammenhang mit der Stellplatzanlage erfor-
derliche Informationsanlagen. 
 
Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages werden weitergehende Regelungen be-
züglich der Anordnung von Schriftzügen in Fenstern und zur zulässigen Beleuchtung 
(Ausschluss von wechselndem und blinkendem Licht) getroffen (siehe auch Kapitel 
II 4.10 „Städtebaulicher Vertrag“). 
 
Für das allgemeine Wohngebiet sind derartige Regelungen nicht erforderlich: Gemäß 
§ 10 Abs. 5 BauO Bln sind im allgemeinen Wohngebiet Werbeanlagen ohnehin nur 
an der Stätte der Leistung zulässig. Die eingeschränkte Zulässigkeit gewerblicher 
Nutzungen führt dazu, dass faktisch nur sehr wenige Werbeanlagen entstehen kön-
nen. Fremdwerbung ist regelmäßig unzulässig. 
 
Einfriedungen 
Eine Zielstellung des Bauleitplanverfahrens ist die visuelle Erlebbarmachung einer 
vormals nicht zugänglichen Stadtbrache für die Öffentlichkeit. Ein gegenüber der Öf-
fentlichkeit abgeschlossenes Gebiet soll nicht entstehen. So werden durch die Fest-
setzung von mit Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit zu belastenden Flächen öf-
fentlich nutzbare Querungsmöglichkeiten durch das Gelände gesichert. Auch die 
Festsetzung eines Sondergebiets, in dem u. a. publikumsintensive Nutzungen (z. B. 
Einzelhandel) platziert werden können, trägt zu einer Belebung der ehemaligen 
Brachfläche bei. 
 
Damit sich Baugebiete, in denen auch Wohnnutzungen zulässig sind (WA und MI), 
nicht gegenüber der Öffentlichkeit abschotten können, wird die Höhe und die Durch-
sichtigkeit von Einfriedungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 12 
Abs. 1 AGBauGB näher geregelt (textliche Festsetzung 31 ). 
 
Einfriedungen entlang festgesetzter Verkehrsflächen (auch in den Bereichen, in de-
nen die Fläche C an festgesetzte Verkehrsflächen grenzt) dürfen eine Höhe von ma-
ximal 1,4 m haben. Dies soll auch für Bepflanzungen (z. B. Hecken) gelten, da durch 
diese ähnliche optische Wirkungen wie von Einfriedungen ausgehen können. Als Be-
zugspunkt für diese Höhe wird die Mitte der nächstgelegenen Verkehrsfläche festge-
setzt werden (siehe hierzu auch folgende Skizze).  
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Skizze zur Bestimmung des Bezugspunkts zur Höhe von Zäunen (textliche Festsetzung 31) 
 
Sockelmauerwerke – also die blickdichten Teile der Einfriedung – dürfen eine Höhe 
von 0,5 m nicht überschreiten. Als Ergänzung sind Drahtzäune oder Zäune mit einer 
senkrechten Lattung zulässig. Unter dem Begriff „Lattung“ im Sinne dieser textlichen 
Festsetzung sind alle Arten von Streben, unabhängig von ihrem Material zu verste-
hen. 
 
Einfriedungen, die nicht entlang festgesetzter Verkehrsflächen errichtet werden, dür-
fen gegenüber den o. g. Einfriedungen nur eine geringere Höhe aufweisen; sie kön-
nen maximal 1,3 m hoch sein. Durch diese Höhenbegrenzung soll eine unterschiedli-
che Hierarchie zwischen den Einfriedungen sichtbar gemacht werden: Die Einfrie-
dungen entlang der Verkehrsfläche sichern das Grundstück gegenüber unerwünsch-
ten Betreten ab. Die dahintergelegenen Einfriedungen haben demgegenüber eine un-
tergeordnete Bedeutung und dienen nur als Binneneinfriedung. Als Bezugspunkt für 
die Höhenmessung soll die jeweilige Geländehöhe gewählt werden. 
Die Einfriedungen, die nicht entlang festgesetzter Verkehrsflächen errichtet werden, 
sollen optisch so wenig wie möglich als bauliche Anlagen wahrgenommen werden. 
Aus diesem Grunde sind sie beidseitig mit Hecken einzugrünen. Außerdem sind sie 
nur mit Maschendraht zulässig. Sollte die beidseitige Hecke aus laubabwerfenden 
Gehölzen bestehen, ist sichergestellt, dass die Einfriedung auch nach dem Laubab-
wurf kaum optisch in Erscheinung tritt. Auf die beidseitige Eingrünung soll dort ver-
zichtet werden können, wo die Einfriedung durch Zugänge und Tore (z. B. im Ein-
gangsbereich von Grundstücken) unterbrochen wird. 
 
Technische Aufbauten 
Es ist davon auszugehen, dass auf Dächern von Gebäuden verschiedene Anlagen 
der Gebäudetechnik platziert werden müssen. Denkbar sind beispielsweise Fahr-
stuhlüberfahrten, Klima- und Lüftungsanlagen oder Schornsteine. Dies wird insbe-
sondere im Sondergebiet erwartet, da in diesem Baugebiet u. a. Einzelhandel (Nah-
versorgung) zulässig ist. Solche Nutzungen verfügen erfahrungsgemäß über beson-
ders markante technische Aufbauten, insbesondere Kühlaggregate. Damit solche An-
lagen entlang dem öffentlich besonders wahrnehmbaren Kreuzungsbereich von 
Clayallee und Argentinischer Allee optisch nur in untergeordneter Weise in Erschei-
nung treten können, sollen sie im Sondergebiet nicht bündig mit der darunter liegen-
den Außenwand abschließen. Aus diesem Grund wird gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. 
mit § 12 Abs. 1 AGBauGB festgesetzt, dass technische Aufbauten auf Dachflächen 
gegenüber der darunter liegenden Außenwand um mindestens 3,0 m zurückversetzt 
sein müssen (textliche Festsetzung 32 ). 
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4.9 Sonstige Festsetzungen 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft (textliche Festsetzung 33 ). 
Diese Regelungen gelten auch, wenn dieser Bebauungsplan ganz oder teilweise un-
wirksam wird. Es gelten dann die gesetzlichen Vorschriften. 
 
 

4.10 Städtebaulicher Vertrag 

Parallel zum Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans ist von privater Seite im Jah-
re 2009 ein städtebauliches Konzept zur Nachnutzung der „Truman-Plaza“ entwickelt 
worden, das in Abstimmung mit dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf fortentwickelt wurde. 
Einzelheiten zu diesem Konzept können dem Kapitel II 1 „Entwicklung der Planungs-
überlegungen“ entnommen werden. Eine zeichnerische Darstellung ist im Kapitel VI 3 
„Städtebaulicher Entwurf, Stand Oktober 2011“ zu finden. 
 
Über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus wurden zur Umsetzung dieser 
Planung in einem städtebaulichen Vertrag vom 30.03.2012 u. a. Regelungen zu fol-
genden Themenkomplexen getroffen: 
 
·  Die Durchführung von Maßnahmen zur Erschließung des Plangebiets und die 

überwiegende Übernahme der Kosten durch den Vorhabenträger werden näher 
geregelt. Dies betrifft insbesondere notwendige Maßnahmen innerhalb der Clayal-
lee (z. B. Mittelstreifendurchbruch mit Abbiegespur mit damit einhergehenden 
Auswirkungen auf Lichtsignalanlagen sowie auf die Sicherheitsbedürfnisse des 
benachbarten amerikanischen Konsulats). Zusätzlich wird vereinbart, dass inner-
halb von zwei Jahren nach Inbetriebnahme des Vorhabens (Teilbereich Sonder-
gebiet) eine Prüfung des tatsächlichen Verkehrs erfolgt, ob ggf. zusätzliche korri-
gierenden Maßnahmen (z. B. Programmierung von Lichtsignalanlagen) zur Ge-
währleistung eines reibungslosen Verkehrsablaufs nötig sind. 

·  Es werden auf den Außenflächen der Jugendfreizeiteinrichtung in der Marshall-
straße Maßnahmen zum Schallschutz geregelt. Es wird im Wesentlichen die Er-
richtung von drei 5 m hohen Schallschutzwänden sowie deren lärmschützende 
Gestaltung bzw. Bepflanzung vereinbart. Diese Schallschutzwände sollen das all-
gemeine Wohngebiet vor Freizeitlärm der Jugendfreizeitanlagen schützen. Die 
Verpflichtung zur Herstellung der Lärmschutzwände vor Erteilung der ersten Bau-
genehmigung wird mittels einer Bürgschaft gesichert. 

·  Es wird geregelt, dass gegen den Betrieb der Jugendfreizeitstätte in seiner jetzi-
gen Form von Seiten potenziell betroffener Eigentümer auf der Truman-Plaza 
kein Rechtschutz in Anspruch genommen wird. Diese Verpflichtung gibt der Käu-
fer der Truman-Plaza auch an künftige Erwerber weiter. Zusätzlich zu dieser ver-
traglichen Regelung soll eine entsprechende dingliche Sicherung (Dienstbarkeit) 
ins Grundbuch eingetragen werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass neben der 
genannten Grunddienstbarkeit auch im Bebauungsplan sowie im städtebaulichen 
Vertrag Schallschutzmaßnahmen geregelt werden. Durch diese Maßnahmen ist 
hinreichend gesichert, dass keine schalltechnischen Belästigungen entstehen. 
Der Eintragung einer Grunddienstbarkeit kommt daher bezüglich des Schall-
schutzes ein ergänzender Charakter zu. Sie ist vor allem zur dauerhaften Absi-
cherung der Jugendfreizeiteinrichtung gewählt worden. 

·  Der zu erwartende Einwohnerzuwachs im Geltungsbereich des zukünftigen Be-
bauungsplans zieht einen Bedarf an Kita-Plätzen nach sich, zu dessen Deckung 
ein angemessener Beitrag geleistet werden soll. 

·  Die gemäß Bebauungsplan maximal zulässige Verkaufsfläche (2.500 m²) wird im 
städtebaulichen Vertrag zusätzlich festgelegt. 
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·  Um dem zentralen Versorgungsbereich „Onkel-Toms-Hütte“ einen Übergangszeit-
raum zu ermöglichen, in dem ein dortiger Modernisierungsbedarf (Maßnahmen 
zur Verbesserung des Umfelds, Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen) ab-
gearbeitet werden kann, wird im städtebaulichen Vertrag eine Regelung getroffen, 
nach der am Standort „Truman-Plaza“ in einem Zeitraum von 10 Jahren (begin-
nend mit Abschluss des Vertrags) kein Bauantrag eingereicht wird, der die Errich-
tung eines Discounters zum Gegenstand hat. 

·  Bezüglich der öffentlich zugänglichen Wegeverbindungen werden die Herstellung 
auf Kosten des Vorhabenträgers, der Zeitpunkt der Errichtung sowie die Ver-
kehrssicherungspflicht näher geregelt. Außerdem wird die Eintragung erforderli-
cher Baulasten bestimmt. 

·  Die Gestaltung und Bepflanzung eines an der Clayallee gelegenen Parkplatzes 
wird näher geregelt (sog. „Grünes Band“). 

·  Die Gestaltungsprinzipien der Außenanlagen im allgemeinen Wohngebiet werden 
vertiefend und detailliert in einer Übersicht dargestellt. 

·  Die unentgeltliche Einräumung von Wege- und Leitungsrechten zugunsten der 
Allgemeinheit sowie der Leitungsträger wird abgesichert. 

·  Die Herstellung, Bewirtschaftung, Pflege und der Erhalt des naturnahen, ökolo-
gisch wirksamen Teiches werden näher geregelt (Maßnahmenkatalog). 

·  Es werden weitergehende Regelungen bezüglich der Zulässigkeit von Werbean-
lagen getroffen. Es wird u. a. dafür Sorge getragen, dass sich die Werbung 
hauptsächlich auf die Erdgeschosszone konzentriert. Weiterhin wird geregelt, 
dass Werbeanlagen sich im oberen Drittel von Fenstern konzentrieren müssen. 
Gegenstand des Vertrages ist weiterhin eine Regelung, die wechselndes bzw. 
blinkendes Licht an Werbeanlagen unterbindet. 

·  Die Fassadengestaltung wird durch Regelung von Materialien (Natursteine (außer 
Granit), Putz sowie ähnlich wirkende Werksteine) und Fensterformaten oberhalb 
der Erdgeschosszone (sog. „stehende Formate“) vertieft. Außerdem wurden Re-
gelungen zu Fensterhöhen und –breiten aufgenommen. 

·  Es werden Regelungen zu erforderlichen Bürgschaften und Sicherheitsleistungen 
getroffen. 

 
Der Abschluss eines neuen oder veränderten städtebaulichen Vertrags ist zulässig, 
sofern hierdurch keine abwägungsrelevanten Inhalte des Bebauungsplans wesentlich 
berührt werden. Dies trifft auch für Nachträge zum städtebaulichen Vertrag zu. 
Vor diesem Hintergrund wurde am 11.09.2012 ein Nachtrag bzgl. der Deckung des 
Bedarfs an Kita-Plätzen vereinbart, um die Errichtung einer Kita mit 50 Plätzen im 
Plangebiet zu sichern. Am 30.01.2013 wurde zum Einen eine Erklärung über den Ein-
tritt der aufschiebenden Bedingung, zum Anderen eine Ergänzung des städtebauli-
chen Vertrages vorgenommen. Für Teilflächen des allgemeinen Wohngebiets wurde 
am 25. / 26.06.2013 ein Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag bzgl. des Schutzes 
vor Freizeitlärm durch die Außenanlagen des George-Marshall-Jugendfreizeitheims 
abgeschlossen, um hier in Gebäuden oberhalb bestimmter Höhen die Errichtung von 
schalltechnischen Abschirmungen an den betroffenen Außenwohnbereichen (z. B. 
Dachterrassen) zu regeln. 
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4.11 Flächenbilanz 

Eine Übersichtskarte zu den überbaubaren Grundstücksflächen im Misch- und im 
Sondergebiet kann der folgenden Seite entnommen werden. 
 
Allgemeines Wohngebiet 
zulässige Grundfläche 
zulässige Geschossfläche 
 

29.420 m² 
  6.250 m² 
22.500 m² 

Mischgebiet 
überbaubare Grundstücksfläche gemäß Baugrenzen 
zulässige Geschossfläche 
 

7.930 m² 
  2.634 m² 
  8.650 m² 

Sondergebiet „Gesundheit und Nahversorgung“ 
überbaubare Grundstücksfläche gemäß Baugrenzen 
zulässige Geschossfläche 
 

11.880 m² 
  5.284 m² 
13.715 m² 

öffentliche Straßenverkehrsflächen 
 

11.750 m² 
 

private Straßenverkehrsfläche 
 

2.140 m² 
 

Wald 
 

4.490 m² 
 

Gesamtfläche Geltungsbereich 67.610 m² 
alle Werte gerundet 
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Übersichtskarte zur zeichnerisch festgesetzten Grundfläche (GR) in Misch- und Sondergebiet 



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

74 

III. Auswirkungen des Bebauungsplans 

 
1. Auswirkungen auf die Umwelt 

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7a BauGB): 
Die Planung dient der Revitalisierung einer über die vergangenen 10 Jahre nur spo-
radisch genutzten Fläche. Aufgrund der langen Nutzungsaufgabe des Geländes ha-
ben sich insbesondere in den Randbereichen mittel- bis hochwertige Biotopstrukturen 
herausgebildet, während im Inneren des Geländes gering- bis mittelwertige Biotop-
strukturen dominieren. 
 
Ein vorhandener Wald i. S. des Landeswaldgesetzes an der Argentinischen Allee 
wird durch den Bebauungsplan als Wald in seiner bestehenden Ausdehnung ge-
schützt und kann im Zusammenhang mit einer größeren zu begrünenden Fläche ent-
lang der Clayallee im Mischgebiet weiterhin eine besondere Rolle für die im Plange-
biet vorhandene Flora und Fauna einnehmen sowie den Biotopverbund mit der Um-
gebung ermöglichen. Der Bebauungsplan wirkt sich damit positiv auf die einzelnen 
Schutzgüter innerhalb des Waldes aus. 
 
Gemäß § 26a NatSchGBln geschützte Biotope sind im Plangebiet nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht vorhanden. Belange des Artenschutzes sind gemäß einer Stel-
lungnahme der zuständigen Senatsverwaltung (SenStadtUm) vom 14.05.2012 nicht 
betroffen. 
 
Die Auswirkungen der Festsetzungen auf Luft und Klima werden – bezogen auf das 
geltende Planungsrecht – als Verbesserung eingeschätzt. Das geltende Planungs-
recht ermöglicht eine mehr als 90%ige Versiegelung der „Truman-Plaza“. Die Fest-
setzungen des Bebauungsplans reduzieren dieses Versiegelungspotenzial, was sich 
auch positiv auf Klima und Luft auswirkt. Gegenüber dem vorhandenen Bestand wer-
den die Festsetzungen des Bebauungsplans keine wesentlichen Veränderungen mit 
sich bringen. Die Errichtung eines Teichs wird – bedingt durch die dortige Wasser-
verdunstung und der daraus resultierenden Abkühlung – die Auswirkungen der zu-
sätzlichen Bodenversieglungen durch Gebäude, Stellplätze und Nebenanlagen ab-
mildern. Da nennenswerte Teile der „Truman-Plaza“ nicht durch Gebäude bebaut 
werden dürfen, bleibt die Durchlüftung der Fläche weiterhin möglich. 
 
Die Auswirkungen des Bebauungsplans auf den Boden werden als gering einge-
schätzt. Der Boden befindet sich gemäß der „Planungshinweise zum Bodenschutz“ 
im sog. „Unerheblichkeitsbereich“; besondere Anforderungen des Bodenschutzes er-
geben sich demnach nicht. Die Grundwasserneubildung wird gegenüber dem bislang 
auf der Fläche geltenden Baurecht nicht beeinträchtigt, da die derzeit gültigen Fest-
setzungen des Baunutzungsplans die nahezu vollflächige Überbauung der Fläche zu-
ließen. Da das Maß der zulässigen Versiegelung gegenüber dem derzeit geltenden 
Baurecht begrenzt werden soll, wird die Grundwasserneubildung positiv beeinflusst. 
 
Gemäß den unabhängig von dem Bebauungsplan geltenden Regelungen des Berli-
ner Wassergesetzes (§ 36a BWG) soll anfallendes Niederschlagswasser versickert 
werden. Durch diese Regelungen sowie aufgrund der vorhandenen Versickerungsfä-
higkeit der anstehenden Böden ist gesichert, dass auch künftig die Grundwasserneu-
bildung gesichert bleibt. 
 
Das Plangebiet war zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans 
nach dem Abriss fast aller Baulichkeiten im Wesentlichen unversiegelt. Die gemäß 
den Festsetzungen des Bebauungsplans zulässige Versiegelung des Bodens durch 
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Haupt- und Nebenanlagen sowie einer Teichanlage stellt also gegenüber dem da-
mals vorhandenen Bestand eine Verschlechterung der umweltbezogenen Schutzgü-
ter dar. Durch die Nachnutzung einer ehemals militärisch genutzten Fläche in zentra-
ler Lage wird die Wiedernutzbarkeit dieser innerstädtischen Flächen ermöglicht. Hier-
durch kann die Inanspruchnahme von Flächen an anderer Stelle, z. B. in städtischen 
Randlagen oder im Außenbereich, reduziert werden. Im Interesse einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung sind Einschränkungen der o. g. Schutzgüter daher vertretbar. 
 
Durch die Planung einer vom Grundwasserspiegel abgetrennten Teichanlage mit ei-
ner Mindestfläche von 5.000 m² können Lebensräume für Uferpflanzen, Unterwas-
serpflanzen und gewässergebundene Organismen entstehen, was perspektivisch die 
biologischen Vielfalt bereichern wird. Hiermit gehen auch positive Auswirkungen auf 
die Tier- und Pflanzenwelt einher. 
 
Bäume, die gefällt werden müssen, sind gemäß der unabhängig vom Bebauungsplan 
geltenden Baumschutzverordnung auszugleichen. Es kann von einem ausreichenden 
Ersatz ausgegangen werden. Für Bäume im Wald gilt die Baumschutzverordnung 
nicht. Hier müssen Baumfällungen und deren ggf. erforderlicher Ersatz entsprechend 
der Vorgaben des Landeswaldgesetzes beurteilt werden. 
 
Negative Auswirkungen auf das umgebende Stadt- bzw. Landschaftsbild sind nicht zu 
befürchten. Die zulässige Errichtung eines sechsgeschossigen Gebäudes im Kreu-
zungsbereich von Clayallee und Argentinischer Allee führt zwar in diesen Teilbereich 
eine neue Geschossigkeit ein, durch die enge Begrenzung der Fläche, die sechsge-
schossig bebaut werden darf, ist jedoch nicht mit erheblichen Auswirkungen auf das 
Landschafts- und Ortsbild zu rechnen. 
 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB): 
Das Gebiet liegt nicht innerhalb der genannten Schutzgebiete. Negative Auswirkun-
gen auf die Schutzzwecke solcher Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs sind 
nicht zu erwarten. 
 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB): 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans sind keine nachteiligen umweltbezo-
genen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie auf die Bevöl-
kerung insgesamt zu erwarten. Die Neuanlage einer Teichanlage wirkt sich positiv auf 
die Erholung innerhalb des allgemeinen Wohngebiets aus. 
 
Der Verkehr auf den anliegenden, teilweise übergeordneten Straßen verursacht in-
nerhalb des Plangebiets Schallimmissionen. Hierdurch werden Schallschutzmaß-
nahmen (z. B. Grundrissbindungen) erforderlich. Die vorhandenen Schallimmissionen 
stehen der Nachnutzung der „Truman-Plaza“ nicht entgegen. 
 
Auch die Nachbarschaft zu einer außerhalb des Plangebiets gelegenen Skateranlage 
und einem Basketballplatz machen Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Aufgrund 
der Errichtung von Lärmschutzwänden nahe den genannten Anlagen sowie schall-
schützenden Festsetzungen im Bebauungsplan sind die Nutzungen untereinander 
verträglich.  
 
Teile des Sondergebiets und des Mischgebiets sind auf einer Fläche vorgesehen, die 
in der Vergangenheit als öffentliche Grün- und Erholungsanlage gewidmet war (Flur-
stück 98). Diese Fläche wurde während des Bebauungsplanverfahrens eingezogen, 
da die Fläche aufgrund der Lage an einer stark befahrenen Straße wenig zur Erho-



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

76 

lung geeignet war. Die Einziehung ist seit dem 30.11.2011 bestandskräftig. Aufgrund 
der wenig geeigneten Erholungsfunktion der Fläche sind mit der Einziehung der Flä-
che keine negativen Auswirkungen auf die Erholungsfunktion verbunden 
 
Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7d BauGB): 
Im Geltungsbereich sind keine Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale 
bekannt. Das Gebiet ist nicht Teil einer archäologisch bedeutenden Landschaft. Es 
sind keine negativen Auswirkungen auf die o. g. Schutzgüter zu erwarten. Negative 
Auswirkungen auf das benachbarte Denkmalensemble „Luftkreiskommando II (später 
US-Headquarters Command)“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Clayal-
lee sowie die in der Nähe gelegenen weiteren Denkmäler sind ebenfalls nicht zu er-
warten. 
 
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB): 
Mit der Entstehung außergewöhnlicher Emissionen ist nicht zu rechnen. Innerhalb 
Berlins ist von einer ordnungsgemäßen Entsorgung aller anfallenden Abfälle und der 
Zuführung in den Wertstoffkreislauf auszugehen. Die Entstehung außergewöhnlicher 
Abfallmengen oder –arten im Geltungsbereich der Planung ist nicht zu befürchten. 
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von E-
nergie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB): 
Im Plangebiet war zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses kein nennenswerter 
Gebäudebestand vorhanden. Alle geplanten Gebäude müssen neu errichtet werden; 
hierbei gelten die aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Eine effiziente und sparsa-
me Nutzung von Energie mit daraus resultierenden reduzierten Emissionen kann da-
her angenommen werden. Dies wird insbesondere dadurch erreicht, dass im Rahmen 
der Bauanträge die geltenden Normen eingehalten werden müssen. 
 
Künftige Mieter und Eigentümer können bei der Nutzung von Gebäuden eigenver-
antwortlich entscheiden, inwieweit sie erneuerbare Energien nutzen wollen. 
 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB): 
Darstellungen der genannten Umweltfachplanungen – sofern vorhanden – sind durch 
die Planung nicht negativ betroffen. 
 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaf-
ten festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7h BauGB): 
Die Planung steht dem Erhalt der bestmöglichen Luftqualität nicht entgegen. Der Be-
bauungsplan dient durch die Umnutzung einer ehemals durch amerikanische Streit-
kräfte genutzten Fläche der Innenentwicklung. Durch die Wiedernutzbarmachung 
dieser Fläche im bestehenden Stadtgefüge können gesamtstädtisch Verkehrsströme 
vermindert werden. Dies trägt zur Förderung der bestmöglichen Luftqualität bei. 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 
Buchstaben a, c und d (§ 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB): 
Das Auftreten zusätzlicher Wechselwirkungen bzw. sich gegenseitig verstärkender 
Wechselwirkungen zwischen den genannten Schutzgütern ist nicht zu erwarten. 
 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Festsetzungen des Bebauungs-
plans keine erheblichen Auswirkungen auf die bestehende Umwelt haben werden. 
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Vielmehr entspricht der Bebauungsplan den Zielen einer nachhaltigen Stadtentwick-
lungspolitik und setzt die gesetzlichen Anforderungen an einen sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden um, indem er eine innerstädtische Brachfläche in einer gut er-
schlossenen Lage einer neuen Nutzung zuführt. Vorhandene, wertvolle Biotope 
(Wald) bleiben im Wesentlichen unbeeinträchtigt. 
 
Da sich gegenüber den bisher zulässigen Nutzungen nach Baunutzungsplan durch 
die künftigen Festsetzungen im Bebauungsplan keine zusätzlichen erheblichen Aus-
wirkungen auf die Natur und Landschaft ergeben, liegt ein rechtlich relevanter Eingriff 
im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB nicht 
vor. 
 
Zur Prüfung der Auswirkungen der Planungen auf umweltbezogene Schutzgüter und 
zur sachgerechten Abwägung wurde ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag54 ver-
fasst. Hierbei wurden die Auswirkungen der Planung sowohl mit dem vorhandenen 
Bestand als auch mit dem geltenden Planungsrecht verglichen. Hierbei wurde die o. 
g. Feststellung, dass kein rechtlich relevanter Eingriff im Sinne der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB vorliegt, bestätigt55. Bezogen auf das 
geltende Planungsrecht (Baunutzungsplan, siehe Kapitel I.2.3.7 „Bestehendes 
Baurecht“) ergeben sich keine Verschlechterungen. 
 
Bezogen auf den zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses vorhandenen Bestand 
ergab der o. g. landschaftspflegerische Fachbeitrag, dass die Flächen mit einer ho-
hen Biotopwertigkeit (z. B. Wald an der Argentinischen Allee, Gehölzbestände am 
Rande des Grundstücks) durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zu 
einem Großteil erhalten bleiben können. Hierdurch werden Auswirkungen auf die 
Schutzgüter vermieden. Durch die Errichtung eines Teichs innerhalb einer Fläche, die 
gegenwärtig über einen eher geringen bis mittleren Biotopwert verfügt, erhöht sich in 
Teilräumen die Struktur- und Artenvielfalt. Auch durch die vorgesehenen Erhaltungs- 
und Pflanzbindungen, die Anlage begrünter Dachflächen sowie die Bepflanzung 
sonstiger nicht überbaubarer Flächen wird sich die Lebensraumfunktion für Tiere und 
Pflanzen auf einigen Flächen erhöhen. Hierdurch kann der Reduzierungen der Bio-
topwertigkeiten durch künftige Bebauung entgegengewirkt werden. Nach Aussage 
des landschaftspflegerischen Fachbeitrags ist eine Beeinträchtigung des Waldes 
durch Wasserentzug auf dem grundwasserfernen Standort durch die angrenzenden 
Bauflächen (insbesondere die Anlage des Teichs) nicht zu erwarten. 
 
Im Übrigen tragen die genannten Grünfestsetzungen im Bebauungsplan dazu bei, die 
durch Bodenversiegelung entstandenen Auswirkungen zu minimieren und verloren-
gegangene Bodenfunktionen teilweise wiederherzustellen. Besonders schutzwürdige 
Böden sind von der Neuversiegelung nicht betroffen. 
 
Durch die Versiegelung von Flächen wird die Niederschlagsversickerung zwar verrin-
gert, aber überwiegende Teile des Niederschlags können im Plangebiet von den Ve-
getationsflächen aufgenommen und versickert werden. Die Beeinträchtigung des 
Wasserhaushalts durch eine verringerte Grundwasserneubildung ist daher als gering 
einzuschätzen. 
 
Bezüglich der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG wurde in dem Fachbeitrag 
festgestellt, dass diese den Festsetzungen des Bebauungsplan nicht entgegen ste-

                                                                �
54  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 6-22, Dipl.-Ing. Landschaftsplanung J. 

Stauch, Berlin 28.03.2012. 
55  ebenda, S. 20. 
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hen56. Es ist zwar eine Betroffenheit von Gebäude- und Baumbrüter gegeben. Bezüg-
lich der Baumbrüter kann im Rahmen der Erteilung von Fällgenehmigungen jedoch in 
diesem Genehmigungsverfahren sichergestellt werden, dass ggf. erforderliche Unter-
suchungen veranlasst werden. Außerdem gilt auch ohne gesonderte Regelungen in 
Bebauungsplan oder Fällgenehmigung § 29 NatSchGBln, nach dem Bewuchs nicht in 
der Brutzeit vom 1. März bis zum 31. August entfernt werden darf. Hierdurch werden 
Baumbrüter hinreichend geschützt. 
Gebäudebrüter können nur in einem Gebäude im Nordwesten des Plangebiets vor-
kommen. Sofern dieses Gebäude (ca. 25 m² große eingeschossige Trafoanlage) ab-
gerissen werden soll, kann zeitnah vor der Abrissmaßnahmen untersucht werden, ob 
Gebäudebrüter vorhanden sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine Vorkom-
men von Gebäudebrütern bekannt57. 
 
 

2. Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsziele 

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat am 08.04.2008 Nachhaltigkeitsziele für den 
Bezirk beschlossen58. In diesem Beschluss werden zahlreiche Handlungsfelder be-
schrieben, in denen der Bezirk auf verschiedene Arten nachhaltige Entwicklungen 
fördern kann. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind insbesondere zu nachfol-
gend genannten direkten und indirekten Beiträgen zu einer nachhaltigen Entwicklung 
des Bezirks geeignet: 
 
Klimaschutz im Bezirk 
Der Bebauungsplan bereitet die Umnutzung einer Fläche vor, die ehemals durch die 
amerikanischen Streitkräfte genutzt wurde. Nach Abräumung vorhandener baulicher 
Anlagen Mitte der 1990er Jahre müssen alle geplanten Gebäude neu errichtet wer-
den. Durch Einhaltung der derzeit geltenden technischen Richtlinien im Gebäude-
neubau kann davon ausgegangen werden, dass der Energieverbrauch der neu ent-
stehenden Gebäude entsprechend niedrig ausfallen wird. Dies dürfte sich positiv auf 
den bezirklichen Klimaschutz auswirken. 
 
Durch die vorgesehene Wiedernutzbarmachung einer Fläche im bestehenden Stadt-
gefüge sowie der Errichtung eines Nahversorgungszentrums können gesamtstädtisch 
Verkehrsströme vermindert werden; auch dies trägt zum Klimaschutz bei. 
 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
Durch die Nachnutzung einer ehemals militärisch genutzten Fläche in zentraler Lage 
wird die Wiedernutzbarkeit von innerstädtischen Flächen ermöglicht. Hierdurch kann 
die Inanspruchnahme von Flächen an anderer Stelle, z. B. in städtischen Randlagen 
oder im Außenbereich, reduziert werden. Durch den vorhandenen Anschluss des 
Plangebiets an die U-Bahn sowie an mehrere Buslinien können die künftigen Nutzer 
der Fläche weitgehend auf die Benutzung von Pkw verzichten. 
 
Der Bebauungsplan schützt einen vorhandenen Wald in seinem Bestand. Entspre-
chend den umgebenden durchgrünten Strukturen soll auch das Plangebiet in nen-
nenswertem Umfang begrünt werden. 
 
 

                                                                �
56  ebenda, S. 22f. 
57  ebenda, S. 9. 
58  Steglitz-Zehlendorf 2100 – Nachhaltigkeitsziele für den Bezirk, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Ber-

lin, Stand: BA-Beschluss vom 08.04.08. 
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3. Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhäl tnisse 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen auf Teilflächen die Unterschrei-
tungen der gemäß der Bauordnung für Berlin üblicherweise erforderlichen Abstands-
flächen. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben jedoch gewahrt, da negati-
ve Auswirkungen durch die Unterschreitung der Abstandsflächen durch Umstände 
und Maßnahmen ausgeglichen werden können. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans dienen der Freihaltung von wesentlichen Teilflächen der „Truman-Plaza“. So 
sollen zur Wahrung des durchgrünten Ortsbildes ein bestehender Wald an der Argen-
tinischen Allee und eine bestehende begrünte Fläche an der Clayallee gesichert wer-
den sowie die Anlage eines größeren Teichs im Inneren des Gebiets festgesetzt wer-
den. Dies trägt zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei. 
 
Der aus Gründen des Brandschutzes erforderliche Mindestabstand zwischen einzel-
nen Gebäuden wird stets eingehalten; brandschutztechnische Anforderungen bleiben 
trotz Unterschreitung der Abstandsflächen gewahrt. 
 
Die „Truman-Plaza“ wird durch verkehrsbedingte Schallimmissionen belastet. Die je-
weiligen Immissionsrichtwerte der DIN 18005 werden in den einzelnen Baugebieten 
überschritten. Durch Regelungen zum Schallschutz (z. B. Grundrissbindungen, Ein-
bau von schallgedämmten Lüftern, erhöhter Abstand der Baugrenzen von den über-
geordneten Straßen) werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 
 
Die Nachbarschaft von vorhandenen Freizeitanlagen (Skater- und BMX-Bahn) sowie 
eines Basketballplatzes ist unter Berücksichtung geplanter Schallschutzmaßnahmen 
(Errichtung einer Schallschutzwand an den Anlagen, Festsetzung schallgedämmter 
Lüfter) aus schalltechnischer Sicht möglich. Die Nutzungen sind untereinander ver-
träglich, weder das Wohnen auf der „Truman-Plaza“ noch die Jugendfreizeiteinrich-
tungen werden nennenswert gestört. 
 
Die Nachbarschaft von Wohnen und Jugendfreizeitanlage ist auch Regelungsgegens-
tand des städtebaulichen Vertrags. Hier wird geregelt, dass gegen den Betrieb der 
Jugendfreizeitstätte in seiner jetzigen Form seitens künftiger Eigentümer von Gebäu-
den der „Truman-Plaza“ keine Rechtschutzmöglichkeiten wahrgenommen werden. 
Diese Verpflichtung gibt der gegenwärtige Eigentümer der „Truman-Plaza“ auch an 
künftige Erwerber weiter. Zusätzlich zu dieser vertraglichen Regelung soll eine ent-
sprechende dingliche Sicherung (Dienstbarkeit) in das Grundbuch eingetragen wer-
den. Neben der genannten Grunddienstbarkeit wurden so wie im Bebauungsplan 
auch im städtebaulichen Vertrag Schallschutzmaßnahmen geregelt (Abschirmungen 
von Außenwohnräumen). Durch diese Maßnahmen ist hinreichend gesichert, dass 
keine schalltechnischen Belästigungen entstehen. Der Eintragung einer Grunddienst-
barkeit bezüglich des Schallschutzes kommt ein ergänzender Charakter zu. Sie ist 
zur dauerhaften Absicherung der Jugendfreizeiteinrichtung gewählt worden. Die im 
städtebaulichen Vertrag sowie im Bebauungsplan getroffenen Regelungen sorgen 
auch ohne die o. g. Dienstbarkeit für ein verträgliches Nebeneinander zwischen der 
Jugendfreizeitanlage und dem Wohnen auf der „Truman-Plaza“, weil hinreichende 
Lärmschutzmaßnahmen und –vorkehrungen geschaffen und die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
 
 

4. Auswirkungen auf den Verkehr 

Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Wohn- und gewerblichen Nutzungen 
bringen ein zusätzliches Verkehrsaufkommen mit sich. Gemäß gutachterlicher Aus-
sagen ist die Erschließung des Plangebiets unproblematisch. 
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Zur Erschließung des Sondergebiets soll im Zuge der Realisierung der Planung in-
nerhalb des Straßenraums der Clayallee eine Linksabbiegespur neu angelegt wer-
den. Hierzu ist auch ein zusätzlicher Durchbruch durch den Mittelstreifen vorgesehen. 
In dem erstellten Verkehrsgutachten wurde nachgewiesen, dass die vorgesehenen 
Maßnamen den fließenden Verkehr nicht beeinträchtigen. Nach Realisierung der ge-
nannten Abbiegespur und des Mittelstreifendurchbruchs soll das Verkehrsaufkommen 
gemäß einer Regelung im städtebaulichen Vertrag innerhalb von zwei Jahren nach 
Inbetriebnahme der Anlagen dahingehend überprüft werden, ob zusätzliche Maß-
nahmen (z. B. Neuprogrammierung von Ampelschaltungen) zur Sicherung der Be-
dürfnisse des Verkehrs erforderlich sind. 
 
 

5. Auswirkungen auf die Zentrenstruktur 

Die ermöglichte Errichtung von der Nahversorgung dienenden Einzelhandelsnutzun-
gen trägt zu einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung bei. Negative 
Auswirkungen auf angrenzende zentrale Bereiche, insbesondere auf die Nahversor-
gungszentren „Onkel-Toms-Hütte“, „Krumme Lanke“ sowie „Dahlem Dorf“, können 
aufgrund der im Bebauungsplan vorgesehenen Größen- und Sortimentsbeschrän-
kungen des Einzelhandels gemindert werden. 
 
Nach der Prognose eines Einzelhandelsgutachtens generiert das Planvorhaben mit 
seinem Kernsortiment (Nahrungs- und Genussmittel, Drogeriewaren) ca. 90 % seines 
Umsatzes aus dem definierten Einzugsgebiet (ca. 1.000 m Radius um das Gelände). 
Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der Standort im Wesentlichen dem 
Nahbereich dient. In diesem Kerneinzugsgebiet kann die „Truman-Plaza“ einen 
Marktanteil von ca. 28 % erreichen. Diese nur teilweise erzielte Abschöpfung lässt 
weiterhin Umsatzchancen für andere Marktteilnehmer. 59 
 
Die Prognose des o. g. Einzelhandelsgutachtens sowie eine Evaluation dieses Gut-
achtens von privater Seite wurden durch eine städtebauliche Wirkungsabschätzung 
des Bezirksamts Steglitz-Zehlendorf bewertet, die unter Abwägung der vorliegenden 
gutachterlichen Ergebnisse, eigener Erhebungen und Berechnungen sowie der städ-
tebaulichen Situationsanalyse zu dem Ergebnis kam, dass im Saldo mit einer nach-
haltigen Verbesserung der Versorgungsstruktur zu rechnen sei. Hierbei wurden auch 
gutachterliche Ergebnisse berücksichtigt, die von Kritikern der geplanten Entwicklung 
vorgebracht worden sind. 
 
 

6. Auswirkungen auf die privaten Belange 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Neuerrichtung von Wohnun-
gen ermöglicht. Dies fördert die Eigentumsbildung der Bevölkerung. Die ermöglichte 
Errichtung von gewerblichen- und Einzelhandelsnutzungen tragen zu einer wirtschaft-
lich tragfähigen Entwicklung des Standortes bei. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans wirken sich somit positiv auf die privaten Belange aus. 
 
Die Sicherung eines Waldes wirkt sich nicht negativ auf private Belange aus, da der 
Wald faktisch vorhandenen ist und auch ohne die geplante Festsetzung im Rahmen 
des Bebauungsplans geschützt wäre. 
 

                                                                �
59  Verträglichkeitsanalyse für die Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe am 

Planstandort Trumanplaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf, BBE Retail Experts, Hamburg, Juni 2011, S. 35. 
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7. Auswirkungen auf die Sicherheitsbelange eines be nachbarten Konsulats 

Sicherheitsbelange des auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Clayallee gele-
genen amerikanischen Konsulats wurden im Rahmen der Erstellung eines Verkehrs-
gutachtens berücksichtigt und mit der zuständigen Fachverwaltung abgestimmt. Die 
Bebauung – insbesondere die Gestaltung eines ebenerdigen Parkplatzes – soll so 
angelegt werden, dass Kraftfahrzeuge innerhalb des Plangebiets kein hohes Tempo 
aufnehmen können. Auf diese Art wird verhindert, dass man die „Truman-Plaza“ per 
Kraftfahrzeug mit einem so hohen Tempo verlassen kann, dass die Polleranlage vor 
dem Konsulat durchbrochen werden kann. 
 
 

8. Ordnungsmaßnahmen 

Bei Umsetzung der Planung werden Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB er-
forderlich. Die Erschließung des Geltungsbereichs macht die Umgestaltung von um-
gebenden Verkehrsanlagen (Abbiegespuren, Gehwegüberfahrten) erforderlich. Au-
ßerdem müssen die Grundstücke vor Beginn von Baumaßnahmen freigelegt werden. 
Diesbezügliche Maßnahmen sollen durch einen städtebaulichen Vertrag geregelt 
werden. 
 
 

9. Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Das bisher gültige Baurecht des Baunutzungsplans ließ im Geltungsbereich eine Ge-
schossflächenzahl von 0,6 zu. Die Fläche innerhalb der umgebenden Straßen beträgt 
ca. 5,6 ha. Somit ergibt sich eine zulässige Geschossfläche im Umfang von ca. 
33.600 m². Unter der Annahme einer durchschnittlichen Geschossfläche von 150 m² 
pro Wohneinheit konnten also gemäß des geltenden Planungsrechts bis zu 224 
Wohneinheiten entstehen. Bei einer durchschnittlichen Belegung von 2,2 Einwohnern 
je Wohneinheit60 ergeben sich ca. 493 Bewohner. 
 
Die Planung lässt im allgemeinen Wohngebiet eine Geschossfläche von 22.500 m² 
zu. Sofern dass allgemeine Wohngebiet zu 90 % zu Wohnzwecken genutzt wird, er-
gibt sich hieraus unter der Annahme der o. g. Werte ein Potenzial für ca. 135 Wohn-
einheiten; insgesamt ca. 270 Bewohner. Im Mischgebiet sind Wohnnutzungen eben-
falls zulässig. Da das Mischgebiet auch Nicht-Wohnnutzungen dient, wird von der 
hier realisierbaren Geschossfläche ein Flächenanteil von 50 % für Wohnnutzungen 
veranschlagt. Von den insgesamt im Mischgebiet realisierbaren 8.650 m² Geschoss-
fläche können somit überschlägig 4.325 m² für Wohnen genutzt werden. Dies ent-
spricht ca. 29 Wohneinheiten; insgesamt ca. 64 Einwohner. In der Summe ermögli-
chen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans die Errichtung von ca. 164 
Wohneinheiten. Dies entspricht etwa 334 Bewohnern. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden unter Berücksichtigung von 
bisher bestehenden Baurechten in diesem Bereich keine zusätzlichen Baupotenziale 
geschaffen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass der Bebauungsplan keine 
Auswirkungen auf die soziale und kulturelle Infrastruktur auslöst, mit denen seit 
Rückgabe des Geländes an die Bundesrepublik Deutschland nicht bereits prognos-
tisch zu rechnen war. 
 

                                                                �
60  Infrastrukturplanung im Wohnungsneubau, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin, Okt. 1999, 

S. 12. 
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Es werden zwar planungsrechtlich keine zusätzlichen Baupotenziale geschaffen, fak-
tisch wird sich jedoch die Einwohnerschaft erhöhen. Der zu erwartende Einwohner-
zuwachs im Geltungsbereich des Bebauungsplans zieht auch einen Bedarf an Kita-
Plätzen nach sich, zu dessen Deckung seitens künftiger Bauherren ein angemesse-
ner Beitrag (z. B. Zahlung eines zweckgebundenen Zuschusses, Zurverfügungstel-
lung von Flächen, etc.) geleistet wird. Hierzu wurde im städtebaulichen Vertrag eine 
verbindliche Regelung aufgenommen. 
 
Neben Auswirkungen auf den Bedarf an Kita-Plätzen zieht das Bauvorhaben „Tru-
man-Plaza“ auch einen erhöhten Bedarf an Schulplätzen nach sich. Diese Auswir-
kungen werden durch weitere Baumaßnahmen im Umfeld des U-Bahnhofs Oskar-
Helene-Heim (American Headquarter, Oskar-Helene-Heim) sowie im Parkviertel 
(Verdichtungen im Bestand beiderseits des Hüttenwegs) verstärkt. Nach gegenwärti-
gem Kenntnisstand besteht ein Bedarf nach einer zweizügigen Grundschule. Die 
Standortsuche wird derzeit noch im Bezirk diskutiert. Verbindliche Aussagen zur 
Standortwahl sind noch nicht möglich. Eine Beteiligung des Investors an dem erhöh-
ten Bedarf an Schulplätzen wird nicht als angemessen angesehen; der städtebauli-
che Vertrag enthält daher keine diesbezüglichen Regelungen. 
 
Die Verträglichkeit der Planungen auf der „Truman-Plaza“ gegenüber der in der 
Marshallstraße vorhandenen Jugendfreizeiteinrichtungen sowie deren Außenflächen 
(Skateranlage etc.) wurde durch ein Schallgutachten geprüft. Der Weiterbetrieb der 
Anlagen im derzeitigen Umfang wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
nicht eingeschränkt. 
 
 

10. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Fina nzplanung 

Zur Umsetzung der Planung sollen Flächen im Eigentum des Landes Berlin an priva-
te Eigentümer verkauft werden. Hierbei ist für Berlin mit Einnahmen zu rechnen. Der 
Bebauungsplan sieht keine Eingriffe vor, die zu enteignungsgleichen Maßnahmen 
führen. Es werden somit keine Festsetzungen beabsichtigt, die Ausgaben für Berlin 
zur Folge haben. 
 
Die Festsetzung von Verkehrsflächen kann zu Entschädigungsansprüchen führen. 
Der Bebauungsplan sieht die Festsetzung einer privaten Verkehrsfläche vor, die im 
Wesentlichen das allgemeine Wohngebiet von den anderen Baugebieten und vom 
Wald trennt. Auch ohne die Festsetzung einer Verkehrsfläche müssten künftige 
Grundstückseigentümer im allgemeinen Wohngebiet, aber auch im Mischgebiet, für 
die interne Anbindung einzelner überbaubaren Grundstücksflächen Erschließungs-
maßnahmen in eigener Regie realisieren. Insofern löst die Festsetzung einer Ver-
kehrsfläche keine zusätzlichen Erschließungsanforderungen aus. Mit dem Entstehen 
von Entschädigungsansprüchen kann daher im vorliegenden Fall nicht gerechnet 
werden. 
 
Festsetzungen von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft können zu Entschädigungsansprüchen führen. Im Falle einer 
vorgesehenen Teichanlage ist von dieser Fallkonstellation nicht auszugehen. Der 
Teich ist zu einer Steigerung der wirtschaftlichen Attraktivität der angrenzenden Be-
bauung geeignet und Teil eines von privater Seite vorgelegten städtebaulichen Kon-
zepts, Vermögensnachteile können insofern ausgeschlossen werden. 
 
Gehrechte können zu Entschädigungsansprüchen führen. Der Bebauungsplan sieht 
vor, dass innerhalb der „Truman-Plaza“ Flächen mit Gehrechten zugunsten der Öf-
fentlichkeit festgesetzt werden. Die Gehrechte führen dazu, dass das Gelände fußläu-
fig von der Allgemeinheit gequert werden kann. Hierzu werden eine private Verkehrs-



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB  
 

83 
Begründung Bebauungsplan 6-22: Stand: Juli 2013 

fläche sowie Teile eines Sondergebiets in Anspruch genommen. Da diese Teile des 
Baugebiets ohnehin Erschließungsfunktionen wahrnehmen sollen bzw. ohnehin für 
die Allgemeinheit zugänglich sein sollen, werden durch die Festsetzungen keine wirt-
schaftlich unzumutbaren Beschränkungen der Grundstücksnutzung ausgelöst. Mit 
dem Entstehen von Entschädigungsansprüchen kann daher nicht gerechnet werden. 
 
Die Festsetzung von Bindungen für Bepflanzungen, Anpflanzungen und dem Erhalt 
von Bäumen könnte zu Entschädigungsansprüchen führen. Davon ist im vorliegen-
den Fall nicht auszugehen, da keine wesentliche Wertminderung des Grundstücks 
eintritt und keine besonderen Aufwendungen erforderlich sind, die über die ord-
nungsgemäße Bewirtschaftung der Fläche hinausgehen. Die Teichanlage und die 
teilweise vorhandenen Bepflanzungen sind zudem Teil der vom Eigentümer beab-
sichtigten Grundstücksentwicklung. 
 
Für die „Truman-Plaza“ lagen Ende der 1990er Jahre mehrere auf Grundlage von 
§ 33 BauGB erteilte Baugenehmigungen vor. Genehmigungsgrundlage war der mitt-
lerweile eingestellte Bebauungsplanentwurf X-188. Die Baugenehmigungen wurden 
nie realisiert. Sie wurden nach Ablauf ihrer Gültigkeit auch nicht mehr verlängert, so-
mit bestanden auf den Planinhalt des Bebauungsplans X-188 keine formalen Rechts-
ansprüche mehr; die 7-Jahresfrist des § 42 BauGB war verstrichen. Entschädigungs-
ansprüche sind nicht zu erwarten. 
 
Die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen wird von privater Seite finanziert und 
über einen städtebaulichen Vertrag näher geregelt; hier entstehen keine Kosten für 
Berlin. 
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IV. Verfahren 

Mitteilung der Planungsabsicht, Abfrage der Ziele d er Raumordnung 
Die Mitteilung der Planungsabsicht gemäß § 5 AGBauGB und Artikel 13 Landespla-
nungsvertrag wurde durch das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit Schreiben vom 
02.11.2009 abgegeben. Die für die Raumordnung zuständige Behörde hat mit 
Schreiben vom 26.11.2009 die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 
Raumordnung mitgeteilt. Die angezeigte Planung ist mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar. Mit Schreiben vom 30.11.2009 hat das zuständige Referat der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung geantwortet. Aufgrund der Größe des Einzelhandels 
sowie aufgrund der Lage des Plangebiets an übergeordneten Straßenverbindungen 
sind dringende Gesamtinteressen des Landes Berlins berührt. Die angestrebte Grö-
ßenordnung des Einzelhandels sei daher im Rahmen der Trägerbeteiligung mit der 
zuständigen Senatsverwaltung vertiefend zu erörtern. 
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Aufstellung des Bebauungsplans 6-22 wurde vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
in seiner Sitzung am 22.12.2009 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im 
Amtsblatt für Berlin Nr. 3 vom 22.01.2010 auf S. 79 veröffentlicht. Es wurde darauf 
hingewiesen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB aufgestellt wird und das von einer Umweltprüfung gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB abgesehen wird. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge 
Mit Schreiben vom 28.05.2010 wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB insgesamt 46 Be-
hörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind und von der Planung berührt 
werden könnten, gebeten, den Planinhalt im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs zu 
prüfen. Insgesamt wurden von 29 Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Be-
lange sind, 30 Stellungnahmen eingereicht. Die Auswertung der Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange hatte im Wesentlichen zum Ergebnis, dass eine baumbe-
standene Fläche an der Argentinische Allee künftig als Wald festgesetzt wurde. 
Aufgrund von Konkretisierungen und Änderungen der geplanten Bebauung wurden 
weitere Änderungen der Planung erforderlich. Hierzu zählen im Wesentlichen verän-
derte Baugrenzen sowie veränderte Nutzungsmaße. Insgesamt wurden die zulässi-
gen Maße der baulichen Nutzung gegenüber vorigen Planungsständen reduziert. In-
nerhalb des allgemeinen Wohngebiets wurden vormals ringartig um einen Teich 
gruppierte Einzelbaukörper durch acht Baufenster ersetzt, die entlang von Ausläufern 
eines Teichs gruppiert wurden. Entlang der Marshallstraße und des Hüttenwegs wur-
den im allgemeinen Wohngebiet Begrünungen vorgesehen. 
Im Mischgebiet wurden die geplanten Einzelbaukörper überarbeitet. Künftig sollen 
statt vier einzelnen Baukörper nur noch zwei Baukörper festgesetzt werden. Der Cha-
rakter einer straßenbegleitenden Bebauung soll erhalten bleiben. Eine vormals als öf-
fentliche Parkanlage vorgesehene Fläche an der Clayallee soll künftig dem Mischge-
biet zugeschlagen werden. Künftig soll diese Fläche im Wesentlichen der gärtneri-
schen Gestaltung des Mischgebiets dienen und im Zusammenhang mit den dort zu-
lässigen baulichen Anlagen genutzt werden. 
Im Sondergebiet sollen statt zwei Einzelbaukörpern künftig vier Baukörper zulässig 
sein. Auch bei diesen Umplanungen soll der Charakter einer straßenbegleitenden 
Bebauung erhalten bleiben. 
Zur Konkretisierung der Erschließung wurde eine Privatstraße in den Entwurf des 
Bebauungsplans aufgenommen. Im Zuge der Anpassung der geplanten Baugebiete 
an die Lage der Straße erhielten die Baugebiete andere Zuschnitte. 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde weiterhin um gestalterische Festsetzungen 
ergänzt, welche das Erscheinungsbild von Fassaden und Fenstern näher regeln sol-
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len. Die Festsetzung zur Zulässigkeit von Werbeanlagen wurden ebenfalls überarbei-
tet. 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 14. 
Februar bis zum 14. März 2011 durchgeführt. Das Beteiligungsverfahren wurde am 
11. Februar in der Tagespresse angekündigt. Außerdem wurde über den Internetauf-
tritt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf auf das Beteiligungsverfahren hingewiesen. 
Es gingen 165 Einzelstellungnahmen ein. Zusätzlich gingen standardisierte Stellung-
nahmen bzw. Unterschriftenlisten ein, die von 46 Bürgern unterschrieben wurden. 
 
Im Wesentlichen wurden folgende Themenbereiche angesprochen: 
·  Einzelhandel (z. B. Konkurrenz für die Ladenstraße „Onkel Toms Hütte“), 
·  Verkehr, 
·  Ökologische Bauausführung, Grünfestsetzungen (z. B. Solar- und Gründächer), 
·  Errichtung eines Teichs im allgemeinen Wohngebiet, 
·  Erhalt der Jugendfreizeiteinrichtungen in der Marshallstraße, 
·  Fragen zum Bebauungsplanverfahren sowie zu Baugenehmigungen (z. B. An-

wendbarkeit beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB, Baugenehmigung nach 
§ 33 BauGB), 

·  Grünstreifen entlang der Clayallee (z. B. Verkauf der Fläche, Versiegelungen in-
nerhalb der Fläche), 

·  Städtebau allgemein (Geplantes sechsgeschossiges Gebäude im Kreuzungsbe-
reich Clayallee / Argentinische Allee, Gebäudelänge, Denkmalschutz), 

·  Öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit der „Truman-Plaza“. 
 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurde der Bebau-
ungsplan um folgende Festsetzungen ergänzt: 
·  Festsetzung eines Gehrechts innerhalb der „Truman-Plaza“, das die Zugänglich-

keit für die Allgemeinheit sichern soll. 
·  Festsetzung von Dachbegrünungen in den Baugebieten. 
·  Regelungen über Höhe und Transparenz von Einfriedungen. 
 
Ergänzend finden sich die eingegangenen Argumente aus den Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit durch folgende Regelungen im städtebaulichen Vertrag wieder: 
·  Kostenbeteiligung des Vorhabenträgers an Maßnahmen zur Überprüfung der Ent-

wicklung des Straßenverkehrs im Umfeld. 
·  Dauerhafte Sicherung der Jugendfreizeitanlagen in der Marshallstraße. 
·  Zusätzlich zu den Festsetzungen des Bebauungsplans werden ergänzende 

Baumpflanzungen sowie die Sicherung des Bestandes entlang der Clayallee gere-
gelt. 

·  Die Qualität und die dauerhafte Pflege des Teichs werden geregelt. 
 
Da sich sowohl der Bebauungsplan als auch der städtebauliche Vertrag im Entwurf 
befanden, ergaben sich im Zuge der Konkretisierung der Planung weitere Änderun-
gen, Ergänzungen und Fortschreibungen. 
 
Information der Behörden und Träger öffentlicher Be lange 
Für das Bebauungsplanverfahren 6-22 wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit eine Beteiligung der Behörden, deren Belange berührt werden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 28.02.2011 und einer Betei-
ligungsfrist von einem Monat durchgeführt. Im Rahmen der durchgeführten Beteili-
gung wurden die von der Planung berührten Stellen darauf hingewiesen, dass der 
künftige Bauherr nach Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit evtl. 
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Baugenehmigungen nach § 33 Abs. 3 BauGB für den Bereich des Sondergebiets 
„Gesundheit und Nahversorgung“ beantragen will. 
 
Zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf wurden 21 Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten. Insgesamt wurden 15 Stellungnah-
men eingereicht. 
 
Im Wesentlichen wurde zu folgenden Themenkomplexen Stellung genommen: 
·  Anzahl und Lage von Stellplätzen und Zufahrten, 
·  Verkehrsentwicklungen im Umfeld des Plangebiets, 
·  Wald an der Argentinischen Allee, 
·  Dachbegrünungen und Bepflanzungen, 
·  Öffentliche Zugänglichkeit des Geländes, 
·  Angrenzende Jugendfreizeiteinrichtungen, 
·  Städtebauliche Entwicklungen im Umfeld der „Truman-Plaza“ (z. B. Oskar-Helene-

Heim) 
·  Einzelhandel (Einzelhandelsgutachten und bezirkliches Zentrenkonzept), 
·  Sicherheitsbelange des benachbarten US-Konsulats, 
·  Anmerkungen zum Leitungsbestand sowie 
·  Hinweis zu angestrebten Baugenehmigungen nach § 33 Abs. 3 BauGB. 
 
Unter Würdigung der vorgebrachten Stellungnahmen wurde der Bebauungsplanent-
wurf überarbeitet. Neben einer Fortschreibung der Begründung sowie der Ergänzung 
von Gutachten wurden folgende wesentlichen Punkte aufgenommen: 
·  In den Baugebieten sollen Dachbegrünungen festgesetzt werden. 
·  Eine öffentlich zugängliche Durchwegung soll durch entsprechende mit Gehrech-

ten zu belastende Flächen planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Im Zuge der Konkretisierung der Planung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie bedingt durch Abstimmungen, die im 
Nachgang der durchgeführten Beteiligung durchgeführt wurden, ist der Bebauungs-
planentwurf um weitere Punkte ergänzt worden: 
·  Festsetzung konkreter gestalterischer Vorschriften (z. B. Regelungen über Einfrie-

dungen) 
 
BA- und BVV- Beschluss über das Abwägungsergebnis d er frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der berühr ten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin hat in seiner Sitzung am 09.08.2011 
das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und das Ergebnis der Beteili-
gung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen 
(Beschluss Nr. 1065 / 2011) und der Bezirksverordnetenversammlung zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 31.08.2011 mit Be-
schluss Nr. 1297 / 2011 das Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und 
das Ergebnis der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange beschlossen.  
 
Erteilung der Planreifeerklärung gemäß § 33 Abs. 3 BauGB 
Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 31.08.2011 mit Beschluss Nr. 1298 / 
2011 beschlossen, dass das Bezirksamt ersucht wird, zur Kenntnis zu nehmen, dass 
die Bezirksverordnetenversammlung bezüglich des Bebauungsplans 6-22 Planreife 
hinsichtlich des Sondergebiets „Gesundheit und Nahversorgung“ für gegeben hält. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat mit Schreiben II C 36 
vom 13.02.2012 im Rahmen einer formlosen Überprüfung des Vorliegens der Vor-
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aussetzungen für die Anwendung von § 33 Abs. 3 BauGB für das Vorhaben „Nahver-
sorgungs- und Gesundheitszentrum Truman Plaza“ im Geltungsbereich des im Ver-
fahren befindlichen Bebauungsplanes 6-22 (Sondergebiet) erklärt, dass eine Beein-
trächtigung dringender Gesamtinteressen nicht vorliege und dass mit Ausnahme ei-
nes Teilbereiches (6-geschossiges Gebäudeteil des Baukörpers an der Ecke Clayal-
lee / Argentinische Allee) die rechtlichen Voraussetzungen für eine Planreife gemäß 
§ 33 Abs. 3 in Verbindung mit § 13a BauGB für das Sondergebiet vorliegen. Die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt stellt weiter fest, dass mit Ausnah-
me des erwähnten Teilbereiches die vorgebrachten Anregungen abwägungsfehlerfrei 
behandelt worden sind (Ergebnis der Auswertung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung vom 25. Juli 2011). 
Die im Rahmen der Abwägung der frühzeitigen Beteiligungen zwischenzeitlich ge-
plante Konkretisierung der maximalen Höhe des 6-geschossigen Teilbaukörpers 
durch die Definition einer Oberkante hätte nach Ansicht der Senatsverwaltung eine 
erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich gemacht. Nach weiterer Prüfung 
und Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt am 
12.03.2012 wird jedoch die zusätzliche Festsetzung eines Oberkantenmaßes für ent-
behrlich gehalten, da die Höhe im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
bereits städtebaulich schlüssig hergeleitet und abgewogen worden ist. Es bedarf 
deshalb keiner darüber hinausgehenden Regelung. Die Planreife kann unter diesen 
Voraussetzungen für das gesamte Gebäude ausgesprochen werden. 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen gemäß § 33 Abs. 3 BauGB liegen vor. Gemäß 
§ 33 Abs. 3 BauGB kann ein Vorhaben vor Durchführung der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung zugelassen werden, wenn 
·  ein Verfahren nach § 13 oder § 13a BauGB durchgeführt wird, 
·  anzunehmen ist, dass das Vorhaben den künftigen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes nicht entgegensteht, 
·  der Antragsteller diese Festsetzungen für sich und seine Rechtsnachfolger schrift-

lich anerkennt, 
·  die Erschließung gesichert ist und 
·  der betroffenen Öffentlichkeit und den berührten Behörden und sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange vor Erteilung der Genehmigung Gelegenheit zur Stellung-
nahme innerhalb einer angemessenen Frist gegeben worden ist, soweit diese da-
zu nicht bereits zuvor Gelegenheit hatten. 

Die Gelegenheit zur Stellungnahme wurde den Bürgern und den Behörden im Rah-
men einer umfassenden frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 
Abs.1 und gemäß § 4 Abs.1 in Verbindung mit § 13a BauGB gegeben. 
 
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin hat in seiner Sitzung am 27.03.2012 
mit Beschluss-Nr. 72 / 2012 beschlossen 
1. mit den Investoren und Eigentümern des Sondergebietes einen städtebaulichen 

Vertrag zu schließen (Entwurf vom 16. März 2012); 
2. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 33 Abs. 3 BauGB - Zulässigkeit von 

Vorhaben während der Planaufstellung - für das Sondergebiet „Gesundheit und 
Nahversorgung“ auf Grund des Beschlusses zu 1. und auf der Grundlage des Be-
bauungsplanentwurfs 6-22 mit Stand vom 16. März 2012 (entspricht dem Stand 
vom 11. Februar 2011 mit eingearbeitetem Abwägungsergebnis) als gegeben an-
zusehen unter der Voraussetzung, dass die für das SO geltenden Verpflichtungen 
aus dem o. g. städtebaulichen Vertrag rechtsverbindlich gesichert sind; 

3. auf die im Rahmen der Abwägung der frühzeitigen Beteiligungen zwischenzeitlich 
geplante Festsetzung der maximalen Höhe des 6-geschossigen Gebäudeteils des 
Baukörpers an der Ecke Clayallee / Argentinische Allee (Definition einer Oberkan-
te) zu verzichten sowie 
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4. die Bezirksverordnetenversammlung über den Beschluss zu 1.-3. in Kenntnis zu 
setzen und zu bitten, den BVV- Beschluss Nr. 1298 vom 31.08.2011 unter Hinweis 
auf den Beschluss zu 3. damit als erledigt anzusehen. 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat dies am 23.05.2012 zur Kenntnis genom-
men. 
 
Am 30.03.2012 wurde ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Land Berlin und 
dem Vorhabenträger geschlossen. 
 
Genehmigtes Bauvorhaben auf Grundlage des § 33 Abs.  3 BauGB 
Für den Bereich des Sondergebiets wurde am 10.04.2012 eine Baugenehmigung für 
das Nahversorgungs- und Gesundheitszentrum „Truman Plaza“ erteilt (Nr. 2012/744). 
Aus dem Baugenehmigungsverfahren ergaben sich keine Auswirkungen auf das Be-
bauungsplanverfahren.  
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffen tlicher Belange 
Für das Bebauungsplanverfahren 6-22 wurde die Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 
27.04.2012 sowie vom 03.05.2012 und einer Beteiligungsfrist von einem Monat 
durchgeführt. Dieser Beteiligungsschritt wurde parallel mit der Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf wurden 49 Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten. Insgesamt wurden Stellungnahmen 
von 29 verschiedenen Stellen eingereicht. 
 
Im Wesentlichen wurden folgende Themenbereiche angesprochen: 
 
Es wurden konkrete Anforderungen an die künftige Bebauung benannt. Leitungsträ-
ger haben die Lage bestehender und geplanter Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 
Schutz- und Sicherungsanforderungen mitgeteilt. Die Sicherheitsanforderungen des 
außerhalb des Geltungsbereichs gelegenen US-Konsulats (Details zur Polleranlage) 
wurden näher beschrieben. Die Gültigkeit der bereits getroffenen Abstimmungen hin-
sichtlich der Erschließung der „Truman-Plaza“ (Belange des FB Tiefbau) wurden bes-
tätigt. Ergänzend wurde auf Details des Genehmigungs- und Zulassungsverfahrens 
hingewiesen. 

Abwägung: Die gegebenen Hinweise müssen nicht auf der Ebene des Bebauungs-
plans beachtet werden, sondern bei der nachgeordneten Zulassung der jeweiligen 
Bauvorhaben. 

 
Es wurden Hinweise zum Umgang mit Schallemissionen und –immissionen gegeben. 
Neben Anmerkungen zu den erstellten Schallgutachten und den daraus abgeleiteten 
Festsetzungen gingen Hinweise zum Lärmaktionsplan und zu den geplanten Festset-
zungen zum Freizeitlärm ein.  

Abwägung: Durch die eingegangenen Stellungnahmen wurden redaktionelle Fort-
schreibungen und Ergänzungen der Begründung erforderlich. 

 
Es gingen Hinweise und Nachfragen zum Klimaschutz ein. Es wurde angemerkt, 
dass der Stadtentwicklungsplan Klima zu berücksichtigen sei. Außerdem wurde an-
geregt, dass Regelungen zur Verwendung bestimmter Brennstoffe aufgenommen 
werden sollten. 

Abwägung: Die Stellungnahmen führten dazu, dass die Begründung redaktionell um 
den StEP Klima ergänzt wurde. Regelungen zur Qualität bestimmter Brennstoffe 
gelten unabhängig vom Bebauungsplan (z. B. 1. BImSchV), eine Ergänzung des 
Bebauungsplans war nicht erforderlich. 
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Es wurde angemerkt, dass der Wald an der Argentinischen Allee nicht im Wege einer 
nachrichtlichen Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB, sondern durch eine Festset-
zung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB geschützt werden solle. 

Abwägung: Dieser Anregung wurde nachgekommen, die Begründung zum Bebau-
ungsplan wurde redaktionell fortgeschrieben. Eine Änderung der Planzeichnung war 
nicht erforderlich. 

 
Zu den geplanten Grünfestsetzungen gingen Anmerkungen ein. Hier wurde gefordert, 
dass der Anteil der festgesetzten Dachbegrünungen erhöht werden könne. Außerdem 
wurde zum vorhandenen Baumbestand und dessen Schutz Stellung bezogen.  

Abwägung: Für eine Erhöhung der bisher geplanten Dachbegrünung wurden keine 
städtebaulichen Gründe gesehen; die bisherigen Festsetzungen sollen erhalten 
bleiben. Der Schutz des Baumbestandes bzw. dessen Ausgleich / Ersatz bei Fäl-
lungen richtet sich nach der unabhängig vom Bebauungsplan gelten Baumschutz-
verordnung. Diesbezügliche Ergänzungen des Bebauungsplans waren nicht erfor-
derlich. Die Begründung wurde jedoch entsprechend redaktionell ergänzt. 

 
Weiterhin wurden folgende Sachverhalte von den Behörden und sonstigen Trägern 
bestätigt: 
·  Belange des Artenschutzes stehen der Planung nicht entgegen. 
·  Die Planung kann weiterhin aus den überörtlichen Planungsvorgaben (Raumord-

nung, FNP) entwickelt werden. 
 
Ergebnis der Abwägung: Unter Würdigung der vorgebrachten Stellungnahmen war 
nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange festzustellen; dass eine Ände-
rung des Bebauungsplans nicht erforderlich ist. Die Begründung wurde redaktionell 
fortgeschrieben und angepasst. 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Für das Bebauungsplanverfahren 6-22 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 30.04.2012 bis einschließlich 30.05.2012 
durchgeführt. Die Ankündigung des Beteiligungsverfahrens erfolgte am 20.04.2012 
im Amtsblatt von Berlin (Abl. Nr. 16, S. 650). Zusätzlich wurde die Ankündigung am 
27.04. in der Tagespresse veröffentlicht. Auch im Internet-Auftritt des Bezirksamtes 
Steglitz-Zehlendorf wurde die Ankündigung veröffentlicht. 
 
Die Ankündigung wurde mit dem Hinweis versehen, dass das Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB als beschleunigtes Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
durchgeführt wurde. Es wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
nur verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Insgesamt wurden 45 Stellungnahmen eingereicht. Einige Bürger haben mehrere 
Stellungnahmen abgegeben; die Anzahl der sich beteiligenden Bürger ist damit ge-
ringer als 45. Die Internetseite, auf der die Begründung, Planzeichnung sowie ver-
wendete Gutachten abrufbar waren, verzeichnete 401 Aufrufe. 
 
Im Wesentlichen wurden folgende Themenbereiche angesprochen: 
 
Die Neutralität von Gutachten, insbesondere des Einzelhandelsgutachtens der BBE, 
wurde angezweifelt, da diese überwiegend nicht vom Land Berlin direkt beauftragt 
wurden. 
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Abwägung: Die im Bebauungsplan verwendeten Gutachten sowie auch die beauf-
tragten Unternehmen bzw. Fachbüros, welche diese Gutachten erstellt haben, kön-
nen unabhängig von ihrer jeweiligen Beauftragung als neutral gelten. Die zuständi-
gen Behörden waren entweder an deren Entstehen beteiligt bzw. konnten zu den 
Gutachten in Rahmen von Beteiligungsverfahren Stellung beziehen. Hierdurch ist 
gesichert, dass die Erkenntnisse der jeweiligen Gutachten hinreichend durch öffent-
lich-rechtliche Stellen abgesichert sind. Im Übrigen handelt es sich bei der BBE um 
ein sowohl im Bereich der Wirtschafts- als auch der Kommunalberatung tätiges, re-
nommiertes Markt- bzw. Absatzforschungsunternehmen. Die Erstellung sogenann-
ter „Gefälligkeitsgutachten“ erscheint bereits aufgrund der Gefahr, einen gewissen 
Ruf zu verlieren, abwegig. 

 
Es wurden mögliche Auswirkungen auf den Einzelhandel bzw. die zentralörtliche 
Struktur vorgebracht. Hier wurde insbesondere die künftige Funktionsfähigkeit des 
Nahversorgungszentrums „Onkel-Toms-Hütte“ sowie angrenzender zentraler Berei-
che (z. B. Dahlem Dorf, Zehlendorf-Mitte) hinterfragt und die Stärkung der bezirkli-
chen Zentren gefordert. 

Abwägung: Es konnte festgestellt werden, dass die Funktionsfähigkeit der angren-
zenden zentralen Bereiche auch nach Realisierung der Vorhabens „Truman-Plaza“ 
gegeben ist. Die Errichtung des neuen Nahversorgungszentrums „Truman-Plaza“ 
zieht keine Schwächungen vorhandenen Zentren nach sich, die durch anderweitige 
Stärkungsmaßnahmen kompensiert werden müssten. Aufgrund der absehbaren 
baulichen Entwicklungen im Umfeld des U-Bahnhofs Oskar-Helene-Heim (geplante 
Wohnnutzungen Oskar-Helene-Heim und Headquarter) ist das neue Zentrum ge-
eignet, die wohnortnahe Versorgung im Umfeld des U-Bahnhofs zu ermöglichen und 
einen ohnehin unterversorgten Teil des Bezirks mit Nahversorgungsmöglichkeiten 
zu ergänzen. Vor diesem Hintergrund wurde der Standort „Truman Plaza“ als neues 
Nahversorgungszentrum in der aktuellen Fortschreibung des bezirklichen Zentren-
konzepts dargestellt. Im Übrigen wird durch das bezirkliche Zentrenkonzept die 
Entwicklung der bezirklichen Zentren (Stärkung/Erhalt der Nahversorgungsfunktion) 
im Rahmen aller strategischer und städtebaulicher Planungen beobachtet bzw. be-
achtet. 

 
Der Umfang des zulässigen Einzelhandels auf der „Truman-Plaza“  wurde kritisiert. 
Es wurde vorgebracht, dass der Gesamtumfang (2.500 m² Verkaufsfläche) zu hoch 
sei. Außerdem wurde angemerkt, dass kein Anbieter eine Verkaufsfläche von mehr 
als 800 m² aufweisen solle. Konkret wurde gefordert, dass statt dem Sondergebiet ein 
Mischgebiet festgesetzt werden solle. Gegenüber der frühzeitigen Beteiligung der Öf-
fentlichkeit im Februar / März 2011 wurden jedoch keine neuen Argumente bezüglich 
des Einzelhandels vorgetragen. 

Abwägung: Es soll keine Beschränkung auf Verkaufsstellen unterhalb der Großflä-
chigkeit erfolgen, da dies der dauerhaften Funktionsfähigkeit eines Nahversor-
gungszentrums langfristig nicht dient. Bezogen auf die Angaben des Stadtentwick-
lungsplan Zentren 3 handelt es sich bei der „Truman-Plaza“ eher um ein kleineres 
Nahversorgungszentrum. Der StEP Zentren 3 nennt für diese kleineren Nahversor-
gungszentren als Orientierungswert zur Flächenausstattung eine Größenordnung 
von weniger als 5.000 m² Verkaufsfläche. 

 
Die Festsetzungssystematik im Sondergebiet wurde kritisch hinterfragt. Es wurde an-
gemerkt, dass die Zweckbestimmung unkonkret sei. Außerdem solle im Bebauungs-
plan die konkrete Nutzung einzelner Gebäude bzw. Gebäudeteile geregelt werden. 

Abwägung: Die Zweckbestimmung des Sondergebietes sowie die zulässigen Nut-
zungen sind hinreichend bestimmt (Schwerpunktsetzung Einzelhandel und Gesund-
heit). Die geforderte Zuordnung von Nutzungen zu Gebäuden bzw. Gebäudeteilen 
soll ausdrücklich nicht erfolgen, da starre Zuordnungen die bestimmungsgemäße 
Nutzung des Baugebiets beeinträchtigen würden. Im Übrigen ist aus rechtlichen 
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Gründen  eine solche Zuordnung nicht erforderlich. Darüber hinaus sind Einzelhan-
delsnutzungen typischerweise flächenmäßig in Erdgeschossen von Gebäuden vor-
zufinden und können insoweit auch innerhalb der festgesetzten Einzelbaukörper flä-
chenmäßig den Erdgeschossen zugeordnet werden – ergänzt durch die anderen 
Nutzungen (Büros, Praxen usw.) in den darüberliegenden Geschossen. Insofern ist 
eine gewisse Nutzungszuordnung bereits aufgrund der gewählten Festsetzungen im 
Bebauungsplan (Größe/Geschossanzahl der Baukörper) ablesbar. 

 
Zur Erteilung von Baugenehmigungen im Sondergebiet wurde kritisiert, dass die öf-
fentliche Auslegung des Bebauungsplans noch nicht erfolgt sei. 

Abwägung: Das Baugesetzbuch sieht in § 33 Abs. 3 für Bebauungsplanverfahren 
nach § 13 oder § 13a ausdrücklich die Möglichkeit vor, dass auch vor der öffentli-
chen Auslegung Baugenehmigungen erteilt werden können, sofern der Öffentlichkeit 
Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wurde. Dies ist im Februar/März 2011 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit geschehen. 
Bisherige Baugenehmigungen wurden unter Beachtung entsprechend geltender 
Gesetze sowie Einbindung der Senatsverwaltung vom Bezirksamt und der Bezirks-
verordnetenversammlung erteilt. 

 
Es gingen Forderungen ein, dass die Bebauung auf der „Truman-Plaza“ durch Bau-
gebote verbindlich und zügig gesichert werden sollte. 

Abwägung: Die Festsetzung von Baugeboten ist nicht erforderlich. Der Investor hat 
im Bebauungsplanverfahren zu erkennen gegeben, dass er eine zeitnahe Bebauung 
der Baugebiete anstrebt. Für Teilbereiche liegen bereits Bauanträge vor. Es wird 
davon ausgegangen, dass auch ohne Baugebote eine zügige Bebauung der Fläche 
stattfindet. 

 
Auch der Umfang von gewerblichen Nutzungen wurde kritisch hinterfragt. Es wurde 
vorgebracht, dass auch im direkten Umfeld (Oskar-Helene-Heim, American Head-
quarter) bereits gewerbliche Nutzungen geplant seien. Außerdem wurden Leerstände 
in der „Zehlendorfer Welle“ als Beispiel angeführt, dass der Bezirk bereits jetzt über 
zu viele gewerblich nutzbare Flächen verfüge. 

Abwägung: Bei den auf der „Truman-Plaza“ geplanten gesundheitsorientierten Nut-
zungen ist berücksichtigt worden, dass es auch auf dem benachbarten Standort des 
ehemaligen Krankenhauses Oskar-Helene-Heim Nachnutzungsüberlegungen gibt, 
die ebenfalls in Richtung „Gesundheit“ abzielen. Die im benachbarten Oskar-
Helene-Heim entstehenden Fitness-Wellness-Nutzungen haben nach derzeitigem 
Kenntnisstand einen besonderen Bezug zur „Natur“ und zu begrünten und gärtne-
risch gestalteten Flächen. Dieser Bezug leitet sich aus dem dort vorhandenen um-
fangreichen Waldbestand ab. Bei den auf der „Truman-Plaza“ vorgesehenen Nut-
zungen handelt es sich demgegenüber eher um „herkömmliche“ Fitness- und Well-
nessnutzungen. Auch bei einer ähnlichen Ausrichtung der beiden Bereiche wird da-
von ausgegangen, dass diese nicht den gleichen Personenkreis ansprechen. Von 
einer Überversorgung wird daher nicht ausgegangen. 
Die im Bereich des ehemaligen American Headquarter vorgesehenen gewerblich 
nutzbaren Flächen lassen keinen besonderen Schwerpunkt im Bereich Medizin / 
Praxen / Gesundheit erkennen. Es werden allgemeine gewerbliche Nutzungen an-
geboten Bisher sind aber nur Wohnnutzungen geplant und beantragt. Die dortigen 
Planungen werden gegenüber den Planungen auf der „Truman-Plaza“ als verträg-
lich eingeschätzt. 
Ein Vergleich der „Zehlendorfer Welle“ mit dem Vorhaben „Truman-Plaza“ kann zu 
keinem sinnvollen Ergebnis führen: Im Gegensatz zur „Truman-Plaza“ richtet sich 
die „Zehlendorfer Welle“ zu einem nicht unerheblichen Teil an Publikum außerhalb 
des Nahbereichs: Insofern können Erfahrungen mit der „Zehlendorfer Welle“ nicht 
auf die „Truman-Plaza“ übertragen werden. Zum angeführten Leerstand ist anzu-
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merken, dass aktuell eine Privatschule in die „Zehlendorfer Welle“ einzieht. Nen-
nenswerte Leerstände sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhanden. 

 
Es wurden Argumente gegen die Architektur vorgebracht. Hier wurde insbesondere 
die Errichtung eines sechsgeschossigen Gebäudeteils kritisiert, da sich dieser nach 
Meinung vieler Bürger nicht in die Umgebung einfüge. 

Abwägung: Der sechsgeschossige Gebäudeteil nahe dem Wald im Kreuzungsbe-
reich von Clayallee und Argentinische Allee definiert einen prägnanten Abschluss 
des Sondergebiets, der auch künftig beibehalten werden soll. Durch die enge räum-
liche Abgrenzung dieses Gebäudeteils ist gesichert, dass die optische Wirkung des 
Sechsgeschossers auf den Nahbereich begrenzt bleibt. 

 
Es wurde vorgetragen, dass durch die Planung Belange des Denkmalschutzes ver-
letzt würden, da die künftige Bebauung keine Rücksicht auf die angrenzenden Denk-
mäler nehme.  

Abwägung: Da die für den Denkmalschutz zuständigen Behörden keine Bedenken 
zu der Planung mitgeteilt haben ist davon auszugehen, dass keine denkmalrechtli-
chen Aspekte der Planung entgegenstehen. Tatsächlich konnten allein durch die 
vorhandene Clayallee mit nicht überbaubarem Grünstreifen große Abstände zu den 
Denkmälern eingehalten werden, so dass deren Wirkungsradius in keiner Weise 
beeinträchtigt wird. 

 
Zum Verkehr und Erschließung, insbesondere zu Schulwegen, wurde mitgeteilt, dass 
diese Belange nicht bzw. nicht ausreichend untersucht worden seien. 

Abwägung: Im erstellten Verkehrsgutachten wurden auch die Schulwege zu be-
nachbarten Schulen thematisiert. Es konnte nicht festgestellt werden, dass das Ver-
kehrsgutachten lückenhaft war. 

 
Es wurde bemängelt, dass Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur (Kita, Schulen, 
Spielplätze) nicht berücksichtigt worden seien. 

Abwägung: Der Investor hat sich bezüglich einer Kindertagsstätte im städtebauli-
chen Vertrag zur Leistung eines angemessenen Beitrags verpflichtet. Weitergehen-
de Regelungen hierzu sind nicht erforderlich. 
Zu den Schulen ist anzumerken, dass die zuständigen Verwaltungen das Erforder-
nis zusätzlicher Schulplätze erkannt haben, jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keine konkreten Aussagen hierzu treffen können. Das Verfahren zur Standortwahl 
ist noch nicht abgeschlossen. 
Bezüglich der Errichtung von Spielplätzen gelten die Vorschriften der Bauordnung 
von Berlin (BauO Bln) unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans. 
Die gemäß § 8 BauO Bln geregelte Pflicht zur Herstellung von notwendigen Kinder-
spielplätzen ist ohne gesonderte Festsetzung im Bebauungsplan gültig. 

 
Bezüglich der dauerhaften Sicherung der Jugendfreizeiteinrichtung Marshallstraße 
wurde die Wirksamkeit der vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen angezweifelt. 

Abwägung: Der Erhalt der Jugendfreizeitstätte wird durch Regelungen in einem 
städtebaulichen Vertrag (Errichtung Schallschutzwände, Verzicht auf Rechtschutz-
möglichkeiten) sowie Festsetzungen zum Schallschutz im benachbarten allgemei-
nen Wohngebiet hinreichend gewährleistet. 

 
Es wurde angeregt, dass der städtebauliche Vertrag öffentlich einsehbar sein sollte. 

Abwägung: Die Zusammenfassung der Inhalte des Vertrags ist in der Begründung 
des Bebauungsplans enthalten. Dies wird als ausreichend angesehen. Der Vertrag 
war außerdem über die Internetplattform der BVV sowie einzelner Parteien jeder-
mann zugänglich. 
Der Vertrag lag den zuständigen politischen Gremien vor. Hierdurch ist gesichert, 
dass eine unabhängige Kontrolle der Inhalte stattfinden kann. 
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Begründung Bebauungsplan 6-22: Stand: Juli 2013 

 
Vielfach wurde der Hinweis vorgebracht, dass auf der „Truman-Plaza“ (insbesondere 
auch im Wald bzw. entlang des Teichs) keine öffentlichen Querungsmöglichkeiten 
bzw. Rad- und Fußwegerechte vorhanden seien. Hierdurch wäre das Entstehen einer 
„closed community“ gefördert. 

Abwägung: Die Hinweise sind dem Grunde nach gegenstandslos, da der Bebau-
ungsplan um die geforderten öffentlichen Wegerechte ergänzt worden war. Um 
Fußgängern bzgl. der Wegenutzung und Querungsmöglichkeiten den Vorrang zu 
geben, werden keine Radfahrrechte verbindlich festgesetzt. Da der Bebauungsplan 
Radfahrrechte nicht ausschließt, ist dem Eigentümer der von den Wegerechten be-
troffenen Grundstücksflächen bei Bedarf jedoch die Möglichkeit belassen, das Rad-
fahren in diesen Bereichen zuzulassen. Eine direkte öffentlicher Zugänglichkeit des 
Teichs soll nicht erfolgen. Es wird als ausreichend eingeschätzt, dass der Teich von 
angrenzenden Verkehrsflächen aus von jedermann wahrgenommen werden kann. 

 
Es wurde mitgeteilt, dass Bau- und Entwicklungsmaßnahmen in der Umgebung, ins-
besondere im Oskar-Helene-Heim und im American Headquarter, bei der Planung 
auf der „Truman-Plaza“ nicht berücksichtigt worden sind.  

Abwägung: Die Mitteilungen haben sich als gegenstandslos herausgestellt. Die 
Entwicklungen im Umfeld wurden durch verschiedene Gutachten ( Einzelhandel, 
Verkehr) berücksichtigt. Die Begründung enthält an verschiedenen Stellen ausrei-
chende Querverweise zu Bestand und Planung in der Umgebung. 

 
Die Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB wurde für 
unzulässig erachtet. 

Abwägung: Die Voraussetzungen zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
sind gegeben. Die Begründung enthält hierzu weitergehende Hinweise. Die Durch-
führung eines Verfahrens nach § 13a BauGB ist sachgerecht. Eine rechtliche Unzu-
lässigkeit des Verfahrens ist nicht zu befürchten. 

 
Es wurde kritisiert, dass nicht ausreichend Gebäudebegrünungen (Wand- und Dach-
begrünung) festgesetzt seien. 

Abwägung: Im Bebauungsplan ist bereits eine Mindest-Dachbegrünung festgesetzt. 
Dies wird als ausreichend angesehen. Eine vollumfängliche Dachbegrünung lässt 
sich weder städtebaulich, noch naturschutzfachlich begründen. Die zwingende 
Festsetzung von Wandbegrünungen lässt sich nicht aus der Umgebung ableiten.  

Bei der Errichtung von Gebäuden sollten ökologische Bauweisen (z. B. „Nullemissi-
ons-Häuser“) zur Anwendung kommen. 

Abwägung: Die auf der „Truman-Plaza“ geplanten Gebäude müssen zum Zeitpunkt 
Ihrer Errichtung alle gültigen bautechnischen Normen erfüllen. Hierdurch wird ge-
währleistet, dass alle Gebäude bezüglich ihrer energetischen Eigenschaften auf 
dem neuesten Stande sind. Aus diesen Grund sind Festsetzungen im Bebauungs-
plan, welche die Errichtung von „Nullemissions“- oder „Plusenergiehäusern“ zum 
Gegenstand haben, nicht erforderlich. 
Da die Festsetzungen des Bebauungsplans die Errichtung von „Nullemissions“- 
oder „Plusenergiehäusern“ nicht ausschließen, kann der Bauherr diese jederzeit 
nach eigenem Ermessen errichten. 

 
Die Planung eines Teichs wurde als ökologisch unsinnig kritisiert. 

Abwägung: Der Begründung kann entnommen werden, dass der Teich in erster Li-
nie der landschaftlichen Gestaltung des allgemeinen Wohngebiets dienen soll. Die 
Schaffung eines Biotops steht nicht im Vordergrund. Dennoch wurde die Errichtung 
einer naturnahen, ökologisch wirksamen Teichanlage angestrebt, was auch zu 
diesbezüglichen Regelungen im städtebaulichen Vertrag führte. 
Dass der Teich aufgrund erforderlicher Abdichtungen als bauliche Anlage zu bewer-
ten ist, ist dem Plangeber bekannt. Aus der Einordnung des Teichs als bauliche An-
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lage kann nicht abgeleitet werden, dass der Teich ökologisch unsinnig ist. Der Teich 
wird einen nennenswerten Beitrag zur Erhöhung der Artenvielfalt auf der Truman-
Plaza leisten. 

 
Der Bebauungsplan sollte um Regelungen zur Versickerung von Regenwasser er-
gänzt werden. 

Abwägung: Durch die unabhängig vom Bebauungsplan gelten Regelungen des Ber-
liner Wassergesetzes – hier insbesondere § 36a BWG – ist gesichert, das eine hin-
reichende Regenwasserversickerung stattfindet. 
Gemäß durchgeführter Baugrunduntersuchungen ist der Untergrund versickerungs-
fähig; die auf der „Truman-Plaza“ anstehenden Böden stehen einer Regenwasser-
versickerung nicht entgegen. 

 
Es gingen Hinweise ein, dass die Planung von PKW-Stellplätzen im Widerspruch zu 
einer nachhaltigen Baumaßnahme stehe. 

Abwägung: Die Bereitstellung einer gewissen Anzahl Stellplätze ist zum dauerhaft 
tragfähigen Betrieb eines Nahversorgungszentrums, dass durch weitere gewerbli-
che Nutzungen ergänzt wird, erforderlich. Die  Anzahl der konkret vorgesehenen 
Stellplätze lässt nicht erkennen, dass der Investor sein Nutzungskonzept auf einen 
außerörtlichen bzw. außerbezirklichen Kundenkreis ausgerichtet hat. 
Die Bereitstellung von Waren des täglichen Bedarfs in einem gegenwärtig unterver-
sorgten Bereich mit absehbarem Bevölkerungswachstum trägt außerdem dazu bei, 
dass perspektivisch Verkehrswege vermieden bzw. reduziert werden können. Dies 
trägt zum Umweltschutz und damit zur Nachhaltigkeit bei. 

 
Es wurde angemerkt, dass durch die Bebauung der „Truman-Plaza“ zur Verdrängung 
kultureller Nutzungen beitragen könne. 

Abwägung: Bei der „Truman-Plaza“ handelt es sich um eine umzäunte Brachfläche, 
die der Öffentlichkeit lediglich temporär im Rahmen von Volksfesten und Zirkus-
Gastspielen zugänglich war. Kulturelle Nutzungen waren an diesem Standort fak-
tisch nicht vorhanden. Eine Verdrängung findet nicht statt. 

 
Zum Verkauf von landeseigenen Grundstücken wurde angemerkt, dass diese nicht 
unter Wert verkauft werden dürften. 

Abwägung: Grundstückskäufe und –verkäufe sind nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung. Zu Verkaufspreisen bzw. der Ermittlung von Verkaufspreisen können keine 
Angaben gemacht werden. 
Die Regelungen des städtebaulichen Vertrages berücksichtigen, dass der Investor 
noch Flächen vom Land Berlin erwerben muss. 

 
Es wurde vorgebracht, dass alle haushaltsmäßigen Auswirkungen der Planung dar-
zustellen seien. 

Abwägung: Die haushaltsmäßigen Auswirkungen können der Begründung entnom-
men werden. Es wird davon ausgegangen, dass durch den Verkauf von landeseige-
nen Flächen oder die Eintragung von Dienstbarkeiten Einnahmen für das Land Ber-
lin entstehen werden. Ausgaben für das Land Berlin werden nicht erwartet. 

 
Ergebnis der Abwägung: Unter Würdigung der vorgebrachten Stellungnahmen war 
nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange festzustellen, dass eine Ände-
rung des Bebauungsplans nicht erforderlich ist. Die Begründung wurde redaktionell 
fortgeschrieben und angepasst. 
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Begründung Bebauungsplan 6-22: Stand: Juli 2013 

Beschluss des Bezirksamtes  
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat in seiner Sitzung am 04.09.2012 mit Be-
schluss Nr. 166/2012 Folgendes beschlossen  
·  nach Auswertung der Stellungnahmen zur Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Be-

teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach den §§ 3 
und 4 BauGB den sich aus der Abwägung ergebenden Entwurf des Bebauungs-
plans 6-22 sowie 

·  der Bezirksverordnetenversammlung den Bebauungsplanentwurf 6-22 zur Be-
schlussfassung gemäß § 6 Abs. 3 AG BauGB sowie den Entwurf der Rechtsver-
ordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 6-22 zur Entscheidung ge-
mäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 Bezirksverwaltungsgesetz vorzulegen. 

 
 
Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung 
Die Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf hat mit Beschluss Nr. 
185/2012 vom 19.09.2012 den sich aus der Abwägung des Bezirksamts ergebenden 
Entwurf des Bebauungsplans gemäß § 6 Abs. 3 AG BauGB beschlossen und über 
den Entwurf der Rechtsverordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 6-22 
gemäß § 12 Abs. 2 Bezirksverwaltungsgesetz entschieden . 
 
 
Genehmigte Bauvorhaben auf der Grundlage des § 33 A bs. 1 BauGB 
Für den Bereich des allgemeinen Wohngebiets wurden folgende Baugenehmigungen 
erteilt: 
·  am 09.10.2012 für die Außenanlagen Teich/Erschließungsstraße (Nr. 2012/1927), 
·  am 11.10.2012 für das Baufeld 2 (Nr. 2012/1924) und 
·  am 15.10.2012 für das Baufeld 1 (Nr. 2012/1925). 
Aus den jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ergaben sich keine Auswirkungen 
auf das Bebauungsplanverfahren.  
 
 
Anzeigeverfahren (Rechtsprüfung) 
Mit Schreiben vom 28.11.2012 wurde der Bebauungsplan der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt - II C – gemäß § 6 Abs. 4 AG BauGB angezeigt. Im Er-
gebnis des Anzeigeverfahrens stellte die Senatsverwaltung (Schreiben vom 
31.01.2013) fest, dass der Bebauungsplan in der vorgelegten Form durch das Be-
zirksamt noch nicht festgesetzt werden könnte. Neben Hinweisen wurde der Bebau-
ungsplan wegen Unwirksamkeit von vier textlichen Festsetzungen zu Flächen außer-
halb des Sondergebiets beanstandet. Die genannten Beanstandungen wurden nach 
vorheriger interner Abstimmung mit der Senatsverwaltung (Gespräch vom 
19.04.2013) wie folgt ausgeräumt: 
 
1. Beanstandung: 
Die textliche Festsetzung 8  bzgl. der Zulässigkeit eines weiteren „abgestaffelten“ 
Vollgeschosses im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet wurde wegen feh-
lender Rechtsgrundlage gestrichen; die Begründung wurde entsprechend geändert. 
Trotz der gestrichenen textlichen Festsetzung 8 sind gemäß der textlichen Festset-
zung 7 (nach Überarbeitung: Nr. 8) Dach- und Staffelgeschosse i. S. der Bauordnung 
weiterhin zulässig, solange die zulässige Geschossfläche nicht überschritten wird.  
 
2. Beanstandung: 
Die in der textlichen Festsetzung 12 Satz 2  beabsichtigte Regelung bzgl. der „aus-
nahmsweisen“ Zulässigkeit für unterirdische, überörtliche Fernwärmeleitungen inner-
halb und außerhalb überbaubarer Grundstücksflächen wurde wegen fehlender Rech-
tesgrundlage gestrichen; die Begründung wurde entsprechend geändert. Die im 
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Plangebiet verlaufende Hauptversorgungsleitung wurde am 09.07.2010 mittels Ein-
tragung einer beschränkten Dienstbarkeit im Grundbuch gesichert, so dass weitere 
Sicherungsansprüche durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan nicht 
bestehen.  
 
3. Beanstandung: 
·  Das Ziel des Schutzes von sog. Außenräumen von Wohnungen (Dachterrassen, 

Balkone usw.) durch schalltechnische bauliche Abschirmungen gemäß der text-
lichen Festsetzung 16 Nr. 2  oberhalb bestimmter Höhen im allgemeinen Wohn-
gebiet ist nicht aus den Regeln der TA Lärm ableitbar, aber auch nicht mit be-
sonderen Gestaltungsanforderungen gemäß § 12 BauGB zu begründen. Die text-
liche Festsetzung 16 Nr. 2 wurde daher gestrichen, die Begründung wurde ent-
sprechend geändert. Um den Schutz des Außenwohnraums künftig dennoch zu 
gewährleisten, werden die entsprechenden Regelungen unverändert in einem 
Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag vereinbart. 

·  Die textliche Festsetzung 16 Nr. 1  bzgl. passiver Schallschutzmaßnahmen in 
Form von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen bleibt weiterhin Bestandteil 
des Bebauungsplans. Diese Festsetzung wird nun aber allein mit Immissions-
schutz begründet (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB); die Begründung wurde ent-
sprechend geändert. Zudem wurde die textliche Festsetzung 16 Nr. 1 durch ver-
einfachte Neuformulierung der bisherigen, als unzulässig beanstandeten Alterna-
tivregelung überarbeitet. Die alternativ zulässigen Maßnahmen gleicher Wirkung 
werden künftig nur im Begründungstext ausführlich erläutert.  

·  Das Ziel des Außenwohnraumschutzes ist nicht mehr auf der Grundlage der TA 
Lärm sondern als allgemeine Aufgabe der Bauleitplanung (Wahrung gesunder 
Lebensverhältnisse) zu beschreiben bzw. zu begründen. Ausgehend von dem 
geplanten städtebaulichen Konzept einer freistehenden, optisch durchlässigen 
Bebauung im allgemeinen Wohngebiet wird im Rahmen der Abwägung der Be-
lange dem Außenwohnraumschutz in Verbindung mit dem Einsatz passiver 
Schallschutzmaßnahmen gegenüber anderen Immissionsschutzmöglichkeiten 
(Gebäudestellungen, Trennungsgebot) der Vorzug gegeben. Eine entsprechende 
ausführliche Abwägung zu diesem Thema wurde neu in die Begründung einge-
arbeitet. So wird auch dem Hinweis der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB entsprochen. 
Hier war der bestehende Immissionskonflikt Jugendfreizeitheim / Wohnen als 
noch nicht ausreichend bewältigt bezeichnet worden. 

 
4. Beanstandung: 
Der textlichen Festsetzung 2  fehlt zum beabsichtigten Einzelhandelsausschluss im 
Mischgebiet die ausreichende, städtebaulich aber zwingende Begründung. Der Be-
gründungstext wurde daher im Sinne der Beanstandung deutlich überarbeitet und 
vertieft. Aufgrund der zu unbestimmten Formulierung in Satz 3 bzgl. `anderer im 
Mischgebiet zulässiger Nutzungen´ wurde diese Regelung der textlichen Festsetzung 
überarbeitet und die um die tatsächlich in Betracht kommenden Zulässigkeitstatbe-
stände gemäß § 6 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO ergänzt. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gab weiterhin Hinweise, die zu folgenden 
redaktionellen Korrekturen führten: 
 
·  Ergänzung der textlichen Festsetzung 10 (zulässige Gebäudelänge im Mischge-

biet bis zu 35 m) um das Wort `maximal´. 
·  Ergänzung der textlichen Festsetzung 16 im einleitenden Satz um die Worte 

`…durch die Außenanlagen…´. 
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·  Ergänzung der Begründung, dass von der textlichen Festsetzung 32 (zulässige 
technische Einrichtungen auf Dachflächen im SO) auch Schornsteine erfasst 
sind. 

·  Ergänzung der Begründung um einen Hinweis, welche Teile der Tiefgaragen mit 
einer Erdschicht zu bedecken sind. 

·  Richtigstellung in der Begründung, dass nicht Radfahr- bzw. Gehrechte sondern 
allein Flächen mit den entsprechenden Rechten festgesetzt werden. 

 
Die aufgrund der genannten Bedenken und Hinweise aufgeführten Änderungen und 
Ergänzungen wurden entsprechend in die Begründung und den Bebauungsplan 
(Deckblatt vom 05.07.2013) eingearbeitet. Unabhängig davon wurde aufgrund des 
Sen Stadt-Rundschreibens Nr. 1/2013 vom 28.02.2013 eine weitere textliche Fest-
setzung („Mustertextbestimmung“) bzgl. der zulässigen Grundfläche im Zusammen-
hang mit einer Baukörperausweisung im Bebauungsplan aufgenommen. Im Zuge der 
Überarbeitung der textlichen Festsetzungen musste die Nummerierung teilweise re-
daktionell angepasst werden.  
 
Die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen in der Begründung befinden sich 
im Wesentlichen auf den folgenden Seiten: S. 7 und 48: überörtliche Fernwärmelei-
tung, S. 29: Einzelhandelsausschluss Mischgebiet, S. 37 und 39: Zulässigkeit Staffel-
geschoss, S. 47: Karte Abstandsflächenunterschreitung, S. 48, 68, 82 und 86: Rad-
fahr- / Gehrechte, S. 55-57 und 79: Schallschutz Außenwohnräume, S. 56: Schall-
schutz Aufenthaltsräume/Alternativregelung, S. 64: Begrünung Tiefgaragen, S. 69: 
Technische Aufbauten, S. 71: Nachträge zum städtebaulichen Vertrag, S. 88: Stel-
lungnahme Immissionsschutz, S. 95-97: Verfahrensablauf, S. 99, 101 und 102: Text-
liche Festsetzungen.  
 
Mit dem Investor wurde am 25. / 26.06.2013 bzgl. des Außenwohnraumschutzes in 
Teilen des allgemeinen Wohngebiets ein Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag ver-
einbart. Die Leitungsverwaltung (Vattenfall) wurde als Betroffener der Änderung mit 
Schreiben vom 03.06.2013 informiert. Nach erneuten Beschlussfassungen des Be-
zirksamts und der Bezirksverordnetenversammlung ist der Bebauungsplan gemäß § 
6 Abs. 4 AG BauGB erneut bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt anzuzeigen. 
 
 
Erneute Beschlussfassungen Bezirksamt und Bezirksve rordnetenversammlung 
 
 
Erneutes Anzeigeverfahren 
 
 
Festsetzung 
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hat den Bebauungsplan 6-22 durch Rechtsver-
ordnung vom __________ festgesetzt. 
 
 
Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
Die Rechtsverordnung wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt am __________ auf 
Seite __________ verkündet. 
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V. Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) vom 07. November 1999 
(GVBI. S. 578), geändert durch das Gesetz vom 03. November 2005 (GVBI. S. 692) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung – PlanV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 
 
 

Aufgestellt: Berlin Steglitz - Zehlendorf, den 5. Juli 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norbert Schmidt 
Bezirksstadtrat 

Sabine Lappe 
Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung 
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VI. Anlagen 

1. Textliche Festsetzungen 

 
Art der baulichen Nutzung 
 
1. 
Im allgemeinen Wohngebiet sind die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 
nicht zulässig. 
Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 der Baunutzungsverordnung (Garten-
baubetriebe und Tankstellen) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 
 
2. 
Im Mischgebiet sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 der Baunutzungsverordnung ge-
nannten Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten) sowie 
die in § 6 Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung genannten Einzelhandelsbetriebe 
nicht zulässig. Die Ausnahmen nach § 6 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (Ver-
gnügungsstätten) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
Die in § 6 Abs. 2 Nr. 4 der Baunutzungsverordnung genannten sonstigen Gewerbe-
betriebe und die in § 6 Abs. 2 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung genannten Schank- 
und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes und die in § 6 
Abs. 2 Nr. 5 der Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen (Anlagen für Verwal-
tungen sowie für kirchliche kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) 
mit Verkauf an letzte Verbraucher können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 
sie einem Betrieb räumlich-funktional zugeordnet und ihm gegenüber in der Ge-
schossfläche deutlich untergeordnet sind. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 
 
3. 
Im Mischgebiet sind Wohnungen im ersten Vollgeschoss nur ausnahmsweise zuläs-
sig. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 9 Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO 
 
4. 
Das Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von der Gesundheit dienen-
den Einrichtungen und Einzelhandelsbetrieben der Nahversorgung. 
 
Zulässig sind 
1. Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
2. Einzelhandelsbetriebe, sofern die Verkaufsfläche innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen insgesamt 0,47 m² pro m² der überbaubaren Grundstücksflächen 
nicht überschreitet. Von der zulässigen Verkaufsfläche müssen mindestens 75 % 
durch die nachfolgend genannten Sortimente eingenommen werden: 
- Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren 
- Apotheken, medizinische, orthopädische und kosmetische Artikel sowie 
- Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf. 
3. Schank- und Speisewirtschaften, 
4. Räume für freie Berufe sowie 
5. nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 11 BauNVO 
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Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksf lächen 
 
5. 
Im Sondergebiet und im Mischgebiet wird als zulässige Grundfläche die im zeichneri-
schen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
 
6. 
Im allgemeinen Wohngebiet darf bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche durch 
die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie baulichen Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die 
festgesetzte Grundfläche bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 
0,5 entspricht, überschritten werden. 
Zur Errichtung eines Teiches sowie der dem Unterhalt und dem Betrieb des Teichs 
dienenden Nebenanlagen gemäß textlicher Festsetzung 19 darf die festgesetzte 
Grundfläche bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 0,75 ent-
spricht, überschritten werden. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
 
7. 
Im Sondergebiet darf bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche durch die Grund-
flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie baulichen Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die festgesetzte 
Grundfläche bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 0,8 entspricht, 
überschritten werden. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
 
8. 
Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind in den Baugebieten die Flä-
chen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazu-
gehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 20 Abs. 3 BauNVO 
 
 
Bauweise 
 
9. 
Im allgemeinen Wohngebiet dürfen Gebäude eine Länge von 35 m je Gebäudeseite 
nicht überschreiten; im Übrigen gilt die offene Bauweise. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 Abs. 2 und 4 BauNVO 
 
10. 
Im Mischgebiet sind innerhalb der mit S bezeichneten überbaubaren Grundstücksflä-
che Gebäude mit einer Länge bis zu maximal 35 m zulässig. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 Abs. 4 BauNVO 
 
 
Weitere Arten der baulichen Nutzung 
 
11. In den Baugebieten sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und 
der mit TGa 1 sowie St bezeichneten Flächen Garagen und Stellplätze unzulässig. 
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Zufahrten zu Stellplätzen und Garagen gemäß textlicher Festsetzung Nr. 20 sind 
ausnahmsweise zulässig.  
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO 
 
12. 
Im allgemeinen Wohngebiet sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungs-
verordnung nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, innerhalb der mit 
D1, D2, D3 und D4 sowie F1 und F2 bezeichneten Flächen gemäß den textlichen 
Festsetzungen Nr. 20 und 21 sowie innerhalb der mit C bezeichneten Fläche gemäß 
textlicher Festsetzung Nr. 19 zulässig.  
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. mit § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO 
 
13. 
Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
 
 
Immissionsschutz 
 
14. 
Zum Schutz vor Lärm muss im allgemeinen Wohngebiet in den mit A und B bezeich-
neten überbaubaren Grundstücksflächen in Gebäuden mindestens ein Aufenthalts-
raum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den Fenstern vom Hüttenweg abgewandt 
sein. Dies gilt nicht, wenn die Wohnungen einen Abstand von mehr als 40,0 m zum 
Hüttenweg, lotrecht gemessen zur festgesetzten Straßenbegrenzungslinie, aufwei-
sen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
15. 
Zum Schutz vor Lärm muss im allgemeinen Wohngebiet in den mit A und B bezeich-
neten überbaubaren Grundstücksflächen in Gebäuden mindestens ein Aufenthalts-
raum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens zwei Aufenthaltsräume mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen ver-
sehen werden, sofern diese zum Hüttenweg ausgerichtet sind. Dies gilt nicht, wenn 
die Wohnungen einen Abstand von mehr als 40,0 m zum Hüttenweg, lotrecht gemes-
sen zur festgesetzten Straßenbegrenzungslinie, aufweisen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
16. 
Zum Schutz vor Freizeitlärm durch die Außenanlagen des George-Marshall-
Jugendfreizeitheims bestehen in Gebäuden im allgemeinen Wohngebiet in den unten 
genannten Flächen folgende Beschränkungen: 
 
Fläche  Beschränkungen gelten ab einer Höhe von 
L  56,3 m ü. NHN 
M1, M2  59,6 m ü. NHN 
N1, N2, N3  62,8 m ü. NHN 
P1, P2, P3  66,1 m ü. NHN 
 
Notwendige Fenster für die Belüftung von Aufenthaltsräumen sind nur zulässig, so-
fern sie mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen versehen sind und das erforder-
liche bewertete Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 (in der Fassung der Liste der 
technischen Baubestimmungen des Landes Berlin vom 23. Februar 2011 - Abl. S. 
508) für die gesamte Fensterkonstruktion (einschließlich Lüftungseinrichtung) ein-
gehalten wird. 
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Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
17. 
Zum Schutz vor Lärm muss im Mischgebiet in den mit R und S bezeichneten über-
baubaren Grundstücksflächen in Gebäuden mindestens ein Aufenthaltsraum von 
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindes-
tens zwei Aufenthaltsräume mit den Fenstern von der Clayallee und dem Hüttenweg 
abgewandt sein. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
18. 
Zum Schutz vor Lärm muss im Mischgebiet in den mit R und S bezeichneten über-
baubaren Grundstücksflächen in Gebäuden mindestens ein Aufenthaltsraum von 
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindes-
tens zwei Aufenthaltsräume mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen versehen 
werden, sofern diese zur Clayallee oder zum Hüttenweg ausgerichtet sind. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
 
Grünfestsetzungen 
 
19. 
Die mit C bezeichnete Fläche für eine Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft im allgemeinen Wohngebiet dient der Anlage 
eines Teiches sowie dessen gärtnerischer Einbindung in das Baugebiet. Innerhalb 
der Fläche C ist ein mindestens 5.000 m² großer Teich anzulegen, dessen Tiefe ma-
ximal 4,0 m und dessen Volumen maximal 15.000 m³ betragen darf. Der Teich muss 
gegenüber dem Grundwasser abgedichtet sein. Die Einleitung von unbelastetem O-
berflächen- und Regenwasser in den Teich ist zulässig. Der nicht als Teich angelegte 
Anteil an der Fläche C ist in der Weise zu entwickeln, dass der Charakter einer natur-
nahen Garten- und Uferfläche entsteht und erhalten bleibt.  
Zwischen den festgesetzten Verkehrsflächen und dem Teichufer ist eine mindestens 
8 m breite Sichtbeziehung von sichtbehindernden baulichen Anlagen und Bepflan-
zungen freizuhalten. Im Bereich dieser Sichtbeziehung sind Einfriedungen gemäß 
textlicher Festsetzung 31, Satz 1-4 auch entlang der festgesetzten Verkehrsflächen 
zulässig. Im Bereich dieser Sichtbeziehung sind Einfriedungen gemäß textlicher 
Festsetzung 31, Satz 5-7 auch in an den Baugrenzen gelegenen Randbereichen zu-
lässig. Wege und Stege sowie dem Unterhalt und dem Betrieb des Teiches dienende 
Anlagen sind zulässig. Sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsver-
ordnung sind innerhalb der mit C bezeichneten Fläche unzulässig. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 
20. 
Die mit D1, D2, D3 und D4 bezeichneten Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch in 
der Weise anzulegen und zu unterhalten, dass eine den Straßenraum begleitende 
Vorgartenzone entsteht. Die Pflanzungen sind zu erhalten. Innerhalb der jeweiligen 
Flächen sind Wege, eine Zufahrt, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung zulässig und von der Pflanzbindung 
ausgenommen, sofern deren Flächenanteil innerhalb der jeweiligen Fläche insgesamt 
20 % nicht überschreitet. Zufahrten dürfen eine Breite von jeweils 3,5 m, gemessen 
entlang der Straßenbegrenzungslinie, nicht überschreiten. Wege dürfen eine Breite 
von jeweils 2,5 m nicht überschreiten. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
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21. 
Die mit F1 und F2 bezeichneten Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch in der 
Weise anzulegen und zu unterhalten, dass eine den Straßenraum begleitende Vor-
gartenzone entsteht. Die Pflanzungen sind zu erhalten. Innerhalb der jeweiligen Flä-
chen sind Wege, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 
der Baunutzungsverordnung zulässig und von der Pflanzbindung ausgenommen, so-
fern deren Flächenanteil innerhalb der jeweiligen Fläche insgesamt 20 % nicht über-
schreitet. Wege dürfen eine Breite von jeweils 2,5 m nicht überschreiten. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
22. 
Die mit G bezeichnete Fläche zum Anpflanzen ist gärtnerisch anzulegen und zu un-
terhalten. Die Pflanzungen sind zu erhalten. Die Anlage von Wegen sowie unterge-
ordneten Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 der Baunutzungsver-
ordnung ist auf bis zu 20 % innerhalb der Fläche zulässig; die genannten Anlagen 
sind von der Verpflichtung zum Anpflanzen ausgenommen. Werbeanlagen sind unzu-
lässig. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
23. 
Die mit H und J bezeichneten Flächen zum Anpflanzen sind gärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. Die Anlage von Wegen, Plätzen und Spielplätzen ist auf bis zu 30 
% der jeweiligen Fläche zum Anpflanzen zulässig. Innerhalb der mit H bezeichneten 
Fläche sind mindestens 4 Bäume und innerhalb der mit J bezeichneten Fläche sind 
mindestens 3 Bäume zu pflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden 
Bäumen sind vorhandene Bäume einzurechnen. Die Pflanzungen sind zu erhalten. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
24. 
Auf den Flächen E und K sind vorhandene Bäume und Gehölze zu erhalten und bei 
Abgang nachzupflanzen. Innerhalb der Fläche E ist die Anlage eines Weges, der eine 
Breite von 2,5 m nicht überschreitet, ausnahmsweise zulässig und von der Erhal-
tungsbindung ausgenommen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
25. 
Die mit TGa 1 bezeichnete Fläche im Sondergebiet ist gärtnerisch anzulegen und zu 
unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Erdschicht über der Tiefgarage 
muss mindestens 0,8 m betragen. Die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage sowie 
zur Aufbringung einer Erdschicht gilt nicht für Wege, Plätze, Zufahrten zur Tiefgarage 
sowie untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 der Bau-
nutzungsverordnung. Der Flächenanteil der von der Verpflichtung zur gärtnerischen 
Gestaltung ausgenommenen Anlagen innerhalb der mit TGa 1 bezeichneten Fläche 
darf maximal 80 % betragen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
26. 
Im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet muss die Erdschicht über Tiefgara-
gen mindestens 0,6 m betragen. Die Flächen sind gärtnerisch anzulegen und zu un-
terhalten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Verpflichtung zur gärtnerischen 
Anlage sowie zur Aufbringung einer Erdschicht gilt nicht für Wege, Plätze, Zufahrten 
zur Tiefgarage sowie untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des 
§ 14 der Baunutzungsverordnung. Der Flächenanteil der von der Verpflichtung zur 
gärtnerischen Gestaltung ausgenommenen Anlagen darf im allgemeinen Wohngebiet 
maximal 35 % betragen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
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27. 
Innerhalb der mit St bezeichneten Fläche im Sondergebiet sind je angefangene 6 
Stellplätze ein Baum, mindestens 12 Bäume zu pflanzen. Entlang der Straßenbe-
grenzungslinie ist eine mindestens 90 m lange und mindestens 1,0 m hohe Hecke zu 
pflanzen. Die Hecke kann in ihrem Verlauf durch eine bis zu 8 m breite Grundstücks-
zufahrt unterbrochen werden; die Unterbrechung ist nicht auf die Mindestlänge der 
Hecke anzurechnen. Die Pflanzungen sind zu erhalten. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB 
 
28. 
Im Sondergebiet und im Mischgebiet sind mindestens 1/3 der Dachflächen zu begrü-
nen. Im allgemeinen Wohngebiet sind je überbaubarer Grundstücksfläche mindes-
tens 1/5 der Dachflächen zu begrünen. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 
 
 
Sonstige Festsetzungen 
 
29. 
Die Fläche Q ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Inner-
halb der Fläche ist die Errichtung von baulichen Anlagen und Bepflanzungen zuläs-
sig, sofern das Gehrecht in einer Breite von mindestens 3,0 m mit Anschlüssen an die 
Clayallee, den Hüttenweg und die Marshallstraße gewährleistet ist sowie die Er-
schließungsfunktion nicht eingeschränkt wird. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
 
30. 
Im Sondergebiet und im Mischgebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leis-
tung in Verbindung mit Gebäuden zulässig. 
§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 1 AGBauGB 
 
31. 
Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet dürfen Einfriedungen entlang der 
festgesetzten Verkehrsflächen eine Höhe von 1,4 m nicht überschreiten. Dies gilt 
auch für Bepflanzungen (z.B. Hecken) entlang festgesetzter Verkehrsflächen. Zuläs-
sig sind Sockelmauerwerke mit einer maximalen Höhe von 0,5 m in Verbindung mit 
Drahtzäunen oder Zäunen mit einer senkrechten Lattung, die nicht vollständig blick-
dicht errichtet werden. 
Als Bezugspunkt für die Messung der jeweiligen Höhe gilt die Mitte der nächstgele-
genen Verkehrsfläche. 
Einfriedungen, die nicht entlang der festgesetzten Verkehrsfläche errichtet werden, 
sind ausschließlich als Drahtzäune zulässig. Die Höhe über der Geländeoberfläche 
darf 1,3 m nicht überschreiten. Die Einfriedungen sind beidseitig durch eine Hecke 
einzugrünen. 
§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 1 AGBauGB 
 
32. 
Im Sondergebiet dürfen technische Einrichtungen und Aufbauten auf Dachflächen nur 
errichtet werden, wenn sie mindestens 3,0 m gegenüber der Außenwand des darun-
terliegenden Geschosses zurückgesetzt sind. 
§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 1 AGBauGB 
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33. 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 
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2. Verwendete Gutachten 

 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene Fachgutachten bzw. gu-
tachterliche Stellungnahmen erarbeitet und im Bebauungsplanverfahren verwendet. 
 
Boden / Baugrund / Altlasten 
·  Baugrundtechnische Untersuchung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, 

Köln, Oktober 2008. 
·  Gefährdungseinschätzung Truman Plaza in Berlin, M & P Ingenieurgesellschaft, Köln, 

September 2008. 
·  Protokoll über die Entnahme von Bodenproben in Anlehnung an BBodSchV, AZBA (Ana-

lytisches Zentrum Berlin Adlershof GmbH), Berlin, 24.01.2012 sowie   
Prüfbericht, AZBA (Analytisches Zentrum Berlin Adlershof GmbH), Berlin, 30.01.2012. 

 
Einzelhandel 
·  Verträglichkeitsanalyse für die Neuansiedlung nahversorgungsrelevanter Einzelhandels-

betriebe am Planstandort Trumanplaza in Berlin Steglitz-Zehlendorf, BBE Retail Experts, 
Hamburg, Juni 2011. 

·  Ergänzende Stellungnahme zum Planvorhaben Steglitz-Zehlendorf, Schreiben BBE Retail 
Experts 01.09.2010. 

·  Evaluation der „Verträglichkeitsanalyse“ für die geplante Neuansiedlung nahversorgungs-
relevanter Einzelhandelsbetriebe am Planstandort Truman-Plaza in Berlin Steglitz-
Zehlendorf (BBE Handelsberatung GmbH, Juni 2011), GMA Gesellschaft für Markt- und 
Absatzforschung, Dresden 27.10.2011. 

·  B-Plan 6-22 „Truman Plaza“, Themenbereich Einzelhandel, Städtebauliche Wirkungsab-
schätzung, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 06.12.2011.  
(Dieses Gutachten kann im Volltext den Anlagen der Begründung entnommen werden) 

 
Verkehr 
·  Berlin – Steglitz-Zehlendorf, Projekt Truman-Plaza, Clayallee 169-171, Verkehrserschlie-

ßung, Freie Planungsgruppe Berlin GmbH, Berlin, Ergebnisbericht Fortschreibung Febru-
ar 2011 / Januar 2012. 

 
Schall (Verkehrslärm) 
·  Schalltechnische Untersuchung – Lärmimmissionsprognose – „Truman Plaza“, Akustik 

Office, Hennigsdorf 10.02.2011. 
·  Immissionsfarbraster Schalltechnische Untersuchung „Truman Plaza“ Berlin Zehlendorf, 

Akustik Office, Hennigsdorf 10.01.2012. 
 
Schall (Freizeitlärm) 
·  Truman-Plaza Berlin, Immissionsprognose Skaterplatz, Bericht-Nr. M93 304/3, Müller 

BBM GmbH, 01.03.2012. 
(Dieses Gutachten kann im Volltext den Anlagen der Begründung entnommen werden) 

 
Bestandsaufnahme Wald 
·  Truman Plaza Berlin – Bestandsaufnahme und Bewertung, Büro Haan, Stand 24.08.2010, 

zuletzt geändert am 20.10.2010. 
·  Truman Plaza Berlin – Bestandsaufnahme und Bewertung, Büro Haan, Ergänzende Er-

fassung der Baumhöhen am 21.04.2011. 
 
Biotopkartierung 
·  Bebauungsplan X-188 „Truman Plaza“ in Berlin, Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Biotopkartie-

rung, Judith Stauch, Landschaftsplanung, 04.06.2009  
(Dieses Gutachten kann im Volltext den Anlagen der Begründung entnommen werden) 
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Fachbeitrag Landschaftspflege 
·  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 6-22, Dipl.-Ing. Landschafts-

planung J. Stauch, Berlin 28.03.2012. 
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3. Städtebaulicher Entwurf, Stand Oktober 2011 

(Die Darstellung dient nur der Veranschaulichung der geplanten Baulichkeiten zu 
dem o. g. Planungsstand. Sie hat keinen Rechts- oder Normcharakter. Gegenüber 
dem jetzigen Stand des Bebauungsplans bestehen geringfügige Abweichungen im 
Mischgebiet ) 
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4. Historische Nutzung „Truman-Plaza“ 

(entnommen aus: Gefährdungseinschätzung Truman Plaza in Berlin, M & P Inge-
nieurgesellschaft, Köln, September 2008) 
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5. Prüfung der Anwendbarkeit des beschleunigten Ver fahrens 

Die Prüfung der Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens wurde erstmals am 
27.08.2009 erstellt. Bei der hier aufgenommenen Fortschreibung handelt es sich um 
den Stand 21.01.2011. 
 
I. Einleitung und Voraussetzung aus § 13a BauGB 
Für das Gelände der „Truman-Plaza“ im Ortsteil Dahlem des Bezirkes Steglitz-
Zehlendorf, das durch Clayallee, Argentinische Allee, Marshallstraße und den Hüt-
tenweg begrenzt wird, soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
 
Da die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a Satz 1 und 2 BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung für Gebiete z. B. mit der Absicht der Nachverdichtung oder 
der Wiedernutzbarmachung) gegeben sind, soll das beschleunigte Verfahren zur An-
wendung kommen. 
 
Neben der Beschränkung auf Maßnahmen der Innenentwicklung definiert § 13a 
Abs. 1 BauGB Größenvorgaben, die für die Anwendung des beschleunigten Verfah-
rens zu beachten sind. So ist das beschleunigte Verfahren anwendbar für Bebau-
ungspläne, die eine Größe der Grundfläche i. S. von § 19 Abs. 2 BauNVO von weni-
ger als 20.000 m² festsetzen (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Sofern ein Bebauungsplan 
die Festsetzung einer Größe der Grundfläche von 20.000 m² bis weniger als 
70.000 m² vorsieht, ist das beschleunigte Verfahren nur anwendbar, wenn eine Vor-
prüfung des Einzelfalls zu dem Ergebnis führt, dass keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind (§ 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Da im vorliegenden Bebau-
ungsplan in der Summe eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m² zur 
Festsetzung vorgesehen ist, ist die Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalls 
aufgrund der Flächengröße nicht notwendig. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass die zulässige Gesamtversiegelung höher als die 
oben dargestellten 20.000 m² sein kann. Die für den Schwellenwert 20.000 m² rele-
vante Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO umfasst nur sogenannte „Hauptanla-
gen“ (z. B. Gebäude). Da die Grundfläche von Nebenanlagen (z. B. Terrassen), Stell-
plätze und Garagen, unterirdische Anlagen (z. B. Tiefgaragen) und Verkehrsflächen 
nicht gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO berechnet wird, kann die tatsächliche Versiegelung 
die 20.000 m²-Schwelle überschreiten. 
 
Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB ist die Anwendung des beschleunigten Verfahrens je-
doch nur möglich, sofern der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben be-
gründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
liegen, und sofern keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
und des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Euro-
päischen Vogelschutzgebiete bestehen. 
 
Aus diesem Grund  ist dem Aufstellungsbeschluss eine entsprechende Prüfung vor-
angestellt. 
 
Die durchgeführte Prüfung erfolgt nach der folgenden Methodik: 
 

1. Anwendbarkeit der umweltrelevanten Vorhaben aus der Anlage 1 (Liste der 
UVP-pflichtigen Vorhaben) zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) bzw. der landesgesetzlichen Regelung61 in Hinsicht auf die geplanten Fest-

                                                                �
61 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 

Februar 2010 (BGBl. I. S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 06. Oktober 2011 
(BGBl. I S. 1986) sowie Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei bestimmten Vorhaben, 
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setzungen des Bebauungsplans. Die Prüfung erfolgt anhand des vorliegenden städ-
tebaulichen Masterplans62, der Grundlage der zukünftigen Festsetzungen sein sollte. 
Die Prüfergebnisse werden mit den zwischenzeitlichen erfolgten und noch zu erwar-
tenden Konzeptänderungen abgeglichen. Der aktuelle Stand des Konzepts kann dem 
Kapitel VI 3 „Städtebaulicher Entwurf, Stand Oktober 2011“ entnommen werden. 
 
2. Prüfung der Vorhaben, die umweltrelevant im Sinne des UVPG sind und de-
ren Zulässigkeit im Bebauungsplan 6-22 begründet werden soll, je nach Fallkonstella-
tion: 
a. mit einer Umweltprüfung gemäß UVPG oder 
b. anhand der Anlage 2 (Kriterien über die Vorprüfung des Einzelfalls im Rah-

men einer Umweltverträglichkeitsprüfung) zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Da keine weiteren Bebauungspläne in einem engen sachlichen, räumlichen und zeit-
lichem Zusammenhang zur Planung stehen, muss nur das eigentliche Plangebiet be-
trachtet werden. 
 
II. Verbindliches Planungsrecht als Ausgangssituation für das Grundstück 
Der Baunutzungsplan vom 28.12.1960 weist als übergeleiteter verbindlicher Bauleit-
plan den Geltungsbereich als WA II / 3 - GRZ 0,3; GFZ 0,6 und maximal 2 Vollge-
schosse - aus. Das Gelände ist demnach rechtsverbindlich festgestelltes Bauland. 
 
Bezüglich der überbaubaren Grundstücksflächen richtet sich der Zulässigkeitsmaß-
stab nach § 34 BauGB, da für das Gebiet keine festgestellten Fluchtlinien gelten. 
Somit gilt für die Stellung von Baukörpern das „Einfügegebot“ des § 34 
Abs. 1 BauGB. Da die prinzipielle Bebaubarkeit der Fläche nicht in Frage steht, ist 
dieser Sachverhalt ohne Auswirkungen auf die überschlägige Prüfung möglicher 
Umweltauswirkungen, da hierfür die Stellung der Baukörper nicht ausschlaggebend 
ist. 
 
Die Zielstellung für die Entwicklung des Geländes, die aus dem Flächennutzungsplan 
von Berlin abzuleiten ist, ist Wohnbaufläche mit einer GFZ bis 1,5. 
 
III. Beschreibung des Planungsziels, städtebaulicher Masterplan 
Die Planungsabsicht beinhaltet die Errichtung überwiegender Wohnbebauung um ei-
nen zentral gelegenen, künstlich angelegten ca. 7.500 m² großen Teich, der zum 
Grundwasser abgedichtet sein soll, sowie Mischnutzung und Einzelhandel mit einer 
Verkaufsfläche von bis zu max. 2.500 m² in einem Geschäftshaus an der Ecke Clay-
allee / Argentinische Allee. Entlang der Clayallee sollen weitere Wohn- und Ge-
schäftshäuser sowie gewerblich genutzte Gebäude errichtet werden. Ein ebenerdiger 
Stellplatz soll im Kreuzungsbereich von Clayallee und Argentinischer Allee angelegt 
werden. Durch die Entwicklung des ca. 50.000 m² großen Geländes soll das brachge-
fallene Areal in den städtischen Kontext integriert werden. 
 
Die sich im Geltungsbereich befindlichen öffentlichen Verkehrsflächen mit einer Gesamt-
größe von ca. 11.750 m² sind für die Prüfung auf Anwendbarkeit des § 13a BauGB ohne 
Relevanz. 
 

                                                                                                                                                  �
Plänen und Programmen im Land Berlin (Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - 
UVPG-Bln) vom 7. Juni 2007, GVBl. S. 222. 

62  Truman Plaza, Stofanel Projektentwicklung, erstmalig mit Stand 13.08.2009 vorgelegt, im Fortgang des 
Verfahrens konkretisiert (zuletzt mit Stand Oktober 2011). 
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Eine Darstellung des letzten Standes des städtebaulichen Entwurfs, der dieser Prü-
fung zugrunde lag, kann dem Kapitel VI 3 „Städtebaulicher Entwurf, Stand Oktober 
2011“ entnommen werden. 
 
 
IV. Anwendbarkeit der umweltrelevanten Vorhaben aus der Anlage 1 zum UVPG 
Die Anlage 1 zum UVPG umfasst in 19 Kategorien diverse Vorhaben, die auf ihre 
Umweltauswirkungen zu überprüfen sind. Dabei sind die Kategorien 1 - 17 und 19 an-
lagenbezogen. Punkt 18 umfasst Planungen für Bauvorhaben. 
 
Kategorie 1: Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie 
Diese Kategorie enthält u.a. die Errichtung oder den Betrieb von Energieerzeugungs- 
und Verbrennungsanlagen, z. B. Heizkraftwerke, ab einer bestimmten Größe, die je 
nach Brennstoff variiert. 
 

Die Errichtung eines Kraft- oder Heizkraftwerkes zur Eigenversorgung des geplanten 
Baugebietes ist denkbar, sofern die Anlage als Nebenanlage gemäß § 14 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zugelassen werden kann. Eine ausdrückliche 
Festsetzung dazu ist nicht Ziel der Planung, die Errichtung einer eigenen Heizanlage 
bleibt dem Eigentümer vorbehalten. Da gängige Blockheizkraftwerke (BHKW) eine 
Größe von 5 MW üblicherweise nicht überschreiten63, ist das Erreichen der jeweiligen 
Prüfschwellen als unwahrscheinlich anzusehen. Eine weitere konkretisierte Prüfung, 
z. B. über die Anlagengröße ist jedoch nicht erforderlich, da die Zulässigkeit eines 
BHKW als Nebenanlage eines Baugebietes bereits aufgrund des geltenden Pla-
nungsrechtes (siehe II.) gegeben ist. Die denkbare Entwicklung ist demnach nicht 
durch den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren begründet. Eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 
 
Mit der Errichtung oder dem Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage oder einer Gas-
turbinenanlage zum Antrieb von Arbeitsmaschinen mit einer Mindestgröße von 1 MW 
ist nicht zu rechnen, da das Gebiet vorwiegend dem Wohnen dient und auch die ge-
werblichen genutzten Teile des Grundstückes entlang der Clayallee einen derartigen 
Bedarf nicht erwarten lassen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforder-
lich. 
 
Alle übrigen genannten Betriebe und Anlagen sind im Geltungsbereich unzulässig 
und bedürfen daher keiner weiteren Betrachtung. 
 
Kategorie 2: Steine und Erden, Glas, Keramik und Baustoffe 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (Steinbrüche, Zementwerke sowie Herstel-
lung und Bearbeitung von Asbest, Glas, Glasfasern und Keramik) dürften regelmäßig 
nur im Außenbereich, in Industrie- und Gewerbegebieten zulässig sein. Eine Prüfre-
levanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 3: Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (Hüttenwerke, Schmelzöfen, Walzwerke, 
Schiffswerften, Kfz-Fabriken etc.) dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in Indust-
rie- und Gewerbegebieten zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zuläs-
sigkeit aus. 

                                                                �
63  Eintrag „Blockheizkraftwerk“, www.wikipedia.de, Zugriff am 02.01.2011. 
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Kategorie 4: Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und Weiter-
verarbeitung 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (Herstellung von Stoffen in industriellen 
Umfang) dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in Industrie- und Gewerbegebieten 
zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 5: Oberflächenbehandlung von Kunststoffen 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (Oberflächenbehandlung von Metallen und 
Kunststoffen in Wirkbädern ab 30 m³) dürften regelmäßig nur im Außenbereich sowie 
in Industrie- und Gewerbegebieten zulässig sein, da die genannten Anlagen eine im-
missionsschutzrechtliches Genehmigung gemäß 4. BImSchG benötigen. Die prüfre-
levanten Wirkbäder ab 30 m³ werden vom Anhang 1 Nr. 3.10 Spalte 1 der 
4. BImSchG erfasst. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 6: Holz, Zellstoff 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (z. B. Herstellung von Papier ab 20 t pro 
Tag) dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in Industrie- und Gewerbegebieten zu-
lässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 7: Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel. Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (z. B. Intensivhaltung von Tieren, Schlacht-
anlagen, Fett- und Nahrungsmittelproduktion) dürften regelmäßig nur im Außenbe-
reich, in Industrie- und Gewerbegebieten zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet 
mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 8: Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (Lagerung, Behandlung und Verbrennung 
von Abfällen) dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in Industrie- und Gewerbege-
bieten zulässig sein. Dies gilt auch für die unter 8.2 genannten Brennstoffe, da ge-
werbliches Verbrennen von Abfällen zur Energiegewinnung nicht Bestandteil der un-
ter § 14 Abs. 2 BauNVO genannten Nebenanlagen eines Baugebietes ist, selbst 
wenn der produzierte Strom oder die produzierte Wärme dem Wohngebiet zugeführt 
werden. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 9: Lagerung von Stoffen und Zubereitungen 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (Lagerung brennbarer und giftiger Flüssig-
keiten) dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in Industrie- und Gewerbegebieten 
zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus.  
 
Kategorie 10: Sonstige Industrieanlagen 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen (z. B. Sprengstoffherstellung, Vulkanisie-
rung und Färbung) dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in Industrie- und Ge-
werbegebieten zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 11: Kernenergie 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen dürften regelmäßig nur im Außenbereich 
und in Industriegebieten zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässig-
keit aus. 
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Kategorie 12: Abfalldeponien 
 

Die hier genannten Betriebe und Anlagen dürften regelmäßig nur im Außenbereich, in 
Industrie- und Gewerbegebieten zulässig sein. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels 
Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 13: Wasserwirtschaftliche Vorhaben mit Benutzung oder Ausbaus eines 
Gewässers 
 

Von den hier genannten Betrieben und Anlagen ist lediglich die Nummer 13.3.3 - 
Entnahme von Grundwasser von 5.000 m³ bis weniger als 100.000 m³ von Relevanz. 
Die Anlage 1 zum UVPG fordert hier eine standortbezogene Umweltverträglichkeits-
prüfung. Hiernach ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das 
Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien er-
hebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann. Gemäß einer Stellungnahme 
der Wasserbehörde vom 22.06.2010 wurde mitgeteilt, dass für den geplanten Teich 
kein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren bzw. Plangenehmigungsverfahren 
erforderlich sei. Durch die für den Umweltschutz zuständigen Behörden wurden in 
den bisher durchgeführten Beteiligungsverfahren nicht mitgeteilt, dass die Errichtung 
des Teichs erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen mit sich bringt. Eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Bundesrecht ist nicht erforderlich. 
 
Die sonstigen Anlagen der Kategorie 13 (z. B. Abwasserbehandlung, Intensivfisch-
zucht, Tiefbohrung für Wasserversorgung, Bau und Betrieb von Häfen) dürften re-
gelmäßig nur im Außenbereich, in Industrie- und Gewerbegebieten zulässig sein. Ei-
ne Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 14: Verkehrsvorhaben 
 

Die hier genannten Anlagen (z. B. Bau von Bundeswasserstraßen, Bundesstraßen, 
Autobahnen etc.) erfordern ein eigenständiges Recht und sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Bebauungsplankonzeptes. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zuläs-
sigkeit aus. 
 
Kategorie 15: Bergbau 
 

Die hier genannten Anlagen erfordern ein eigenständiges Recht und sind nicht Ge-
genstand des vorliegenden Bebauungsplankonzeptes. Eine Prüfrelevanz scheidet 
mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 16: Flurbereinigung  
 

Die hier genannten Anlagen erfordern ein eigenständiges Recht und sind nicht Ge-
genstand des vorliegenden Bebauungsplankonzeptes. Eine Prüfrelevanz scheidet 
mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 17: Forstliche Vorhaben 
 

Die hier genannten Vorhaben (Rodungen von mehr als 1 ha bzw. Erstaufforstungen 
von mehr als 2 ha) sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplankonzep-
tes. Wald i. S. des Landeswaldgesetzes ist durch die geplanten Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht betroffen. Ein vorhandener Wald i. S. des Landeswaldgeset-
zes soll planungsrechtlich in seinem Bestand gesichert werden, Rodungen bzw. Erst-
aufforstungen sind nicht erforderlich sind. Eine Prüfrelevanz scheidet somit aus. 
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Kategorie 18: Bauvorhaben 
 

Die hier genannten Vorhaben umfassen ein weites Spektrum und sind ab einer be-
stimmten Größe zu untersuchen, jedoch nur dann, wenn sich der Projektort im Au-
ßenbereich nach § 35 BauGB befindet. Dies ist im vorliegenden Geltungsbereich 
nicht gegeben. 
 

Nummer 18.1 - Bau eines Feriendorfes 
Nummer 18.2 - Bau eines Campingplatzes 
Nummer 18.3 - Bau eines Freizeitparks  
Nummer 18.4 - Bau eines Parkplatzes (ab 5.000 m² Fläche) 
Nummer 18.5 - Bau einer Industriezone 
Nummer 18.6 - Bau eines Einkaufszentrums 
Nummer 18.7 - Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen (ab 
20.000 m² Grundfläche) 
 

Nach der Nummer 18.8 sind aber für alle Vorhaben der Nummern 18.1 bis 18.7, die 
einen bestimmten Prüfwert überschreiten, anlagenbezogene Prüfungen durchzufüh-
ren, wenn sie in einem Gebiet liegen, in denen ein verbindlicher Bebauungsplan exis-
tiert. Dies ist im vorliegenden Fall zutreffend, da der Baunutzungsplan von Berlin ein 
gültiger Bebauungsplan im Sinne des BauGB ist. Insofern ist ausschließlich die 
Nummer 18.6 - Bau eines Einkaufszentrums in der weiteren Prüfung zu untersuchen: 
Das städtebauliche Konzept, das die Grundlage für die geplanten Festsetzungen des 
Bebauungsplans darstellt, sieht die Errichtung eines Parkplatzes im Kreuzungsbe-
reich von Clayallee und Argentinischer Alle vor. Die Größe dieses geplanten Park-
platzes liegt jedoch unter 5.000 m², eine anlagenbezogene Prüfung ist nicht erforder-
lich. 
 
Der Bebauungsplan beabsichtigt die Umsetzung eines Bauvorhabens, in dem Einzel-
handelsnutzungen integriert sind. Die Verkaufsfläche der geplanten Einzelhandels-
nutzung soll ca. 2.500 m² betragen. Nach Nummer 18.6.2 i.V.m. Nummer 18.8 ist für 
Vorhaben mit einer Geschossfläche zwischen 1.200 m² und 5.000 m² eine anlagen-
bezogene Vorprüfung durchzuführen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, 
dass mit der Planung ein Vorhaben vorbereitet wird, das einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Eine Vorprüfung des Einzelfalls 
im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Anlage 2 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) erfolgt unter Punkt VI. 
 
Die Nummer 18.9 verweist auf das Landesrecht und ist Gegenstand einer gesonder-
ten Betrachtung (siehe Punkt V). 
 
Kategorie 19: Leitungsanlagen und andere Anlagen 
 

Die hier genannten Vorhaben sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
plankonzeptes. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Die vorhandenen, den Geltungsbereich querenden Fernwärmeleitungen, sind nicht 
planbedingt und verfügen – da sie rechtmäßig errichtet wurden – über Bestands-
schutz. Eine weitere Betrachtung ist nicht erforderlich. 
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V. Anwendbarkeit der umweltrelevanten Vorhaben nach Landesrecht Berlin 
Die Listen der UVP-pflichtigen Vorhaben nach Landesrecht (Berliner Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung Berlin - UVPG Bln) umfassen insgesamt 5 Kategorien: 
 
Kategorie 1: Verkehrsvorhaben 
 

Die hier genannten Anlagen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
plankonzeptes. Sie enthalten den Bau oder den Ausbau von Schnell- oder Hauptver-
kehrsstraßen. Zwar sind im Geltungsbereich mit der Clayallee und dem Hüttenweg 
zwei Hauptverkehrsstraßen anteilig im Geltungsbereich enthalten, jedoch ist für beide 
Straßen keine Ausbauabsicht vorhanden. Der Bebauungsplan beabsichtigt lediglich 
die Festsetzung der anteiligen Verkehrsflächen entlang der bestehenden Straßenbe-
grenzungslinien. Bei der innerhalb der „Truman-Plaza“ vorgesehenen privaten Ver-
kehrsfläche handelt es sich nicht um eine Schnell- oder Hauptverkehrsstraße; diese 
Fläche ist also kein UVP-pflichtiges Verkehrsvorhaben i. S. des Landesrechts. 
 
Die übrigen in der Kategorie 1 genannten Einrichtungen und Anlagen (z. B. Skipisten 
und Rodelbahnen) sind nicht Gegenstand der Planung. 
 
Kategorie 2: Bauvorhaben 
 

Die hier genannten Anlagen beziehen sich auf Punkt 18 der Anlage zum UVPG (sie-
he oben), jedoch mit der Einschränkung, dass die Anwendung nur auf die Anlagen 
und Einrichtungen beschränkt ist, für die kein Bebauungsplan aufgestellt ist. Die An-
wendung im vorliegenden Verfahren scheidet demnach aus. 
 
Kategorie 3: Errichtung und Betrieb von nicht dem Bundesberggesetz und nicht dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegenden Steinbrüchen, Tagebauen, Torfge-
winnungsanlagen und sonstigen Abgrabungen, die einschließlich der Aufschüttungen, 
die unmittelbare Folge von Abgrabungen sind 
 

Die hier genannten Vorhaben sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
plankonzeptes. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 4: Projekte zur Verwendung von Ödland oder naturnahen Flächen zu in-
tensiver Landwirtschaftsnutzung 
 

Die hier genannten Vorhaben sind nicht Gegenstand des vorliegenden Bebauungs-
plankonzeptes. Eine Prüfrelevanz scheidet mangels Zulässigkeit aus. 
 
Kategorie 5: Forstwirtschaftliche Vorhaben 
 

Die Kategorie 5 (Forstwirtschaftliche Vorhaben) stehen der Durchführung des Bebau-
ungsplanverfahrens gemäß § 13a BauGB nicht entgegen. Ein vorhandener Wald i. S. 
des Landeswaldgesetzes soll planungsrechtlich in seinem Bestand gesichert werden. 
Erstaufforstungen bzw. Rodungen sind daher nicht erforderlich und somit auch nicht 
Gegenstand der Planung. 
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VI. Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 2 zum UVPG 
Eine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 2 zum UVPG muss nur für die geplan-
te Zulässigkeit von Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche von 2.500 m² durchgeführt 
werden. Sonstige vorprüfungspflichtige Nutzungen scheiden aufgrund von baurechtli-
cher Unzulässigkeit bzw. mangelnder Prüfrelevanz in Hinsicht auf das UVPG aus. 
 
Wegen der unterschiedlichen Bezugsgrößen (Verkaufsfläche / Geschossfläche) wird 
der mit 2.500 m² Verkaufsfläche umweltprüfrelevante Planungsteil als 3.750 m² Ge-
schossfläche geprüft. Dabei erfolgt die Umrechung von Verkaufs- in Geschossfläche 
anhand der Annahmen des § 11 Abs. 3 BauNVO in Verbindung mit der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichtes. Danach gelten Einzelhandelseinrichtungen 
als großflächig, wenn ihre Geschossfläche 1.200 m² bzw. ihre Verkaufsfläche 800 m² 
überschreitet. Dies entspricht einem Verhältnis von Verkaufs- zu Geschossfläche von 
2:3. 
 
1. Merkmale des Vorhabens 
 
1.1 Größe des Vorhabens 
Der Bebauungsplan hat neben der Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes mit 
einem zentral gelegenen künstlich angelegten und zum Grundwasser abgedichteten 
Teich, um den Wohngebäude gruppiert sind, ein gemischt genutztes Gebiet sowie ein 
Sondergebiet im Osten des Geltungsbereiches als Zielstellung. Darüber hinaus soll 
eine begrünte Fläche als Teil des gemischt genutzten Baugebiets die Clayallee be-
gleiten. Zur Erschließung der inneren Teile der „Truman-Plaza“ soll eine private Ver-
kehrsfläche festgesetzt werden. 
 
Die zulässige Grundfläche soll im Bereich des allgemeinen Wohngebietes auf etwa 
6.250 m², im Bereich einer gemischt genutzten Gebietes auf 2.634 m² und im Bereich 
eines Sondergebiets auf 5.284 m² begrenzt werden. Bei einer Fläche aller Baugebie-
te von 49.230 m² ergibt das eine gemittelte GRZ von ca. 0,28. Bei einer ebenerdigen 
Anordnung aller Einkaufsflächen im Erdgeschoss entspricht der Geschossflächenan-
teil von ca. 3.750 m² für Einzelhandelsnutzungen einer identischen Grundfläche. Das 
geplante Einzelhandelsvorhaben nimmt somit räumlich nur einen sehr untergeordne-
ten Anteil der Fläche des Gesamtvorhabens ein. 
 
Die errechnete gemittelte GRZ entspricht dem bereits zulässigen Nutzungsmaß (sie-
he Kap. II). Die Obergrenzen der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO 
werden unterschritten. 
 
1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft 
Der Großteil der Gesamtfläche ist frei von baulichen Nutzungen. Es existieren nur 
noch wenige kleinere Gebäude im Plangebiet (Trafohaus, ehem. Haltestelle) sowie 
geringe ergänzende Neben- und Wegeflächen, deren Abriss ebenfalls beabsichtigt 
ist. Das Gelände liegt brach und wird temporär, z.B. durch gastierende Zirkusse oder 
für andere Veranstaltungen, genutzt. 
 
Das Gelände wurde jedoch bis zum Abriss eines Einkaufszentrums der amerikani-
schen Streitkräfte einschließlich der dazugehörigen umfangreichen Stellplatzanlagen 
für ca. 300 Pkw intensiv genutzt. Die ehem. Nutzung des Geländes ist in den Boden-
strukturen noch deutlich ablesbar. 
 
Die für die Einzelhandelsnutzung in Aussicht genommene Fläche befindet sich im 
südöstlichen Bereich des Plangebietes an der Ecke Argentinische Allee / Clayallee 
und tangiert eine mit Bäumen bestandene Fläche am Rande, die einzige Fläche im 
Geltungsbereich - mit Ausnahme des straßenbegleitenden Grünzuges - die ökolo-
gisch wertvoll ist. Der Vegetationsbestand (Wald i. S. des Landeswaldgesetzes) wird 
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bei der Umsetzung der Planungen zu großen Teilen erhalten bleiben. Die weiteren, 
nicht prüfrelevanten baulichen Aktivitäten (Wohngebiet, Teich, Mischgebiet) werden 
im Bereich der versiegelten, teilversiegelten bzw. durch ehemalige Nutzungen ver-
dichteten Flächen stattfinden. 
 
Derzeit wird das Gelände nicht über eine Regenkanalisation entwässert, so dass Re-
genwasser versickern kann. Nach einer Bebauung richtet sich die Versickerung von 
Regenwasser nach dem Regelungen des Berliner Wassergesetzes (BWG). Hier ist 
insbesondere auf die Regelungen von § 36a BWG hinzuweisen, nach denen Nieder-
schlagswasser über die belebte Bodenschicht zu versickern ist. Einschränkend wird 
formuliert, dass die Versickerung nur dann erfolgen soll, soweit eine Verunreinigung 
des Grundwassers nicht zu besorgen ist oder sonstige signifikante nachteilige Aus-
wirkungen auf den Zustand der Gewässer nicht zu erwarten sind und sonstige Belan-
ge nicht entgegenstehen. Die Grundwasserneubildungsrate wird durch die künftige 
Bebauung zwar sinken, jedoch ist dies angesichts des reichhaltigen Grundwasseran-
gebotes in Berlin vertretbar und wird aufgrund der geringen Versiegelung kaum 
messbar sein. Dem gegenüber stehen positive Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt, da der bislang nicht an diesem Standort vorkommende Teich Tiere und 
Pflanzen anziehen wird. 
 
Die für die Errichtung des Einzelhandels ggf. zu fällenden Bäume sind gemäß der 
Baumschutzverordnung auszugleichen, so dass von einem ausreichenden Ersatz 
ausgegangen werden kann. Dies gilt im Übrigen für alle ggf. notwendigen Baumfäl-
lungen. 
 
Die Inanspruchnahme von Boden zur Realisierung des Vorhabens hat zwar ökologi-
sche Folgen, diese sind jedoch aufgrund des geltenden Planungsrechtes (Baunut-
zungsplan) für Bauvorhaben ohnehin jederzeit möglich gewesen. Insofern ergibt sich 
dem Grunde nach keine Verschlechterung für den Mikrostandort „Einzelhandel“. 
 
Weder aus den vorhandenen übergeordneten Planungen noch aus der bestehenden 
Nutzung des Geländes ist eine besondere Bedeutung des Areals für den Umwelt- 
und Naturschutz ableitbar. Eine Bedeutung kommt dem Bebauungsplangebiet jedoch 
in Bezug auf das Flächenrecycling und damit einer nachhaltigen Entwicklung zu, da 
mit dem Bebauungsplan ehemals intensiv genutzte innerstädtische Brachflächen ei-
ner neuen Nutzung zugeführt werden. Durch die Entwicklung von innerstädtischen 
Wohn- und Gewerbeflächen wird der Siedlungstätigkeit im Außenbereich entgegen-
gewirkt. Dies gilt auch dann, wenn die im FNP vorgegebenen Zielwerte der baulichen 
Nutzung deutlich unterschritten werden. 
 
Als positive Auswirkung ist die Neustrukturierung des Plangebietes und die damit im 
Zusammenhang stehende städtebauliche Integration des Areals in das Umfeld zu 
nennen, durch die das Stadtbild aufgewertet werden kann. 
 
Die verkehrlichen Auswirkungen werden durch die zentrale Lage des Standortes und 
die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr minimiert. Zur Umset-
zung der Planung sind keine zusätzlichen öffentlichen Straßenverkehrsflächen erfor-
derlich. 
 
 
1.3 Abfallerzeugung 
Bei dem im Einzelhandel anfallenden Abfall wird davon ausgegangen, dass es sich 
überwiegend um recyclingfähiges Verpackungsmaterial handelt. Je nach Sortiment 
des Einzelhandels kann der Anfall biologisch abbaubarer Reststoffe nicht ausge-
schlossen werden (z. B. Sortiment Lebensmittel). Darüber hinaus ist mit der Entste-
hung „normalen“ Hausmülls zu rechnen. 
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Innerhalb Berlins ist von einer ordnungsgemäßen Entsorgung aller anfallenden Abfäl-
le und der Zuführung in den Wertstoffkreislauf auszugehen. Die Entstehung außer-
gewöhnlicher Abfallmengen ist nicht zu befürchten. 
 
 
1.4 Umweltverschmutzungen und Belästigungen 
Mit dem geplante Einzelhandel sind keine wesentlichen Umweltverschmutzungen zu 
erwarten. Emissionen im Sinne gewerblicher oder industrieller Nutzungen nach 
BImSchG entstehen nicht. 
 
Erhebliche oder unverträgliche Belästigungen werden ebenfalls nicht erwartet. Der 
Standort befindet sich im Kreuzungsbereich zweier Hauptverkehrsstraßen (Clayallee, 
Argentinische Allee) und ist somit hervorragend an das Hauptstraßennetz angebun-
den. Neuer, durch den Einzelhandel ausgelöster Verkehr (z. B. „Schleichverkehr“ zur 
Umfahrung von Hauptverkehrsstraßen), der durch bestehende Wohngebiete verläuft, 
ist aufgrund der Konfiguration des anliegenden Straßennetzes ist nicht zu erwarten. 
Von einer Unvereinbarkeit der Einzelhandelsnutzungen mit der Nachbarschaft ist 
nicht auszugehen. 
 
Die Anlieferung des Einzelhandels kann in der nachgeordneten Ausführungsplanung 
so gestaltet werden, dass Belästigungen für die bewohnte Nachbarschaft vermieden 
werden können. Hierzu wird in einem städtebaulichen Vertrag geregelt, dass die An-
lieferung entweder über eine ohnehin befahrene Stellplatzanlage oder über die ohne-
hin stark befahrene Argentinische Allee erfolgt. 
 
Die Realisierung eines Einzelhandelsstandortes in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Wohngebieten kann zu gesamtstädtischen Verkehrsreduzierung führen (Nahversor-
gungsfunktion), da man Nahversorgung nun im direkten Wohnumfeld wahrnehmen 
kann. 
 
1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf die verwendeten Stoffe und Technolo-
gien 
Ein besonderes Unfallrisiko besteht nicht. Größte Schadensfälle wären Undichtigkei-
ten im Heizsystem (Ölaustritt) oder der Kühlanlagen. Hier ist davon auszugehen, 
dass alle Tanks, die das Grundwasser gefährdende Stoffe enthalten, aufgrund ohne-
hin geltender technischer Normen so angelegt werden, dass sie bei Undichtigkeit in 
eine Wanne laufen. 
 
 
2. Standort des Vorhabens 
 
2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes (Nutzungskriterien) 
 
a. Fläche für Siedlung und Erholung 
 

Das Gelände ist Teil des Berliner Siedlungsgebietes und befindet sich eingebettet in 
Siedlungsstrukturen. Es ist derzeit nicht durchgehend für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Lediglich im Rahmen temporärer Veranstaltungen (Volksfeste, Zirkusveranstal-
tungen) ist das Gelände zugänglich. Erholungsfunktion findet nicht statt. 
 
b. Forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen 
 

Das Gelände wird gegenwärtig nicht forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzt. Da auf 
dem Gelände Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes auf einer Fläche von 0,4 ha 
vorhanden ist, ist eine fortwirtschaftliche Nutzung dieser Teilfläche denkbar. 
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c. sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen 
 

Das Gelände wird derzeit lediglich für temporäre Nutzungen (z.B. gastierende Zirkus-
se, Festgelände) genutzt und ist außerhalb dieser Nutzungen bzw. der Nutzungszei-
ten nicht öffentlich zugänglich. 
 
d. Verkehr 
 

Das Gelände hat derzeit keine Verkehrsfunktionen. 
 
e. Ver- und Entsorgung 
 

Das Gelände verfügt über die notwendigen Anschlüsse an die städtische Versorgung 
in den benachbarten Verkehrsflächen. 
 
 
2.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und 
Landschaft (Qualitätskriterien) 
 
Aufgrund der intensiven Nutzung des Geländes in der Vergangenheit ist der Boden 
erheblich vorgeprägt. Auch nach dem Abriss nahezu aller baulichen Anlagen ist der 
Boden fast durchgehend verdichtet oder teilverdichtet. Vom Vorhandensein natürli-
cher oder naturnaher Bodenverhältnisse ist lediglich in Randbereichen auszugehen. 
Der geplante Einzelhandel wird in einem Bereich errichtet, der deutliche Vorbelastun-
gen aufweist. Ökologische Qualitäten sind daher auf dem Gelände nur in einge-
schränktem Umfang vorhanden. Der als hochwertig einzustufende Wald soll durch 
die Errichtung eines Einzelhandels im Geltungsbereich unberührt bleiben und soll 
planungsrechtlich gesichert werden. Er ist daher in seiner Substanz nicht betroffen. 
 
2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtung folgender Ge-
biete und von Art und Umfang des ihnen zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) 
 
2.3.1 Gebiete von europäischer Bedeutung und europäische Vogelschutzgebiete 
 

Das Bebauungsplangebiet ist nicht Teil eines Gebietes mit europäischer Bedeutung 
für den Natur- oder Vogelschutz. 
 
2.3.2 nationale Naturschutzgebiete  
 

Das Bebauungsplangebiet ist nicht Teil eines nationalen Naturschutzgebietes. 
 
2.3.3 Nationalparke 
 

Das Bebauungsplangebiet ist nicht Teil eines Nationalparks. 
 
2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete 
 

Das Bebauungsplangebiet ist nicht Teil eines Biosphärenreservats oder eines Land-
schaftsschutzgebietes. 
 
2.3.5 gesetzlich geschützte Biotope 
 

Gesetzlich geschützte Biotope sind im Geltungsbereich derzeit nicht bekannt, sie 
werden im Bebauungsplanverfahren gesondert untersucht. Dass die Fläche, die für 
die Errichtung des prüfrelevanten Einzelhandels vorgesehen ist, gesetzlich geschützt 
ist, ist nicht anzunehmen. Sofern ein geschütztes Biotop betroffen sein sollte, sind 
Lösungen zur Vereinbarkeit im Bebauungsplanverfahren herbeizuführen. 
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2.3.6 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete 
 

Das Bebauungsplangebiet ist nicht Wasserschutzgebiet, Heilquellenschutzgebiet 
oder Überschwemmungsgebiet. 
 
2.3.7 Gebiete in denen die in den europäischen Gemeinschaftsvorschriften festge-
legten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind 
 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich nicht in einem besonders belasteten Gebiet. 
 
2.3.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Sied-
lungsschwerpunkte in verdichteten Räumen 
 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich in Berlin, einer europäischen Metropole. Der 
Geltungsbereich ist Teil des Siedlungsschwerpunktes mit einer Zielstellung zur Bau-
gebietsentwicklung mit hoher Dichte (bis GFZ 1,5). 
 
Dem in § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) formulierten Grundsatz 
entsprechend, wird durch die Entwicklung des Plangebietes der Wiedernutzung von 
Flächen Vorrang vor der Inanspruchnahme von bisher unbebauten Freiflächen gege-
ben. Daneben entspricht die Entwicklung der Fläche dem ebenfalls in § 2 Abs. 2 
Nr. 2 ROG formulierten Ziel, die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren und auf 
ein System leistungsfähiger zentraler Orte auszurichten. Auch die in § 2 Abs. 2 
Nr. 5 ROG formulierten Grundsätze der Sicherung von verdichteten Räumen als 
Wohn-, Produktions- und Dienstleistungsschwerpunkte, der Ausrichtung auf ein integ-
riertes Verkehrssystem, der Sicherung von Freiräumen sowie des Abbaus von Um-
weltbelastungen werden durch die Planung eingehalten. 
 
2.3.9 Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, archäologisch bedeutende 
Landschaft 
 

Im Geltungsbereich sind keine Denkmale, Denkmalensembles oder Bodendenkmale 
bekannt. Das Gebiet ist nicht Teil einer archäologisch bedeutenden Landschaft. 
 
 
3. Merkmale der möglichen Auswirkungen 
 
3.1 Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevölke-
rung) 
Mit der Realisierung von Einzelhandel im Kreuzungsbereich Clayallee / Argentinische 
Allee werden keine großflächigen Auswirkungen erwartet. 
 
Kleinteilig können Auswirkungen auf benachbarte Zentrenstrukturen nicht ausge-
schlossen werden. Die Prüfung dieser Auswirkungen ist in einem gesonderten Gut-
achten innerhalb des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplans bzw. innerhalb der 
Aktualisierung des bezirklichen Zentrenkonzepts erfolgt. Das Ergebnis dieser Prüfun-
gen geht in den Bebauungsplan ein, eine Auswirkung auf die Umweltbelange im Sin-
ne des UVPG ist jedoch in keinem Fall zu erwarten. Mögliche Auswirkungen (z. B. 
Veränderungen in Einzelhandelsstrukturen) betreffen nur die Nutzung ohnehin beste-
hender Baulichkeiten, nicht aber umweltrelevante Schutzgüter (z. B. Boden, Flora, 
Fauna). 
 
Die durchgeführten Prüfungen haben ergeben, dass bei einer Verkaufsfläche von ca. 
2.500 m² eine verträgliche Einbindung in die bestehende Zentrenstrukturen möglich 
ist. Da im Plangebiet die Errichtung von Wohnungen vorgesehen ist und in der Um-
gebung ebenfalls Wohnungen vorhanden sind bzw. entwickelt werden, kann das Ein-
zelhandelsangebot gezielt auf die Bedürfnisse der umliegenden Wohnbebauung aus-
gerichtet werden. 
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Wegen der Größe der geplanten Einrichtung und der Lage an einer übergeordneten 
Hauptverkehrsstraße werden großräumige Verlagerungen von Verkehrsströmen nicht 
erwartet. Gesamtstädtisch kann sogar angenommen werden, dass sich Verkehrswe-
ge reduzieren, da die Bewohner des Plangebietes sowie der umliegenden Wohnnut-
zungen Fahrten in weiter entfernt gelegener Einkaufsgebiete reduzieren können bzw. 
Einkäufe aufgrund der Nähe des geplanten Einzelhandelsstandort unter Verzicht auf 
motorisierte Verkehrsmittel durchführen können. 
 
 
3.2 Auswirkungen mit grenzüberschreitendem Charakter 
Das geplante Vorhaben hat keine grenzüberschreitenden Auswirkungen im Sinne des 
Gesetzes. Ggf. auftretende Auswirkungen bleiben auf eng begrenzte Teilflächen Ber-
lins beschränkt. 
 
 
3.3 Schwere und Komplexität der Auswirkungen 
Aufgrund der funktionalen Einbindung des Standortes in umgebende Wohngebiete 
sind bei entsprechenden Ausrichtung des Einzelhandels auf die umgebenden Wohn-
nutzungen keine schweren und komplexen stadträumlichen und umweltbezogenen 
Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
3.4 Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 
Die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen beschränkt sich auf das allgemeine Unfall-
risiko bei der Verwendung normierter Anlagen und unterscheidet sich nicht vom all-
gemeinen Unfallrisiko von nicht-prüfrelevanten Anlagen und Einrichtungen. Planbe-
dingte Umweltverschmutzungen oder Belästigungen wesentlicher und über das der-
zeit zulässige Maß hinausgehender Art sind insofern durch die Planung nicht zu er-
warten. Die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts und das Umweltrisiko insge-
samt wird als sehr unwahrscheinlich eingestuft. 
 
Eine erhebliche Steigerung der durch den Verkehr verursachten planbedingten Lärm-
emissionen ist nicht zu erwarten. Aufgrund des hervorragenden Anschlusses des 
Plangebietes an das Hauptverkehrsnetz sind keine erheblichen Auswirkungen auf 
sensible Bereiche zu erwarten. 
 
 
3.5 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen 
Alle aus der geplanten Einzelhandelsentwicklung zu erwartenden ggf. eintretenden 
Auswirkungen hinsichtlich Unfällen o.ä. werden als kurzzeitig und nicht irreversibel 
eingeschätzt. Erhebliche Bodenverunreinigungen und Verunreinigungen des Grund-
wassers sind nicht zu erwarten. Giftige Stoffe, die über den für den Betrieb des Han-
delsstandortes erforderlichen Umfang hinausgehen, wie Heiz- oder Kühlmittel, sind 
am Standort nicht zu erwarten. Alle derartigen Anlagen werden sich in geschlossenen 
Räumen befinden, so dass ein unmittelbarer Kontakt zur Umwelt nicht vorhanden ist. 
 
 
VII. Fazit 
Nach der Prüfung des Kriterienkataloges aus dem Bundes- und dem Landesrecht 
sowie der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 2 zum UVPG hinsichtlich des 
geplanten Einzelhandels ist feststellbar, dass mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht zu rechnen ist. Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung entsteht nicht. 
 



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB  
 

123 
Begründung Bebauungsplan 6-22: Stand: Juli 2013 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden als ohne erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt eingeschätzt. Vielmehr entspricht der Bebauungsplan den Zielen ei-
ner nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik und setzt die gesetzlichen Anforderungen 
an einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden um, indem er eine innerstädti-
sche Brachfläche in einer gut erschlossenen Lage einer neuen Nutzung zuführt. 
 
Da keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und keine Anhaltspunkte für ei-
ne Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete bestehen, 
kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufge-
stellt werden. 



Begründung Bebauungsplan 6 - 22 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

124 

6. Biotopkartierung 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans X-188 „Truman Plaza“ sollte eine Biotopty-
penkartierung durchgeführt und anhand der vorgefundenen Biotop- und Habitatstrukturen 
das faunistische Potenzial eingeschätzt werden, um die Anforderungen an faunistische Un-
tersuchungen insbesondere für besonders und streng geschützte Arten zu klären. 
 
 
2. Untersuchungsgebiet 
Das Untersuchungsgebiet umfasst das Gelände Zwischen Clayallee, Argentinische Allee, 
Hüttenweg und Marshallstraße gegenüber dem ehemaligen Berliner Hauptquartier der US-
Armee im Stadtteil Zehlendorf. Die rund 5 ha große „Truman Plaza“ war bis 1994 ein Ein-
kaufszentrum für amerikanische Soldaten. Das Gelände ist bis auf ein kleines leer stehendes 
Gebäude und das Bauwerk einer ehemaligen Haltestelle beräumt und wird in regelmäßigen 
Abständen als Festplatz und Zirkusgelände genutzt. Zum Zeitpunkt der Kartierung fand keine 
Nutzung statt. 
Das Gebiet ist im Landschafts- und Artenschutzprogramm Berlin als Waldbaumsiedlungsge-
biet dargestellt. Die Umgebung des Geltungsbereichs ist heterogen bebaut. 
 
 
3. Untersuchungsmethode 
Die innerhalb des Geltungsbereichs vorkommenden Biotoptypen wurden durch Geländebe-
gehungen am 11.05. und 02.06.2009 erfasst und bewertet. Sie sind in der Biotoptypenkarte 
(s. Anhang) zeichnerisch dargestellt. 
Auf den kartierten Flächen wurden die für den jeweiligen Biotoptyp charakteristischen Pflan-
zenarten erfasst. Die Zuordnung zu Biotoptypen erfolgte gemäß Biotopschlüssel des Landes 
Berlin. 
Die Einschätzung der Bedeutung für die Fauna erfolgte auf der Grundlage der vorgefunde-
nen Habitatstrukturen und unter Berücksichtigung der möglichen Funktionsbeziehungen zwi-
schen dem Geltungsbereich und dem umgebenden Freiraum. 
Zur naturschutzfachlichen Bewertung der kartierten Biotope wurden in Anlehnung an KAULE 
(1991) folgende Kriterien herangezogen: 

·  Natürlichkeit / Naturnähe als Maß anthropogener Eingriffe und die daraus resultieren-
den Veränderungen der Vegetation  

·  Gefährdung / Seltenheit des Biotoptyps 
·  Intaktheit / Vollkommenheit der Ausprägung des Biotops 
·  Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit, abhängig zum einen von der Zeitdauer, die be-

nötigt wird, um die Biozönose wieder annähernd vollständig herzustellen (zeitliche 
Komponente), zum anderen von der Häufigkeit entsprechender Standortverhältnisse 
in der näheren Umgebung (räumliche Komponente) 

Bei der Bewertung eines Biotops wurde jeweils eine fünfstufige Werteskala (sehr gering, ge-
ring, mittel, hoch, sehr hoch) für jedes Kriterium zu Grunde gelegt. Der jeweils höchste Wert 
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eines Kriteriums bestimmt anschließend die Gesamteinstufung des Biotops in die entspre-
chende Bedeutungsklasse (Schwellenwertverfahren). 
 
 
4. Biotopbestand – Beschreibung und Bewertung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans kommen folgende Biotopgruppen vor: 

·  Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen und mehrschichtige Gehölzbestände 
·  Grünanlage und ein Waldrelikt mit älterem Baumbestand 
·  Ruderalfluren 
·  Reste der Bebauung 
·  Straßen- und Wegeflächen 

 
Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen und mehrschich tige Gehölzbestände 
BEA/BEG Einzelbäume und Baumgruppen (Biotopcode 07152/07153) 
BEGFA Baumgruppe, nicht heimisch Arten, überwiegend Altbäume (0715321) 
BRRAA Baumreihen, lückig, ältere Bestände (0714261) 
BRRDJ Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen, jüngere Bestände (0714252) 
BMHA  Mehrschichtige Gehölzbestände, überwiegend heimische Gehölze, alt (07311) 
BMHJ Mehrschichtige Gehölzbestände, überwiegend heimische Gehölze, jung 

(07312) 
Die Standorte der älteren Bäume auf dem Gelände der „Truman Plaza“ und die im Geltungs-
bereich vorhandenen Straßenbäume sind gemäß Vermessungsplan in der Biotopkarte dar-
gestellt. 
Im Inneren des Geländes befinden sich einige Laubbäume mittleren Alters (Ahornarten und 
Birke). Umfangreicher  Baumbestand ist vor allem an den Grundstücksgrenzen vorhanden. 
Bei den älteren Bäumen handelt es sich vor allem um Eichen (Quercus robur, Quercus 
petraea) und Waldkiefern (Pinus sylvestris). Eine ältere Robinen-Gruppe (Robinia pseudaca-
cia) befindet sich an der Ecke Marshallstraße/Hüttenweg. 
Weitere Einzelbäume und Baumgruppen befinden sich innerhalb der Grünanlage an der 
Clayallee (s. PFPK). 
Auf dem Mittelstreifen der Argentinischen Allee wurde eine noch junge Birkenreihe gepflanzt. 
Der Mittelstreifen der Clayallee weist verschiedene Baumarten jüngeren bis mittleren Alters 
auf (Birke, Eiche, Kiefer – z.T. stark geschädigt). Am Hüttenweg finden sich in unregelmäßi-
gen Abständen gepflanzte Eichen mittleren Alters. 
Im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs sind alte Pappel-Hybriden (Populus x hybr.), Kie-
fern- und Eichenbestände vorhanden. Dort geht der Baumbestand über größere Baumgrup-
pen über in einen mehrschichtigen Gehölzbestand mit alten Kiefern und einer dichten 
Strauchschicht aus Cotoneaster-Arten und Schneebeere (Symphoricarpos spec.) sowie 
spontan angesiedelten heimischen Gehölzen und Mahonien (Mahonia spec). 
Mehrschichtige Gehölzbestände mit älterem Baumbestand befinden sich darüber hinaus am 
westlichen, nördlichen und östlichen Grundstücksrand sowie auf zwei Gehölzinseln mit älte-
ren Kiefern im nördlichen Teil des Geltungsbereichs. 
In den von Bäumen überschirmten Gehölzbeständen an den Grundstücksgrenzen sind so-
wohl gepflanzte als auch spontan hinzugekommene Gehölze vertreten, z. B. Eschenahorn 
(Acer negundo), Birke (Betula pendula), Eibe (Taxus baccata), Robinie (Robinia pseudaca-
cia), Ahorn-Arten (Acer spec.), Wildrosen (Rosa spec.), Kiefern-Aufwuchs und Mispeln (Co-
toneaster spec.). 
Die Gehölzbestände haben je nach Alter und Strukturierung eine mittlere bis hohe Bedeu-
tung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 
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Grün- und Freiflächen sowie Restwaldbestand 
PFPK Grünanlagen unter 2 ha oder Stadtplätze mit einem Versiegelungsanteil 

<50 % (101011) 
An der Clayallee erstreckt sich ein 22 m breiter Grünstreifen (Fläche 3.750 m²) mit heimi-
schen und nicht heimischen Laub- und Nadelbäumen verschiedener Altersstufen; den 
Hauptbestand bilden ältere Eichen, Kiefern und Birken (Betula pendula). 
Im nördlichen Teil (ca. 1/3 der Fläche) ist als Bodenbewuchs ausschließlich extensiv gepfleg-
ter, aber artenarmer Rasen vorhanden. Dieser Teil wird (bei gesonderter Bewertung des 
Baumbestandes) mit gering bewertet. 
Der südliche Teil ist als Grünfläche mit befestigten Wegen und Sitzplätzen ausgestattet und 
durch Bepflanzung und Rasenflächen differenzierter und vielfältiger. Die Gehölzpflanzungen 
bestehen vor allem aus Rhododendron und diversen Koniferen-Arten, darunter Eiben (Taxus 
baccata). Aufgrund der unterschiedlichen, kleinräumig wechselnden und gut entwickelten 
Gehölzstrukturen wird dieser Bestand (bei gesonderter Bewertung der Bäume) trotz zahlrei-
cher ökologisch nicht bedeutender Ziergehölze mit mittel bewertet. 
 
PHH  Hecke, Formschnitt (10273) 
Eine geschnittene Hainbuchen-Hecke (Carpinus betulus) bindet die Ruderalfläche (mit ober-
irdischer Fernwärme-Leitung) am südöstlichen Rand des Gebiets ein. der geringen Breite 
(ca. 1 m) und Höhe (bei regelmäßigem Formschnitt) ist der Biotopwert gering. 
 
WQMVK Kiefern-Traubeneichen-Wald, kiefernreiche Altbestände, kiefernreiche Aus-

prägung (0819242) 
Unter Wald wird In der Regel ein von Bäumen beherrschter Gehölzbestand mit einer Größe 
von über 1 ha verstanden. Waldrelikte mit entsprechender Zusammensetzung der Bodenve-
getation sind gemäß Beschreibung der Biotoptypen Berlin jedoch auch bei kleinerer Größe 
als Waldgesellschaft zu klassifizieren. Im südöstlichen Teil des Geltungsbereichs ist ein klei-
nes Kiefern-Traubeneichen-Wäldchen vorhanden (ca. 0,4 ha), das dem o.g. Biotoptyp ent-
spricht. 
Die Fläche ist von den übrigen Flächen durch einen Zaun abgegrenzt. Eine Strauchschicht 
und Durchmischung mit weiteren Laubholzarten ist im Wesentlichen nur an der Ecke Argen-
tinische Allee/Marshallstraße ausgebildet. Auf Flächen mit fehlender Strauchschicht ist eine 
weitgehend lückenlose Grasschicht vorhanden, die sich vor allem aus Schafschwingel 
(Festuca ovina), Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele) und Wald-Reitgras (Calamagrostis 
arundinacea) zusammensetzt. Weitere häufig vorkommende Arten sind Wiesen-Knäuelgras 
(Dactylis glomerata) und Taube Trespe (Bromus inermis). 
Aufgrund der geringen Größe, der isolierten Lage im bebauten Gebiet und der erheblichen 
Störungen durch Verkehrslärm und zeitweilige Festplatzaktivitäten ist das Wäldchen nur be-
dingt als naturnah einzustufen. Den Kriterien für geschützte naturnahe Waldbiotope ent-
spricht die Fläche daher nicht. Das Tierartenspektrum ist besonders für Säugetierarten ent-
sprechend eingeschränkt; dennoch nimmt die Fläche eine besondere Stellung unter den üb-
rigen Lebensräumen ein und kann besonders geschützten Arten als Lebensraum dienen, 
beispielsweise Fledermäusen als Sommerquartier (Wochenstuben) und als Nist- und Brut-
stätte für seltenere Vogelarten (Höhlenbrüter). Die naturschutzfachliche Bedeutung ist auf-
grund des Alters und des Reifegrades mit entsprechend langer Zeitdauer bzw. des Risikos 
der Wiederherstellbarkeit des Biotoptyps hoch. 
 
Ruderalfluren 
RRG  Vegetationsfreie und –arme schotterreiche Flächen (03130) 
RSAE  Ruderale Quecken-Pionierfluren (03221) 
RSBD   Möhren-Steinklee-Fluren (03242) 
RSBX  Sonstige ruderale Staudenfluren (03249) 
Bei diesen Ruderalfluren handelt es sich um sehr stark bis stark anthropogen gestörte 
Standorte ohne wesentliche Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Arten- und 
blütenreiche Bestände können sich aufgrund der wiederkehrenden Nutzungen als Fest- oder 
Veranstaltungsplatz kaum ausbilden. Lediglich der Bereich der oberirdisch verlaufenden 
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Fernwärmeleitung (südöstlicher Bereich) kann aufgrund eines höheren Anteils mehrjähriger 
Staudenfluren als mittel bewertet werden, die übrigen Flächen sind von geringer Bedeutung. 
 
Bebaute Bereiche und Verkehrsflächen 
OKSR  Ruinen (12831) 
Im Rahmen der Begehungen ergaben sich keine Hinweise auf Gebäudebrüter. Bei dem leer 
stehenden, teil mit Bretterverschalung versehenen Gebäude und Einflugmöglichkeiten im 
nordwestlichen Teil des Geltungsbereichs kann eine (evtl. spätere) Besiedlung durch Ge-
bäudebrüter jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Überprüfung auf ist daher 
vor dem Abriss des Gebäudes durchzuführen. 
 
OVSB/OVWT (12612/12653) Straßen mit Asphalt- oder Betondecke (einschließlich Gehwe-

ge mit Betonpflaster); teilversiegelte Wege (Betonpflaster/Platten) 
Eine spärliche Fugenvegetation ist lediglich auf der Fläche um die ehemalige Haltestelle vor-
handen. Die Bedeutung der gesamten kartierten Verkehrsflächen ist sehr gering. 
 
 
5. Geschützte Biotope, Lebensstätten und Arten, Bau mschutz 
 
Geschützte Biotope:  
Geschützte Biotope gemäß § 26a NatSchGBln sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhan-
den. 
 
Besonders und streng geschützte Arten  und deren Lebensräume:  
Im Altbaumbestand kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den oberen Kronenberei-
chen Hohlräume und Risse existieren, die als Fledermaus-Sommerquartiere und als Brut-
höhlen geeignet sind. Da voraussichtlich ältere Bäume von der Planung betroffen sein wer-
den, sollte der faunistische Untersuchungsbedarf bezüglich dieser Tiergruppen mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde abgestimmt werden. Eine Abstimmung sollte auch bezüglich 
der Ruine als potenzielles Gebäudehabitat erfolgen. 
 
Nist- Brut- und Lebensstätten: 
Eine Beschädigung oder Zerstörung von Gelegen oder die Tötung von Jungvögeln ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Berliner Naturschutzgesetzes zu vermeiden, da gemäß 
§ 29 Abs. 1, Satz 5 NatSchGBln in der Fortpflanzungszeit vom 1. März bis 31. August Bäu-
me, Gebüsch etc. nicht abgeschnitten, gefällt, gerodet oder auf andere Weise beseitigt wer-
den dürfen. 
 
Geschützter Baumbestand: 
Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Laubbäume und die Nadelgehölzart Waldkiefer 
und mit einem Stammumfang ab 80 cm, gemessen in einer Höhe über 1,30 m über dem 
Erdboden, sind geschützt. Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn mindestens einer der 
Stämme einen Mindestumfang von 50 cm aufweist. 
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Biotopkartierung (Legende) 
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Biotopkartierung (Zeichnung) 
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7. Städtebauliche Wirkungsabschätzung 
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8. Truman-Plaza Berlin, Immissionsprognose Skaterpl atz 

 
 


